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2,8%
Sozialhilfequote

11,8%
Anteil über 65-Jähriger 
mit Zusatzleistungen 
zur AHV

51,1%
Anteil IV-Rentner/innen 
mit Zusatzleistungen zur IV

6,7%
Bezugsquote
bedarfsabhängige 
Sozialleistungen

104 322
Anzahl Personen 
mit bedarfsabhängigen 
Sozialleistungen 
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BEZUGSDAUER WIRTSCHAFTLICHE SOZIALHILFE

Besondere Wahrscheinlichkeit  
für eine Bezugsdauer ab neun Jahren

Nichterwerbstätige Schweizer 
in grossen Städten in einer Paarkonstellation 
ohne Kinder

Besonders niedrige Wahrscheinlichkeit 
für eine Bezugsdauer ab neun Jahren

Erwerbstätige Ausländer 
in mittelgrossen Gemeinden 
in einem Einpersonendossier

Anteil Dossiers 
an Bezugsdauerklassen 2022

22,9%

2,2%
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bis unter ein Jahr 27,8%

ein bis unter drei Jahren 27,0%

drei bis unter sechs Jahren 23,1%
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Vorwort

allemlangfristigaufSozialhilfeangewiesensind?DieAntworten
dazufindenSieindenAnalysenmitFokusaufdenLangzeitbezug
inKapitel 6desBerichts.

Ichwillesnichtschönreden:DasJahr 2022warfüralleim
Sozialwesen ein unglaublich strenges Jahr. Dass wir inzwischen 
nicht mehr von Krise sprechen müssen, liegt im Wesentlichen 
anIhnen,denMitarbeitendenderSozialdienste,denpolitischen
VertreterinnenundVertreterderkommunalenEbene.Ihnengilt
deshalb an dieser Stelle mein ganz besonderer Dank. 

Kantonales Sozialamt 
Andrea Lübberstedt, Amtschefin 
Zürich, Oktober 2023

16. Februar 2022:DerBundesrathebtdieschweizweitenMass-
nahmengegendieCoronapandemiegrösstenteilsauf.Esisteine
Normalisierung in Sicht, welche sich positiv auf die Sozialhilfe 
auswirken dürfte. 24. Februar 2022: Russland greift die  Ukraine 
militärisch an. Der Bundesrat beschliesst, die Sanktionen der 
EUgegenRusslandzuübernehmen.4. März 2022: Das Kan-
tonale Sozialamt verschickt das erste Info-Bulletin «Ukraine-
Hilfe» unter anderem mit Informationen zur Unterstützung der 
Betroffenen im Rahmen der Notfallhilfe noch vor Einführung
desSchutzstatus S.11. März 2022: Schutzsuchende aus der 
Ukraine erhalten in der Schweiz den Schutzstatus  S.Wenige
Monatespäter leben imKantonZürichüber10’000Personen
mitSchutzstatus S.ZugleichnimmtdieZahlneuerAsylgesuche
laufendzu.Am 31. Dezember 2022 wohnen im Kanton Zürich 
über30’000 PersonenausdemAsyl-undFlüchtlingsbereich.

Vor einem Jahr stand an dieser Stelle, dass das Berichts-
jahr 2021vonCOVID-19geprägtgewesensei.DasJahr 2022
standuntereinemganzanderenStern–dieFolgenderEreig-
nisseinderUkraineundderstarkeAnstiegderAsylgesuchein
der zweiten Jahreshälfte stellten die Behörden aller Staatsebenen 
vorgewaltigeHerausforderungen.WoeswährendCOVID-19zu
entflechten galt, musste neu verdichtet werden. Wir stellten uns 
Fragen wie : Wo können all die in der Schweiz schutzsuchenden 
Menschenuntergebrachtwerden?WonehmenwirdasPersonal
her, das sie betreuen und begleiten kann? Wie organisieren wir die 
AusrichtungderfinanziellenUnterstützung?Wieschaffenwires,
Betroffene sinnvoll zu integrieren? Wer hat welche Informationen 
und was ist überhaupt wichtig? Viele Fragen, auf die es zeitweise 
keineAntwortengab.Sehrdeutlichwurdedabei,dassdasAsyl-
wesen eine Verbundaufgabe des Bundes, der Kantone, der Städte 
und der Gemeinden ist. Im Kanton Zürich arbeiteten die Gemein-
den, Städte und der Kanton ab Ausbruch des Krieges in der
Ukrainesehrengzusammen.Esistunsgemeinsamgelungen,
dieHerausforderungenanzugehen.Kapitel 3.3gibtEinblick in
dieMerkmalederUnterstütztenimAsyl-undFlüchtlingsbereich.

AndersalsimAsyl-undFlüchtlingsbereichistdieBezugsquote
bei den bedarfsabhängigen Sozialleistungen gesunken. Bei den 
ZusatzleistungenzurAHV/IVistsie0,1%niedrigeralsimVorjahr,
dieSozialhilfequoteistgarum0,2%zurückgegangen.Sieliegt
neubei2,8%–sotiefwienieseitBeginnderSozialhilfestatistik
imJahr 2005.DieArbeitslosenquoteliegtimKantonZürichim
Jahr 2022beidurchschnittlich1,8%unddamitaufeinembeinahe
historischenTiefstand–seitgut20 Jahrengabeskeinesonied-
rigeArbeitslosigkeit.WersinddennnundieMenschen,dietrotz
Fachkräftemangel und vieler offener Stellen weiterhin und vor 
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Das Wichtigste in Kürze

Zusatzleistungen zur AHV und IV

ImJahr 2022beziehenrund57’000 Personeningut50’000 Dos-
siersZusatzleistungen(ZL).Das sind3,6%derZürcherBevöl-
kerung,womitdieBezugsquote imVergleichzumVorjahrum
0,1  Prozentpunkte gesunken ist. Die  Zahl der Personen, wel-
che Zusatzleistungen zur IV beziehen, sinkt im Vergleich zum 
VorjahrebenfallsleichtundliegtimJahr 2022beirund21’400
(2021: rund21’500 Personen).Der Anteilder IV-Rentnerinnen
und -Rentner, die Zusatzleistungen beantragen, ist dennoch
leichtgestiegenundliegtimJahr 2022bei51,1%(2021:50,9%).
Von denüber65-Jährigensind11,8%aufZusatzleistungenzur
AHVangewiesen(2021:12,1%).

Sozialhilfe

DieSozialhilfequoteimKantonZürichistvon3,0%imJahr 2021
auf2,8%imJahr 2022gesunken.Rund43’700 Personenwer-
dendurchdieSozialhilfeunterstützt.Die Nettoausgabenfürdie
wirtschaftliche Sozialhilfe belaufen sich im Kanton Zürich im 
Jahr 20211auf534,1 MillionenFranken.

Risikogruppen in der Sozialhilfe

MiteinerSozialhilfequotevon4,7%bildenKinderundJugendliche
unter18 JahrennachwievordieAltersklasse,dieamstärksten
auf die Leistungen der Sozialhilfe angewiesen ist. Zudem beziehen 
AusländerinnenundAusländerhäufigerSozialhilfeleistungenim
VergleichzuSchweizerinnenundSchweizer.Die Sozialhilfequote
derausländischenBevölkerungbeträgt20225,2%,währenddie
QuotederSchweizerinnenundSchweizerimselbenJahrbei1,9%
liegt. Insbesondere Scheidungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, 
auf Leistungen der Sozialhilfe angewiesen zu sein, wobei dies die 
ausländischeBevölkerungstärkerbetrifft.3,9%allergeschiede-
nen Schweizerinnen und Schweizer im Kanton Zürich sind 2022 
aufSozialhilfe angewiesen, bei geschiedenenAusländerinnen
undAusländernliegtdieQuotebei18,4%.

Etwasmehr als ein Viertel aller Sozialhilfebeziehenden im
Altervon15bis65 JahrenistinirgendeinerFormerwerbstätig
und ebenfalls etwas mehr als ein Viertel ist erwerbslos oder auf 

1 Die Daten der Finanzstatistik der Sozialhilfe im weiteren Sinn des Jahres 2022 
liegenbeiErstellungdesBerichtsnochnichtvor.

Schwerpunkt: Langzeitbezug

WiebereitsseitLängerembeobachtet,steigtdieAnzahlderDos-
siers und damit auch der Personen mit längeren Bezugsdauern. 
Im KantonZürichhatdieAnzahlderDossiersmiteinerBezugs-
dauer von mindestens neun Jahren über die letzten zehn Jahre 
umcirca37,0%zugenommen,währenddiejenigederDossiers
miteinerBezugsdauervonmaximaleinemJahrumetwa20,0%
abgenommen hat.

Unterstützungseinheiten mit Kindern weisen häufiger eine 
Bezugsdauer von mindestens drei Jahren auf, sind aber weniger 
oft in der Bezugsdauerklasse ab neun Jahren vertreten. Nichter-
werbstätigeundPersoneningrösserenStädtenab100’000 Ein-
wohnernbeziehenebenfallshäufigerlangeSozialhilfe.Ausländer
undAusländerinnenbeziehenzwarhäufigerSozialhilfemiteiner
Dauer von mindestens drei Jahren als Schweizer und Schwei-
zerinnen, weisen aber weniger häufig Bezugsdauern ab neun 
Jahren auf.

UnterdenPersonenimerwerbsfähigenAlter,diemindestens
drei Jahre Sozialhilfe beziehen, sind insbesondere nichterwerbs-
tätige Schweizerinnen und Schweizer in grossen Städten in 
einem Einpersonendossier übervertreten. Eine differenzierte
Analyse nach verschiedenenBezugsdauerklassen zeigt, dass
nichterwerbstätige Schweizerinnen und Schweizer in grossen 
Städten, die sich in einer Paarkonstellation ohne Kinder befin-
den, eine besonders hohe Wahrscheinlichkeit (22,9%) haben,
eine Bezugsdauer von mindestens neun Jahren aufzuweisen. 
Hingegen eine sehr niedrige Wahrscheinlichkeit für einen Bezug 
vonmindestensneunJahren(2,2%)weisenerwerbstätigeAus-
länderinnenundAusländerauf,dieinmittelgrossenGemeinden
ineinemEinpersonendossiergeführtwerden.

Die Bezugsquote der bedarfsabhängigen  
Sozialleistungen liegt bei 6,7%

Die Bezugsquote der bedarfsabhängigen Sozialleistungen liegt 
imJahr 2022mit6,7%etwasniedrigeralsimVorjahr.Die Quote
bedeutet, dass von 1000  Personen im Kanton Zürich rund
67 PersonenimLaufedesJahresmindestenseinederfolgenden
Leistungenerhaltenhaben:wirtschaftlicheSozialhilfe,Alimenten-
bevorschussungoderZusatzleistungenzurAHV/IV.Insgesamt
habendamitimJahr 2022imKantonZürich104’322 Personen
eine oder mehrere der genannten bedarfsabhängigen Sozialleis-
tungen bezogen.
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Arbeitssuche. 58,8%derPersonen in derSozialhilfe verfügen
lediglich über einen obligatorischen Schulabschluss, während 
dieserAnteilinderGesamtbevölkerung14,1%beträgt.

Finanzielle Situation der Sozialhilfedossiers

DieSozialhilfedecktdurchschnittlich82,0%desangerechneten
LebensbedarfsderunterstütztenPersonen.Bei Familieninder
Sozialhilfe ist der Sozialhilfeanteil am Lebensbedarf geringer 
alsbei kleinerenUnterstützungseinheiten. Für  eineUnterstüt-
zungseinheit, die von der Sozialhilfe unterstützt wird, werden im 
Jahr 2022durchschnittlich18’732 Franken(Median)ausbezahlt.
Für denMietzinsihrerWohnungenwendendieunterstütztenPri-
vathaushalteimDurchschnittrund41,6%ihresBruttobedarfsauf.

Hilfe für Personen des Asyl-, Flüchtlings- und Nothilfe-
bereichs, und für Personen mit Status S

ImKantonZürichwerdenimJahr 2022rund10’700 Personenaus
demAsyl-,Flüchtlings-undNothilfebereichfinanziellunterstützt,
zudemneufast11’000 PersonenmitStatusS.Hinzukommen
rund6300 PersonenmiteinerFlüchtlingsanerkennungodermit
einervorläufigenAufnahme,welcheseitmehrerenJahreninder
Schweiz leben und für die keine Globalpauschalen mehr fliessen. 
Diese Personen stehen in der alleinigen finanziellen Zuständigkeit 
von Kanton und Gemeinden und werden in der Statistik des Bun-
desnichtdemAsyl-undFlüchtlingsbereich,sonderndemBereich
wirtschaftliche Sozialhilfe zugeordnet.

GegenüberdemVorjahr istdieZahlderunterstütztenPer-
sonenimAsylbereichumrund4,3%gesunken,jeneimFlücht-
lingsbereichumrund3,3%.Die ZahlderNothilfebeziehendenhat
gegenüberdemVorjahrumetwa3,3%abgenommen.Im Asyl-
undNothilfebereichistdiegrosseMehrheitderPersonenjung
undmännlich:72,3%derUnterstütztensindjüngerals36 Jahre
und56,1%derNothilfebeziehendensindMänner.Bei Personen
mit Status S hingegen gestaltet sich die Verteilung anders: Hier 
istdieüberwiegendeMehrheitmit66,8%weiblichundnureine
knappeMehrheitvon54,1% ist jüngerals36 Jahre(derAnteil
Minderjährigerbeträgt29,0%).

DieAnzahlunterstützterFlüchtlingeundvorläufigAufgenom-
menerimBereichderwirtschaftlichenSozialhilfehatum9,3%im
VergleichzumVorjahrzugenommen.Hintergrundsinddiezah-
lenmässigstarkenKohortenvonAsylsuchendenderJahre2014
bis2016,fürwelche(sofernsieSozialhilfebeziehen)nachfünf
bzw.siebenJahrenAufenthaltinderSchweizdieFinanzierung
der Sozialhilfe über die Globalpausschalen des Bundes auslau-
fen.Ab diesemZeitpunktwerdenentsprechendePersonen in
der Sozialhilfeempfängerstatistik der wirtschaftlichen Sozialhilfe 
erfasst.Der AnteilderSozialhilfebeziehendenFlüchtlingeund
vorläufigAufgenommenen,welchedieSchwellevonfünfbzw.
sieben Jahren Aufenthalt erreichen, wird in den kommenden
Jahrenhochbleiben,weshalbihrAnteilinderwirtschaftlichen
SozialhilfeweiterzunehmenundimAsylbereichabnehmenwird.

Alimentenbevorschussung

Die Bezugsquote der Alimentenbevorschussung (ALBV) sinkt
zwischen 2021 und 2022 von 0,61% auf 0,59% und erreicht
damiteinenneuenTiefststandseitErhebungsbeginnimJahre
2005.DieseEntwicklung ist in erster LiniedasResultat einer
AbnahmederAnzahlDossiers,wirdaberdurchdasanhaltende
BevölkerungswachstumimKantonZürichverstärkt.Die Anzahl
derDossierssinktmit4277imJahr 2022etwasimVergleich
zumVorjahr(2021:4380).DavonmachenDossiersbestehend
auseinemElternteilundeinemKindweiterhindengrösstenAnteil
(55,5%) aus. Die  durchschnittlich zugesprochene monatliche
Leistungentspricht774 FrankenproMonatundproDossier.

Vergleichsweise geringe Ausgaben  
für bedarfsabhängige Sozialleistungen

Die Gesamtausgaben für soziale Sicherheit in der Schweiz be-
laufen sich im Jahr  20212 auf knapp 220 Mrd. Franken. Dies
entspricht 29,7% des Bruttoinlandprodukts (BIP). Von  den
Gesamtausgabenentfallen6,0%(13,2 Mrd.Franken)aufDurch-
führungskostenund0,3%aufandereAusgaben.Die restlichen
93,7% (206 Mrd. Franken)werdenalsSozialleistungen fürdie
Abdeckung der sozialen Risiken und Bedürfnisse verwendet.
Von diesen206 Mrd. Franken,entfälltdergrössteTeilaufdie
FunktionAlter(40,8%).ZusammenmitdenFunktionenKrank-
heit/Gesundheitsversorgung (31,4%) und Invalidität (7,9%)
machensiebereits80,0%derSozialleistungenaus.Bedeutend
kleinersinddieAufwendungenfürdierestlichenfünfFunktionen
Hinterbliebene,Familie/Kinder,Arbeitslosigkeit,SozialeAusgren-
zungundWohnen.Der AnteilderFunktionSozialeAusgrenzung
anallenSozialleistungenbeträgt2,0%,wasrund4,1 Mrd.Franken
entspricht.Die Bedarfsleistungenspielensomit,wasdieHöhe
der Aufwendungen betrifft, eine marginale Rolle, verhindern
aberdortwirkungsvollArmut,wodieSozialversicherungennicht
ausreichen.

2 Die Daten der Gesamtrechnung der Sozialen Sicherheit (GRSS) des Jahres 
2022liegenbeiErstellungdesBerichtsnochnichtvor.
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Die wichtigsten Quoten im Überblick, 2022 T0.1

2022in% Trend seit 2012a

Bezugsquote der bedarfsabhängigen Sozialleistungen 6,7 

Bezugsquote Zusatzleistungen zur AHV/IV 3,6 

Bezugsquote nach Gemeindegrösse

150 000undmehr 5,0 

50 000–149 999 5,0 

20 000–49 999 3,9 

10 000–19 999 3,3 

5000–9999 2,6 

2000–4999 2,4 

1000–1999 1,6 

weniger als 1000 1,4 

Bezugsquote der Zielgruppen

BezugsquotederPersonenab65Jahren 11,8 

BezugsquotederIV-Rentnerinnenund-Rentner 51,1 

Sozialhilfequote 2,8 

Sozialhilfequote nach Gemeindegrösse

150 000undmehr 4,1 

50 000–149 999 5,0 

20 000–49 999 2,8 

10 000–19 999 2,3 

5000–9999 1,8 

2000–4999 1,5 

1000–1999 1,0 

weniger als 1000 0,8 

Sozialhilfequoten nach Altersklassen

 0–17Jahre 4,7 

18–25Jahre 3,3 

26–35Jahre 2,7 

36–45Jahre 2,9 

46–55Jahre 2,9 

56–64Jahre 2,9 

Sozialhilfequote nach Nationalität

Schweizer/innen 1,9 

Ausländer/innen 5,2 

Bezugsquote Alimentenbevorschussung 0,59 

a BeieinerVeränderungvon0,2ProzentpunktenundmehrwirdeinTrendausgewiesen.VerläuftdieEntwicklungnichtineineRichtung,wirddiesmitzweiPfeilendargestellt.

Quelle:BFS – Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023
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1 Grundlagen

   Der Sozialbericht Kanton Zürich beruht auf Auswertun-
gen der Daten der Schweizerischen Sozialhilfestatistik. 
Zweck dieser Statistik ist es, eine zuverlässige Informa-
tionsbasis zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit des 
Systems der sozialen Sicherheit zu schaffen und damit 
zur Ermittlung vorhandener Schwachstellen beizutragen. 
Im Sozialbericht werden die Ergebnisse für den Kanton 
Zürich aufbereitet und detailliert dargestellt.
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Der soziale, wirtschaftliche und demografische Wandel sowie die 
darausresultierendensteigendenAnforderungenimSozialbe-
reich bei gleichzeitigem Spardruck stellen die soziale Sicherung 
vorpermanenteHerausforderungen.Für notwendigeAnpassun-
gen an die sich wandelnden Verhältnisse braucht es fundierte 
Entscheidungsgrundlagen. Solche liefert die Schweizerische
Sozialhilfestatistik für die wirtschaftliche Sozialhilfe, die Sozial-
hilfeimAsyl-undFlüchtlingsbereichunddieübrigenbedarfsab-
hängigenLeistungen.Sie  istdarüberhinauseinezuverlässige
Informationsbasis zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit des 
Sozialversicherungssystems.

Ein gemeinsames Projekt von Bund,  
Kantonen und Gemeinden 

DieSchweizerischeSozialhilfestatistikbestehtausdreiElemen-
ten, die eng aufeinander bezogen sind:
– InventarderbedarfsabhängigenSozialleistungen
– FinanzstatistikzurSozialhilfe
– Empfängerstatistik

BeidieseräusserstkomplexenStatistikgiltes 26verschiedene
kantonaleGesetzgebungenundVollzugssystemeuntereinein-
heitliches statistisches Dach zu bringen. Dazu braucht es eine 
enge Kooperation zwischen Bund, Kantonen, Gemeinden und 
regionalen Sozialdiensten.

DieKantonebeteiligensichauchfinanziellanderEmpfän-
gerstatistik, da diese einen Vergleich zwischen allen Kantonen 
undRegionenermöglicht.2001 wurdedieEmpfängerstatistikim
Bereich der wirtschaftlichen Sozialhilfe in den ersten Kantonen 
eingeführtundderSozialberichtKantonZürich 2001konnteals
erstePublikationaufderBasisdieserErhebungerstelltwerden.

FürdasErhebungsjahr 2004wurdenerstmalsgesamtschwei-
zerischeErgebnissezurwirtschaftlichenSozialhilfepubliziert.1 
2009wurden erstmals gesamtschweizerische Auswertungen
vorgelagerter,bedarfsabhängigerLeistungenveröffentlicht(Ali-
mentenbevorschussung).Ab demJahr 2010wirddieBezugs-
quotederbedarfsabhängigenSozialleistungenfürjeneKantone
berechnet, in denen alle kantonalen Bedarfsleistungen in ange-
messenerQualität erhobenundausgewertetwerden können.
Im selbenJahrwurdenzudemerstmalsdieDatenzurSozialhilfe
imFlüchtlingsbereichundimJahr 2016jenezurSozialhilfeim
AsylbereichnachdergleichenMethodewiediewirtschaftliche
Sozialhilfe erfasst und ausgewertet.

1 DieseErgebnissebasierenaufdenDatenvon25Kantonen,Angabenfür
denKantonNeuenburgwurdenalsSchätzungmitberücksichtigt.Mit dem
Erhebungsjahr 2005liegenDatenfürsämtlicheKantonevor.Das Bundesamt
fürStatistik(BFS)stelltdementsprechenddieDatenab 2005zurVerfügung
(siehe die Publikation «10 Jahre Schweizerische Sozialhilfestatistik», Bundes-
amtfürStatistik 2016).

Wozu dient die Sozialhilfestatistik ? 

Die Schweizerische Sozialhilfestatistik ist ein wichtiges Instru-
ment für die Sozialpolitik von Bund, Kantonen und Gemeinden. 
Sie erlaubtes,WechselwirkungenzwischenSozialversicherungen
undBedarfsleistungenaufzuzeigenundbietetdieMöglichkeit,
WirkungensozialpolitischerMassnahmengezieltzuuntersuchen.
Ferner ist sie eine wichtige Grundlage für die Durchführung des 
soziodemografischen Lastenausgleichs zwischen den Kantonen, 
dereinTeilderNeugestaltungdesFinanzausgleichs(NFA)und
derAufgabenteilungzwischenBundundKantonenist.

MitderEmpfängerstatistikwerdenfolgendeZieleerreicht :
1. Erfassung von Bestand und Struktur der unterstützten

Personen (z. B. Alter, Zivilstand, Nationalität, Haushaltstyp,
AnzahlKinder)

2. InformationenzurräumlichenVerteilung(z. B.nachKantonen,
Bezirken, Gemeinden, Gemeindegrössenklassen)

3.  Informationen zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der un-
terstütztenPersonen(z. B.AusbildungundErwerbssituation)

4. InformationenüberArtundHöhederLeistungen(z. B.Anteil
des Budgets, der durch Sozialhilfeleistungen abgedeckt wird) 

5. InformationenzurDynamikundDauerdesLeistungsbezugs
(z. B.Ablösungsgründe,Kurz-undLangzeitbezüge).

DieimRahmenderEmpfängerstatistikerhobenenDateneröff-
neneingrossesPotenzialfürAuswertungen.Einerseitswerden
zentrale Indikatoren zur Sozialhilfe berechnet, welche zum Bei-
spiel steuerungsrelevante Informationen zu den Zielgruppen der 
Sozialhilfe, zur Wirksamkeit von Sozialhilfeleistungen und zu den 
Lückenbzw.VollzugsproblemenvorgelagerterSicherungssys-
temeliefern.Andererseitssteigtmitjedemzusätzlicherhobenen
Jahr und der stetig wachsenden Datenqualität auch das Potenzial 
fürAnalysenzudenVerläufeninderSozialhilfe.

Wie ist die Statistik aufgebaut? 

1. DieEmpfängerstatistikbasiertaufeinerbreitenDefinitionder
Sozialhilfe und umfasst alle bedarfsabhängigen Sozialleis-
tungen der Kantone (im Folgenden «Bedarfsleistungen» 
 genannt). Diese Leistungen sind im Inventar der Sozialhilfe 
im weiteren Sinn2 erfasst. Dazu gehören: 
– SozialhilfeimengerenSinn(wirtschaftlicheSozialhilfe) 

gemäss kantonalen Sozialhilfegesetzen
– Alimentenbevorschussung
– Ergänzungsleistungen
– Alters-undInvaliditätsbeihilfen
– Familienbeihilfen
– Arbeitslosenhilfen
– Wohnbeihilfen

2 DieSozialhilfeimweiterenSinnbildetdiekonzeptuelleGrundlagederSozial-
hilfestatistik.Um dieVergleichbarkeitderkantonalenSozialhilfesystemezu
optimieren,hatdasBFSdieAbgrenzungskriterienergänzt,welcheüberdie
Zugehörigkeit einer kantonalen Sozialleistung zur Sozialhilfe im weiteren 
Sinn entscheiden, (sogenannte Neuabgrenzung, vgl. Bundesamt für Statis-
tik 2017b).
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 HinzukommtnochdieSozialhilfeimAsyl-undFlüchtlings-
bereich. 

 Folgende Leistungen werden nicht berücksichtigt : 
– Beratung,Betreuung,Information
– direkteSachhilfe(Möbel,Haushaltsgeräte)
– indirekteSozialhilfewieUrsachenbekämpfung,Prävention,

Koordination,Infrastruktur-undPersonalkosten,Betriebs-
beiträge, Defizitdeckung 

– Leistungen, die eine Grundversorgung wie Bildung (Sti-
pendien), Rechtssicherheit (unentgeltliche Rechtspflege), 
Krankenversicherung (individuelle Prämienverbilligung) und 
öffentliche Sicherheit (opferhilfe) garantieren.

2. DieEmpfängerstatistikberuhteursprünglichaufeinerreprä-
sentativen Stichprobe von Gemeinden der Schweiz (Renaud 
2001).In AbsprachemitdenKantonenundanderenwichtigen
Interessensgruppen wurde schrittweise in allen Kantonen auf 
eineVollerhebungumgestellt.Seit 2009erhebenalleKantone
die Daten als Vollerhebung. 

3.  In den Gemeinden und/oder regionalen Sozialdiensten werden 
alleUnterstützungseinheitenerfasst,dieimLaufeeinesErhe-
bungsjahresBedarfsleistungenbeziehen.

4. AlleMitgliedereinerUnterstützungseinheitwerdenberück-
sichtigt und erhoben. 

5. DieRechtsgrundlagenfürdieEmpfängerstatistikbildendas
Bundesstatistikgesetzvom 09.10.1992(BStatG;SR 431.01)
und die Verordnung über die Durchführung von statistischen 
ErhebungendesBundesvom 30.06.1993(Statistikerhebungs-
verordnung;SR 431.012.1).

6. Datenerhebungund-auswertungerfolgennachdenGrundsät-
zendesDatenschutzesgemässArt.14 ff.BStatG,Art. 22 Bun-
desgesetz über den Datenschutz vom  19.06.1992 (DSG;
SR 235.1)undderStatistikerhebungsverordnung.

Wie werden die Daten erhoben? 

1. Die dossierführende Stelle erfasst den Anfangszustand
 (Situation zu Beginn des Sozialhilfebezugs) und den Stich-
tagszustand(SituationbeiderletztenAuszahlungimErhe-
bungsjahr)derDossiersderwirtschaftlichenSozialhilfeund
derSozialhilfeimAsyl-undFlüchtlingsbereich.Für dieübrigen
Bedarfsleistungen muss jeweils nur der Stichtagszustand
 erfasst werden.

2. SechsMonatenachderletztenZahlunggilteinDossierals
abgeschlossen. Bezieht dieselbe Antrag stellende Person
nacheinerUnterbrechungvonmehralssechsMonatener-
neut finanzielle Unterstützung, wird sie als Neubezügerin oder 
Neubezügerdefiniert.Ein neuesDossierwirderöffnet.

3. DieErhebungsperiodeumfassteinKalenderjahr. Im ersten
Quartal des Folgejahres erfolgt die Datenlieferung an das
BFS.Zur ErfassungderSozialhilfedaten indenGemeinden
undregionalenSozialdienstenstehenfolgendeErhebungsin-
strumente zur Verfügung:

– BestehendeFallführungssysteme:SiewurdeninZusam-
menarbeit mit den Softwareanbietern durch Statistik-
moduleergänzt.Der FragekatalogfürdieSozialhilfestatis-
tik wurde vollumfänglich integriert.

– DossierführungsprogrammSOSTAT:DenGemeindenmit
EDV,aberohneeigenesFallführungssystem,wirddasvom
BFSentwickelteSOSTATkostenloszurVerfügunggestellt.

– Papierfragebogen:fürkleineGemeindenmitwenigen,von
MilizpersonengeführtenDossiers.

Zentrale Erfolgsfaktoren für die Qualität der Schweizerischen
Sozialhilfestatistik sind die Zusammenarbeit mit den rund 
1200 Datenlieferanten,dieSchulungdermitderErfassungbe-
schäftigtenMitarbeitendenindenDienststellen,dieIntegration
derStatistikmoduleindieFallführungssystemesowiedieregel-
mässigen Sitzungen mit den Kantonen und der Begleitgruppe 
Sozialhilfestatistik.

Wie werden die Daten ausgewertet? 

DasBFSerstelltfürjedenKantonjährlichundproLeistungeinen
TabellenbandmitdetailliertenAuswertungenfürdenganzenKan-
ton.DieseAuswertungenstehendenkantonalenEntscheidungs-
trägern(insbesondereauchdenSozialämtern)alsArbeitsgrund-
lage und für Veröffentlichungen zur Verfügung. Jede Gemeinde 
undjederregionaleSozialdiensterhaltenzudemaufWunscheine
AuswertungdergeliefertenDaten.Die Standardauswertungen
für die Kantonewerden schrittweise und in Abhängigkeit der
Datenlieferungenerstelltundkommuniziert.Die Publikationder
gesamtschweizerischenResultateistjeweilsfürdenDezember
desFolgejahresvorgesehen.

Wie werden die Sozialhilfe- und die Beziehendenquote 
berechnet? 

DieSozialhilfequoteistderAnteilderSozialhilfebeziehendenwäh-
rend eines Jahres gemessen an der ständigen Wohnbevölkerung. 
Für dieBerechnungderSozialhilfequotewurdenindenersten
SozialberichtendieBevölkerungszahlenderVolkszählung 2000
undseitdemErhebungsjahr 2006jenederESPOP-Statistikzu-
grundegelegt.Seit demErhebungsjahr 2011werdendieBevölke-
rungszahlenausderjährlichenSTATPOP-Statistikdesjeweiligen
Vorjahrsverwendet (vgl.Glossar).AnalogzurSozialhilfequote
referenzieren die Bezugsquoten der anderen bedarfsabhängigen 
LeistungenteilweiseauchaufdieSTATPOP-ZahlendesVorjahres.

Neben der Sozialhilfequote wird eine Haushaltsquote berech-
net, welche die von der wirtschaftlichen Sozialhilfe unterstützten 
Haushalte in Bezug zu allen Haushalten gemäss der ständigen 
Wohnbevölkerung(STATPOP)desVorjahresstellt.
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Welches sind die Besonderheiten im Kanton Zürich?

InfrüherenJahrenbasiertendieAuswertungenzurwirtschaft-
lichen Sozialhilfe für den Kanton Zürich auf den Datenlieferun-
gen von 87  Stichprobengemeinden, in denen 84  Prozent der
Bevölkerunglebten.Die Ergebnissewurdendannfürdenganzen
Kantonhochgerechnet.Im VerlaufdesJahres 2007stellteder
KantonZürichaufeineVollerhebungum,d. h. seitdemErhe-
bungsjahr 2007liefernalleGemeindendesKantonsDatenfür
dieEmpfängerstatistik.Die  in diesemBericht ausgewiesenen
Resultate beruhen auf einer flächendeckenden Datenerhebung.

BeidenDatenzudenZusatzleistungenzurAHV/IV(ZL)han-
deltessichbis 2007umStichtagsdatenper 31.12.Seitherberuht
dieErhebungauchdortaufeinerJahresbasis.Einezusätzliche
Besonderheit im Kanton Zürich ist, dass die Daten zu den ZL zur 
AHV/IVgesamthafterhobenwerden,sodassnebendenkanto-
nalen Beihilfen, die für die Sozialhilfestatistik benötigt werden, 
auchAngabenzudenErgänzungsleistungendesBundesundden
Gemeindezuschüssenvorliegen.Aus diesemGrundexistiertfür
dieErfassungdieserLeistungenaucheineigenerFragebogen.

DieErhebungderDatenerfolgtindenDienststellen(Sozial-
dienste, Sozialämter und -abteilungen, regionale Stellen des
Amtes fürJugend-undBerufsberatungusw.).Einmal jährlich
werden die Daten über die Fachstelle Sozialhilfestatistik an das 
BFS übermittelt, wo sie in einer Datenbank zusammengeführt, 
plausibilisiert und ausgewertet werden.
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2  Der wirtschaftliche  
und soziodemografische Hintergrund

  
Die Arbeitslosenquote im Kanton Zürich sinkt 2022 auf 
durchschnittlich 1,8% gegenüber 2,9% im Vorjahr. Sie liegt 
damit deutlich unter dem Durchschnitt der letzten zehn 
Jahre (2,9%). Eine so tiefe Arbeitslosigkeit gab es seit 
gut 20 Jahren nicht mehr. Die Zahl der Ausgesteuerten 
ist mit 5237 wieder gestiegen, liegt aber noch nicht ganz 
auf dem Niveau der Jahre vor der Pandemie. Dies wieder-
spiegelt sich auch in der Sozialhilfequote, welche leicht 
gesunken ist und nun 2,8% beträgt. Im Folgenden werden 
die wichtigsten wirtschaftlichen und sozioökonomischen 
Rahmenbedingungen im Kanton Zürich beschreibend 
dargestellt. Ein Augenmerk wird dabei insbesondere auf 
regionale Eigenheiten gelegt.
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Rahmenbedingungen: Wirtschaft und Arbeitsmarkt

DieArmutsquoteundderBedarfnachSozialhilfeleistungenent-
wickelnsich inAbhängigkeitvomwirtschaftlichenundgesell-
schaftlichen Umfeld. Dies hat sich in den letzten Jahren beson-
ders deutlich gezeigt. Seit den frühen neunziger Jahren führten 
der wirtschaftliche Strukturwandel und die Entwicklung des
ArbeitsmarktszuArbeitslosigkeitundzuArmuttrotzErwerbs-
arbeit.SozialeRisikenwie«Kinder-undFamilienarmut»,«Lang-
zeitarbeitslosigkeit», «fehlende Berufsbildung», «Working Poor» 
sowie«Einelternhaushalte»habenzurFolge,dassdiewirtschaftli-
che Sozialhilfe (nachfolgend Sozialhilfe) eine tragende Rolle in der 
Existenzsicherungübernehmenmussundnichtalleinefürkurz-
fristigefinanzielleNotlagenzumZugkommt.Um derAufgabeder
sozialen Sicherung in einer sich rasch wandelnden Gesellschaft 
gerechtzuwerden,wirdvorausschauendesHandelnundFlexibi-
litätgefordert.DabeiistderEinbezugdeswirtschaftlichenund
gesellschaftlichen Umfeldes der Sozialhilfe für das Verständnis 
der Zusammenhänge unabdingbar.

Das wirtschaftliche Umfeld

Die Immobilienkrise führte die Schweizer Wirtschaft in den neun-
zigerJahrenineineRezession,waszueinemstarkenAnstiegder
Arbeitslosigkeitführte.Zu BeginnderNullerjahreverbessertesich
daswirtschaftlicheUmfeld,derArbeitsmarktentspanntesichund
dieArbeitslosenquotesankbis2001unter2,0%.Ausgelöstdurch
dasPlatzenderDotcom-BlasefolgteneinigeQuartalenegativer
Wachstumszahlen, ehe sich die Wirtschaft schliesslich bis 
Anfang 2008aufeinempositivenWachstumspfadwiederfand.
Im Zugeder internationalenFinanzkrisegeriet2008auchdie
SchweizerWirtschaftineineRezession,wovonsiesichjedoch
insbesondere im europäischen Vergleich rasch wieder erholte. 
Die  der wirtschaftlichen Entwicklung nachhinkenden Arbeits-
losenzahlenstiegennochbisAnfang 2010an.Die Folgejahre
waren geprägt durch ein schwieriges internationales Umfeld und 
einen hohen Frankenkurs. Dies führte zu einer zeitweise zweige-
teiltenWirtschaftsentwicklungmitlebhafterBinnenkonjunktur
undgedämpfterExportwirtschaft.Getragenvonderexpansiven
Geldpolitik der Zentralbanken erholte sich die Weltwirtschaft 
von den Folgen der Finanzkrise, der starke Schweizer Franken 
und die zeitweise sogar negativen Inflationsraten prägten die 
SchweizerWirtschaftsentwicklungbisAnfang 2020.Mit dem
AusbruchderCorona-PandemieimFrühjahr 2020schrumpfte
dieSchweizerWirtschaftsleistungkurzfristigdeutlich.Die staat-
lichen Stützungsmassnahmen trugen dazu bei, dass sich die 
WirtschaftrascherholteundsichderArbeitsmarktbaldwieder
stabilisierte.AuchdievielenUnsicherheitsfaktoreninderglobalen
WirtschaftsentwicklungderJahre 2021und 2022–Krieginder
Ukraine,LockdowninChina,InflationstendenzeninEuropaund
indenUSA–betrafendieSchweizunddenKantonZürich 2022
verhältnismässig wenig.

MiteinemBestandvon99’577liegtaufEbeneSchweizdie
durchschnittlicheArbeitslosenzahlimBerichtsjahrunterderjeni-
gendesVorjahres(–38’038).DarausresultiertfürdasJahr 2022
imJahresmitteleineArbeitslosenquotevon2,2%.Dies istein
Rückgangvon–0,8 ProzentpunktengegenüberdemVorjahres-
wert.Der WertdesJahres 2022liegtdamitdeutlichunterdem
DurchschnittderletztenzehnJahre(durchschnittlich2,9%).

DiewirtschaftlicheFlauteundderAnstiegderArbeitslosigkeit
zu Beginn der neunziger Jahre hatten eine starke Wirkung auf den 
BedarfnachLeistungenderSozialenSicherheit.Die Sozialausga-
benstiegenmassivan,wassichu.a.in einerstarkenZunahme
derArbeitslosentaggelderäusserte.Starkbetroffenwarauchdie
Sozialhilfe. 

Im Jahr  2021 wurden gemäss den aktuellsten verfügba-
ren Zahlen der Gesamtrechnung für Soziale Sicherheit knapp 
206 Mrd. Franken für Sozialleistungen ausgegeben.Das  sind
rund3 Mrd.Frankenmehrals2020.2020warendieSozialaus-
gabenaufgrundderGegenmassnahmendesBundeszurAbfede-
rungderAuswirkungenderCovid-19-Pandemiemitrund20 Mrd.
Franken besonders stark angestiegen. 

Die Ausgaben für Sozialleistungen entsprachen 2021
27,9  Prozent des BIP (vgl. Grafik G5.2). Dieser Indikator wird
Sozialleistungsquote genannt. Er  stieg zwischen den Jah-
ren 2000und2004kontinuierlichan.Ab demJahr 2005zeigte
sich eine Trendumkehr, bevor sich die Sozialleistungsquote im 
Jahr 2009wiederdeutlicherhöhteund2021,aufgrundderAbfe-
derungsmassnahmendesBundesgegendieCovid-19-Pandemie,
einenHöchststanderreichte(vgl.dazuauchKapitel 5).

Wirtschaftswachstum in der Schweiz, 1996–2021
BIP-Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %, zu laufenden Preisen G2.1
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G2.1  Wirtschaftswachstum in der Schweiz, 1996–2021
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Wirtschaftsstruktur

DerKantonZürichistderWirtschaftsmotorderSchweiz.Die auf
demKantonsgebietansässigenrund122’000 Arbeitsstättenmit
rund821’000 BeschäftigtenerwirtschaftenrundeinFünfteldes
schweizerischen BIP.

Im Kanton Zürich herrscht eine grosse Branchenvielfalt, welche 
durch wissensintensive Dienstleistungen geprägt ist. Stark vertre-
tensinddieBranchenderFinanz-undVersicherungsdienstleistun-
gen, Information und Kommunikation sowie freiberufliche, wis-
senschaftlicheundtechnischeDienstleistungen(vgl.Grafik G2.2).

Bevölkerung und Arbeitsmarkt

DerKantonZürichzählteEnde2021rund1’560’000 Einwohnerin-
nenundEinwohner,waseinemWachstumvon0,7%gegenüber
demVorjahrentspricht.

DieEinwanderungvonausländischenStaatsangehörigenist
der Hauptfaktor des Bevölkerungswachstums im Kanton Zürich. 
Daneben wächst die Bevölkerung aber auch durch den Gebur-
tenüberschuss (mehr Geburten als Sterbefälle). Die  ständige
ausländischeWohnbevölkerungdesKantonsZürichistvon 2010
bis 2021umrund97’000aufrund428’000 Personengestiegen,

währendderAnteil derAusländerinnenundAusländer ander
WohnbevölkerungimselbenZeitraumvon24,1%auf27,4%ge-
stiegenist(vgl.Grafik G2.3).

DieAnzahl der imKantonZürichwohnhaftenanerkannten
FlüchtlingesowiedervorläufigAufgenommenensteigtseit 2014.
Im  Berichtsjahr  2022 beläuft sich die Zahl der anerkannten
Flüchtlingeauf12’535,diedervorläufigAufgenommenenauf
7403(SEM 2022,vgl.Grafik G2.4).

Beschäftigung in Vollzeitäquivalenten nach Branchen
Kanton Zürich, 2020 G2.2
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Ausländeranteile, 2010–2021
Schweiz und Kanton Zürich G2.3
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Anzahl anerkannte Flüchtlinge (AF) und vorläufig
aufgenommene Personen und vorläufig aufgenommene
Flüchtlinge (VA)
Kanton Zürich, 2009–2022 G2.4
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 G2.2  Beschäftigung in Vollzeitäquivalenten nach Branchen

 G2.3  Ausländeranteile, 2010–2021

 G2.4  Anzahl anerkannte Flüchtlinge (AF) und vorläufig aufgenommene Personen und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (VA)
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ImJahr 2022leben860’459 ErwerbstätigeimAltervon15bis
64 JahrenimKantonZürich.Im VergleichzumVorjahristihre
Zahlum1,1%gestiegen.Die Erwerbstätigenquote,diedenAnteil
derErwerbstätigenanderGesamtbevölkerungimentsprechen-
denAltermisst,liegt2022bei81,6%(vgl.Grafik G2.5).

Im Jahresdurchschnitt 2022 sind im Kanton Zürich rund 
16’000  Personen als arbeitslos registriert. Das  sind etwa
9000wenigerimVergleichzumVorjahr.Die Arbeitslosenquote
liegt 2022mit1,8%tieferals2,9%imVorjahr.2022wurdenmit
einerAnzahlvonrund5200deutlichwenigerPersonenausge-
steuert,alsindenVorjahrenvorderPandemie,aberdeutlichmehr
alsdierund3500imJahr 2021(vgl.Grafik G2.6).Die Zahlder
AusgesteuertengibtunternormalenUmständenAuskunftüber
dieAufnahmefähigkeitdesArbeitsmarktes.NachderRevision
desArbeitslosenversicherungsgesetztes (AVIG) im Jahr  2011
stieg die Anzahl der Ausgesteuerten übermehrere Jahre an.

Die tiefenZahlenderAussteuerungenindenJahren 2020und
2021sindprimärdaraufzurückzuführen,dassdurchdieCOVID-
19-Verordnung respektive das COVID-19-Gesetz die Anzahl
Tagessätze erhöht und die Rahmenfrist für den Leistungsbezug 
verlängert wurde.

Sozioökonomische Struktur der Gemeinden

Neben den Resultaten für den ganzen Kanton werden einzelne 
AuswertungenfürdieBezirkeundachtGemeindegrössenklassen
imKantonZürichvorgenommen(vgl.Anhang TA2.1Zuordnung
der Gemeinden zu den Gemeindegrössenklassen sowie das Ge-
meindefinanzporträt www.zh.ch/gemeindefinanzportraet, das 
eine umfassende Datensammlung zu den Gemeindefinanzen 
des Kantons Zürich mit einer Vielzahl an Finanzkennzahlen auf 
verschiedenenAggregationsstufenaufweist).

Bevölkerungsstruktur

Die acht Gemeindegrössenklassen unterscheiden sich deutlich, 
was auch aus der Tabelle T2.1 hervorgeht. Zwei Drittel der Zür-
cherinnenundZürcherlebeninGemeindenmit10’000undmehr
Einwohnerinnen und Einwohnern. Der  Kanton Zürich ist über
weite Teile städtisch geprägt, was sich auch in den täglichen 
Pendlerströmen ins wirtschaftliche Ballungsgebiet in und um 
dieStadtZürichäussert.DiesestädtischePrägung–respektive
das Gefälle zwischen wirtschaftlichen Zentren einerseits und 
eherländlichenundperipherenGebietenandererseits–hinter-
lässtauchSpurenindenZahlenzurArbeitslosigkeitundzuden
Soziallasten.

Anzahl Aussteuerungen
Kanton Zürich, 2004 – 2022 G2.6
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G2.5  Erwerbstätigenquote und Arbeitslosenquote

G2.6  Anzahl Aussteuerungen
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Erwerbstätigenquote und Arbeitslosenquote
Kanton Zürich, 1992–2022 G2.5
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Kennzahlen nach Gemeindegrössen, 2021 T2.1

Gemeindegrössena  
nachEinwohnern

Bevölkerungb Gemeindena Durchschnittl.  
Gemeindegrössea

Sozialkosten  
proEinwohnerb

Arbeitslosenanteilan
Bevölkerung  
15–64Jahrec

150000undmehrd 423 193 1 423 193 1567 2,4

50000–149999e 115129 1 115129 1 474 2,2

20000–49999 232 002 9 25778 912 2,9

10000–19999 315260 22 14 330 785 2,4

5000–9999 285560 43 6641 646 2,1

2000–4999 144515 43 3361 529 1,9

1000–1999 37469 26 1 441 371 1,5

Weniger als 1000 11534 17 678 347 1,8

Kanton Zürich 1 564 662 162 9 658 1 004 2,4

a STATPOP31.12.2021
b StatistischesAmtKantonZürich
c AufgrunddesneuenVolkszählungssystemsvon2010kanndieArbeitslosenquoteaufEbeneGemeindenichtmehrermitteltwerden.
d Stadt Zürich
e Stadt Winterthur

Quelle:BFS–StatistischesAmtdesKantonsZürichundAmtfürWirtschaftundArbeitdesKantonsZürich ©BFS2023

Soweisen die Gemeindenmit 20’000 bis 49’000  Einwoh-
nerinnen und Einwohnernmit 2,9% Ende 2021 den höchsten
Arbeitslosenanteilauf.1DerArbeitslosenanteilimGesamtkanton
beträgt  2,4%. In  der Stadt Zürich liegt der Arbeitslosenanteil
ebenfallsbei2,4%undinderStadtWinterthurbei2,2%.In den
kleinstenGemeindenmitwenigerals2000 Einwohnerinnenund
EinwohnernistderArbeitslosenanteilamtiefsten(1,5%inden
Gemeindenmit1000–1999 Einwohnendenund1,8%indenGe-
meindenmitwenigerals1000 Einwohnenden).

AuchdieSozialkostenproEinwohnerinoderEinwohnersindim
Jahr 20212 in den städtischen Gemeinden höher als in den länd-
lichen, oft an der Peripherie des Kantons gelegenen Gemeinden. 
Zu denSozialkostenwerdenalle indenGemeinderechnungen
ausgewiesenenAusgabenfürdiesozialeWohlfahrtgezählt.Dazu
gehörenunteranderemZusatzleistungenzurAHV/IV,Sozialhilfe,
Krankenversicherung,AusgabenfürJugendschutz,Kinderheime,
sozialerWohnungsbau,AltersheimeundHilfsaktionen.

WährenddieSozialkostenimGesamtkanton1004 Frankenpro
Personausmachen,liegensieinderStadtZürichbei1567 Fran-
ken,inWinterthurbei1474 Franken,inkleinstädtischenGemein-
den mit 10’000–19’999  Einwohnerinnen und Einwohnern bei
785 FrankenundbeidenGemeindenmitwenigerals1000 Ein-
wohnerinnenundEinwohnernbei 347 Franken.Einewichtige
Rolle für diese städtische Sonderstellung spielt die Kumulierung 

1 FürdieBerechnungderArbeitslosenquotefehlendieBevölkerungsdaten
aufderGemeindeebene,AusdiesemGrundwirdhierderArbeitslosenanteil
ausgewiesen.UnterschiedeinderBerechnungsweise :DieArbeitslosenquote
berücksichtigtalsGrundgesamtheitnurErwerbstätigeundArbeitslose
(ArbeitslosesuchenaktivnacheinerStelle).Zur BerechnungdesArbeits-
losenanteils werden auch Personen, welche nicht arbeiten, aber auch nicht 
aktiv nach einer Stelle suchen (Nichterwerbspersonen) zur Grundgesamtheit 
dazugezählt.

2 DiedefinitivenDatendesJahres 2022liegenzumZeitpunktderErstellung
dieser Publikation nicht vor.

von spezifischen Problemlagen. Städtische Zentren sind in be-
sonderemMassvonsozialenProblemenbetroffen;einerseits
aufgrund ihrer soziodemografischen Struktur und anderseits 
aufgrundihrerstarkenAnziehungskraftfürBevölkerungsgrup-
penmiteinemerhöhtenArmutsrisiko.DiesesGefällezwischen
ZentrumundPeripherieäussertsichsowohlindenArbeitslosen-
zahlen als auch in den Soziallasten.

DeutlicheräumlicheUnterschiedezeigensichbeiderAlters-
strukturderBevölkerung.KantonsweitsindimJahr 2021rund
19,9%derBevölkerungjüngerals20 Jahre,17,2%sindälterals
64 Jahre.Gegenüberdiesen kantonalenDurchschnittswerten
wohnen in den grösseren Gemeinden besonders viele Personen 
imErwerbsalterundunterdurchschnittlichvielejungeMenschen
(Grafik G2.7).

Altersstruktur der Wohnbevölkerung Ende 2021
Einwohnerzahl, Kanton Zürich G2.7
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 G2.7  Altersstruktur der Wohnbevölkerung Ende 2021
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SoliegtinderStadtZürichderAnteilderunter20-Jährigen
beilediglich17,8%undderjenigederüber65-Jährigenbei14,6%.
Auf deranderenSeiteweisendiekleinstenGemeindenmitweni-
gerals1000 EinwohnerinnenundEinwohnernbesondershohe
Anteile jungerPersonenauf(22,0%).Die unterschiedlicheVer-
teilungderBevölkerungnachAlterprägtauchdieStrukturder
Sozialleistungen. Weil in den Städten zudem überproportional 
häufigRentnerinnenundRentnermitbescheidenenEinkommen
leben, verzeichnen die Städte auch eine besonders hohe Zahl an 
PersonenmitZusatzleistungenzurAHV.

Regionale Unterschiede in der wirtschaftlichen  
Leistungsfähigkeit

Die Zürcher Gemeinden unterscheiden sich deutlich nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit respektive in Bezug auf ihre 
finanzielle Stärke. Diese lässt sich anhand der Steuerkraft pro 
EinwohnerinoderEinwohnermessen.Die Unterschiedewerden
mit dem neuen, ab 2012 geltenden Finanzausgleich zu einem 
grossenTeilausgeglichen.Grafik G2.8zeigtdieberichtigteSteu-
erkraftproKopfindenGemeindegrössenklassen–mitanderen

Worten das, was den Gemeinden nach dem innerkantonalen 
FinanzausgleichanSteuererträgenproEinwohnerinoderEin-
wohnerzurErfüllungihrerAufgabenzurVerfügungsteht.
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Raumgliederung: Gemeinden
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Gemeinden nach Grössenklassen im Kanton Zürich, 2021 K 2.1
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Berichtigte Steuerkraft je Einwohner/in nach
Gemeindegrössenklassen (Einwohnerzahl)
in Franken, Kanton Zürich, 2021 G2.8
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G2.8  Berichtigte Steuerkraft je Einwohner/in nach Gemeindegrössenklassen (Einwohnerzahl)

K 2.1  Gemeinden nach Grössenklassen im Kanton Zürich, 2021



25

DERWIRTSCHAFTLICHEUNDSOZIODEMOGRAFISCHEHINTERGRUND

2023 BFS/ZH SOZIALBERICHT KANTON ZÜRICH 2022

Die berichtigte Steuerkraft liegt in der Stadt Zürich höher als 
in den restlichen Gemeindegrössenklassen. Gesamtkantonal im 
Jahr 2021beträgtdieSteuerkraftproKopf4265 Franken.In den
Gemeindenmit 2000–4999 EinwohnerinnenundEinwohnern
liegt sie imSchnitt bei 3808 Franken, in derStadtZürichbei
4698  Franken. Karte  K2.2 zeigt – die Daten kommunal auf-
schlüsselndunddamiteindetaillierteresBildliefernd–einrelativ
deutlichesMusterderSteuerkraft indenZürcherGemeinden.
Die «reichen»GemeindenandenSeeufernunddiewirtschaftli-
chen «Kernzonen» im Glatttal und insbesondere um den Flugha-
fen sind als solche gut erkennbar.
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Raumgliederung: Gemeinden
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Berichtigte Steuerkraft in den Gemeinden des Kantons Zürich, 2021 K 2.2
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 K 2.2  Berichtigte Steuerkraft in den Gemeinden des Kantons Zürich, 2021
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BEDARFSABHäNGIGESOZIALLEISTUNGEN

3 Bedarfsabhängige Sozialleistungen

  
Im Kanton Zürich beziehen 2022 rund 104’000 Personen 
Bedarfsleistungen. Die Analyse der Entwicklung der 
Dossier zahlen und Bezugsquoten, die Merkmale der Be-
zügerinnen und Bezüger sowie die finanzielle Situation 
der unterstützten Haushalte und Personen ergibt ein 
differenziertes Bild der Armutsbevölkerung und Armuts-
bekämpfung im Kanton Zürich. Die einzelnen Leistungen 
sind in je einem Unterkapitel dargestellt. Zu Beginn der 
Unterkapitel findet sich eine Darstellung der Anspruchs-
voraussetzungen für den Bezug der jeweiligen Leistung.
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Einleitung

DerSozialberichtKantonZürichdokumentiertdieBedarfsleistun-
genzurBekämpfungderArmut imKantonZürich.Mit diesen
Leistungen stellt der Kanton sicher, dass hilfebedürftige  Personen 
angemesseneUnterstützungerhalten.Das Systemdersozialen
SicherheitderSchweizlässtsichalsdreistufigesModelldarstel-
len(vgl.Grafik G3.1).Die Bedarfsleistungenbildendarindasletzte
Auffangnetz.

– ZurerstenStufegehörtnebenderindividuellenSicherungdes
Lebensunterhalts die Grundversorgung: Sie ist allen zugäng-
lichundumfasstdasBildungs-,Gesundheits-undRechtssys-
tem sowie die öffentliche Sicherheit. Grundlagen dazu finden 
sichinderBundes-sowiederKantonsverfassung.

– DiezweiteStufeumfasstalleSozialversicherungen:Risiken,
diedurchAlter,Krankheiten,Invalidität,Tod,Arbeitslosigkeit
oder durchMutterschaft entstehen können,werden durch
Sozialversicherungen aufgefangen.

– DerdrittenStufegehörenalleBedarfsleistungenderSozial-
hilfeimweiterenSinnan.Sie kommendannzumTragen,wenn
die übrigen Pfeiler der sozialen Sicherheit, wie die private 
Sicherung, die öffentliche Grundversorgung sowie Sozialver-
sicherungen,nichtausreichen.Die SozialhilfeimengerenSinn

Modell des Systems der sozialen Sicherheit G3.1

GRUNDVERSORGUNG

Z.B. BILDUNGSSYSTEM, RECHTSSYSTEM,
GESUNDHEITSSYSTEM

– Alters- und Hinterlassenenversicherung
– Invalidenversicherung
– Arbeitslosenversicherung
– Berufliche Vorsorge
– Unfallversicherung
– Krankenversicherung
– Mutterschaftsentschädigung
– Familienzulagen
– Andere

SOZIALVERSICHERUNGEN

SOZIALHILFE
IM WEITEREN SINN

Wirtschaftliche Sozialhilfe, Sozialhilfe 
im Asyl- und Flüchtlingsbereich

– Ergänzungsleistungen zur AHV/IV
– Alters- und Invaliditätsbeihilfen
– Überbrückungsleistungen
– Alimentenbevorschussung
– Familienbeihilfen
– Arbeitslosenhilfen
– Wohnbeihilfen

BEDARFSABHÄNGIGE SOZIALLEISTUNGEN

©  BFS 2023

(wirtschaftlicheSozialhilfe, Sozialhilfe imAsyl- undFlücht-
lingsbereich)bildetdasletzteAuffangnetzundgewährleistet
HilfezurExistenzsicherungsowiezursozialenundberuflichen
Integration.Ihr vorgelagertisteineReihevonBedarfsleistun-
gen.Sie vermeideninbestimmtenSituationendenBezugvon
wirtschaftlicher Sozialhilfe.

DiederwirtschaftlichenSozialhilfesowiederSozialhilfeimAsyl-
und Flüchtlingsbereich vorgelagerten Bedarfsleistungen lassen 
sichwiederuminzweiGruppenunterteilen.Es sindeinerseits
Leistungen zur Sicherstellung derGrundversorgung (z. B. Sti-
pendienoderunentgeltlicheRechtshilfe).Andererseitssindes
Leistungen, die Sozialversicherungsansprüche und die private 
Sicherung ergänzen, wenn diese zur Existenzsicherung nicht
ausreichen.Die ZusammensetzungderLeistungenderzweiten
Gruppe variieren von Kanton zu Kanton.
Der Kanton Zürich kennt folgende bedarfsabhängige Leistungen:
– ErgänzungsleistungenzurAHV/IV
– Alters-undInvaliditätsbeihilfen:KantonaleBeihilfen,kantons-

rechtliche Zuschüsse, Gemeindezuschüsse
– ÜberbrückungsleistungenfürältereArbeitsloseab60 Jahren

(seit 01.07.2021)
– Alimentenbevorschussung

3.1 Zusatzleistungen zur AHV/IV

ImJahr 2022beziehenrund57’019 Personeningut49’965 Dos-
siersZusatzleistungen(ZL),sieheTabelle T3.1.2.Das sind3,6%
der Zürcher Bevölkerung. Der  Anteil der IV-Rentnerinnen und
-Rentner,dieZusatzleistungenbeziehen, liegtbei51,1%,siehe
Grafik G3.1.3.2008lagderAnteilnochbei39,2%.Von denüber
65-Jährigensind11,8%aufZusatzleistungenangewiesen.Dieser
Wert hat sich im Zeitverlauf kaum verändert. Bereits 2011 be-
zogen11,8%derüber65-JährigenZusatzleistungen,zwischen-
zeitlichstiegderWertauf12,6%imJahr 2017anundistseither
wiedergesunken.Die meistenDossiersmitZusatzleistungenum-
fasseneineeinzigePerson.Die durchschnittlicheDossiergrösse
beträgtunverändert1,1 Personen.DossiersmitZusatzleistungen
zur IV sind etwas grösser und umfassen im Schnitt weiterhin 
1,2 Personen.FrauenbeziehendeutlichhäufigerZusatzleistun-
genzurAHValsMänner.WährendderAusländeranteilbeiden
ZusatzleistungenzurAltersrentegrösseristalsinderBevölke-
rungderüber65-Jährigen,sindAusländerinnenundAusländer
bei den Zusatzleistungen zur IV untervertreten.

BeinahedreivonzehnPersonenmitZusatzleistungenzurAHV
leben imHeim,vgl.Grafik G3.1.4.Je ältereineAltersrentnerin
odereinAltersrentnerist,destowahrscheinlicherwirdeinHeim-
aufenthalt.Bei denZusatzleistungenzurIVwohntguteinViertel
derAntragstellendenineinemHeim.

VonallenabgeschlossenenDossiershabenjeeinFünftelder
AHV-undderIV-DossierseineBezugsdauervonwenigeralsei-
nemJahr(vgl.auchGrafik G3.1.13).

 G3.1  Modell des Systems der sozialen Sicherheit
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Personen in Privathaushalten erhalten zusätzlich kantonale 
Beihilfen, wenn sie die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. 
48 GemeindenimKantonZürichgewährendarüberhinausGe-
meindezuschüsse(vgl.AnhangTA3.1.9).

Für Personen im Heim gelten Höchstwerte für die anrechen-
barenTagestaxen.

Berechnungssystem

DieHöhederjährlichenZusatzleistungenentsprichtdemAusga-
benüberschuss in einer individuellen, teilweise schematisierten 
Bedarfsrechnung (vgl. Grafik  G3.1.1). Bei  Personen, die nicht
dauernd in einem Heim leben, werden ein Pauschalbetrag für den 
Lebensunterhalt sowie die Wohnkosten (bis zu einer Höchst-
grenze)alsanrechenbareAusgabenanerkannt.Für Personen,die
inHeimenleben,werdendieTagestaxeundeinBetragfürper-
sönlicheAusgabenangerechnet.DarüberhinauswerdenKosten
für Krankheit, Behinderung, Zahnbehandlung usw. anteilsmässig 
oder ganz übernommen.

KantonaleBeihilfenundErgänzungsleistungenwerdenaus-
ländischen Staatsangehörigen, die nicht aus dem EU-Raum
stammen, nur gewährt, wenn sie die Karenzfristen bezüglich 
Wohnsitzdauererfüllen.Für BeihilfenundGemeindezuschüsse
gelten für alle Antragstellenden Karenzfristen bezüglich der
Wohnsitzdauer im Kanton respektive in der Gemeinde. Personen 

Berechnungsschema Zusatzleistungen  
zur AHV/IV  G3.1.1
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Anrechenbarer Betrag Lebens-
bedarf Gemeindezuschuss und 
allenfalls Mietzinszuschuss  
( je nach Gemeinde)

Leistung Gemeindezuschuss
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Anrechenbarer Betrag Lebensbe-
darf kantonale Beihilfe zusätzlich 
Fr. 2420.–

Leistung Kantonale  
Beihilfe

Anrechenbarer Lebens bedarf 
negnutsielsgnuznägrE Fr. 19’610.– 

Ergänzungsleistungen

Sozialversicherungs beiträge :
–  Pauschalbetrag für  

KK-Prämien (von 5220 bis 
6252 Franken pro Person ab dem
25. Altersjahr)

–  allfällige Nichterwerbs-Beiträge 
an die AHV

–  Sozialversicherungs-
leistungen

–  Teile des Erwerbsein-
kommens

–  Vermögenseinkommen und 
-verzehr, weitere Einkommen

A
nr
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he
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ar

e 
Ei

nn
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m
enWohnkosten inkl. Nebenkosten für 

Alleinstehende (max. Fr. 13’200.–, 
nach neuem Recht per 1.1.2021 
je nach Region max. Fr. 14’520.–, 
Fr. 15’900.–, oder Fr. 16’440.–)

Krankheits- und  
Behinderungskosten  
(max. Fr. 25’000.–)

* Beispiel für eine Person im Privathaushalt
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Rechtliche Grundlage und Ausgestaltung  
der Leistungen

Zusatzleistungen zur AHV und IV helfen dort, wo die Renten
unddasübrigeEinkommendieminimalenLebenshaltungskos-
ten nicht decken. Betagte, Hinterlassene und Behinderte sollen 
überdienötigenMittelverfügen,umdieKostenfürdenLebens-
unterhaltbestreitenzukönnen.Auf Zusatzleistungenbestehtein
Rechtsanspruch.Sie sindeinmassgeschneidertesInstrument,
umfürjedeRentnerinundjedenRentnerdasverfassungsmässig
garantierteGrundrechtaufExistenzsicherungzugewährleisten.

DieZusatzleistungenbestehenausmehrerenElementenund
umfassen folgende Leistungen:
– Ergänzungsleistungen(EL)gemässBundesrecht :Sieumfas-

sen Beiträge an den Lebensbedarf, die monatlich ausgerichtet 
werden,unddieVergütungvonKrankheits-undBehinderungs-
kosten.

– KantonaleBeihilfen(kBH)fürPersonenimPrivathaushalt.
– KantonaleZuschüsse(ZU)fürPersonenmitausserordentli-

chem Bedarf in Heimen oder Spitälern. Diese Leistung wurde 
imJahr 2008eingeführt.Sie wird inderSozialhilfestatistik
bisher nicht berücksichtigt.

– Gemeindezuschüsse(GZ)gemässkommunalenRechtsgrund-
lagen.

Die gesetzlichen Grundlagen finden sich im kantonalen Gesetz 
über die Zusatzleistungen und in der Zusatzleistungsverordnung. 
DiesesGesetzstütztsichwiederumaufdieErlassedesBundes.1 

Die Gemeindezuschüsse werden von den Gemeinden geregelt, 
wobei nur ein Teil der Gemeinden solche Leistungen ausrichtet 
(vgl. Anhang TA3.1.9).2

Grundlagen für die Bezugsberechtigung

AnrechtaufZusatzleistungenhabenPersonen,dieLeistungen
der AHV/IV (Renten, Hilflosenentschädigungen, IV-Taggelder
währendmehr als sechsMonate) beziehen, aber aus diesen
LeistungenundweiterenEinnahmenihrExistenzminimumnicht
decken können.

DerAnspruchaufErgänzungsleistungenwirdausderDifferenz
zwischendenanerkanntenAusgabenunddenanrechenbaren
Einnahmenberechnet(vgl.dazuGrafik G3.1.1undTabelle T3.1.1).

Ebenfalls übernommen werden Krankheits- und Behinde-
rungskosten, die nicht anderweitig abgedeckt sind.

1 BundesgesetzüberErgänzungsleistungenzurAlters-,Hinterlassenen-und
Invalidenversicherungvom06.10.2006(ELG,SR831.30),Verordnungüberdie
ErgänzungsleistungenzurAlters-,Hinterlassenen-undInvalidenversicherung
vom15.01.1971(ELV,SR831.301),GesetzüberdieZusatzleistungenzur
eidgenössischenAlters-,Hinterlassenen-undInvalidenversicherungvom
07.02.1971,(ZLG,LS831.3)sowiedieZusatzleistungsverordnungvom
05.03.2008(ZLV,LS831.31).

2 Gestütztauf§20 ZLGkönnenGemeindenGemeindezuschüssegewähren.

G3.1.1  Berechnungsschema Zusatzleistungen zur AHV/IV
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mitZusatzleistungen zurAHV/IV erhaltenmit der Einführung
derEL-Reformanfangs2021nurnochdietatsächlichbezahlten
Krankenkassenprämien vergütet, höchstens aber die regionale 

Durchschnittsprämie.3DavorwurdejeweilsdieDurchschnittsprä-
mieausbezahlt.Für dasJahr 2022wurdedieDurchschnittsprämie

3 §14 EinführungsgesetzzumKrankenversicherungsgesetzvom13.06.1999
(EGKVG,LS832.01).

Übersicht über das Leistungssystem für Zusatzleistungen zur AHV/IV a (Stand 2022) T3.1.1

Anspruchsgrundlage UnvollständigeDeckungdesExistenzbedarfstrotzLeistungenderAlters-,Hinterlassenen-undInvalidenversicherung

AnerkannteAusgaben

Pauschalbetrag für allgemeinen 
Lebensbedarf pro Jahr

Personen im Privathaushalt
EL : AlleinstehendePersonen:Fr.19’610.–Ehepaare :Fr.29’415.–zusätzlichproKind :maximalFr.10’260.– 

(abgestuftnachAlterderKinderundKinderzahl1)
kBH: ZusätzlichzumEL-ExistenzbedarfFr.2420.–füralleinstehendePersonen,Fr.3630.–fürEhepaareundPaarein

eingetragenerPartnerschaft,maximalFr.1210.–proKind(abgestuftnachKinderzahl)
PersoneninstationärenEinrichtungen
EL : BeiträgefürpersönlicheAuslagen,nachBedarfbismaximalFr.6537.–

Wohnungskosten Personen im Privathaushalt
EL : Mietzins,max.Fr.13’200.–füralleinstehendePersonenundmax.Fr.15’000.–fürEhepaareundPersonenmit 

KindernbeiBedarfzusätzlichbisFr.3600.–fürrollstuhlgängigeWohnung.Per 01.01.2021wirdinneurechtlichen
FälleneineUnterscheidungzwischen3Regionen,HaushaltsgrösseundEinzelpersoneninWohngemeinschaften 
vorgenommen.Der anrechenbarenMietzinsefüreinealleinlebendePersonbspw.beträgtinderRegion 
1Fr.16’440.–,inderRegion2Fr.15’900.–undFr.14’520.–inderRegion3.(Art.10 Abs.1Bst.bELG)

PersoneninstationärenEinrichtungen
EL : HeimkostenbiszurvomKantonalenSozialamtfestgelegtenTaxbegrenzung
ZU:  Restliche Heimkosten sofern Bezugsvoraussetzungen erfüllt sind

Weitere anrechenbare Kosten GewinnungskostenbeiErwerbseinkommen,AHV/IV-Beiträge,ALV-Beiträge,familienrechtlicheUnterhaltsleistungensowie
Krankheits-undBehinderungskosten.MaximalFr.25'000proJahrfürAlleinstehende.MaximalFr.50'000fürEhepaare.

AnrechenbareEinnahmen

Einkünfte –Renteneinkommen
–Erwerbseinkommen:2/3desNettoeinkommensnachAbzugderGewinnungskostenundderSozialversicherungsbeiträge
sowieeinesFreibetragesvonFr.1000.–beiAlleinstehendenbzw.Fr.1500.–beiübrigenPersonen

–Vermögensertrag
–familienrechtlicheUnterhaltsbeiträge
–Einkünfte,aufdiefreiwilligverzichtetwurde

Vermögen AnrechenbarerVermögensverzehr=jährlicherAnteildesdieFreigrenzeübersteigendenVermögens(Vermögen,aufdie
freiwilligverzichtetwurde,werdenangerechnet).ZusätzlichwirdübermässigerVermögensverbrauchnachELGArt.11a Abs.
3 und 4 angerechnet : Hinterlassene und Invalide 1/15,Altersrentner/innenzuHause1/10bzw.in Heimen1/5. Freigrenze : für 
1 PersonFr.37’500.–(neurechtlichFr.30’000.–),fürEhepaare60’000.–(neurechtlichFr.50’000.–),zusätzlichfürKinderje
Fr.15’000.–undfürselbstbewohnteLiegenschaftFr.112’500.–.
BesitzteinEhepaareineLiegenschaft,dievoneinemEhegattenbewohntwird,währendderandereimHeim/Spitallebtoder
bewohnteinePersonalsBezügerineinerHilflosenentschädigungderAHV/IV,UVoderMVeineLiegenschaft,diesieoderihr
Ehegattebesitzt,istnurderFr.300’000.–übersteigendeWertderLiegenschaftbeimVermögenzuberücksichtigen.

Beschränkungen

Vermögensgrenze Per01.01.2021wurdeeineVermögensschwellealsallgemeineVoraussetzungsbestimmungArt.9a Abs.1ELGundArt.2ELV
eingeführt.LiegtdasVermögenbeiAlleinstehendenüberFr.100’000.–undbeiEhepaarenüberFr.200’000.–,bestehtkein
AnspruchaufEL.Per 01.01.2021bestehtkeinAnspruchaufBeihilfe,wenndasgemässELGermittelteVermögenbeiEinzel-
personenFr.37’500.–,beiEhepaarenFr.60’000.–übersteigt(§13Abs.4ZLG).

Leistungsdauer Keine Beschränkung

Maximale Leistung FürKrankheits-undBehinderungskosten:
Fr.25’000.–fürErwachsene,Fr.6000.–fürPersonenimHeim,
Fr.10’000.–fürKinder,sofernvonElterngetrenntundnichtimHeim;AusnahmeregelungfürBezüger/innenvonmittel-
schweren und schweren Hilflosenentschädigungen der IV

Karenzfrist (Wohnsitzdauer) EL :  KeinefürSchweizer/innenundEU-Ausländer/innen,5JahreinderSchweizfürFlüchtlingeundStaatenlose, 
10JahrefürandereAusländer/innen.

kBH/ZU: 10JahrefürSchweizer/innenundEU-Ausländer/innen,15JahreimKantoninnerhalbderletzten25Jahrefür
andereAusländer/innen.KeineinnerkantonaleKarenzfristfürZuschüssebeiAufenthalteninPflegeheimen,
 Spitälern und Invalideneinrichtungen.

Rückerstattungspflicht  
für rechtmässige Bezüge

EL :  Per01.01.2021bestehtneueineRückerstattungspflichtausNachlassgemässELGArt.16a.
kBH/ZU:   Ja, wenn bisherige oder frühere Bezüger/innen in günstige Verhältnisse gekommen sind (inkl. Nachlass).

Zuständige Behörde Verwaltungsstelle der Gemeinde

a Esistnichtmöglich,dieGemeindezuschüssehierimVergleichaufzuführen,daderenAusrichtungsowiedieunterschiedlichenVoraussetzungenfürdenBezugunddieHöhederLeistung 
von den Gemeinden festgelegt werden.

1 Abdem01.01.2021giltneu:UnterscheidungKinderabdem11.AltersjahrundKinderbiszum11.AltersjahrsowieAbstufungnachKinderanzahl.Ab dem6.KindkeineReduktionmehr.
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jenachPrämienregionenauf5220bis6252 FrankenproJahrund
proPersonabdem25.Altersjahrfestgelegt.Für jüngereBezugs-
berechtigtegeltenreduzierteAnsätze.DiesePauschalewirdvon
derSVAZürichdirektandieKrankenkassenüberwiesen.Mit der
EinführungderEL-ReformwurdenzudemdieMietzinsmaximaan-
gehobenunddasVermögenwirdstärkerberücksichtigt.Neu wird
eineVermögensobergrenzeeingeführt.Für Alleinstehendebe-
trägtdiese100’000 FrankenundfürEhepaare200’000 Franken.
WennEinzelpersonenoderPaaremehrVermögenbesitzen,dann
habensiekeinenAnspruchaufEL.

Datengrundlage

DieDatenderZusatzleistungenzurAHV/IVfürdieEmpfängersta-
tistikwerdenimKantonZürichseit2002erfasst.Bis 2006waren
anderErhebung87 Stichprobengemeindenbeteiligt,derenAn-
gaben auf den ganzen Kanton hochgerechnet wurden. Seit 2007 
liefernalleGemeindenEinzelfalldatenundabdemJahr 2008
werden nicht nur für den Stichmonat Dezember, sondern für das 
ganze Jahr Daten erhoben.

Zur Vereinfachung werden die drei Bestandteile der Zusatz-
leistungenzurAHV/IV,dieErgänzungsleistungen,kantonaleBei-
hilfen und Gemeindezuschüsse zusammengefasst ausgewertet. 
Die kantonalenZuschüssewerdeninderSozialhilfestatistiknicht
erhoben und können daher nicht ausgewiesen werden.

Die Zusatzleistungen für Hinterlassene werden konsequent 
mitdenZusatzleistungenzurAltersrentezusammengefasstund
alsZusatzleistungenzurAHVausgewiesen,dennihreBedeutung
istmarginal.AllerdingswerdeneinigeAuswertungennurfürdie
über65-Jährigenvorgenommen,waserlaubt,aufspezifische
AspektederAltersrentnerinnenund-rentnereinzugehen.

Dossierzahlen, Quoten und Mehrjahresentwicklung

Im Jahr  2022 beziehen insgesamt 57’019  Personen in
49’965 DossiersZusatzleistungenzurAHV/IV.Das sind3,6%der
ZürcherBevölkerung(vgl.dazuGrafik G3.1.2).Die Bezugsquote
schwanktseit2008zwischen3,6und3,7%.EinzigimJahr 2018
fieldieQuotemit3,5%etwastieferaus,daDossiers,beidenen
lediglich der Pauschalbetrag für die Krankenkassenprämien 
ausbezahltwurde,nichtflächendeckenderhobenwurden.In den
restlichen Jahren flossen sämtliche Dossiers in die Statistik ein.

DieBezugsquotevonZusatzleistungenzurAHVistimZeitver-
laufgestiegen,von2,1%imJahr 2008auf2,3%imJahr 2019,wo
sieseitherverharrt.Die BezugsquotevonZusatzleistungenzur
IVistimZeitverlaufhingegenleichtgesunken.Aktuellliegtsie
bei1,4%.2008bezogen1,5%derBevölkerungZusatzleistungen
zur IV.

DerlangfristigeAnstiegimBereichderZusatzleistungenzur
AHVerklärtsichdurchdieAlterungderBevölkerung.Gleichzei-
tigmit der Rentner/innen-Quote (Anteil Rentner/innen an der
Gesamtbevölkerung) nimmt auch die Bezugsquote an Zusatz-
leistungen zur AHV in der Gesamtbevölkerung zu. Der  Anteil
der IV-Rentenbeziehendenistseit2018konstant,davornahm
er kontinuierlich ab. Die  Austrittszahlen waren höher als die

Eintrittszahlen.Das liegtandenaltersbedingtenÜbertrittenin
dieAHV,aberauchdaran,dassmehrIV-Rentenbezügerinnenund
-bezügerauswandertenalseinwanderten(BSV,IV-Statistik 2022).
DieserklärtdieAbnahmederBezugsquotenderIV-Rentner/innen
mit Zusatzleistungen im Zeitverlauf.

Weiterhin steigende Bezugsquoten von Zusatzleistungen  
zur IV gemessen an allen IV-Beziehenden

Willmanwissen,welcheAnteilederAHV-undIV-Rentnerinnen
und -Rentner Zusatzleistungen beanspruchen,müssen unter-
schiedlicheVergleichsgrössenherangezogenwerden.Bei denZu-
satzleistungenzurIVverwendenwirdenAnteilderBeziehenden
anallenIV-Rentnerinnenund-Rentnern.Im Jahr 2022beziehen
51,1%derIV-Rentnerinnenund-RentnerZusatzleistungen.Dieser
Anteilsteigtseit2008,alsdieQuotenochbei39,2%lag,konti-
nuierlichan(vgl.Grafik G3.1.3).

BeidenAltersrentenwirdderAnteilderüber65-jährigenPer-
sonenmitZusatzleistungenandergleichenAltersgruppeinder
Bevölkerungausgewiesen.Die Bezugsquotederüber65-Jähri-
genliegt2022bei11,8%(vgl.Grafik G3.1.3).DieserWerthatsich
imZeitverlaufkaumverändert.Bereits2011bezogen11,8%der
über65-JährigenZusatzleistungen,zwischenzeitlichstiegder
Wertauf12,6%imJahr 2017anundistseitherwiedergesunken.

G3.1.2  Zusatzleistungen zur AHV und IV: Entwicklung der Bezugsquoten in der Gesamtbevölkerung, 2008–2022 Zusatzleistungen zur AHV und IV: Entwicklung der
Bezugsquoten in der Gesamtbevölkerung, 2008–2022 G3.1.2
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AHV IV

Anmerkung: 2018 wurden Dossiers, bei denen lediglich der Pauschalbetrag für die
Krankenkassenprämien ausbezahlt wurde, nicht flächendeckend erhoben.

Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik 2022 © BFS 2023
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Grosse Unterschiede zwischen den Gemeinde- 
grössenklassen

Die Höhe der Bezugsquoten fällt mit der Gemeindegrösse zusam-
men.Mit derEinwohnerzahlnimmtdieBezugsquotezu.Dieses
MustergiltmiteinerAusnahmefüralleausgewiesenenQuoten.
EinzigdieQuotederBeziehendenvonZusatzleistungenzurIV
liegt in Winterthur weiterhin höher als in der Stadt Zürich.

Betrachtetmannurdieüber65-Jährigen,sofallendieUn-
terschiede nach Gemeindegrössenklasse besonders ausgeprägt 
aus.Während inderStadtZürich20,1%derüber65-Jährigen
Zusatzleistungen zur AHV beziehen, sind es in den beiden

Gemeindegrössenklassenmitunter2000 Einwohnern4,0%und
weniger.Die bedürftigenBetagtenwohnendemnacheherinden
StädtenalsaufdemLand.Auf demLandsindvermutlichdie
Anteilejenergrösser,diedankgünstigemWohnraumkeineHilfe
inAnspruchnehmen(vgl.Tabelle T3.1.2).

Von den Zürcher Gemeinden weisen Dietikon, oberglatt, 
opfikon, Regensdorf, Schlieren, Winterthur und Zürich Bezugs-
quotenzurAHVvon14,0%odermehraus.TiefeQuotenfindet
man in  etlichen Gemeinden nördlich von Winterthur sowie im 
Bezirk Affoltern (Knonaueramt) und im Bezirk Andelfingen
(vgl. Karte K3.1).

Zusatzleistungen zur AHV/IV: Anzahl Dossiers, unterstützte Personen und Bezugsquoten nach Rentenart  
und Gemeindegrössenklasse, 2022 T3.1.2

GemeindegrössenachEinwohnern Dossiers Unterstützte 
Personen

Bezugsquote  
an der gesamten 

Bevölkerung

Unterstützte 
Personen  

ab65Jahren

Bezugsquote  
der Personen  
ab65Jahren

Zusatzleistungen total

Total Kanton Zürich 49 965 57 019 3,6

150000undmehra 18728 20958 5,0

50000–149999b 4 907 5751 5,0

20000–49999 7758 9 014 3,9

10000–19999 8935 10264 3,3

5000–9999 6329 7281 2,6

2000–4999 3 070 3509 2,4

1000–1999 529 584 1,6

Weniger als 1000 147 157 1,4

Zusatzleistungen zur AHV

Total Kanton Zürich 31 921 36 076 2,3 31 769 11,8

150000undmehra 12 443 13716 3,2 12 431 20,1

50000–149999b 2718 3 114 2,7 2726 14,4

20000–49999 4866 5611 2,4 4 912 12,6

10000–19999 5649 6453 2,1 5679 9,4

5000–9999 3 917 4502 1,6 4 020 7,4

2000–4999 1 729 1 992 1,4 1769 6,7

1000–1999 288 321 0,9 281 4,0

Weniger als 1000 78 85 0,7 80 3,8

Zusatzleistungen zur IV

Total Kanton Zürich 18 411 21 381 1,4

150000undmehra 6285 7 242 1,7

50000–149999b 2189 2637 2,3

20000–49999 2892 3 403 1,5

10000–19999 3286 3811 1,2

5000–9999 2 412 2 779 1,0

2000–4999 1 341 1517 1,1

1000–1999 241 263 0,7

Weniger als 1000 69 72 0,6

a Stadt Zürich 
b Stadt Winterthur

Anmerkung:
DasTotalderGemeindegrössenentsprichtnichtdemKantonstotal,daauchjeneDossiersmitgezähltwerden,dieinfolgeeinesUmzugsineineandereGemeindezweimalerfasstsind.
Beim Kantonstotal werden sie nur einmal gezählt.

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023
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Das gleiche Bild zeigt sich auch bei den IV-Beziehenden.
Der  Anteil an IV-Beziehenden, die Zusatzleistungen beziehen,
nimmtmitderGemeindegrössezu,wobeiderAnteilinWinter-
thur höher liegt als in der Stadt Zürich (siehe Tabelle im An-
hang TA3.1.10).

38,3%allerPersonenmitZusatzleistungenzurAHVwohnen
in der Stadt Zürich und 18,0% in Gemeindenmit 10’000 bis
19’999 Einwohnern.In Winterthurleben8,7%undindenStädten
mit20’000bis49’999 Einwohnern15,7%(vgl.Tabelle TA3.1.2).

WinterthurWinterthur

PfäffikonPfäffikon

HinwilHinwil

UsterUster

MeilenMeilen

HorgenHorgen

Affoltern
am Albis
Affoltern
am Albis

DietikonDietikon

DielsdorfDielsdorf

BülachBülach

AndelfingenAndelfingen

ZürichZürich

SH

ZG

LU

AG

SZ

SG

TG

Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik (SHS) © BFS 2023
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Bezugsquote der Zusatzleistungen zur AHV in den Gemeinden des Kantons Zürich, 2022 K 3.1
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Zusatzleistungen zur AHV und IV: Entwicklung der
Bezugsquoten in der Gesamtbevölkerung, 2008–2022 G3.1.3
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IV-Rentner/-innen Personen ab 65 Jahren

Die Bezugsquote ist für alle Jahre definiert als der Anteil der Personen mit Zusatzleistungen zur IV
an den IV-Rentner/-innen im Dezember des Erhebungsjahres.

Die aktuellen Bezugsquoten der über 65-Jährigen können nur mit denjenigen aus den Jahren 2011
bis 2020 verglichen werden. Die vorher verwendeten Referenzzahlen zur Bevölkerung über 65
Jahren stammen aus einer anderen Datengrundlage und sind deshalb nicht vergleichbar.

2018 wurden Dossiers, bei denen lediglich der Pauschalbetrag für die Krankenkassenprämien
ausbezahlt wurde, nicht flächendeckend erhoben.

Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik 2022 © BFS 2023

K3.1  Bezugsquote der Zusatzleistungen zur AHV in den Gemeinden des Kantons Zürich, 2022

G3.1.3  Zusatzleistungen zur AHV und IV: Entwicklung der Bezugsquoten in der Gesamtbevölkerung, 2008–2022
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Dossierstruktur, Wohnsituation und Risikogruppen

Die meisten Dossiers mit Zusatzleistungen umfassen eine einzige 
Person.Die durchschnittlicheDossiergrössebeträgtunverändert
1,1 Personen.DossiersmitZusatzleistungenzurIVsindetwas
grösserundumfassenimSchnittweiterhin1,2 Personen.

InknappdreivonzehnDossiers(27,9%)lebendieBeziehenden
mitZusatzleistungenzurAHVineinemHeim.Etwasmehralsdie
HälftebetreffenEinpersonendossiersimPrivathaushalt(59,9%
inkl.Nicht-Alleinlebende),und12,2%sindEhepaaremitoderohne
KinderoderEinelternfamilien(vgl.Grafik G3.1.4).

DievielenEinpersonendossierswiderspiegelnsichauchim
ZivilstandderantragstellendenPersonen(vgl. Anhang TA3.1.3).
37,0%derPersonenmitZusatzleistungenzurAHVsindgeschie-
denoderlebengetrennt.DieserAnteilhatindenletztenJahren
stetigzugenommen,währendderAnteilderVerwitwetenleicht
abnimmtundaktuellbei27,9%liegt.16,5%sindledig.Von den
18,5%,dieverheiratetsindoderineinereingetragenenPartner-
schaft leben, wohnen nicht alle als Paar im gleichen Haushalt. 
Dieskanndaranliegen,dasseinEhepartnerimHeimist,während
der andere noch selbstständig im Privathaushalt leben kann. 
In diesenSituationenwerdendieEhepartneralszweiDossiers
gezählt, falls beide Leistungen beziehen.

Anders zeigt sich die Situation bei den IV-Dossiers. Dort
lebtetwasmehralseinViertel(25,7%)ineinemHeim,dafürist
derAnteilanDossiers,dieauseinerPersonbestehenund im
Privathaushalt leben,mit 64,3%grösser. Dazu zählen sowohl
alleinlebende Personen, als auch solche, die mit anderen Perso-
nen einen Haushalt teilen. Dies sind oft die Herkunftsfamilien, 
beiwelchenPersonenmiteinerIV-Renteleben,seiesaufgrund
einesGeburtsgebrechens,einesUnfallsodereinerErkrankung
injungenJahren.

VondenAntragstellendenmiteinerIV-Rentesind68,9%ledig
und19,4%geschiedenodergetrennt.

Wohnsituation Heim

In kleinen Gemeinden ist bei den Zusatzleistungen zur IV der 
AnteilderHeimbewohnerinnenund-bewohnergrösser.In klei-
nen Gemeinden werden Zusatzleistungen öfter erst dann bean-
sprucht, wenn eine Heimunterbringung nötig ist und die hohen 
Heimkosten nicht mehr aus eigener Kraft getragen werden kön-
nen, während in grossen Gemeinden eine Unterstützung auch im 
Privathaushaltbeantragtwird.Bei denZusatzleistungenzurAHV
drehtsichdieTendenzindieandereRichtung(vgl. Tabelle T3.1.3).
Seit 2020 haben grössere Gemeinden tendenziell einen steigen-
denAnteilanHeimbewohnerinnenund-bewohnern.

Grafik G3.1.5zeigtdenAnteilallerBezügerinnenundBezüger
vonZusatzleistungenimHeimnachAltersgruppen.IV-Renten
werdenbiszum64. Lebensjahrausbezahlt,AHV-Rentenabdem
65. Lebensjahr.Es lassensichzweiSachverhaltedarausablesen:
JungeIV-Rentnerinnenund-Rentner(18-bis35-Jährige)mitZu-
satzleistungenwohnenhäufigerimHeimalsältere.Der Anteil
mitWohnstatus«imHeimlebend»nimmtmitderAltersgruppe
der36-bis64-Jährigenkontinuierlichab.Das heisstabernicht,
dassdieAnzahlderPersonenmitHeimaufenthaltmitdemAlter
abnimmt.VielmehrsteigtmitzunehmendemAlterdieZahlder
IV-Rentnerinnenund-RentnerunddamitauchdieAnzahlPer-
sonenmitZusatzleistungenzurIVkontinuierlichan.So istdie
Gruppeder18-bis35-JährigenmitZusatzleistungenzurIVmit
4647 Personenrundhalbsogrosswiejeneder46-bis64-Jäh-
rigenmit9462 Personen(vgl. Anhang TA3.1.4.2).Wer zuBeginn
desIV-Rentenbezugsschonälterist,istselteneraufdiePflege
in einem Heim angewiesen.

Anteile der Personen in Heimen an allen Beziehenden
nach Altersklassen, 2022 G3.1.5
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Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik 2022 © BFS 2023

Dossiers mit Zusatzleistungen nach Dossierstruktur
und Rentenart, 2022 G3.1.4

Im Heim lebend Alleinlebende Einpersonendossiers
Nicht alleinlebende Einpersonendossiers Ehepaare ohne Kinder
Einelternfamilien und Ehepaare mit Kindern
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9,5%

Zusatzleistungen zur AHV

25,7%

47,6%

16,6%

Zusatzleistungen zur IV

Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik 2022 © BFS 2023

 G3.1.4  Dossiers mit Zusatzleistungen nach Dossierstruktur und Rentenart, 2022

 G3.1.5  Anteile der Personen in Heimen an allen Beziehenden nach Altersklassen, 2022
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Genauumgekehrt istderTrendbeidenAltersrentnerinnen
und-rentnern.HierzeigtsichnunderzweiteSachverhalt :Der
AnteilderBezügerinnenundBezügervonZusatzleistungenbei
denAltersrentnerinnenund-rentnern,dieineinemHeimleben,
steigtmitzunehmendemAltersteilan.Er verdoppeltsichzwi-
schenderAltersklasseder65-bis74-Jährigenunddernächsten
Altersklasse und dann gerade nochmals zur Altersklasse der
85-bis89-Jährigen(von10,9%auf23,5%unddannauf47,5%).
Bei denunterstütztenPersonenab90 JahrenlebenfastdreiVier-
telimHeim.Je ältereinePersonmitZusatzleistungenzurAHV
ist, desto wahrscheinlicher lebt sie im Heim. Zusatzleistungen 
werden demnach häufig erst bei einem Heimeintritt beansprucht. 
Diese Dossiers dauern teilweise nur kurze Zeit, wenn in einem 
letzten Lebensabschnitt eine intensive Pflege erforderlich wird. 
So werden18,8%derDossiersmitZusatzleistungenzurAHV
innertJahresfristwiederabgeschlossen(vgl.Grafik G3.1.13).

Frauen im Rentenalter sind häufiger auf Zusatzleistungen 
angewiesen als Männer

DieUnterschiedezwischenMännernundFrauenkommenauch
bei den Bezugsquoten der über 65-Jährigen zum Ausdruck.
In Grafik G3.1.7sinddieseaufgeteiltnachGeschlechtundNatio-
nalität.Die BezugsquotederausländischenFrauenistmit25,4%
mitAbstandamhöchsten,währendjenederSchweizerMänner
mit8,1%amtiefsten liegt.Es zeigtsich,dassAusländerinnen
undAusländerbeidenZL-Beziehendenab65 Jahrendeutlich
übervertreten sind. Während Ausländerinnen und Ausländer
22,9%derZL-BeziehendenzurAHVausmachen,besitzenbeider
Bevölkerungab65 Jahrennur11,4%keinenSchweizerPass4. 
Die überdurchschnittlichhoheBezugsquotederAusländerinnen

4 Bevölkerungszahlen in diesem Kapitel stammen aus der Statistik der Bevölke-
rungundderHaushalteSTATPOP,2021.

undAusländerlässtsichähnlichwiebeidenFrauendurcheine
schlechtere berufliche Vorsorge erklären (tiefere Löhne, weniger 
Beitragsjahre).

AndersistdieSituationbeidenZusatzleistungenzurIV.Hier
sinddieAusländerinnenundAusländeruntervertreten.Während
inderBevölkerungbisundmit64 JahrenderAusländeranteil
30,7%beträgt,machterbeidenZusatzleistungenzurIV-Rente
22,8%aus(vgl. Grafik G3.1.6).

Anteile der Dossiers in Heimen nach Gemeindegrössenklasse und Rentenart, 2022 T3.1.3

Gemeindegrösse  
nachEinwohnern

ZusatzleistungenzurAHV/IVTotal ZusatzleistungenzurAHV Zusatzleistungen zur IV

Total 
Dossiers

Dossiers 
im Heim

AnteilDossiers 
imHeimin%

Total  
Dossiers

Dossiers 
im Heim

AnteilDossiers 
imHeimin%

Total 
Dossiers

Dossiers  
im Heim

AnteilDossiers 
imHeimin%

Total Kanton Züricha  49 965  13 548 27,1  31 554  8 809 27,9  18 411  4 739 25,7

150000undmehrb 18728 5135 27,4  12 443 3637 29,2 6285 1498 23,8

50000–149999c  4 907 1195 24,4 2718  747 27,5 2189 448 20,5

20000–49999 7758  2 017 26,0 4866 1283 26,4 2892  734 25,4

10000–19999 8935 2466 27,6 5649 1593 28,2 3286 873 26,6

5000–9999 6329 1757 27,8  3 917  1 040 26,6  2 412  717 29,7

2000–4999  3 070 819 26,7  1 729  412 23,8  1 341  407 30,4

1000–1999 529 160 30,2 288  77 26,7  241 83 34,4

Weniger als 1000  147 53 36,1 78 25 32,1 69 28 40,6

a DasTotalderGemeindegrössenentsprichtnichtdemKantonstotal,daauchjeneDossiersmitgezähltwerden,dieinfolgeeinesUmzugsineineandereGemeindezweimalerfasstsind. 
Beim  Kantonstotal werden sie nur einmal gezählt.  
DossiersohneAngabederWohnsituationsindimTotalenthalten.

b  Stadt Zürich
c  Stadt Winterthur

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

Verteilung der Personen mit Zusatzleistungen nach
Rentenart, Nationalität und Geschlecht, 2022 G3.1.6
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Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik 2022 © BFS 2023

G3.1.6  Verteilung der Personen mit Zusatzleistungen nach Rentenart, Nationalität und Geschlecht, 2022
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DieUnterscheidungnachGeschlecht(vgl. Grafik G3.1.6)zeigt
auf,dassbeidenIV-DossiersderAnteilderMännerundFrauen
beinahegleichgrossist,wobeidieMännerzeitstabilmit53,5%
leichtübervertretensind.Die GeschlechterverteilunginderBevöl-
kerungliegt2022bei50,1%Frauenund49,9%Männern.

UmgekehrtistesbeidenZusatzleistungenzurAHV.Dortsind
dieFrauenmiteinemAnteilvon64,1%deutlichübervertreten,
auchwenndieserAnteilinnerhalbderletztenJahrekontinuierlich
gesunken ist. Folgende Zusammenhänge können den grossen 
Frauenanteil erklären: 
– FrauenweiseneinehöhereLebenserwartungaufalsMänner.
– DieRentenvonFrauensindimVergleichzujenenderMän-

ner deutlich tiefer. Dies liegt vor allem an der schlechteren 
beruflichenVorsorge(2. Säule,vgl.Fluderetal.,2016).Frauen
arbeitenimLaufeihrerErwerbs-undFamilienphaseoftTeilzeit
undmitUnterbrüchen.AusserdemsindihreLöhnenachwie
vortieferalsjenederMänner.

– FrauensindöfterverwitwetalsMänner.Sie habennichtselten
ihrenEhepartnerbiszumTodzuHausegepflegtundmüssen
später die Pflege in einem Heim und damit oft auch Zusatz-
leistungen beanspruchen.

23,5% der ZL-Bezügerinnen und -Bezüger stammen aus dem
Ausland.DieserProzentsatzliegtunterdemAusländeranteilin
derBevölkerungvon27,4%(vgl.Kapitel2,Grafik G2.4).

Hohes Risiko für Zusatzleistungen bei jungen  
und alten Frauen mit Renten

DiebeidenGrafikenG3.1.8undG3.1.10gebendieBezugsquoten
nachAltersklassenundGeschlechtwieder.Mit zunehmendem
AlternehmendieQuotenimIV-BereichabundsteigenimAHV-
Bereichsteilan.Je ältereinePersonmitAHV-Renteist,desto
wahrscheinlicher ist es, dass sie auf Zusatzleistungen angewie-
sen ist. Folgende Zusammenhänge können dies erklären.
– VielederHochbetagtenhattenwenigerguteMöglichkeiten,

einegenügendeAlterssicherungaufzubauenalsdiejüngeren
Altersgruppen,dadie2.Säulenochnichtobligatorischwarals
sieimErwerbslebenstanden.

– MitzunehmendemAltersteigtdieWahrscheinlichkeiteiner
Heimunterbringung stark an, was zu einem sehr viel höheren 
Unterhaltsbedarf führt.

– ImhohenAlterundbei langerPflegebedürftigkeit istnicht
selten das Vermögen aufgebraucht und der Lebensbedarf 
kannnichtmehrauseigenerKraftgedecktwerden.Die tiefen
Zinsen auf Sparguthaben der letzten Jahre haben ebenfalls 
dazu beigetragen.

DieTendenz,imhohenAlteraufZusatzleistungenangewiesenzu
sein,istbeidenFrauensehrvielausgeprägteralsbeidenMän-
nern.WährendderUnterschiedzwischenMännernundFrauen
beiderAltersklasseder65-bis69-Jährigennur1,7 Prozentpunkte
ausmacht,isterbeidenüber90-Jährigenmit12,8 Prozentpunk-
tendeutlichhöher(vgl.Grafik G3.1.8).

Beidenüber74-JährigenhatdieBezugsquoteinnerhalbder
letztenfünfJahreabgenommen(vgl.Grafik G3.1.9).Grunddafür
könnte einerseits die bessere Gesundheit der Hochbetagten sein, 
die länger im eigenen Haushalt leben und deshalb weniger auf 
Zusatzleistungenangewiesensind.Ein andererFaktor,derdies
bewirkenkönnte,istdiesteigendeQualitätderAltersvorsorgein
dieserAltersgruppe.HierbeisindinsbesonderedieFrauenaus-
schlaggebend, bei welchen die Bezugsquote deutlich stärker sinkt 
alsbeidenMännern.Die BezugsquotederMännerhatbeiden
75-bis79-Jährigenum0,1 Prozentpunkteleichtzugenommen
undstagniertbeiden80-bis84-Jährigen,währendsiebeiden
FrauenderselbenAltersklassenum0,5 Prozentpunkte,respektive
0,7 Prozentpunkteabnimmt.

ImgleichenZeitraumhat jedochdieBezugsquotebeiPer-
sonen,dieneuinsPensionsaltereingetretensind,um1,3 Pro-
zentpunktebeidenMännernundum1,7 Prozentpunktebeiden
Frauen zugenommen. offenbar gibt es eine grösser werdende 
Gruppe«junger»Pensionierter,dietrotzdesnunseitlangerZeit
ausgebautenDreisäulensystemsderAltersvorsorgenichtinder
Lagewar,eineausreichendeAltersvorsorgeaufzubauen.Dies
kannbeiunterbrochenenErwerbsbiographien,beieinerZuwan-
derungimspäterenErwerbsalteroderbei langerTeilzeitarbeit
zutreffen.DieseEntwicklungstehtauchimZusammenhangmit
demwachsendenAnteilältererSozialhilfebeziehender.Wennsie
nach langem Sozialhilfebezug das Rentenalter erreichen, sind sie 
häufig auf Zusatzleistungen angewiesen. Betroffen davon sind 
FrauenwieMänner.

Bezugsquoten der Personen ab 65 Jahren mit
Zusatzleistungen zur AHV nach Nationalität und
Geschlecht, 2022 G3.1.7

Total
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Ausländer
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Ausländer

Frauen

Schweizer

Ausländer

Bezugsquote total 11,8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik 2022 © BFS 2023

 G3.1.7  Bezugsquoten der Personen ab 65 Jahren mit Zusatzleistungen zur AHV nach Nationalität und Geschlecht, 2022
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ImBereichderIVhabenFrauenimAltervon18bis25 Jahren
das höchste Risiko, auf Zusatzleistungen angewiesen zu sein 
(vgl.G3.1.10). In dieserAltersklasseweisenFrauendiehöhere
QuoteaufalsMänner.In allenanderenAltersklassenüberwiegen
dieQuotenderMänner.BesondersdeutlichistderUnterschiedin
derAltersklasseder36-bis45-Jährigen.

Leistungen und Einkommen

LautAngabendesKantonalenSozialamteswurdenimJahr 2022
imKantonZürichinsgesamt989,1 Mio.FrankenfürZusatzleis-
tungenaufgewendet(ErgänzungsleistungenundkantonaleBei-
hilfen ohne kantonale Zuschüsse und ohne Gemeindezuschüsse). 
Das sind632 FrankenproEinwohnerund4 FrankenproEinwoh-
nerwenigeralsvoreinemJahr.Auf denAHV-Bereichentfielen
58,7%derAusgaben.Der grössteTeil,nämlich95,4%,derGesamt-
ausgabensindEL-Leistungen.Für diekantonalenZuschüsse,die
in der Sozialhilfestatistik nicht erhoben und ausgewiesen werden, 
wurdeninsgesamt4,2 Mio.Frankenaufgewendet.Für Dossiers
mitAHV-Rentewurden1,5 Mio.Frankenbezahlt,fürDossiersmit
IV2,7 Mio.Franken.

Tabelle T3.1.4zeigt,dassfüreinDossierimDurchschnitt(Me-
dian)1707 FrankenproMonataufgewendetwerden.Währendein
DossierimHeimdurchschnittlich3812 Frankenkostet,werden
fürUnterstützteinPrivathaushaltendurchschnittlich1382 Fran-
ken aufgewendet.

Bezugsquoten der Personen mit Zusatzleistungen zur
AHV nach Altersklassen und Geschlecht, 2022 G3.1.8

Bis 64 Jahre
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Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik 2022 © BFS 2023

Bezugsquoten der antragstellenden Personen mit
Zusatzleistungen zur IV nach Alter und Geschlecht,
2022 G3.1.10

Total 18-64 Jährige
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Bezugsquote total 50,8%.
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Quelle: BFS, BSV – Sozialhilfestatistik, IV-Statistik 2022 © BFS 2023

Veränderung der Bezugsquoten der Zusatzleistungen
zur AHV nach Altersklassen und Geschlecht, 2017 und
2022 G3.1.9
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Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik 2022 © BFS 2023

G3.1.8  Bezugsquoten der Personen mit Zusatzleistungen zur AHV nach Altersklassen und Geschlecht, 2022

G3.1.9  Veränderung der Bezugsquoten der Zusatzleistungen zur AHV nach Altersklassen und Geschlecht, 2017 und 2022

G3.1.10  Bezugsquoten der antragstellenden Personen mit Zusatzleistungen zur IV nach Alter und Geschlecht, 2022
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ZwischenAHV-undIV-DossiersbestehenkaumUnterschiede
bei den Kosten. Ein  durchschnittliches IV-Dossier benötigt
1764 FrankenproMonat,einAHV-Dossier1671 Franken.Ein Dos-
sierimHeimistimIV-Bereichmit3816 Frankenumdurchschnitt-
lich12 FrankenteureralseinAHV-DossierimHeim.Die Dossiers
imPrivathaushaltkostenimIV-Bereich1446 Franken,imAHV-
Bereich1341 Franken.Der Unterschiedistmit105 Frankengrös-
ser als bei den Dossiers in Heimen.

Bei den Dossiers in Privathaushalten nehmen die durchschnitt-
lich ausbezahlten Leistungen mit der Gemeindegrössenklasse 
deutlichab,undzwarsowohlimIV-alsauchimAHV-Bereich.

Dies weist neben den tieferen Bezugsquoten in kleinen 
Gemeinden darauf hin, dass die Bedürftigkeit in ländlicheren 
 Gegenden infolge der tieferen Lebenshaltungskosten weniger 
gross istals inStädten.DetailliertereAngabenzudenausbe-
zahltenLeistungennachGemeindegrössenklasse,Dossiertyp
undLeistungsartfindensichimAnhang TA3.1.5.1undTA3.1.5.2.
Die  jährlich ausbezahlten Leistungen sind in den Anhängen
TA3.1.6.1undTA3.1.6.2zufinden.

Die durchschnittlichen Kosten pro Dossiertyp sind in Gra-
fik G3.1.11dargestellt.Wie bereits festgehalten,sindDossiers
im Heim teurer als solche im Privathaushalt. Die  geringsten
Kosten weisen Dossiers von nicht alleinlebenden Personen im 

Durchschnittliche Zusatzleistungen nach Gemeindegrössenklasse und Rentenart 
(Median in Franken pro Monat), 2022 T3.1.4

GemeindegrössenachEinwohnern Total Im Heim Im Privathaushalt lebend

Dossiers Median(Fr./Monat) Dossiers Median(Fr./Monat) Dossiers Median(Fr./Monat)

Zusatzleistungen Totald

Total Kanton Zürich  49 373  1 707  13 527  3 812  35 837  1 382 

150000undmehra 18728 1967 5135  3 793 13593 1668

50000–149999b  4 907 1669 1195  3 937  3 712  1 410 

20000–49999 7649 1594  2 013 3852 5635 1285

10000–19999 8640 1504 2454 3750 6182  1 174 

5000–9999 6209 1514 1754  3 779 4451  1 209 

2000–4999 3005 1428 817 3755 2187 1151

1000–1999c 522 1482 160 3757 362 1161

Weniger als 1000 145  1 472 53  3 732  92  1 002 

AnteilohneInformationin% 1,2

Zusatzleistungen AHVd

Total Kanton Zürich  31 125  1 671  8 799  3 804  22 323  1 341 

150000undmehra  12 443 1945 3637 3587 8806 1644

50000–149999b 2718 1642  747  4 040  1 971 1345

20000–49999 4787 1546 1282 4050 3505  1 237 

10000–19999 5449 1438 1586 3837 3860  1 122 

5000–9999 3822  1 443  1 039 3889 2783 1155

2000–4999 1678  1 331  411 3829 1267  1 100 

1000–1999c 284 1351  77 3804  207  1 143 

Weniger als 1000 76  1 194 25  4 242 51 870

AnteilohneInformationin% 1,2

Zusatzleistungen IVd

Total Kanton Zürich  18 248  1 764  4 728  3 816  13 514  1 446 

150000undmehra 6285 2 021 1498 3952 4787 1 717

50000–149999b 2189 1690 448 3857  1 741 1504

20000–49999 2862 1662  731 3750  2 130 1367

10000–19999  3 191 1611 868 3659  2 322  1 274 

5000–9999 2387 1614 715  3 724 1668 1305

2000–4999  1 327 1571 406 3716  920  1 211 

1000–1999c 238 1686 83 3668 155  1 249 

Weniger als 1000 69 1838 28  3 494  41  1 209 

AnteilohneInformationin% 1,2
a Stadt Zürich
b Stadt Winterthur
c Keine dieser Gemeinden gewährt Gemeindezuschüsse
d DerMediandesTotalsentsprichtnichtderSummederdreiLeistungen,danichtalleDossiersalledreiLeistungenerhalten.

Anmerkungen:
DasTotalderGemeindegrössenentsprichtnichtdemKantonstotal,daauchjeneDossiersmitgezähltwerden,dieinfolgeeinesUmzugsineineandereGemeindezweimalerfasstsind. 
Beim Kantons total werden sie nur einmal gezählt.

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023
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Privathaushaltauf.Der UnterschiedzwischenAHV-undIV-Be-
reich ist dort klein. Dossiers von alleinlebenden Personen sind 
derweitaushäufigsteDossiertypundverursachenleichthöhere
KostenimAHV-BereichunddeutlichhöhereimIV-Bereichalsdie
nichtalleinlebendenEinpersonendossiers.Die höherenBeträge
bei den übrigen Dossiertypen sind auf die Grösse der unter-
stütztenHaushaltezurückzuführen.Sie spielenvonderAnzahl
Dossiers her betrachtet eine marginale Rolle.

Wie gross der Betrag ist, der von den Zusatzleistungen aus-
bezahlt wird, hängt einerseits von der Höhe des Lebensbedarfs 
ab, andererseits aber auch von der Höhe der Renten und anderer 
Einnahmen der unterstützten Personen. IV-Rentnerinnen und
-Rentner,dieZusatzleistungenbeziehen,verfügendurchschnitt-
lichübereinEinkommenvon1721 FrankenimMonat(vgl.Gra-
fik G3.1.12).Es spieltkaumeineRolle,obsieimHeimoderim
Privathaushaltwohnen.Bei denZusatzleistungenzurAHVsind
dieEinkommenmitdurchschnittlich2121 Frankendeutlichhö-
her.Das hatmithöherenRenten,EinkommenausVermögenund
Vermögensverzehr zu tun.

EsbestehtimBereichZusatzleistungenzurAHVeindeutlicher
Unterschied zwischen den Wohnsituationen Heim und Privat-
haushalt.Das höhereEinkommenderHeimdossierszeigt,dass
imHeimauchPersonenaufZusatzleistungenzurAHVangewie-
sen sind, die im Privathaushalt mit den eigenen Leistungen aus 
derAltersvorsorgeauskommenwürden.Das durchschnittliche
anrechenbareEinkommenliegtbeiHeimdossiersbei2570 Fran-
ken,währendes imPrivathaushaltmit1969 Frankendeutlich
tiefer ist.

Lange Bezugsdauern

Von allen abgeschlossenen Dossiers hat rund ein Fünftel eine 
BezugsdauervonwenigeralseinemJahr(AHV18,8%,IV21,1%).
Die HälftederabgeschlossenenIV-Dossiershatetwasweniger
alsdreiJahregedauert(siehe Grafik G3.1.13).Dabeiistzuberück-
sichtigen,dassIVDossiers,diedasAHVAltererreichen,nicht
abgeschlossenwerden,sondernzumAHVBereichwechseln.

BeidenabgeschlossenenAHV-Dossierswirddie50,0%-Grenze
nachetwa4 Jahrenerreicht.Bei denlaufendenDossiersdauertes
länger,bisdie50,0%-Grenzeerreichtwird.Bei denAHV-Dossiers
wirdsienachrundsechsJahrenerreicht,beidenIV-Dossiers
nach ungefähr sechseinhalb Jahren. Sehr lange Bezugsdauern 
vonüber15 Jahrenweisen18,3%derlaufendenAHV-und21,2%
derlaufendenIV-DossiersmitZusatzleistungenauf.

Anrechenbares Einkommen pro Dossier nach
Wohnsituation und Rentenart, 2022
Median in Franken pro Monat G3.1.12

AHV

IV

Total In Heimen Im Privathaushalt
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Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik 2022 © BFS 2023

Durchschnittliche Zusatzleistungen und Anzahl
Dossiers nach Dossierstruktur, 2022 G3.1.11

Personen in Heimen

Im Privathaushalt lebend

alleinlebende Einpersonendossiers
nicht alleinlebende

Einpersonendossiers
Dossiers mit mehreren Personen

Median in Franken pro Monat von Total IV Anzahl Dossiers ZL IV Anzahl Dossiers
ZL AHV
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Der Median des Totals entspricht nicht der Summe der einzelnen Mediane, da es Dossiers gibt, die
nicht alle drei Leistungen beziehen.

Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik 2022 © BFS 2023

Bezugsdauer der laufenden und der abgeschlossenen
Dossiers mit Zusatzleistungen, 2022 G3.1.13
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Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik 2022 © BFS 2023

G3.1.11  Durchschnittliche Zusatzleistungen und Anzahl Dossiers nach Dossierstruktur, 2022

G3.1.12  Anrechenbares Einkommen pro Dossier nach Wohnsituation und Rentenart, 2022

G3.1.13  Bezugsdauer der laufenden und der abgeschlossenen Dossiers mit Zusatzleistungen, 2022



392023 BFS/ZH SOZIALBERICHT KANTON ZÜRICH 2022

BEDARFSABHäNGIGESOZIALLEISTUNGEN

3.2 Sozialhilfe

2022werden insgesamt43’686 Personenbzw.2,8%derZür-
cherBevölkerungmitSozialhilfeunterstützt.Im Vergleichzum
VorjahrhatdieZahldermitSozialhilfeunterstütztenPersonen
um7,2 Prozentabgenommen;unddieSozialhilfequoteistum
0,2 Prozentpunktegesunken.Nachwie vor nimmtdieSozial-
hilfequote mit der Grösse der Gemeinde zu, aber auch einzelne 
AgglomerationsgemeindenhabenverhältnismässighoheDos-
sierzahlen und weisen zum Teil höhere Sozialhilfequoten als die 
grossen Städte Zürich und Winterthur aus.

Bei33,3%der2022abgeschlossenenDossiersistderHaupt-
grund fürdieAblösungvonderSozialhilfeeineVerbesserung
derErwerbssituation.GegenüberdemVorjahristdieserAnteil
gestiegen,erbetrug202129,7%.

KinderundJugendlichezwischen0und17 Jahrensindmit
einerSozialhilfequotevon4,7%imJahr 2022weiterhinamhäu-
figstenaufdieLeistungenderSozialhilfeangewiesen.Die So-
zialhilfequotederAltersgruppevon56bis64 Jahrenvordem
Renteneintrittsalterliegtaktuellbei2,9%.

ZudemstelltdiehöchsteabgeschlosseneAusbildungeinen
wichtigenEinflussfaktordar.Der VergleichzwischenderGesamt-
bevölkerung im Kanton Zürich und den Sozialhilfebeziehenden 
zeigt,dassPersonenmitgeringerAusbildunghäufigeraufdie
Leistungen der Sozialhilfe angewiesen sind als Personen mit 
höhererAusbildung.Mit rund58,8%weistmehralsdieHälfte
der Personen in der Sozialhilfe lediglich einen obligatorischen 
Schulabschluss aus, während dieser Anteil in der kantonalen
ständigenWohnbevölkerungrund14,1%beträgt(sieheStruktur-
erhebung 2021). 

Das Leistungssystem Sozialhilfe

GemässArt. 111 derVerfassungdesKantonsZürich5 sorgen 
KantonundGemeindendafür,dassMenschenineinerNotlage,
die sie nicht aus eigener Kraft bewältigen können, ein obdach und 
existenzsicherndefinanzielleMittelerhalten.KantonundGemein-
den unterstützen die berufliche Wiedereingliederung erwerbslo-
serPersonenindenArbeitsprozess.Ausserdemunterstützensie

5 §111 VerfassungdesKantonsZürichvom27.02.2005(KV,LS101).

Übersicht über das Leistungssystem für Sozialhilfe (Stand 01.01.2022) T3.2.1

Anspruchsgrundlage FehlendeoderungenügendeverfügbareMittelzurExistenzsicherung

AngerechneteKosten

Pauschalbetrag für allgemeinen Lebensbedarf pro Jahr

–PersonenimPrivathaushalt

–PersoneninstationärenEinrichtungen

Grundbedarf :1Pers. :Fr.12’072.–/2Pers. :Fr.18’468.–/3Pers. :Fr.22’452.–usw.Bei aktiven 
IntegrationsbemühungenzusätzlichZulagenbismax.Fr.3600.–/JahrundPerson,(proUnterstützungsfall
aberzusammenmitEinkommensfreibeträgenmax.Fr.10’200.–/Jahr),beiPflichtverletzungKürzungdes
Grundbedarfsummax.30%
AngemessenePauschalefürpersönlicheBedürfnisse

Wohnungskosten
–PersonenimPrivathaushalt
–PersoneninstationärenEinrichtungen

GünstigerMietzinsinkl.unmittelbarerNebenkosten,beiselberbewohntemWohneigentumHypothekarzins
Unterbringungskosten

Weitere anrechenbare Kosten SituationsbedingteKostenimErmessenderSozialbehörde :z. B.krankheits-,behinderungs-underwerbs-
bedingte Spezialauslagen, Weiterbildung

AngerechneteEinkommen

Einkünfte AlleaktuellvorhandenenEinkünfte.Auf ErwerbseinnahmenwirdeinFreibetragvonmax.Fr.4800.–/Jahr
undPerson(proUnterstützungsfallaberzusammenmitIntegrationszulagenmax.Fr.10’200.–/Jahr)
gewährt.

Vermögen PersonenmitVermögenüberdemVermögensfreibetraghabengrundsätzlichkeinenAnspruch 
aufUnterstützung.Das überdenVermögensfreibetraghinausgehendeVermögenmusszurFinanzierung
des Lebensunterhalts verwendet werden.

Beschränkungen

Vermögensfreibeträge Fr.4000.–proErwachsene/rundFr.2000.–proKind,max.Fr.10’000.–proFall

Leistungsdauer Keine Beschränkung

Maximale Leistung Keine Beschränkung, der ausgewiesene Bedarf wird von der Sozialhilfe übernommen.

Karenzfrist (Wohnsitzdauer) Keine

Rückerstattungspflicht für rechtmässige Bezüge Ja,ausnahmsweise,inderRegelabernichtausErwerbseinkommen.

Zuständige Behörde Sozial-oderFürsorgebehördederGemeinde.

 ©BFS2023
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die Hilfe zur Selbsthilfe zur Bekämpfung von sozialer Not und 
Armut.Im Asyl-undFlüchtlingsbereichgeltenbesondereBestim-
mungen.Auf diesewirdinKapitel3.3eingegangen.

Grundlagen für die Bezugsberechtigung

Die Sozialhilfe ist eine Bedarfsleistung, die unabhängig von der 
Ursache der Notlage entrichtet wird. Grundlage für die Feststel-
lung der Bedürftigkeit ist eine ausführliche Prüfung der finanziel-
len Situation der antragstellenden Person. Sozialhilfe unterliegt 
demSubsidiaritätsprinzip. Das  bedeutet, dassHilfe nur dann
gewährt wird, wenn die bedürftige Person sich nicht selber helfen 
kann oder wenn Hilfe von dritter Seite nicht oder nicht rechtzeitig 
erhältlich ist. Nach dem Sozialhilfegesetz des Kantons Zürich6 
hateinePersonAnspruchaufwirtschaftlicheHilfe,wennsiefür
ihrenLebensunterhaltunddenjenigenihrerFamilienangehörigen
im gleichen Haushalt nicht hinreichend oder rechtzeitig aufkom-
men kann.

Zuständigkeit und Kostenverteilung

Für den Vollzug der Sozialhilfe sind die Gemeinden zuständig. 
Die persönlicheHilfewirdindenStädtenundingrösserenGe-
meindendurchkommunaleSozialdiensteerbracht.Im Rahmen
von bezirksweise organisierten Gemeindeverbänden überneh-
menzumTeilregionaleSozialdienstedieseAufgaben.In kleine-
ren Gemeinden wird die Hilfe teils von Behördenmitgliedern oder 
AngestelltenderVerwaltungübernommen.FamilienmitKindern,
die auf Jugendhilfemassnahmen angewiesen sind, gehören in der 
Regel in den Zuständigkeitsbereich der regionalen Stellen des 
AmtesfürJugend-undBerufsberatung.Die wirtschaftlicheHilfe
obliegt jedoch ausschliesslich den kommunalen Sozialbehör-
den7.Die GemeindenerhaltenvomKantonStaatsbeiträgeandie
KostenderimVorjahrgewährtenwirtschaftlichenHilfe.Zudem
leistet der Kanton den Gemeinden einerseits Kostenersatz für die 
wirtschaftliche Hilfe für ausländische Staatsangehörige, die noch 
nicht zehn Jahre im Kanton ihren Wohnsitz haben, und anderer-
seits für Personen ohne Unterstützungswohnsitz, für die nicht ein 
anderer Kanton kostenersatzpflichtig ist8.

6 Sozialhilfegesetzvom14.06.1981(SHG,LS851.1).
7 Gemäss§7 SHGobliegendieGewährleistungderpersönlichenHilfeund

die Durchführung der wirtschaftlichen Hilfe sowie die Berichterstattung an 
dieOberbehördendenkommunalenFürsorge-bzw.Sozialbehörden.Nach
§ 6 SHGistderGemeindevorstanddieSozialbehörde.Die kommunale
Gemeindeordnungkannabervorsehen,dassdieAufgabenderSozialbehörde
unterdenVoraussetzungendesGemeindegesetzesvom20.04.2015(GG,
LS 131.1)einemanderenOrganübertragenwerdenkönnen.Weiterhaben
sich einige Gemeinden für die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich 
Sozialhilfeentschieden(Anschluss-oderZusammenarbeitsvertrag,Gründung
einerinterkommunalenAnstalt,einesZweckverbandsetc.(vgl.§§71ff.GG)).

8 §§44und45 SHGund§§37bis40derVerordnungzumSozialhilfegesetz
vom21.10.1981(SHV,LS851.11).

Berechnungssystem

Die wirtschaftliche Hilfe gewährleistet das soziale Existenz-
minimum,dasnebendenAufwendungenfürdenLebensunter-
halt auch individuelle Bedürfnisse angemessen berücksichtigt9. 
Die wirtschaftlicheHilfe trägt denpersönlichenundörtlichen
Verhältnissen Rechnung. Grundlage für ihre Bemessung bilden 
gemäss der Verordnung zum Sozialhilfegesetz10 die SKOS-
Richtlinien (Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für 
SozialhilfevonApril2005,5.überarbeiteteAusgabe, inderab
01.01.2021 geltenden Fassung, einschliesslich der ab diesem 
Datum geltenden Teuerungsanpassung für den Grundbedarf für 
denLebensunterhalt, umzusetzenspätestensab01.05.2021).
Vorbehalten bleiben begründete Abweichungen im Einzelfall.
Die indenSKOS-RichtlinienvorgeseheneTeuerungsanpassung
kommtnichtautomatischzurAnwendung.Für dasJahr 2022
beträgtderGrundbedarffüreinenEinpersonenhaushalt(teilweise
ausgenommenjungeErwachsene)monatlich1006 Franken.

DieSKOS-RichtlinienbasierenaufeinemAnreizmodell,das
Integrationsbemühungen der Hilfesuchenden honoriert und sie 
aktiv bei der Wiedererlangung der wirtschaftlichen Unabhängig-
keitunterstützt.Bei unrechtmässigemLeistungsbezug,grober
Pflichtverletzung oder Rechtsmissbrauch können die Leistun-
gen gekürzt oder eingestellt werden. Dies unter Vorbehalt von 
Art.  12  der Bundesverfassung, der das Existenzminimum für
Personen garantiert, die nicht in der Lage sind, sich selber zu 
helfen.Für dieAnwendungderRichtliniengiltdieWeisungder
Sicherheitsdirektionvom19.11.2015.Die SKOS-Richtlinienliefern
normierte Werte für den Grundbedarf zur Deckung des Lebens-
unterhalts und für andere, von der Haushaltgrösse abhängige 
Posten.Bei einernormalenBedarfsrechnungwerdenderGrund-
bedarf, die Wohnkosten, die medizinische Grundversorgung und 
situationsbedingteLeistungenberücksichtigt(vgl. Grafik G3.2.1).
Die KostenfürdieobligatorischeKrankenversicherungwerden
seit1996nichtmehrvonderSozialhilfe, sondernüberdie in-
dividuelle Prämienverbilligung und die Prämienübernahme im 
RahmendesEGKVGabgegolten.11

Bei der Berechnung des Unterstützungsbedarfs werden die 
KostenfürdenLebensbedarfdemEinkommenderzuunterstüt-
zenden Personen gegenübergestellt. Resultiert daraus ein Fehl-
betrag, setzt die Sozialbehörde die zu leistende Unterstützung 
fest.Das AnrechtaufUnterstützungbestehtnur,wennzudem
das Vermögen nicht über den gesetzlichen Grenzen (vgl. Ta-
belle T3.2.1)liegt.Grafik G3.2.1zeigtdasBerechnungsschema
des Nettobedarfs zur Sozialhilfe. Anstrengungen der unter-
stütztenPersonenzurberuflichenQualifikation,Schulungund
Ausbildung, gemeinnützige oder nachbarschaftliche Tätigkeit
sowiediePflegevonAngehörigenwerdenmitIntegrationszula-
gen(IZU)finanziellhonoriert.ErwerbstätigenPersonenwirdein

9 §15 Abs.1 SHG.
10 §17 VerordnungzumSozialhilfegesetzvom21.10.1981(SHV,LS851.1).
11 Vgl.BundesgesetzüberdieKrankenversicherungvom18.03.1994(KVG, 

SR832.10),EinführungsgesetzzumKVGvom13.06.1999(EGKVG,LS832.1)
bzw.ab 01.04.2020 EinführungsgesetzzumKVGvom29.04.2019(EGKVG, 
LS832.01),VerordnungzumEGKVGvom06.11.2013(VEGKVG;LS832.11)
bzw.ab 01.04.2020 VerordnungzumEGKVGvom25.03.2020(VEGKVG, 
LS832.1)sowieWeisungenderGesundheitsdirektiondesKantonsZürich.
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Einkommensfreibetrag(EFB)angerechnet.Die Obergrenzefür
dieseZulagen liegtproHaushaltundMonatbei850 Franken.
Die Eintritts-undAustrittsschwellenzumBezugvonSozialhilfe-
leistungensindmitAusnahmederBerücksichtigungdesEFBbei
derAustrittsschwelleidentisch.Sie umfassendenGrundbedarf,
die Wohnkosten, die medizinische Grundversorgung sowie allfäl-
ligekrankheits-undbehinderungsbedingteSpezialauslagenund
dieeffektivenLohngestehungskosten(insbesondereErwerbsun-
kosten und Kosten zur Fremdbetreuung von Kindern). 

Die revidierten SKOS-Richtlinien, welche 2015 aufgegleist
und imKantonZürich in zweiEtappen inKraft getretensind,
werdenvondenGemeindenseitspätestensMai2017angewen-
det.Die RevisionspunkteumfassenunteranderemdenGrund-
bedarf für junge Erwachsene und Grossfamilien, Anreiz- und
Sanktionsmöglichkeiten,PräzisierungenzumMietzinsmaxima
und den situationsbedingten Leistungen sowie Hinweise zur 
VerminderungvonSchwelleneffektenundderAbgrenzungder
Nothilfe.Im Jahr 2020wurdedieStrukturderSKOS-Richtlinien
überarbeitet sowie einige Formulierungen zeitgemässer gestal-
tet.Es handeltsichhierbeijedochgrösstenteilsnichtuminhalt-
licheänderungen.DieseneuenSKOS-RichtliniensindimJanuar
2021 in Kraft  getreten und werden im Kanton Zürich seit dem 
01.01.2021,spätestensaberabdem01.05.2021angewendet.

Bedingungen für Rückzahlungen

Für die Sozialhilfeleistungen gilt in bestimmten Situationen eine 
Rückerstattungspflicht. Rückforderungen werden unter Berück-
sichtigungderVerjährungsvorschrifteninfolgendenFällengel-
tend gemacht :
– BeiunrechtmässigbezogenenLeistungen(z. B.wegenunwah-

renoderunvollständigenAngabenoderZweckentfremdung
derausgerichtetenMittel, sodassdieSozialbehördediese
nochmalsleistenmuss) ;

– aufgrundfamilienrechtlicherAnsprüche,dieunterUmständen
vonGesetzeswegenandieBehördenübergehen;

– ausAnsprüchen,welchediebetroffenePersonandieSozial-
behörde abgetreten hat oder die von Gesetzes wegen an die 
Sozialbehördeübergegangensind;

– wennrückwirkendLeistungenvonSozial-oderPrivatversiche-
rungen oder von Haftpflichtigen usw. eingehen, entsprechend 
derHöhederindergleichenZeitspanneausgerichtetenSozial-
hilfe ;

– alsRückerstattungbeiverändertenfinanziellenVerhältnissen,
insbesonderebeiderRealisierungvonVermögenswerten(z. B.
Verkauf einer Liegenschaft) oder wenn eine Person in günstige 
Verhältnissekommt,dieinderRegelnichtaufeigeneArbeits-
leistungzurückzuführensind(z. B.Lotteriegewinn,Erbschaft
usw.),abernurausnahmsweiseausErwerbseinkommen;

– ausdemNachlassderunterstütztenPerson.

Staatsbeiträge oder Kostenerstattungen durch andere Gemein-
wesen gelten nicht als Rückzahlungen.

Datengrundlage

Die Resultate beruhen auf der Sozialhilfestatistik des Bundes-
amtsfürStatistik.DieseenthältdieEinzelfalldatenfürallePer-
sonen und Dossiers, die 2022 wirtschaftliche Sozialhilfe bezogen 
haben.12 Nicht berücksichtigt in der Statistik zur wirtschaftlichen 
SozialhilfesindAsylsuchende,vorläufigAufgenommeneundvor-
läufig aufgenommene Flüchtlinge mit weniger als sieben Jahren 
undanerkannteFlüchtlingemitwenigeralsfünfJahrenAnwe-
senheitsdauer in der Schweiz. Diese werden in den Statistiken 
AsylStatundFlüStaterfasstundinKapitel3.3desSozialberichts
thematisiert.Bei denAuswertungenzudenDossierzugängenund
-abgängensowiezurDauerdesSozialhilfebezugswerdenzusätz-
lich jene Dossiers berücksichtigt, die im Erhebungsjahr nach
sechs Monaten ohne Unterstützung abgeschlossen wurden,
jedochkeineAuszahlungenmehrerhaltenhaben.Analysiertwer-
dendieDatenaufzweiEbenen,einerseitsaufderDossierebene
undandererseitsaufjenerderunterstütztenPersonen.

12 In bestimmten Fällen können mehrere Dossiers für die gleiche antragstellende 
Personvorliegen,z. B.bei einemUmzugineineandereGemeindeoderbei
einemBezugsunterbruchvonmehralssechsMonaten.In diesenFällenwird
beidenmeistenAuswertungennurdasneuesteDossierberücksichtigt 
(wichtigsteAusnahme:AuswertungderBeendigungsgründe).

 

Minimale materielle Grundsicherung = Materielle Grundsicherung mit einem um max. 30% gekürzten Grundbedarf für Lebensunterhalt 
 gemäss SKOS-Richtlinien

Materielle Grundsicherung bestehend aus: Wohnkosten
 Medizinische Grundversorgung
 Grundbedarf für Lebensunterhalt gemäss SKOS-Richtlinien

Soziales Existenzminimum = Materielle Grundsicherung + Situationsbedingte Leistungen

Soziales Existenzminimum + Leistungen mit Anreizcharakter a :  Einkommensfreibeträge für Erwerbstätige (EFB) 
Integrationszulagen für Nichterwerbstätige (IZU)

- Anrechenbares Einkommen: 
Erwerbseinkommen, Kinderzulagen, Unterhaltszulagen, Entschädigung 
für Haushaltsführung, Konkubinatsbeiträge, Versicherungsleistungen, Renten, 
Taggelder und vorgelagerte Bedarfsleistungen    

= Wirtschaftliche Sozialhilfe

a Pro Dossier dürfen Freibeträge eine Höchstgrenze nicht überschreiten. 

© BFS 2023 

   Mindestbetrag Höchstbetrag

G3.2.1Bedarfsrechnung Sozialhilfe  G3.2.1  Bedarfsrechnung Sozialhilfe
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Die Sozialhilfequote steigt mit zunehmender Grösse  
der Wohngemeinde

Grundsätzlich gilt, wie übrigens auch auf gesamtschweizerischer 
Ebene,jegrössereineGemeindeist,destohöheristdieSozial-
hilfequote.DieTabelle T3.2.2zeigt,dassdieSozialhilfequoteim
Kanton Zürich über alle acht ausgewiesenen Gemeindegrös-
senklassen hinweg tendenziell mit der Grösse der Gemeinde 
ansteigt.

DieSozialhilfequotebeträgtbeidenzweikleinstenGemeinde-
grössenklassen(d. h.in Gemeindenmitwenigerals2000 Einwoh-
nern)zwischen0,8%und1,0%,beidenmittelgrossenGemeinden
(2000–9999 Einwohner)zwischen1,5%und1,8%undbeiden
kleineren Städten (10’000–49’999  Einwohner) 2,3% bis 2,8%.
Die beidengrossenStädteZürich(4,1%)undWinterthur(5,0%)
weisen weiterhin deutlich höhere Sozialhilfequoten auf als der 
DurchschnittallerZürcherGemeinden.Die Sozialhilfequoteder
Stadt Winterthur liegt bereits seit 2013 über derjenigen von
Zürich,wobeiletztereimVergleichzumVorjahrum0,2 Prozent-
punkteabgenommenhatunddiejenigevonWinterthurgarum
0,5 Prozentpunktegesunkenist.

obwohl in den Städten Winterthur und Zürich zusammen nur 
gut ein Drittel der Bevölkerung lebt, stammt etwas mehr als die 
Hälfte (52,7%) aller unterstütztenPersonen imKantonZürich
ausdiesenbeidengrossenStädten.Der Hauptgrunddafürist,
dass Personengruppen, die überdurchschnittlich auf die Leistun-
genderSozialhilfeangewiesensind,inStädtenmitZentrums-
charakter proportional übervertreten sind. Dazu zählen z. B.
Einelternfamilien,Alleinstehende,AusländerinnenundAusländer,
GeschiedeneundArbeitslose.Ein Dossierumfasstdurchschnitt-
lich1,56 Personen.In derStadtZürichsindesnur1,49.Erklärt
werdenkanndiesdurchdenhohenAnteilanEinpersonenhaus-
halteninderStadtZürich(vgl. Anhang TA3.2.1.1).

AuchinnerhalbeinerGemeindegrössenklassegibtesteilweise
erhebliche Unterschiede. Agglomerationsgemeinden mit ver-
gleichsweisehohenArbeitslosenquotenundgrossenAusländer-
anteilenweisenerhöhteSozialhilfequotenauf.So habenDietikon
mit4,4%,Klotenmit4,2%,undOpfikonebenfallsmit4,2%höhere
SozialhilfequotenalsdieStadtZürich.Weiterhineinemit1,7%
erstaunlich tiefe Sozialhilfequote weist dagegen Uster als dritt-
grösste Stadt im Kanton Zürich auf (zu den einzelnen Gemeinden 
vgl.auchKarte K3.2).AuswertungenaufBezirksebenezeigen,
dassdieSozialhilfequotenindenBezirkenAndelfingen,Affoltern,
MeilenundUsterbesonderstiefsind(1,7%oderweniger,vgl. An-
hang TA3.2.1.1).

Dossierzahlen, Quoten und Mehrjahresentwicklung

MiteinemBestandvon28’042 Unterstützungseinheiten(vgl. Ta-
belle T3.2.2)werden2022circa6,8%wenigerDossiersgezählt
alsimJahr 2021(30’083 Dossiers).2022sind43’686 Personen
aufSozialhilfeangewiesen,waseinerAbnahmevon7,2%ent-
spricht(2021:47’072).Die durchschnittlicheAnzahlunterstützter
PersonenproDossierliegtstabilbei1,56,nunschondasdritte
Jahr in Folge.

Bezugsgrösse für die Berechnung der Sozialhilfequote ist die 
BevölkerungszahlgemässSTATPOPdesVorjahres(vgl.Glossar).
Die  Bevölkerungszahl desKantonsZürich beträgt Ende 2021
1’564’662 PersonenundhatimVergleichzumVorjahreswertum
0,7%zugenommen.SomitsinktdieSozialhilfequotedesKantons
Zürichauf2,8%,dadieAnzahlderBeziehendenabgenommen
hat und die Referenzbevölkerung gewachsen ist (vgl. dazu Gra-
fik G3.2.2).ZusätzlichmerktmanauchanderEntwicklungim
Bereich der Sozialhilfe die allgemein gute wirtschaftliche Situa-
tionimKantonZürichnachdenhärterenCovid-19-Jahren–die
AnzahlDossiersundPersonenbefindetsichaufeinemneuen
Tief. Weitere Ausführungen zum wirtschaftlichen und sozio-
demografischen Hintergrund können Kapitel  2 entnommen
werden. 

Sozialhilfe: Entwicklung der Sozialhilfequote,
2005–2022 G3.2.2
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Die Sozialhilfequote ist für alle Jahre definiert als der Anteil der Sozialhilfebeziehenden an der
Wohnbevölkerung des Vorjahres. Bis 2010 diente die Wohnbevölkerung gemäss ESPOP als
Referenz. Seit 2011 wird STATPOP als Referenzpopulation für die Berechnung der SH-Quote
verwendet.

Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik 2022 © BFS 2023

G3.2.2  Sozialhilfe: Entwicklung der Sozialhilfequote, 2005–2022
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Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik (SHS) © BFS 2023

Raumgliederung: Gemeinden
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Sozialhilfequote, in %

Sozialhilfequote in den Gemeinden des Kantons Zürich, 2022 K 3.2

Sozialhilfedossiers, unterstützte Personen und durchschnittliche Anzahl Personen pro Dossier  
nach Gemeindegrössenklasse, 2022 T3.2.2

GemeindegrössenachEinwohnern Sozialhilfedossiers Unterstützte Personen Sozialhilfequotein% Unterstützte Personen pro Dossier

Total Kanton Zürich 28 042 43 686 2,8 1,56

Gemeindegrösse nach Einwohnern

150000undmehra 11606 17253 4,1 1,49

50000–149999b 3576 5784 5,0 1,62

20000–49999 3 970 6375 2,8 1,61

10000–19999 4428 7115 2,3 1,61

5000–9999 3 290 5217 1,8 1,59

2000–4999 1 407 2195 1,5 1,56

1000–1999 249 364 1,0 1,46

Weniger als 1000 61 95 0,8 1,56

a Stadt Zürich
b Stadt Winterthur
DasTotalderGemeindegrössenklassenentsprichtnichtdemKantonstotal,daauchjeneDossiersundPersonenmitgezähltwurden,dieinfolgeeinesUmzugsineineandereGemeindezweimalerfasst
sind. Beim Kantonstotal werden sie nur einmal gezählt.

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

 K3.2  Sozialhilfequote in den Gemeinden des Kantons Zürich, 2022



44 SOZIALBERICHT KANTON ZÜRICH 2022 BFS/ZH 2023

BEDARFSABHäNGIGESOZIALLEISTUNGEN

Bezugsdauer, Abschlussgründe und Parallelbezüge

Mehr Zugänge als Abgänge

DiewirtschaftlicheSozialhilfesolldervorübergehendenfinan-
ziellen Unterstützung in Notlagen dienen, wenn vorgelagerte 
 Sozialversicherungen oder Bedarfsleistungen nicht oder noch 
nichtgreifen(z. B.währendderPhasederAbklärungeinerLeis-
tungsberechtigung). oberste Ziele sind die Sicherung der sozialen 
Teilhabe und die Wiedererlangung der wirtschaftlichen Selbst-
ständigkeit.Die ChancenfürdiegelingendeUmsetzungdieser
Ziele sind unter anderem abhängig von der Verweildauer in der 
Sozialhilfe. Damit stellt sich die Frage nach der Bezugsdauer und 
nachdenGründenfürdieAblösungvonderSozialhilfe.

DerAnteilderAbgängeausderSozialhilfeliegtimJahr 2022
überdemAnteilderZugängeindieSozialhilfe.Auf Kantonsebene
werden21,7%(imJahre202122,7%)derSozialhilfedossiersneu
unterstützt und 28,3% (im Jahre 2021 25,8%) konnten abge-
schlossen werden (vgl. Grafik G3.2.3). Insgesamt und wie in den 
VorjahrenbewegensichdieZu-undAbgängeaufeinemhohen
NiveauundweisenaufeineausgeprägteDynamikdesSozial-
hilfebezuges hin.

Die Verbesserung der Erwerbssituation  
ist der wichtigste Ablösegrund 

Die in der Sozialhilfeempfängerstatistik erfassten Abschluss-
gründe basieren auf drei Hauptkategorien:
– VerbesserungderErwerbssituation(AufnahmeeinerErwerbs-

tätigkeit,Beschäftigungsmassnahme,erhöhtesErwerbsein-
kommen),

– Existenzsicherung durch andere Leistungen der sozialen
Sicherheit (Existenzsicherung durch Sozialversicherungen,
ExistenzsicherungdurchbedarfsabhängigeSozialleistungen),

– Beendigung der Zuständigkeit (Wechsel des Wohnortes,
Wechsel des Sozialdienstes, Kontaktabbruch).

DazukommtdieResidualkategorie«Anderesundunbekannt».
Ein Dossierwirdalsabgeschlossenbezeichnet,wennwährend
sechsMonatenkeineZahlungmehrerfolgtist.

In33,3% (2021: 29,7%)allerDossiers ist dieVerbesserung
derErwerbssituationderHauptgrundderAblösungvonderSo-
zialhilfe.In 26,8%(2021:29,7%)allerDossiersistdieAblösung
mitderExistenzsicherungdurchandereLeistungendersozialen
Sicherheitbegründet(vgl.GrafikG3.2.4).ZurExistenzsicherung
durchSozialversicherungengehörenTaggelderderArbeitslosen-
versicherung,Alters-,Witwen-oderWaisenrenten,IV-undSUVA-
Renten. Bedarfsabhängige Leistungen sind die Zusatzleistungen 
zurAHV/IV,StipendienoderAlimentenbevorschussungen13.

13 KleinkinderbetreuungsbeiträgewurdenimKantonZürich2016abgeschafft.

Beendigungsgründe der abgeschlossenen
Sozialhilfedossiers, 2022 G3.2.4

Verbesserung der 
Erwerbssituation
(33,3%)

Existenzsicherung 
(ES) durch andere 
Sozialleistungen
(26,8%)

Anderes und
Unbekannt

(13%)

Beendigung der
Zuständigkeit

(26,9%)

Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik 2022 © BFS 2023

Dossierzugänge und Dossierabgänge nach
Gemeindegrössenklasse in Prozent aller Dossiers, 2022 G3.2.3

Total

150 000 und mehr Einwohner1

50 000–149 999 Einwohner2

20 000–49 999 Einwohner

10 000–19 999 Einwohner

5 000–9 999 Einwohner

2 000–4 999 Einwohner

1 000–1 999 Einwohner

weniger als 1 000 Einwohner

Abgeschlossene Dossiers Neu eröffnete Dossiers

0% 10% 20% 30% 40%

1Stadt Zürich
2Stadt Winterthur

alle aktiven Dossiers inkl. Doppelzählungen, mit und ohne Leistungsbezug

Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik 2022 © BFS 2023

G3.2.3  Dossierzugänge und Dossierabgänge nach Gemeindegrössenklasse in Prozent aller Dossiers, 2022

G3.2.4  Beendigungsgründe der abgeschlossenen Sozialhilfedossiers, 2022
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Etwa eins von drei laufenden Dossiers wird länger 
als vier Jahre unterstützt

Die Dauer des Sozialhilfebezugs wird an dieser Stelle einerseits 
für die abgeschlossenen Dossiers und andererseits für die lau-
fendenDossiersimJahr 2022ausgewiesen(vgl.GrafikG3.2.5).
Im Fokuskapitel6desdiesjährigenSozialberichtswirddieBe-
zugsdauer anhand verschiedener Bezugsdauerklassen näher 
betrachtet.

41,6%aller imBerichtsjahr abgeschlossenerDossierswur-
denwährendwenigeralseinemJahrunterstützt.Von dennoch
aktivenDossiersdauern25,9%wenigeralseinJahr lang. Ins-
gesamt (Total aller abgeschlossenen und laufenden Dossiers) 
beträgtdieBezugsdauerin30,4%derDossierswenigeralsein
Jahr(vgl. Anhang TA3.2.1.5).DieserSachverhaltzeigt,dassdie
ÜberbrückungsfunktionderSozialhilfe,d. h.die Unterstützungbei
Vorliegen einer temporären finanziellen Notlage, weiterhin von 
grosser Bedeutung ist.

79,9% der abgeschlossenen Dossiers und 61,8% der noch
laufenden Dossiers hatten eine Laufzeit von bis zu vier Jahren. 
Das bedeutet,dassmehralseinsvondreilaufendenDossiers
eine Bezugsdauer von mehr als vier Jahren aufweisen. Diese 
langen Bezugsdauern weisen auf strukturelle Risiken hin, die 
von keiner Sozialversicherung oder bedarfsabhängigen Leistung 
abgedecktwerden.So sindzumBeispielEinelternfamilien,Per-
sonen ohne Berufsausbildung oder ältere Personen mit gesund-
heitlichenProblemenoftjahrelangaufSozialhilfeangewiesen.
WeitereAuswertungenzurBezugsdauerfindensichimdiesjäh-
rigen Fokuskapitel.

Von zehn Personen mit Sozialhilfebezug erhält eine  
parallel dazu Leistungen aus Sozialversicherungen

EntsprechenddemSubsidiaritätsprinzipkommtdieSozialhilfe
erstzumTragen,wennalleanderenLeistungenimSystemder
sozialenSicherheitkeineoderkeineexistenzsicherndeUnterstüt-
zungbieten.Das bedeutet,dassdieAnzahlderPersoneninder
Sozialhilfe, die gleichzeitig eine andere Sozialleistung beziehen, 
ein Indikator für die Zielerreichung dieser Sozialleistung sein 
kann.

EswerdenjeneDossiersberücksichtigt,dielautSozialhilfe-
budget gleichzeitig mit der Sozialhilfe andere Leistungen bezie-
hen(beiderAnalysederMehrfachbezügeinKapitel 4kommen
hingegen auch Leistungskombinationen ohne Sozialhilfe vor).

Nachfolgend werden Dossiers unterschieden, die Sozialver-
sicherungsleistungen beziehen und solche, die andere Bedarfs-
leistungenerhalten.In 10,1%derSozialhilfedossiersbeziehtim
Jahr 2022mindestenseinePersonderUnterstützungseinheit
neben der Sozialhilfe gleichzeitig eine oder mehrere andere 
Sozialversicherungsleistungen(vgl.GrafikG3.2.6).

AmhäufigstenwirdnebenderSozialhilfeeineIV-Renteaus-
gerichtet(4,3%).DiesisteinHinweisdarauf,dassbeiPersonen
miteinerIV-RentevergleichsweiseofteinRestbedarfbestehen
bleibt, der zum Teil durch die Sozialhilfe gedeckt werden muss. 
Dies trifft beispielsweise ein,
– wennZusatzleistungenerstbeantragt(abernochnichtzuge-

sprochen) sind,
– wennkeinAnrechtaufZusatzleistungenbestehtoder
– wenneinePersonnurAnrechtaufeineTeilrentehatundkeiner

Teilzeitbeschäftigung nachgeht oder nachgehen kann.

Seit der Inkraftsetzung des Bundesgesetzes über die Förderung 
derInstitutionenzurEingliederungvoninvalidenPersonen(IFEG,
SR831.26)am01.01.2008sindinvalidePersoneninanerkannten
IV-HeimenmithohenHeimtaxennicht(mehr)aufSozialhilfean-
gewiesen, sondern sie werden bei Bedarf über Zusatzleistungen 
finanziert, was bei Langzeitvergleichen zu beachten ist.

Kumulative Anteile der abgeschlossenen und der
laufenden Sozialhilfedossiers nach Bezugsdauer, 2022 G3.2.5
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Anteil der Sozialhilfedossiers, die gleichzeitig
Sozialversicherungsleistungen beziehen, 2022 G3.2.6
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 G3.2.5  Kumulative Anteile der abgeschlossenen und der laufenden Sozialhilfedossiers nach Bezugsdauer, 2022

 G3.2.6  Anteil der Sozialhilfedossiers, die gleichzeitig Sozialversicherungsleistungen beziehen, 2022
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1,3% der Unterstützungseinheiten sind im Jahr  2022 trotz
LeistungenausderArbeitslosenversicherungaufSozialhilfean-
gewiesen.DiesistdannderFall,wennderAuszahlungsbetrag,
der70,0%bzw.80,0%desversichertenVerdienstesausmacht,
unterhalbdesExistenzminimumszuliegenkommt.In 2,8%der
Dossiers werden die Sozialhilfeleistungen zusätzlich zu einer 
Altersrentebezogen.AlleübrigenSozialversicherungsleistungen
kommen nur selten in Kombination mit Sozialhilfe vor.

In 5,6% der Dossiers bezieht die Unterstützungseinheit
zeitgleich mindestens eine weitere Bedarfsleistung (vgl. Gra-
fik  G3.2.7). Am  häufigsten werden 2022 zusätzlich zur wirt-
schaftlichenSozialhilfe LeistungenderAlimentenbevorschus-
sung(2,2%)bezogen.

Soziodemografische Merkmale  
der Sozialhilfebeziehenden

Zu den wichtigen Daueraufgaben der Sozialhilfestatistik gehört 
es, sich mit der Frage zu befassen, wie sich Bezügerinnen und 
Bezüger von Sozialhilfe in ihrer soziodemografischen Zusam-
mensetzung gegenüber der Gesamtbevölkerung unterscheiden. 
In diesemKapitelwerdenPersonengruppenidentifiziert,diein
besonderemMasseaufdieLeistungenderSozialhilfeangewie-
sen sind.

Kinder und Jugendliche sind von allen Altersklassen  
am häufigsten auf Leistungen der Sozialhilfe angewiesen

DieGrafikenG3.2.8undG3.2.9zeigen,dassKinderundJugend-
liche–wieindenvergangenenJahren–überdurchschnittlich
auf die Leistungen der Sozialhilfe angewiesen sind im Vergleich 
zudenübrigenAltersgruppen.

AusderGrafikG3.2.8wirddurchdiezusätzlicheBerücksich-
tigung der Nationalität ersichtlich, dass insbesondere ausländi-
sche Kinder und Jugendliche sowie ausländische Personen im 
spätenErwerbsalterüberdurchschnittlichaufLeistungenausder
Sozialhilfe ausgewiesen sind.

Anteil der Sozialhilfedossiers, die gleichzeitig
Bedarfsleistungen beziehen, 2022 G3.2.7
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Sozialhilfequote nach Alter: insgesamt und nach
Nationalität, 2022
(gleitender Durchschnitt über 2 Altersjahrgänge)1 G3.2.8
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Sozialhilfequote nach Altersklassen, 2021 und 2022 G3.2.9
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2022beträgtdieSozialhilfequoteder0-bis17-Jährigenim
KantonZürich4,7%undistdabeiimVergleichzumVorjahr(5,2%)
gesunken.AlleAltersgruppen imerwerbsfähigenAlterweisen
2022 Sozialhilfequoten zwischen2,7%und3,3%auf. Ab dem
Rentenalter ist die Sozialhilfequote sehr tief (0,4% bzw. 0,5%)
(vgl. Grafik G3.2.9).Hiergreifen imRahmendesSystemsder
sozialenSicherheitinsbesonderedieZusatzleistungenzurAHV.

G3.2.7  Anteil der Sozialhilfedossiers, die gleichzeitig Bedarfsleistungen beziehen, 2022

G3.2.8  Sozialhilfequote nach Alter: insgesamt und nach Nationalität, 2022

G3.2.9  Sozialhilfequote nach Altersklassen, 2021 und 2022
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ÜberdieZeithinwegbleibendierelativenAnteilederAlters-
gruppen innerhalb der Sozialhilfebeziehenden stabil, wobei die 
Minderjährigenmitetwa30,3%dengrösstenAnteilhaben,was
insbesonderemitdemhohenArmutsrisikovonEinelternfami-
lienundvonkinderreichenFamilienzusammenhängt.In abso-
lutenZahlensind13’245 KinderundJugendlichebis17 Jahre
auf Leistungen der Sozialhilfe angewiesen (vgl.  Tabelle im
Anhang  TA3.2.1.9). Die  nächstgrösseren Gruppen der 26- bis
35-Jährigen,der36-bis45-Jährigenundder46-bis55-Jährigen
tragenmit14,8%bis16,4%nurjeweilshalbsogrosseAnteilean
allenSozialhilfebeziehendenwiedieMinderjährigen.Der Anteil
der jungenErwachsenen imAlterzwischen18und25 Jahren
liegtbeietwa9,4%,derjenigeder56-bis64-Jährigenbei11,6%.
Der AnteilältererMenschenab65 Jahrenliegtbei2,4%.

DerVergleichderSozialhilfequotenderAltersgruppeder0-bis
17-JährigennachGemeindegrössenzeigt,dassdieSozialhilfe-
quote von der kleinsten bis zur grössten der acht Klassen kontinu-
ierlich steigt, wobei die Sozialhilfequote in Winterthur höher liegt 
alsjeneinZürich(vgl. Anhang TA3.2.2.1).HoheSozialhilfequoten
der Kinder und Jugendlichen weisen 2022 die beiden grossen 
StädteZürich(7,1%)undWinterthur(8,7%)auf.

FürjungeErwachseneimAltervon18bis25 Jahrenliegtdie
Sozialhilfequote2022bei3,3%,waseinerSenkunggegenüber
demVorjahrum0,2 Prozentpunkteentspricht.Überdieganze
Zeitperiodevon2005bis2022betrachtet,zeigtsicheineposi-
tiveEntwicklungbeidenjungenErwachsenen.WichtigeErfolgs-
faktoren dürften dabei der grundsätzlich gut funktionierende 
ArbeitsmarktunddieBemühungenderöffentlichenHandsein,
diejungenErwachsenenüberAusbildungs-undBeschäftigungs-
programmesowiedurchgezielteProgrammewiez. B.das Case-
ManagementBerufsbildungNetz214indenerstenArbeitsmarkt
zu integrieren.

AuchbeidenjungenErwachsenensteigtdieSozialhilfequote
mitzunehmenderGemeindegrössean.Die Sozialhilfequotender
jungenErwachsenenindenbeidengrossenStädtenZürichund
Winterthurbetragen4,6%bzw.5,5%undliegendamitdeutlich
über dem kantonalen Durchschnitt.

DasselbeMusterzeigtsichauchindenanderenAltersgrup-
penzwischen26und55 Jahren:DieSozialhilfequotesteigtmit
zunehmender Gemeindegrösse an. Winterthur weist für all diese 
AltersgruppendiehöchsteSozialhilfequoteimKantonaus.

Sozialhilfequote bei der älteren Bevölkerung

DieSozialhilfequotebleibtbeidenälterenPersonenab65 Jahren
konsistent auf einem sehr niedrigen Niveau. Dies hängt damit 
zusammen, dass ihr Lebensunterhalt weitgehend durch die 
Altersvorsorgegedecktist.

14 Im Kanton Zürich tritt das vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung 
undInnovation(SBFI)initiierteCaseManagementBerufsbildungunter
dem NamenNetz2auf(vgl.www.zh.chR Bildung RBerufs-,Studien-und 
Laufbahnberatung R Berufsberatung RCase-Management-Netz2 RNetz2-
für-Jugendliche).

Interessant ist jedochdieSozialhilfequotederBevölkerung
zwischen56und64 Jahren–alsoderjenigen,dieinderRegel
noch keinen Anspruch auf eine Altersrente haben. In  dieser
Altersgruppe beträgt die Sozialhilfequote 2,9% und ist somit,
wiebereitsindenVorjahren,um0,1 Prozentpunktehöheralsdie
GesamtquotefürdenKanton.GemessenandereigenenAlters-
gruppeistdieQuote2022um0,2 ProzentpunkteimVergleich
zumVorjahrgesunken.

Höhere Sozialhilfequoten bei Schweizer Männern  
und ausländischen Frauen

InsgesamtsindMännerimJahr 2022häufigeraufdieLeistun-
gen der Sozialhilfe angewiesen als Frauen. (Sozialhilfequote der 
Männer2,9%,jenederFrauen2,7%,vgl. Anhang TA3.2.2.2).Wer-
den die Geschlechtergruppen nochmals zwischen schweizeri-
scher und ausländischer Staatsbürgerschaft unterschieden, zeigt 
sicheindifferenzierteresBild.2022haben2,0%derSchweizer
Männer,abernur1,7%derSchweizerFrauenSozialhilfeleistun-
genbezogen(vgl.GrafikG3.2.10).Im Unterschieddazubeziehen
Frauen mit ausländischer Nationalität häufiger Leistungen der 
SozialhilfeimVergleichzuausländischenMännern(5,6%gegen-
über4,9%).Diesrührtvorallemdaher,dassausländischeFrauen
stärker den finanziellen Risiken einer Scheidung ausgesetzt sind. 

Hohe Sozialhilfequote bei Geschiedenen – insbesondere  
bei Ausländerinnen

Die Auswertung des Zivilstands der erwachsenen Perso-
nen zeigt, dass die Sozialhilfequote sehr ungleich verteilt ist 
(vgl. Anhang TA3.2.2.2).Die tiefsteSozialhilfequotetragendie
Verwitwetenmit1,0%.Bei VerlusteinesEhegattenverhindern
HinterlassenenrentendasEintreteneiner finanziellenNotlage.
GeschiedenePersonensindmiteinerSozialhilfequotevon4,8%
in der Sozialhilfe deutlich häufiger vertreten als Personen an-
derenZivilstands.LedigePersonenweisen2022mit3,0%eine

Sozialhilfequote nach Nationalität und Geschlecht,
2022 G3.2.10
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doppelt so hohe Sozialhilfequotewie die Verheirateten (1,5%)
auf.Da beiVerheiratetenmehrerePersonenzumHaushaltsein-
kommen beitragen können, ist das Risiko einer Abhängigkeit
vonSozialhilfeleistungengeringer.Bei allenZivilstandsgruppen
steigt die Sozialhilfequote mit zunehmender Gemeindegrösse. 
Im Jahr 2022sind inderStadtZürich7,8%dergeschiedenen
Personen auf Leistungen der Sozialhilfe angewiesen und in der 
StadtWinterthursindes8,2%.

DieGrafikG3.2.11beinhalteteinekombinierteAuswertung
nachZivilstandundNationalitätallerPersonenüber18 Jahren.
Besonders augenfällig ist die sehr hohe Sozialhilfequote von 
geschiedenenAusländerinnenundAusländern(18,4%).Sie be-
ziehenmehralsvierMalsohäufigSozialhilfewiegeschiedene
Schweizerinnen und Schweizer (3,9%). Ausländerinnen und
Ausländer haben nach einer Scheidung noch grössere Pro- 
bleme als Schweizerinnen und Schweizer sich ein ausreichendes 
Haushaltseinkommen zu sichern und stellen somit eine zentrale 
RisikogruppeinderSozialhilfedar.Bei denVerheiratetenistder
Unterschied zwischen Personen mit ausländischer und schweize-
rischer Staatszugehörigkeit ebenfalls sehr gross (Sozialhilfequote 
3,4%bzw.0,6%).DieseÜberrepräsentationdürftehauptsächlich
darauf zurückzuführen sein, dass ausländische Familien tenden-
zielltiefereErwerbseinkommenerzielenundeinedurchschnittlich
grössereAnzahlanKindernaufweisenalsSchweizerFamilien.

Die Sozialhilfequote bleibt für ausländische Staats- 
angehörige höher als für Schweizerinnen und Schweizer

5,2%derausländischenWohnbevölkerungerhalten2022 Leis-
tungenderSozialhilfe,eineQuote,diegegenüberdemVorjahr
um 0,4  Prozentpunkte gesunken ist. Bei  den Schweizerinnen
und Schweizern liegt die Sozialhilfequote bei 1,9% (vgl.  An-
hang  TA3.2.2.2) und sinkt somit um 0,2  Prozentpunkte im

VergleichzumVorjahr.AusländerinnenundAusländermachen
etwa die Hälfte aller Sozialhilfebeziehenden aus. Dabei handelt es 
sich im Zeitvergleich um eine relativ konstante Verteilung.

ÜberdurchschnittlichvieleAusländerinnenundAusländer,ins-
besondere aus aussereuropäischen Herkunftsländern, verfügen 
übergeringeberuflicheQualifikationenundhabendeshalbbei
einemVerlust der Erwerbstätigkeit schlechtere Arbeitsmarkt-
chancen15.Das EinkommenreichtbeiFamilienmitKindernoft
nichtzurExistenzsicherung.ZudemistdiesozialeAbsicherung
bei der ausländischen Bevölkerung beschränkt, wenn aufgrund 
nichterfüllterKarenzfristenkeinAnrechtaufLeistungenbesteht,
diederSozialhilfevorgelagertsind(z. B.Ergänzungsleistungen).
Anerkannte Flüchtlinge werden nach fünf Jahren Aufenthalt
in der Statistik zur wirtschaftlichen Sozialhilfe erfasst. Hierbei 
handelt es sich oft um Personen, die aufgrund ihrer beruflichen 
QualifikationennurschwerindenerstenArbeitsmarktintegriert
werdenkönnen.DieseFaktorentragendazubei,dassAuslände-
rinnenundAusländerunabhängigvonderkonjunkturellenLage
häufiger auf Sozialhilfe angewiesen sind als Schweizerinnen und 
Schweizer.

Ausländerinnen und Ausländer aus EU28-/EFTA-Staaten 
gehören nicht zur Risikogruppe

Ein zusätzlicher wichtiger Einflussfaktor ist die Herkunft der
ausländischen Bevölkerung. Ein  besonderes Augenmerk gilt
dabei den Ausländerinnen und Ausländern aus den EU28-/
EFTA-Staaten,mitdenendieSchweizdasAbkommenüberdie
Personenfreizügigkeitabgeschlossenhat.Die Sozialhilfequote
derinderSchweizlebendenAusländerinnenundAusländeraus
denEU27-/EFTA-Staatenliegt2022mit1,8%aufdemgleichen
NiveauwiediejenigederSchweizerinnenundSchweizermit1,9%.
Hauptgrund für die verhältnismässig niedrige Sozialhilfequote bei 
AusländernausEU-/EFTA-StaatenistdasrelativhoheBildungs-
niveaudieserAusländergruppe16 und die oftmals damit einherge-
hendegutbezahlteErwerbstätigkeitinderSchweiz.

Einpersonendossiers als häufigste Dossierkonstellation

IndiesemAbschnittliegtderFokusaufdenAuswertungender
Dossiers(alsHaushaltseinheit)bzw.auf derFamilien-oderWohn-
situationderSozialhilfebeziehenden.Es wirdderFragenachge-
gangen, in welcher Familiensituation die sozialhilfebeziehenden 
Personen leben und welche Haushaltsform vorherrschend ist.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Verteilung nach
Familien- und Wohnsituation kaum verändert. Einpersonen-
dossiers (ohne Personen in Kollektivhaushalten) machen 
61,9%allerSozialhilfedossiersausundsinddamitdiehäufigste
Dossierkon stellation. Diese verteilt sich etwa zu zwei Dritteln 
auf alleinlebende und zu einem Drittel auf nicht alleinlebende 

15 www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.
assetdetail.14876535.html

16 SieheFussnote14füreineDarstellungaufderEbenederGesamtschweizim
Jahr 2019.

Sozialhilfequote nach Nationalität und Zivilstand, 2022
Personen ab 18 Jahren  G3.2.11

Ledig

Schweizer/-innen

Ausländer/-innen

Verheiratet

Schweizer/-innen

Ausländer/-innen

Verwitwet

Schweizer/-innen

Ausländer/-innen

Geschieden

Schweizer/-innen

Ausländer/-innen

0% 5% 10% 15% 20%

Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik 2022 © BFS 2023

G 3.2.11  Sozialhilfequote nach Nationalität und Zivilstand, 2022

http://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.14876535.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.14876535.html


492023 BFS/ZH SOZIALBERICHT KANTON ZÜRICH 2022

BEDARFSABHäNGIGESOZIALLEISTUNGEN

Einzelpersonen;unterletzterenwerdenunteranderemPersonen
in Wohngemeinschaften in Privathaushalten gezählt. Zu  den
EinpersonendossierskönneninderRegelauchDossiersgezählt
werden, die in Kollektivhaushalten (Heim, Spital, Strafanstalt, be-
gleitetes Wohnen etc.) oder in besonderen Wohnformen (Pension, 
Hotel,«ohnefesteUnterkunft»etc.)leben.Ihr Anteilbeträgt11,3%
aller Sozialhilfedossiers. 

EtwaeinViertelallerDossiersbetrifftHaushaltemitKindern
(EinelternfamilienundPaaremitKindern)undlediglich3,5%be-
treffen Paare ohne Kinder (vgl. Grafik G3.2.12).

Bei der Betrachtung aller in diesen Dossiers unterstützten 
Personen sieht die Verteilung anders aus. Rund 39,7% sind
Personen, die alleine ein Dossier bilden und in keinem Kollektiv-
haushalt leben. Fast die Hälfte der Personen mit Sozialhilfebezug 
lebt in Haushalten mit Kindern, auch wenn sie insgesamt nur ein 
ViertelallerDossiersausmachen.DieseHälfte(47,6%)teiltsich
wiederumzuetwasmehralsderHälfteaufdieHaushaltstypen
Einelternfamilien (26,7%)unddenRestaufPaaremitKindern
(20,9%)auf.

Erwerbssituation

DasErwerbseinkommenistfürdiemeistenPersonenbzw.Haus-
haltedieExistenzgrundlage.Wennwegenungenügenderoder
fehlenderAusbildung,wegeneinerKrankheitoderaufgrunddes
AlterseineErwerbstätigkeitnichtodernurteilweisemöglichist,
ersetzt meistens eine Sozialversicherungsleistung oder eine spe-
zielleBedarfsleistungdasErwerbseinkommen.Das Systemder
sozialenSicherheitderSchweizgehtdavonaus,dasseineVollzeit-
erwerbstätigkeit die Sicherung des Lebensunterhaltes  garantiert. 
Es gibtjedochPersonenoderHaushalte,derenLebenssituation
einevolleErwerbstätigkeitnichterlaubtoderderenEinkommen
trotzvollerErwerbstätigkeitfürdieFinanzierungdesLebensun-
terhaltesnichtausreicht.In solchenSituationenmusshäufigdie
SozialhilfedieEinkommenslückeschliessen.Das sozialpolitische
Interesse gilt der Frage, wie viele Personen bzw. Haushalte trotz 
einesErwerbseinkommensSozialhilfebeziehen.

Erwerbssituation der 15- bis 65-jährigen Personen  
in der Sozialhilfe

27,7%allerSozialhilfebezügerinnenund -bezüger imerwerbs-
fähigenAlter(15bis65 Jahre)zählenalsErwerbstätigezuden
Personen,dietrotzErwerbstätigkeitaufSozialhilfeangewiesen
sind(vgl.GrafikG3.2.13).28,4%sinderwerbslosundaufArbeits-
suche.Die grössteGruppebildenmit44,0%dieNichterwerbs-
personen, die aus verschiedenen Gründen nicht erwerbstätig 
sind(z. B.wegenVollzeitausbildung,KrankheitoderUnfall,Inva-
lidität,BetreuungkleinerKinder,PflegevonAngehörigenusw.).
Sie galtenzumZeitpunktderErhebungaufdemArbeitsmarkt
alsnichtvermittelbar.GegenüberdemVorjahrsinddieAnteile
derErwerbstätigen(2021:26,3%)undderNichterwerbspersonen
(2021:43,2%)leichtgestiegen,währendderjenigederErwerbs-
losengesunkenist(2021:30,5%).

Tendenziell gehen die Sozialhilfebeziehenden auf dem Land 
bzw.in mittelgrossenundkleinenGemeindenamhäufigstenei-
nerErwerbsarbeitnach.Dabeiistjedochanzumerken,dassnur

Dossiers und Personen nach Dossierstruktur, 2022 G3.2.12
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Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik 2022 © BFS 2023

Erwerbssituation nach Gemeindegrössenklasse, 2022
Personen zwischen 15 und 65 Jahren G3.2.13

Total Kanton

150 000 und mehr1
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2 000–4 999

1 000–1 999

Weniger als 1 000

Erwerbstätige Erwerbslose Nichterwerbspersonen
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1Stadt Zürich
2Stadt Winterthur

Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik 2022 © BFS 2023

 G3.2.12  Dossiers und Personen nach Dossierstruktur, 2022

 G3.2.13  Erwerbssituation nach Gemeindegrössenklasse, 2022
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gut ein Prozent aller Personen in der Sozialhilfe im Kanton Zürich 
inGemeindenmitunter2000 EinwohnerinnenundEinwohnern
lebt.In Gemeindenmit2000bisunter5000 Einwohnerngene-
riertetwajededrittesozialhilfebeziehendePersoneinenTeilihres
EinkommensüberErwerbsarbeit,währendesbeispielsweisein
Winterthurnuretwajedevierte(25,8%)undinderStadtZürich
jedefünfte(21,1%)Personist.

Mit dem Alter sinkt die Chance Arbeit zu finden

DerAnteilderErwerbstätigeninnerhalbderSozialhilfebeziehen-
den nimmt im höheren Erwerbsalter ab (vgl.  Grafik G3.2.14).
Ab 46 Jahrenundinsbesondereab56 Jahrenistesoffensicht-
lichschwieriger,wiederFusszufassenimArbeitsmarkt.Diesist
besonders dann schwierig, wenn es in den Jahren zuvor bereits 
mehrmals längere Phasen von Arbeitslosigkeit gegeben hat
undgesundheitlicheProblemedazukommen.Zu dieserGruppe
gehören oft schlecht ausgebildete Personen, die wegen gesund-
heitlichenEinschränkungennurnochleichteArbeitenverrichten
können,aberkeinAnrechtaufeineIV-Rentehaben.Nur gerade
etwaeinSechstelallerSozialhilfebeziehendenzwischen56und
65  Jahren ist erwerbstätig. Bei  der Altersgruppe der 46- bis
55-JährigengehtnocheinViertelbiseinFünftelderBetroffenen
einer Erwerbstätigkeit nach. Bei  beiden Altersgruppen ist die
AnzahlderNichterwerbspersonenvergleichsweisehoch.

Vieleder15-bis25-JährigenbefindensichineinerAusbildung.
AbsolvierensieeineLehre,sowerdensiezudenErwerbstätigen
gezählt(dassind62,1%dererwerbstätigenjungenErwachsenen,
vgl. Anhang TA3.2.3.1).BesuchenjungeErwachseneeineSchule
oder eine andere Vollzeitausbildung als eine Lehre, gelten sie als 
Nichterwerbspersonen(dassind45,0%dernichterwerbstätigen,
jungenErwachsenen,vgl. Anhang TA3.2.3.2).Der AnteilanEr-
werbslosenistmit22,1%deutlichtieferalsindenübrigenAlters-
gruppen(vgl. Grafik G3.2.14).

Trotz Vollzeiterwerbstätigkeit in der Sozialhilfe

EinbesonderesAugenmerkliegtaufjenenPersonen,dietrotz
Vollzeiterwerbstätigkeit auf Leistungen der Sozialhilfe ange-
wiesen sind, um den Lebensbedarf ihres Haushaltes decken zu 
können.HierbeiwerdendieLernendennichtberücksichtigt.16,4%
der erwerbstätigen Sozialhilfebeziehenden arbeiten Vollzeit und 
32,8%sindteilzeitbeschäftigtmiteinemPensumzwischen50,0%
und89,0%.Ein reduzierterBeschäftigungsumfangistbeispiels-
weisemitderBetreuungvonKindernoderanderenAngehörigen
zu begründen. Von  dieser Situation betroffen sind aber auch
PersoneninAusbildungundTeilarbeitslose.

Fast ein Viertel der erwerbstätigen Personen in der Sozial-
hilfe arbeitet in prekären Arbeitsverhältnissen

Arbeit auf Abruf, Gelegenheitsjobs, Verträge mit nach unten
offenen Beschäftigungsgraden oder zeitlich befristete Verträge 
erschweren den betroffenen Arbeitnehmenden die nachhal-
tige finanzielle Existenzsicherung. Es  handelt sich dabei um

sogenannteprekäreArbeitsverhältnisse.23,3%dererwerbstäti-
genSozialhilfebeziehendenverdienenihrEinkommenaufdiese
Art.Dagegenbesitzen37,6%einenregulärenundunbefristeten
Arbeitsvertrag und gehen einer regelmässigen Erwerbsarbeit
nach.19,0%derErwerbstätigensindineinerLehreundbei16,6%
fehlendetaillierteAngaben(vgl. Anhang TA3.2.3.1).

Gut jede/r fünfte Erwerbslose nimmt an einem Arbeits- 
integrations- oder Beschäftigungsprogramm teil

VonallenerwerbslosenSozialhilfebeziehendennehmen23,0%
aneinemBeschäftigungs-oderArbeitsintegrationsprogramm
teil. 22,9%derErwerbslosensindbeim regionalenArbeitsver-
mittlungszentrum(RAV)gemeldetundwerdenhinsichtlichder
Arbeitssuche unterstützt. 45,3% sind auf Stellensuche, aber
wederineinProgrammeingebundennochbeimRAVgemeldet.

Mehr als 40% der nicht erwerbstätigen Sozialhilfe- 
beziehenden steht dem Arbeitsmarkt aus gesundheitlichen 
Gründen nicht zur Verfügung

AlsGrund,weshalbdieNichterwerbspersoneninderSozialhilfe
wedererwerbstätigsindnocheineStellesuchen,wirdbei29,5%
«vorübergehendeArbeitsunfähigkeit»angegeben,undbei15,3%
Dauerinvalidität. Häufig genannt werden auch Haushaltsarbeit 
bzw.die  familiäreSituation (9,5%),woruntervorallemBetreu-
ungspflichtenzuverstehensind(vgl. Anhang TA3.2.3.2).

Erwerbssituation der unterstützten Personen nach
Altersgruppen, 2022 G3.2.14

Total

15–25 Jahre

26–35 Jahre

36–45 Jahre

46–55 Jahre

56–65 Jahre

Erwerbstätige Erwerbslose Nichterwerbspersonen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Bei 7% der Personen fehlt die Information

Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik 2022 © BFS 2023

G3.2.14  Erwerbssituation der unterstützten Personen nach Altersgruppen, 2022
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DievorübergehendeArbeitsunfähigkeittrittvoralleminder
Altersgruppen der 46- bis 55-Jährigen überdurchschnittlich
starkauf.Die familiäreSituationwirddagegenvonden26-bis
35-Jährigenundden36-bis45-Jährigenauffallendhäufigals
Grund für die Nichterwerbssituation angegeben, was vor allem 
mitdenAufgabenderKinderbetreuungzusammenhängt.Die An-
teileanMenschenmiteinerandauerndengesundheitlichenEin-
schränkungundannichtVermittelbarensteigenmitdemAlter
beträchtlichan.9,1%derNichterwerbspersonenstehenineiner
Ausbildung(exklusiveLehre,diealsErwerbstätigkeitgilt).Dieser
GrundfürNichterwerbstätigkeitistvorallembeiderAltersgruppe
der15-bis25-Jährigenrelevant.

Die grosse Mehrheit der Personen in der Sozialhilfe  
im erwerbsfähigen Alter hat keine abgeschlossene Berufs-
ausbildung

Personen mit geringer Ausbildung sind häufiger von Sozial-
hilfe abhängig als Personenmit höherer Ausbildung (vgl.  An-
hang TA3.2.3.3).Zum selbenSchlussgelangenauchdieStudien
zurArmutinderSchweizdesBundesamtsfürStatistik17.Das Ar-
mutsrisikohängtstarkvomBildungsniveauab.Mit steigendem
BildungsniveausinktdasRisikounterdieArmutsgrenzezufallen
oderLeistungenderSozialhilfebeziehenzumüssen.Erwerbs-
tätige ohne Berufsausbildung arbeiten häufig in Tieflohnbran-
chenundinTeilzeitanstellungen.Sie sindvonwirtschaftlichen
Einbrüchenbesondersraschunddauerhaftbetroffen.

VondenmitSozialhilfeunterstütztenPersonenzwischen18
und65 Jahrenhaben33,3%eineBerufsausbildungundrund7,9%
einehöhereAusbildungabsolviert.58,8%sindohneBerufsab-
schluss.

WieGrafikG3.2.15zeigt,verfügenunterstützteSchweizerin-
nen und Schweizer gut doppelt so häufig über eine berufliche 
AusbildungwieAusländerinnenundAusländer.Etwasüberdie
Hälfte der unterstützten Personen mit Schweizer Bürgerrecht 
hat eine Berufslehre oder eine tertiäre Ausbildung absolviert.
Bei  denunterstütztenAusländerinnenundAusländernmacht
dieselbe Gruppe noch nicht einmal ein Drittel aus. Umgekehrt 
haben71,3%derunterstütztenPersonenausländischerNatio-
nalitätkeineberuflicheAusbildung–dieserAnteilliegtbeiden
SchweizerinnenundSchweizernbei47,4%.Dabeihabenunter
denSozialhilfebeziehendenFraueneinenhöherenAnteilmitter-
tiärerBildungalsMänner.

In der Sozialhilfe sind Frauen häufiger erwerbstätig  
als Männer

Unter allen Sozialhilfebeziehenden sind Frauen häufiger erwerbs-
tätigalsMänner(vgl.GrafikG3.2.16).30,0%allerSozialhilfebezü-
gerinnenimErwerbsalter(15-bis65-Jährige)imKantonZürich
geheneinerbezahltenArbeitnach.Bei denMännernmachendie

17 BundesamtfürStatistik :Sozialhilfe-undArmutsstatistikimVergleich– 
KonzepteundErgebnisse,Neuchâtel,2009.

Erwerbstätigen25,4%aus.EbensosindAusländerinnenundAus-
länder in der Sozialhilfe häufiger erwerbstätig als Schweizerinnen 
und Schweizer.

23,7%allerFrauenimErwerbsaltermitSozialhilfebezuggelten
alserwerbslos.Männersinddeutlichhäufigererwerbslos(32,7%).
DieserklareUnterschiedzwischenMännernundFrauenbleibt
auch im Vergleich der Nationalität bestehen.

Höchste abgeschlossene Ausbildung nach Geschlecht
und Nationalität, 2022
unterstützte Personen zwischen 18 und 65 Jahren G 3.2.15

Schweizer/-innen

Frauen

Männer

Total

Ausländer/-innen

Frauen

Männer

Total

Total

Frauen

Männer

Total

Ohne berufliche Ausbildung Berufsausbildung/Matura Höhere Ausbildung

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bei 9,7% der Personen zwischen 18 und 65 Jahren ist die Ausbildung unbekannt
und bei 3,8% fehlt die Information

Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik 2022 © BFS 2023

Erwerbssituation nach Geschlecht und Nationalität
Personen zwischen 15 und 65 Jahren, 2022 G3.2.16
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Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik 2022 © BFS 2023

 G3.2.15  Höchste abgeschlossene Ausbildung nach Geschlecht und Nationalität, 2022

 G3.2.16  Erwerbssituation nach Geschlecht und Nationalität
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DagegengehörenFrauenmiteinemAnteilvon46,3%eherzu
denNichterwerbspersonen,beidenMännernbeläuftsichder
Anteilauf41,8%.DieseDifferenzistunterdenAusländerinnen
und Ausländern ausgeprägter als unter Schweizerinnen und
Schweizern.

Erwerbseinkommen und Erwerbstätigkeit  
in den unterstützten Haushalten

BeiderfolgendenAuswertungzurErwerbstätigkeitunterschiedli-
cherHaushaltstypen(vgl.GrafikG3.2.17)werdennichtmehralle
Sozialhilfebeziehenden, sondern nur die antragstellende Person 
derjeweiligenUnterstützungseinheitbetrachtet.Bei Unterstüt-
zungseinheiten mit Paaren stellen zwar grundsätzlich beide 
PartnerdenAntragaufSozialhilfe, indenDatenwirdabernur
eine Person als Antragstellerin oder Antragsteller erfasst, die
andere wird als weitere Person in der Unterstützungseinheit 
geführt.Bei zusammenlebendenEhepaarenundeingetragenen
Partnerschaften beziehen aber beide Partner Sozialhilfe und 
sindmitwirkungs-undallenfallsauchrückerstattungspflichtig.
Es  zeigt sich, dassmit derGrösse derUnterstützungseinheit
derAnteil der erwerbstätigenAntragstellenden steigt und die
FamiliensituationeinenEinflussaufdieSozialhilfeabhängigkeit
mitErwerbstätigkeithat.EinelternfamilieninderSozialhilfesind
trotzihrereingeschränktenVerfügbarkeitfürdenArbeitsmarkt
mitmehralseinemDrittelhäufigerwerbstätig.Etwaebensohäu-
figsinddieAntragstellendenbeiPaarenmitKindernerwerbstätig.
EinelternfamiliengehenaufgrundderBetreuungspflichtenoftei-
nerTeilzeitbeschäftigungnach,beiderdaserzielteEinkommen
nichtzurExistenzsicherungausreicht.Bei Paarhaushaltenreicht
dasErwerbseinkommenoftauchnichtaus,wenndieantragstel-
lendePersonzu100,0%arbeitet,aberübernurschlechteberuf-
licheQualifikationenverfügt. In derFolgemussdieSozialhilfe
diefinanzielleLückezumExistenzminimumschliessen.Bei den
Einpersonendossiers sind nur 23,4% der Antragstellenden er-
werbstätig,beidenPaarenohneKinder21,0%.

TendenziellsteigtdasdurchschnittlicheErwerbseinkommen
mitderGrössederUnterstützungseinheitan. In Einpersonen-
dossiers beträgt das durchschnittliche Erwerbseinkommen
in 55,4% der Dossiers weniger als 1000  Franken im Monat
(vgl. Anhang TA3.2.3.9),undin32,4%derDossiersliegteszwi-
schen1000und2000 Franken.Bei denDossiersmitKindern
(EinelternfamilienundPaaremitKind(ern))reichenauchhöhere
Erwerbseinkommennicht,umsichvonderSozialhilfeabzulösen.
Da dieAnzahlPersonenproDossierbeiPaarenmitKindernim
DurchschnitthöherliegtalsbeidenEinelternfamilien,istauch
ihrLebensunterhalthöher.16,8%derPaaremitKinderninder
SozialhilfeerzieleneinErwerbseinkommenvonüber4000 Fran-
ken,währenddiesbeiEinelternfamiliennurin3,9%derDossiers
der Fall ist.

Deckungsquoten und zugesprochene Leistung

Für jedes Dossier werden in der Sozialhilfestatistik der anre-
chenbare Bruttobedarf gemäss SKOS-Richtlinien sowie der
Netto bedarf und die tatsächlich zugesprochene Leistung (auch 
 Unterstützungsbetrag genannt) im Berechnungsmonat erho-
ben.18

Die Sozialhilfe deckt in fast 60% aller Dossiers  
den gesamten finanziellen Lebensunterhalt

Einwichtiger IndikatorzurBeschreibungderEntwicklungdes
SozialhilfebezugsistderAnteildesBedarfs,derdurchdieSo-
zialhilfeleistungen gedeckt wird. Wir  sprechen hier von der
Deckungsquote. Diese drückt aus, wie gross die Bedarfslücke 
ist, die durch die Sozialhilfe gedeckt werden muss. Beträgt die 
Deckungsquote 1, so bedeutet dies, dass der Lebensunterhalt der 
betroffenenUnterstützungseinheitenzu100,0%vonderSozial-
hilfe finanziert wird.

FürdenganzenKantonliegtdieDeckungsquoteimJahr 2022
beidurchschnittlich0,82.Das bedeutet,dass82,0%desLebens-
unterhalts aller Sozialhilfebeziehenden im Kanton Zürich durch 
dieSozialhilfegetragenwird.In 58,5%allerDossiersübernimmt
2022dieSozialhilfedengesamtenBedarf.Die betroffenenPerso-
nenhabennebenderSozialhilfekeineweiterenEinkommensquel-
len.In 17,1%allerDossierskommt2022dieSozialhilfefürweniger
alsdieHälftedesfinanziellenBedarfsauf.GrafikG3.2.18zeigtdie
Verteilung der Sozialhilfedossiers nach der Deckungsquote und 
der Dossierstruktur.

18 In den Kantonen wird das Rechnungswesen sehr unterschiedlich aufgebaut, 
ausgelegtundangewendet.ZudemgeltenunterschiedlicheAbgeltungsmoda-
litätenbeiSozialleistungsangaben–mitundohneRückerstattungen,Subjekt-
und/oderObjektfinanzierungen–,sodassdieVergleichbarkeitderfinanziellen
Unterstützung in der Sozialhilfe zwischen den Kantonen erschwert wird. Unter 
der Voraussetzung, dass diese Unterschiede innerhalb eines Kantons keine 
wesentlicheRollespielen,sinddieErgebnisseinnerhalbdesKantonsZürich
zwischen den Gemeinden vergleichbar.

Antragstellende Personen
zwischen 18 und 65 Jahren nach
Erwerbssituation und Dossierstruktur, 2022 G3.2.17
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Einelternfamilien mit 3+ Kindern
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Paare mit 3+ Kindern

Nicht zuordenbar

Erwerbstätige Erwerbslose Nichterwerbspersonen

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik 2022 © BFS 2023

G3.2.17  Antragstellende Personen zwischen 18 und 65 Jahren nach Erwerbssituation und Dossierstruktur, 2022
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Familien mit Kindern weisen die tiefsten Deckungsquoten 
auf

Die Unterschiede der Deckungsquote zwischen den verschie-
denenDossiertypeninderSozialhilfesindgross.Die höchsten
Deckungsquoten weisen Dossiers von Personen in stationären 
Einrichtungen (66,1% mit Deckungsquote  1) und solche von
Personen in besonderenWohnformen (73,6%mit Deckungs-
quote 1)auf(vgl.GrafikG3.2.18).WerdennurdiePrivathaushalte
berücksichtigt,liegtderAnteilderDossiersmitDeckungsquote 1
bei57,4%.Von denPrivathaushaltenverzeichnendieEinperson-
endossiersamhäufigsteneineDeckungsquotevon 1(70,0%).
In HaushaltenmitKindernsinktdieserAnteilstarkundliegtbei
25,1%fürEinelternfamilienundbei28,0%fürPaaremitKindern.
Das heisst, bei Familien, dieSozialhilfe beziehen, stammt ein
beträchtlicherTeildesHaushaltseinkommensausEinkommens-
quellenausserhalbderSozialhilfe.Das könnennebstErwerbs-
einkommenunddenFamilienzulagenauchAlimente,Mittelaus
Sozialversicherungen oder aus anderen Bedarfsleistungen sein. 
In  7,9% aller Privathaushalte macht die Unterstützung durch
dieSozialhilfewenigeralseinViertelaus.Am meistensolcher
DossiersfindensichunterdenPaarenmitKindern.15,7%dieser
HaushaltedeckenüberdreiVierteldesBedarfsmitMittelnaus-
serhalb der Sozialhilfe.

Nettobedarf variiert erheblich

AlsNettobedarfwirdderjenigeBetragbezeichnet,dersichaus
dem anrechenbaren Bruttobedarf abzüglich der Einnahmen
errechnet. Es  handelt sich also um die Bedarfslücke, diemit
LeistungenderSozialhilfegedecktwerdenmuss.Der Median19 
desNettobedarfsallerSozialhilfedossiersliegtbei1884 Franken.
Der Nettobedarf(sowieauchderBruttobedarf)variiertstarkje

19 ZurBeschreibungdesNettobedarfswirdnichtderarithmetischeMittelwert,
sondernderMedianherangezogen,derwenigerdurchExtremwertebeein-
flusst wird und dadurch für die Beschreibung von Betragsverteilungen besser 
geeignet ist.

nach Grösse der Unterstützungseinheit (siehe auch folgenden 
AbschnittzumAuszahlungsbetrag).Für einedetaillierteDarstel-
lungvgl. Tabelle TA3.2.4.2imAnhang.

Pro Dossier und Jahr werden im Durchschnitt 20  
18’732 Franken ausbezahlt

ÜberalleDossiertypenhinwegbetrachtet–alsofürdiePrivat-
haushaltewieauchfürdieKollektivhaushalte–werdenüberdas
ganzeJahr 2022durchschnittlichproDossier18’732 Franken
(Median) ausgerichtet. Für  die Privathaushalte ergibt sich ein
durchschnittlicherAuszahlungsbetragvon18’726 Franken.Wer-
denallePrivathaushaltezusätzlichnachDossiertypenaufgeteilt
(vgl.  Grafik  G3.2.19), ergibt sich das gleiche Bild wie für den
monatlichenNettobedarf(vgl. Tabelle TA3.2.4.2).Grundsätzlich
steigt der ausbezahlte Betrag mit der Anzahl Personen im
Haushalt an. Im  Durchschnitt erhalten die Einelternfamilien
24’927 FrankenproJahrunddiePaaremitKindern26’857 Fran-
ken.Am meistenUnterstützungerhaltendieEinelternfamilien
mitdreiundmehrKindernmitdurchschnittlich36’827 Franken
(vgl. Anhang TA3.2.4.3).Am wenigstenfinanzielleUnterstützung
erhaltenEinpersonendossiersmiteinemBetragvon16’788 Fran-
ken.

Innerhalb der Kollektivhaushalte wird unterschieden nach 
stationärenEinrichtungenundbesonderenWohnformen.Für Ers-
terewerden2022durchschnittlich23’405 Frankenaufgewendet
undfürdiezweiteGruppe11’857 Franken.Der beachtlicheUn-
terschiedkannmitdenvergleichsweisehohenAufwendungen
begründetwerden,dieeinstationärerAufenthaltmitsichbringt.

20 ImganzenAbschnittwirdderMedianalsDurchschnittverwendet.

Deckungsquote nach Dossierstruktur, 2022 G3.2.18

Total aller Dossiers

Stationäre Einrichtungen, Heime

Besondere Wohnformen

Total Privathaushalte

Einpersonendossiers

Einelternfamilien

Paare mit Kind(ern)

Paare ohne Kind
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Bei 3,5% der Dossiers fehlt die Information.
Nur Dossiers mit positivem Nettobedarf. Nur reguläre Dossiers.

Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik 2022 © BFS 2023

Gesamter Auszahlungsbetrag pro Jahr nach
Dossierstruktur, 2022
Median in Franken G3.2.19
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Bei 1,5% der Dossiers fehlt die Information.
Nur Dossiers mit positivem Nettobedarf. Nur reguläre Dossiers.

Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik 2022 © BFS 2023

 G3.2.18  Deckungsquote nach Dossierstruktur, 2022

 G3.2.19  Gesamter Auszahlungsbetrag pro Jahr nach Dossierstruktur, 2022
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BetrachtetmandenWohnstatusaufderEbenederDossiers
stattderPersonen,soliegtderAnteil«inMietwohnungenoder
inUntermiete»etwastiefer(86,2%).Grunddafürist,dassinden
Kategorien«stationäreEinrichtungen,Heime»(8,7%),«besondere
Wohnformen»(2,6%)und«Gratisunterkunft»(2,2%)fastnurEin-
personendossiers anzutreffen sind. Familien und Paare in der 
SozialhilfelebenzumeistinMietwohnungen.

Mietkosten und Wohnungsgrösse nach Dossierstruktur

EinerheblicherTeildesUnterstützungsbetragsmussfürMiet-
kosten aufgewendet werden. Selbst wenn sich Sozialhilfebezü-
gerinnenund -bezügerauf kleinereWohnungenbeschränken,
können sie die Wohnkosten nicht beliebig reduzieren. Hier er-
füllen der gemeinnützige, subventionierte Wohnungsbau bzw. 
die gemeindeeigenenSiedlungenimKantonZüricheinewichtige
Funktion.Sie entlastendieHaushaltefinanziellundvermindern
zudemdenAufwandfürSozialleistungen.

Familien mit mehreren Kindern leben in den günstigsten 
Wohnungen

Nicht überraschend steigen dieMietkostenmit der Familien-
grössean,daauchdieWohnungsgrösse–gemessenander
AnzahlZimmer–entsprechendzunimmt.Dahersindvorallem
dieUnterschiedebeidenMietkostenproZimmerimVergleich
derDossiertypeninteressant(vgl.GrafikG3.2.21).Der Median
für alle Sozialhilfedossiers in Privathaushalten des Kantons 
ZürichliegtimJahr 2022–imVergleichzudenVorjahrenbei-
naheunverändert–bei480 FrankenproZimmer,d. h.50,0%der
Unterstützungseinheiten zahlen proweiterem Zimmer, 50,0%
wenigerMiete.Einelternfamilien(431 Franken)sowiePaaremit
(438 Franken)undohneKinder(447 Franken)bezahlenetwas
wenigerproZimmer.Mit zunehmenderAnzahlKindernehmen
dieKostenproZimmerab.HaushaltemitzweiErwachsenenund
drei oder mehr Kindern zahlen für ein Zimmer im Durchschnitt 

Sozialhilfedossiers und unterstützte Personen nach
Wohnstatus, 2022 G3.2.20

Eigentümer/-innen Mieter/-innen Untermieter/-innen Gratisunterkunft
Stationäre Einrichtungen, Heime Besondere Wohnformen

72,6%

13,6%

8,7%

Dossiers

78,8%

11,3%

6%

Personen

Bei 1,4% der Dossiers fehlt die Information.

Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik 2022 © BFS 2023

In 8,9% der Dossiers werden Schulden ausgewiesen

DieSozialdiensteerfassendieVerschuldungssituationderSozial-
hilfedossiers nicht vollständig, da dies für die Ermittlung des
Bedarfs nicht relevant ist. Schulden werden von der Sozialhilfe 
nur übernommen, wenn damit eine gravierende Notlage vermie-
den werden kann21.In derRegelbleibendieSchuldenwährend
des Sozialhilfebezugs bestehen und können erst zurückbezahlt 
werden, wenn dies aus eigener Kraft möglich wird. Daher kann 
dieErfassungentsprechendlückenhaftsein.Von allenDossiers
im ganzen Kantonwurden in 2214  Dossiers (8,9%) Schulden
erfasst.Es istjedochanzunehmen,dassesmehrSchuldenfälle
gibt.EntsprechendsinddienachstehendaufgeführtenWertezur
Verschuldung mit grosser Vorsicht zu interpretieren. Dossiers 
mit Schulden weisen im Durchschnitt eine Schuldenbelastung 
vonetwa11’000 Franken(Median)auf.EinehoheDifferenzder
BeträgezwischenMedianundarithmetischemMittel(letzteres:
29’511 Franken)weistdaraufhin,dassbeieinigenwenigenDos-
sierssehrhoheSchuldenbelastungenbestehen.Wie imVorjahr
weisendieverschuldetenEinelternfamilienmit10’000 Franken
(Median)die tiefstenSchuldenbeträgeaus.Mit denhöchsten
Schulden müssen dagegen die Paarhaushalte mit Kindern leben 
(Median:20’000 Franken).Die SchuldenbelastungvonEinperso-
nendossiers liegt imVergleichzumVorjahrum1000 Franken
tieferbei11’000 Franken.

Wohnsituation und Mietkosten

Wachsender Anteil von Personen in der Sozialhilfe  
in stationären Einrichtungen und Heimen

Der Unterstützungsbeitrag eines Dossiers hängt insbesondere 
mitdenWohnkostenzusammen.Der Leerwohnungsbestandist
im Kanton Zürich generell und in der Stadt Zürich im Besonderen 
seitJahrensehrtief.Im Juni2022weistderKantonZüricheine
Leerwohnungsziffer22von0,6auf,dieStadtZüricheinenWertvon
0,07.EineLeerwohnungsziffervon0,1bedeutet,dassvontau-
sendWohnungenlediglicheineleersteht.EineLeerwohnungszif-
fer von unter 1,0 wird als eigentliche «Wohnungsnot» bezeichnet 
und führt zu einem sehr hohen Preisniveau.

Wie Grafik G3.2.20 zeigt, sind Personen in der Sozialhilfe zu 
90,0%MieterinnenundMieteroderUntermieterinnenundUnter-
mieter.Wohneigentumistmit0,3%dagegenkaumvorhanden.
In stationärenEinrichtungenundHeimenleben6,0%derPerso-
nen,die imJahr 2022 Sozialhilfebeziehen.1,9%derSozialhil-
febeziehenden leben in«besonderenWohnformen».Zu dieser
Kategorie gehören neben Personen ohne feste Unterkunft auch 
diejenigen,die inPensionenoder inbegleitetenWohngemein-
schaften leben. Personen, die kostenlos bei Bekannten oder 
Familienmitgliedern leben, werden in der Kategorie «Gratisunter-
kunft»ausgewiesen(2022 :1,7%).

21 Z. B.Mietzinsausstände,umdieKündigungeinergünstigenbzw.erhaltens-
werten Wohnung zu vermeiden.

22 www.zh.ch R Politik & Staat R Statistik & Daten R Datenkatalog

G3.2.20  Sozialhilfedossiers und unterstützte Personen nach Wohnstatus, 2022

https://www.zh.ch/de/politik-staat/statistik-daten/datenkatalog.html#/
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(Median)433 Franken.Am meistenzahlenEinpersonendossiers
mit520 FrankenproZimmerundeinerdurchschnittlichenZim-
merzahl von 2,5. Paaremit zwei odermehr Kindern leben in
Wohnungen, in denen die Zahl der Zimmer kleiner ist als die Zahl 
derPersonen.DieseErgebnissesindkohärentmitdenArmuts-
studien23,diefürEhepaaremitKinderneinetendenzielleUnterver-
sorgungimBereichWohnenfestgestellthaben.Für einefundierte
AussageüberdieVersorgungslageimBereichWohnenmüssten
weitereFaktorenwieLärm-undLuftemissionen,Wohnumfeld
usw. miteinbezogen werden.24

Höhere Mieten für Sozialhilfebeziehende der Stadt Zürich

Im Vergleich nach Gemeindegrössen werden wie in den ver-
gangenen Jahren die deutlich höchstenMietkosten pro Zim-
mer inderStadtZürichbelegt(Median:532 Franken,vgl. An-
hang TA3.2.4.4).In allenübrigenGemeindekategorienliegendie
MietkostenunterdemkantonalenDurchschnittvon480 Franken
(Median).Die Sozialhilfebezügerinnenund-bezügerimKanton
ZürichlebeninWohnungenmitdurchschnittlich2,5 Zimmern.
Die  im Anhang  TA3.2.4.4 ausgewiesenen durchschnittlichen
Wohnungsgrössen sind nicht zuletzt auf die unterschiedliche 
Dossierstruktur in unterschiedlich grossen Gemeinden zurückzu-
führen.In StädtenwerdentendenziellmehrEinpersonendossiers
unterstützt, in kleineren Gemeinden mehr Dossiers mit mehreren 
Personen.

23 Vgl. :R.Leu,S.Burri,T.Priester,LebensqualitätundArmutinderSchweiz, 
Bern 1997, S. 201.

24 AnhandderDatenderErhebung«EinkommenundLebensbedingungenin 
der Schweiz (SILC)» des BFS lassen sich unterschiedliche Indikatoren  
zurVersorgungslageimWohnbereichbestimmen.EineimRahmendes 
NationalenProgrammszurPräventionundBekämpfungvonArmutin 
der Schweiz erarbeitete Studie untersucht die Wohnversorgung in der Schweiz 
(Bochsler,Y.et al.2015)undwendetdabeieinenmehrdimensionalen 
Messansatzan.DieseStudiefindetaufEbenederGesamtbevölkerungeine
UnterversorgungvonAlleinstehendenunter65 JahrenundEinelternfamilien.
Auf EbenederArmutsbetroffenenkanndieseStudieaufgrundgeringerFall-
zahlenkeineAussagennachHaushaltstypenmachen(www.gegenarmut.ch/
fileadmin/kundendaten/Dokumente/15_15d_eBericht.pdf).

Mehr als 40% der Gesamtkosten für den Lebensunterhalt 
entfallen auf die Mietkosten

FürdieSozialhilfebezügerinnenund-bezügerdesKantonsZürich
liegtderMietkostenanteilamLebensunterhaltdurchschnittlich
(Median) bei 41,6% (vgl.GrafikG3.2.22), d. h. über 40,0%des
BruttobedarfsmussfürMiet-undMietnebenkostenaufgewen-
detwerden.Die anteilsmässigeBelastungdurchdieWohnkosten
sinktmitderAnzahlPersonen.WährendderMietkostenanteilbei
DossiersmiteinerPerson43,6%ausmacht,beanspruchterbei
Einelternfamiliendurchschnittlich38,5%undbeiPaarenmitKin-
dernrund35,6%desBruttobedarfs.

Haushaltsquote

ImvorliegendenAbschnittwerdendiePrivathaushaltemitmin-
destens einer von der Sozialhilfe unterstützten Person näher be-
trachtet.Die HaushaltsquotederSozialhilfe,alsoderAnteilunter-
stützter Haushalte an allen Haushalten in der Wohnbevölkerung, 
beträgt2022imKantonZürich3,4%.Von allenPrivathaushalten
imKantonZürichbeziehtinjedem29.Haushaltmindestenseine
Person eine Sozialhilfeleistung.

Haushalte mit Minderjährigen werden häufiger unterstützt

Die der Berechnung der Haushaltsquote zugrunde gelegte Haus-
haltstypologieerlaubtineinemerstenSchrittdiegrobeUntertei-
lungderPrivathaushaltenachAnwesenheitvonminderjährigen
Personen.HaushaltemitminderjährigenKindernweisenimVer-
gleichzuallenPrivathaushaltenmit4,0%eineüberdurchschnitt-
liche Haushaltsquote der Sozialhilfe auf, während Haushalte 
ohneMinderjährigemit3,2%eineunterdurchschnittlicheQuote
aufweisen. Dies bestätigt einmal mehr die These, dass Haushalte 
mit Kindern überdurchschnittlich auf Leistungen der Sozialhilfe 
angewiesen sind.

Mietkosten pro Zimmer und durchschnittliche Anzahl
Zimmer nach Dossierstruktur, 2022
Median in Franken

Total Privathaushalte

Einpersonendossiers

Einelternfamilien

Paare mit Kind(ern)

Paare ohne Kind
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480,0

520,0
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446,5

* durchschnittliche Anzahl Zimmer

Bei 5,5 % der Dossiers fehlt die Information.
Nur Dossiers mit positivem Nettobedarf. Nur reguläre Dossiers.

Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik 2022 © BFS 2023
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G3.2.21

Anteil der Mietkosten am Bruttobedarf, 2022 G3.2.22
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Bei 10,3% der Dossiers fehlt die Information.
Nur Dossiers mit positivem Nettobedarf. Nur reguläre Dossiers.

Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik 2022 © BFS 2023
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 G3.2.21  Mietkosten pro Zimmer und durchschnittliche Anzahl Zimmer nach Dossierstruktur, 2022

http://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/15_15d_eBericht.pdf
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Die Verteilung der Haushaltsquoten nach Gemeindegrösse 
zeigt ein ähnliches Muster wie bei der Sozialhilfequote (vgl.
Grafik G3.2.23),dennauchsiesteigtmitzunehmenderGemein-
degrössean.Die Haushaltsquotebeträgtbeidenzweikleinsten
Gemeindegrössenklassen(d.h. in Gemeindenmitwenigerals
2000  Einwohnern) 1,2% und 1,0%, bei denmittelgrossen Ge-
meinden(2000–9999 Einwohner)1,9%und2,2%,undbeiden
kleinerenStädten(10’000–49’999 Einwohner)2,6%bzw.3,2%.
Die beidengrossenStädteZürich(4,7%)undWinterthur(5,8%)
weisen deutlich höhere Haushaltsquoten auf als der Durchschnitt 
aller Zürcher Gemeinden.

AuchbeieinerDifferenzierungderQuotenachHaushaltenmit
undohneMinderjährigesteigtdiesemitzunehmenderGemeinde-
grösse.WährenddiebeidenQuotenindenkleinerenGemeinden
relativ nahe beieinanderliegen, beträgt der Unterschied in den 
StädtenZürichundWinterthur1,2bzw.2,3 Prozentpunkte.

EinVergleichderVerteilungderdetailliertenHaushaltstypen
zeigtdeutlich(vgl. Anhang TA3.2.4.6),dassbeiHaushaltenohne
MinderjährigedieEinpersonenhaushalteeineüberdurchschnitt-
licheHaushaltsquoteaufweisen.Die GesamtquoteliegtfürEin-
personenhaushaltebei4,2%,demgegenüberstehenHaushalte
mitzweiverheiratetenErwachsenenmiteinersehrtiefenQuote
von0,5%.Bei denHaushaltenmitMinderjährigensindvorallem
Einelternhaushalte(eineerwachsenePersonmitMinderjährigen)
besondersstarkvonderSozialhilfeabhängig.Mit einerQuotevon
17,8%beziehtfastjedefünfteEinelternfamiliemitminderjährigen
Kindern eine Sozialhilfeleistung.

3.3  Asyl-, Flüchtlings- und Nothilfebereich,  
Personen mit Status S und Bereich  
wirtschaftliche Sozialhilfe 

ImJahr 2022werdenimKantonZürichrund10’700 Personen
ausdemAsyl-,Flüchtlings-undNothilfebereich,fürwelcheder
Bund Globalpauschalen oder eine einmalige Nothilfepauschale 
entrichtet,finanziellunterstützt.Neu dazukommen2022fast
11’000 PersonenmitStatusS, fürwelchederBundebenfalls
eineGlobalpauschaleausbezahlt.Des Weiterengibtesknapp
6300 PersonenmiteinerFlüchtlingsanerkennungodermiteiner
vorläufigenAufnahme,dieseitmehrerenJahreninderSchweiz
leben und für die keine Globalpauschalen mehr fliessen. Diese 
Personen stehen in der alleinigen finanziellen Zuständigkeit von 
Kanton und Gemeinden und werden in der Statistik des Bundes 
nichtdemAsyl-undFlüchtlingsbereich,sonderndemBereich
wirtschaft liche Sozialhilfe zugeordnet.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Unterstützten im
Asylbereichum4,3%und jene imFlüchtlingsbereichum3,3%
gesunken.Die AnzahlFlüchtlingeundvorläufigAufgenommener,
welche in die alleinige finanzielle Zuständigkeit von Kanton und 
Gemeinden fallen und dem Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe 
zugeordnetwerden, hat um9,3% zugenommen. Die  Zahl der
NothilfebeziehendenhatgegenüberdemVorjahrum3,3%ab-
genommen.Der Grossteilder16’996 PersonenausdemAsyl-,
Flüchtlings- undNothilfebereich sowie dem Bereich der wirt-
schaftlichenSozialhilfe,stammtausKonfliktregioneninAfrika
undAsien.Die MehrheitdieserPersonenistjungundmännlich:
72,3%derUnterstützten sind jünger als 36  Jahre, 56,1% sind
männlich, wobei die männliche Population im Nothilfebereich 
75,6%ausmacht.Im BereichwirtschaftlicheSozialhilfeundim
Flüchtlingsbereich ist das Geschlechterverhältnis ausgewogener. 
Bei den10’955 PersonenmitStatusSsiehtdieVerteilunganders
aus:DieüberwiegendeMehrheitstammtausEuropaund66,8%
derPersonensindweiblich.Nur eineknappeMehrheit(54,1%)ist
jüngerals36 Jahre.

Haushaltsquote nach Haushaltstyp und
Gemeindegrösse, 2022 G3.2.23
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Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik 2022 © BFS 2023
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Bestimmung der unterstützten Personengruppen

DieSozialhilfeimAsyl-,Flüchtlings-undNothilfebereichkennt
verschiedene Unterstützungsansätze, nämlich Asylfürsorge,
SozialhilfegemässSKOS-RichtlinienundNothilfe.Der Anspruch
der betroffenen Personen auf einer der vorstehenden Unterstüt-
zungsleistungenwirdinersterLinieaufgrundderAufenthaltsbe-
willigungbzw.des Aufenthaltsstatusbestimmt.Ob einePersonin
derStatistikdemAsyl-bzw.FlüchtlingsbereichoderdemBereich
wirtschaftliche Sozialhilfe zugeordnet wird, entscheidet sich aber 
aufgrund der Beteiligung des Bundes an den Unterstützungs-
kostenmittelsGlobalpauschalen.Für vorläufigAufgenommene,
welche sich weniger als sieben Jahre in der Schweiz aufhalten, 
undfürAsylsuchendebezahltderBunddieGlobalpauschale 1.
DiesePersonenwerdenimAsylbereicherfasst.Für vorläufigauf-
genommene Flüchtlinge richtet der Bund für sieben Jahre seit 
derenEinreisedieGlobalpauschale 2aus.Für FlüchtlingemitAsyl
erhaltendieKantoneebenfallsdieGlobalpauschale 2,undzwar
fürfünfJahreabEinreichungdesAsylgesuchs.Personen,fürdie
eineGlobalpauschale 2ausgerichtetwird,werdendemFlücht-
lingsbereich zugeordnet. Sobald der Bund für eine Person keine 
Globalpauschale mehr entrichtet, wird sie statistisch im Bereich 
wirtschaftlicheSozialhilfeerfasst.Die darausresultierendeTypo-
logieistinderTabelle T3.3.1abgebildet.Sie istausschlaggebend
fürdiefolgendenAuswertungenindiesemKapitel.

PersonenmitStatusS,dieebenfallsAsylfürsorgeerhalten,
werden gesondert ausgewertet, da sich diese Personengruppe 
von der Zusammensetzung her sehr stark von den anderen Per-
sonenimAsylbereichunterscheidet.

Unterstützte Personen im Asylbereich 

Asylsuchende im laufenden Verfahren

AlsAsylsuchendegeltenPersonen,dieeinAsylgesuchgestellt
habenundderenAsylverfahrennochnichtabgeschlossenist.
Sie habendasRecht,sichbiszumAbschlussdesAsylverfahrens
inderSchweizaufzuhalten.Mit demInkrafttretendesbeschleu-
nigtenAsylverfahrenswerdensieseitdem1. März 2019zuerst
in einem der Zentren des Bundes25 untergebracht. Falls zusätz-
licheAbklärungennötigsind,werdendieAsylsuchendendann
den Kantonen gemäss eines zur Bevölkerungszahl proportiona-
len Verteilschlüssels zugeteilt, dort untergebracht und betreut. 
Der  Kanton Zürich übernimmt 2022 17,9%26 der registrierten 
Asylsuchenden.GestütztaufdiekantonaleAsylfürsorgeverord-
nungerhaltenAsylsuchendewährenddeslaufendenVerfahrens
Asylfürsorge.Die demKantonzugewiesenenPersonenwerden
in einer ersten Phase vom Kantonalen Sozialamt in Durchgangs-
zentren untergebracht, wo sie in der Regel für vier bis sechs 
Monatebleiben.In einerzweitenPhasewerdensieaufdieein-
zelnenGemeindenverteilt.Die Sicherheitsdirektionlegtfürganz
oderteilweisesozialhilfeabhängigeAsylsuchendeeineAufnah-
mequote für die Gemeinden in Prozent ihrer Bevölkerungszahl 
fest. Ab  der Zuweisung liegt dieUnterstützungszuständigkeit
beiderbetreffendenGemeinde.Der Bundbeteiligtsichanden

25 Asylgesetzvom26.06.1998(AsylG) ;SR142.31.
26 Asylverordnung1überVerfahrensfragenvom11.08.1999(AsylV1),Anhang 3 ;

SR 142.311.

Unterstützte Personen1 des Asyl-, Flüchtlings- und Nothilfebereichs  
und des Bereichs wirtschaftliche Sozialhilfe im Überblick, 2022 T3.3.1

Personengruppe Aufenthaltsdauer Ausweis AnzahlPersonen Quelle Finanzierung

Asylbereich 5 184

AsylsuchendemitlaufendemVerfahren N 1561 SHS2 Globalpauschale 1 (Bund)

VorläufigAufgenommene –7Jahre F 3623 SHS2 Globalpauschale 1 (Bund)

Flüchtlingsbereich 4 516

FlüchtlingemitAsyl –5Jahre B 3 979 SHS2 Globalpauschale 2 (Bund)

Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge –7Jahre F 537 SHS2 Globalpauschale 2 (Bund)

Wirtschaftliche Sozialhilfe 6 276

FlüchtlingemitAsyl +5Jahre B 3633 SHS2 Kanton und Gemeinden

VorläufigAufgenommene +7 Jahre F 1953 SHS2 Kanton und Gemeinden

Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge +7 Jahre F 690 SHS2 Kanton und Gemeinden

Status S 10 955

Personen mit Status S S 10955 SHS2 Globalpauschale 1 (Bund)

Nothilfebereich3 1 020

Asylsuchendemitrechtskräftignegativem
Asylentscheid/mitNichteintretensentscheid

kein 904 Monitoring 
Sozialhilfestopp4

Nothilfepauschale (Bund)

AsylsuchendemitMehrfachgesuch kein 116 Monitoring 
Sozialhilfestopp4

Nothilfepauschale  
(Kanton und Gemeinden)

1 Personen,welcheimJahr 2022einenWechseldesAufenthaltsstatushaben,welcherTeildieserGrundgesamtheitist,werdenmehrmalsgezählt.Beispiel:EinePerson,dieAnfang2022im 
Asylverfahrenist(AsylsuchendemitlaufendemVerfahren)undderMitteJahrAsylgewährtwird(FlüchtlingmitAsyl),wirdunterbeidenPersonengruppeneinmalgezählt.

2 Hierin(undimFolgenden)sindPersonenausderErhebungderdreiTeilstatistiken:WirtschaftlicheSozialhilfe,SozialhilfestatistikimFlüchtlingsbereichundSozialhilfestatistikimAsylbereich 
enthalten.

3 OhneDoppelzählungen,d. h.beispielsweise,dassPersonen,derenMehrfachgesuchim2022amLaufenistundimselbenJahreinenNichteintretensentscheiderhaltenhaben,nureinmalgezählt
werden.

4 ImVergleichzudenimMonitoringSozialhilfestopppubliziertenZahlenwerdenindenvorliegendenAuswertungennichtnurdieneuen,sondernauchdiealtenFälleberücksichtigt.

Quellen:BFS–Sozialhilfeempfängerstatistik2022;SEM–MonitoringSozialhilfestopp,2022 ©BFS2023
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Sozialhilfekosten für diese Personengruppe mit der Globalpau-
schale 1,wobeiderKantondenGemeindenfürinderenZustän-
digkeitfallendeAsylsuchendeeinenTeilderGlobalpauschaledes
Bundes weiterleitet.

Vorläufig Aufgenommene mit bis zu sieben Jahren Aufenthalt  
in der Schweiz

ZeigtsichaufgrundderAnhörungzudenAsylgründen,dasskein
Asylgewährtwerdenkann,abereineWegweisungnichtmöglich,
nicht zulässig oder nicht zumutbar ist, wird vom Staatsekreta-
riat fürMigration(SEM)eine individuellevorläufigeAufnahme
angeordnet. Bedürftige vorläufig Aufgenommenewerdenwie
AsylsuchendeineinerzweitenPhasedenGemeindenzugewie-
senundnachdengleichenAnsätzenwieAsylsuchende–unter
Berücksichtigung des bundesrechtlichen Integrationsauftrags für 
vorläufigAufgenommene–unterstützt.Der Bundbeteiligtsich
mittelsderGlobalpauschale 1bismaximalsiebenJahrenach
EinreisedervorläufigAufgenommenenandenUnterstützungs-
kosten.Die GemeindenerhaltenaufGrundlagederLeistungen
desBundeseinePauschaleproPersonfürmaximalsiebenJahre
abEinreiseindieSchweiz(§10 Abs.3 AfV).

Unterstützte Personen im Flüchtlingsbereich

Flüchtlinge mit Asyl, bei denen seit Einreichung  
des Asylgesuchs maximal fünf Jahre vergangen sind

FlüchtlingemitAsylsindMenschen,die in ihremHeimatstaat
oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, verfolgt wurden und 
deneninderSchweizAsylgewährtwurde.Sie werdennachden
gleichen Regeln wie übrige Inländer sozialhilferechtlich unter-
stützt27.Der BundbeteiligtsichmittelsderGlobalpauschale 2bis
maximalfünfJahrenachEinreichungdesAsylgesuchsanden
SozialhilfekostenfürdiesePersonengruppe.Der Kantonentrich-
tet den Gemeinden für die an diese Personengruppe geleistete 

27 Art.58 ff.AsylG.

Finanzierung des Bundes und Datenquelle
Der Bund erstattet den Kantonen die Sozialhilfekosten für 
diese beiden Personengruppen mittels Globalpauschale. 
Mit  dieser Globalpauschale 1 finanziert der Kanton die
AusgabenfürUnterbringung,Unterstützungundobligato-
rische Krankenversicherung und er erhält einen Beitrag an 
die Betreuungskosten.
 DiestatistischeErhebungfürAsylsuchendeundfürvor-
läufigAufgenommenemitbissiebenJahrenAufenthaltin
derSchweizerfolgtseitderErhebungsperiode2016nach
derMethodederSchweizerischenSozialhilfeempfängersta-
tistik (SHS).

Unterstützung für zehn Jahre und damit einen über die Frist von 
fünf Jahren hinausgehenden, vollen Kostenersatz28nachMass-
gabe des Sozialhilfegesetzes.

Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge  
mit bis sieben Jahren Aufenthalt in der Schweiz

Vorläufig aufgenommeneFlüchtlinge sindMenschen, diewie
FlüchtlingemitAsylüberFlüchtlingseigenschaftenverfügen,bei
denenabereinAsylausschlussgrundnachAsylgesetz29 vorliegt 
(z. B.wegensubjektiverNachfluchtgründeoderAsylunwürdig-
keit). Diesen Personen kann nach Schweizer Recht zwar kein 
Asylgewährtwerden,aberdieBetroffenenwerdenalsFlüchtlinge
vorläufigaufgenommen.Für vorläufigaufgenommeneFlücht-
linge gelten von Bundesrechts wegen bezüglich Sozialhilfestan-
dardsdiegleichenBestimmungenwiefürFlüchtlingemitAsyl30. 
Sie werdengestütztaufdaskantonaleSozialhilfegesetznach
SKOS-Richtlinienunterstützt.Der Bundbeteiligtsichmittelsder
Globalpauschale 2bismaximalsiebenJahrenachihrerEinreise
indieSchweizandenSozialhilfekosten.Der Kantonentrichtet
den Gemeinden für die an diese Personengruppe geleistete Unter-
stützung für zehn Jahre und damit einen über die Frist von sieben 
Jahren hinausgehenden, vollen Kostenersatz31nachMassgabe
des Sozialhilfegesetzes.

Unterstützte Personen mit einer Flüchtlings-
anerkennung respektive mit einer vorläufigen  
Aufnahme im Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe

AnerkannteFlüchtlinge,alsovorläufigaufgenommeneFlüchtlinge
undFlüchtlingemitAsyl,fürwelchederBundkeineGlobalpau-
schale 2mehrentrichtet,werdenstatistischgenausoimBereich

28 Vgl.§44 SozialhilfegesetzdesKantonsZürichvom14.06.1981 
(SHG,LS851.1)inVerbindungmit§36 Abs.2 SHG.

29 Art.53 AsylG&Art.54 AsylG.
30 Art.86 Abs.1 BundesgesetzüberdieAusländerinnenundAusländerund

überdieIntegrationvom16.12.2005(Ausländer-undIntegrationsgesetz,AIG;
SR 142.20)inVerbindungmitArt.80 f.AsylGundArt.23 Abkommenüberdie
RechtsstellungderFlüchtlingevom28.07.1951(Flüchtlingskonvention,FK ;
SR 0.142.30).

31 Vgl.§44 SHGinVerbindungmit§36 Abs.2 SHG.

Finanzierung des Bundes und Datenquelle
Der Bund erstattet den Kantonen die Kosten der Sozial-
hilfe für Flüchtlinge mittels Globalpauschale. Mit  dieser
Globalpauschale 2finanziertderKantondieAusgabenfür
Unterbringung, Unterstützung und Gesundheitsversorgung 
(Franchise und Selbstbehalte der obligatorischen Kranken-
versicherung) und er erhält einen Beitrag an die Betreu-
ungs-undVerwaltungskosten.Die Informationenzudiesen
Personengruppen werden seit 2009 nach der Methode
der Schweizerischen Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS) 
 erhoben.
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wirtschaftliche Sozialhilfe erfasst, wie vorläufig aufgenommene 
AusländerinnenundAusländer,fürdiekeineGlobalpauschale 1
mehr fliesst.

Unterstützte Personen mit Status S

Der Status S ermöglicht es der Schweiz einer bestimmten Per-
sonengruppe unter besonderen Umständen schnell Schutz zu 
gewähren.DieserStatusistseitderTotalrevisiondesAsylgeset-
zesvon1998imGesetzgeregeltundwurdeam11. März 2022
zumerstenMalfürPersonenausderUkraineundderenFamilien
aktiviert32.PersonenmitStatusShabenAnrechtaufSozialhilfe.
Der BundzahltfürPersonenmitStatusSimJahr 2022dieGlo-
balpauschale 133  an die Kantone aus. Dies entspricht dem Betrag, 
derauchfürAsylsuchendeundvorläufigAufgenommene,dieseit
wenigerals7 Jahren inderSchweizsind,vomBunderstattet
wird.Im KantonZüricherhaltenPersonenmitStatusS,wievor-
läufig aufgenommene Personen oder Flüchtlinge, Zugang zu den 
AngebotenderIntegrationsagendaKantonZürich(KIP 2bis). 

Unterstützte Personen im Nothilfebereich

Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, 
hatAnspruchaufHilfeundBetreuungundaufdieMittel,diefür
ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind34. Dieses in der 
Bundesverfassung verankerte Grundrecht gilt auch für ausländi-
sche Staatsangehörige, die sich illegal in der Schweiz aufhalten, 
unabhängigvonderUrsachederNotlage.Im KantonZürichwer-
denAusländerinnenundAusländer,dieüberkeineAufenthaltsbe-
rechtigunginderSchweizverfügen,gestütztauf§5c SHGund
die Nothilfeverordnung35unterstützt.Dem Nothilfebereichwerden
folgende Personengruppen zugeordnet :

32 Vgl.FaktenblattSchutzstatusSdesSEMfürdiegenaueBestimmungenzur
Anspruchsgruppe.

33 Art.88 ABS.2 AsylG;Art.22 AsylV2.
34 Art.12 BundesverfassungderSchweizerischenEidgenossenschaft 

vom18.04.1999(BV;SR101).
35 Verordnung über die Gewährung von Nothilfe an Personen ohne  

Aufenthaltsrechtvom24.10.2007(Nothilfeverordnung;LS851.14).

Finanzierung des Bundes und Datenquelle
NachmehralssiebenJahreAufenthaltinderSchweizbe-
teiligt sich der Bund nicht mehr an den Sozialhilfekosten 
fürvorläufigAufgenommeneundvorläufigaufgenommene
Flüchtlinge.Die Unterstützungskostenwerdenvollumfäng-
lich vom Kanton und den Zürcher Gemeinden getragen. 
DiesgiltebenfallsfürFlüchtlingemitAsyl,beidenenseit
EinreichungdesAsylgesuchsmehralsfünfJahrevergan-
gensind.Die AngabendieserPersonengruppenwerdenin
der Schweizerischen Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS) 
erhoben.

Personen mit rechtskräftigem negativem Asylentscheid

PersonenmiteinemrechtskräftigennegativenAsyl-undWegwei-
sungsentscheidundangesetzterbzw.abgelaufenerAusreisefrist
müssen die Schweiz verlassen. Kommen sie dieser Verpflichtung 
nichtnachundisteineAusschaffungvorerstnichtmöglich,erhal-
ten sie vom Kanton, dem sie zugewiesen wurden, bei gegebener 
Bedürftigkeit und auf Gesuch hin, Nothilfe.

Personen mit Nichteintretensentscheid

DerAusschlussausderSozialhilfegiltfürPersonenmiteinem
rechtskräftigenNichteintretensentscheid(NEE)seitApril200436. 
AuchdiesePersonenmüssendieSchweizverlassen.Kommen
siedieserVerpflichtungnichtnachundisteineAusschaffungvor-
erst nicht möglich, erhalten sie vom Kanton, dem sie zugewiesen 
wurden, bei gegebener Bedürftigkeit und auf Gesuch hin, Nothilfe.

Asylsuchende mit Mehrfachgesuch

Personen, die innerhalb von fünf Jahren nach einem rechtskräf-
tigenAsyl-undWegweisungsentscheiderneuteinAsylgesuch
einreichen, erhalten seit 01.02.2014 auf Gesuch hin nur noch 
Nothilfe37.

Nicht dem Nothilfebereich zugerechnet werden Nothilfebezie-
hende,dienieimAsylprozesswaren.Diesesindzwarebenfalls
verpflichtet, aus der Schweiz auszureisen und erhalten auch nur 
Nothilfe, sie fallen aber in die abschliessende Kompetenz der 

36 Vgl.Art.82 Abs.1 AsylG.
37 Vgl.Art.82 Abs.2 AsylG.

Finanzierung des Bundes und Datenquelle
Der Bund bezahlt den Zuweisungskantonen für jeden
EntscheideineeinmaligeNothilfepauschaleandieKosten
für die Unterstützung von Personen im Nothilfebereich. 
DavonausgenommensinddieAsylsuchendenmitMehr-
fachgesuch und solche, die nie im Asylprozess waren.
Die  Informationen zu den Personen im Nothilfebereich
werden im Monitoring Sozialhilfestopp erhoben. Dieses
InformationssystemwirdvomStaatsekretariatfürMigration
(SEM)inZusammenarbeitmitderKonferenzderkantonalen
Justiz- undPolizeidirektorinnenund -direktoren (KKJPD)
und der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und 
-direktoren (SODK) geführt. Die  Ergebnisse desMonito-
rings Sozialhilfestopp sind grundsätzlich eingeschränkt 
aufPersonen,dieseitdem01.01.2008einenablehnenden
Entscheid oder einen Nichteintretensentscheid erhalten
odermehrmalseinAsylgesuchgestellthabenunddieim
Jahr 2022Nothilfebeziehen.Nothilfebeziehende,dienieim
Asylprozesswaren,werdennichtimMonitoringSozialhilfe-
stopperfasst.Sie werdendahernichtindenstrukturellen
Vergleichen in diesem Kapitel berücksichtigt.

https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/organisation/direktion-der-justiz-und-des-innern/fachstelle-integration/publikationen/kantonales_Integrationsprogramm_2022_2023_kip_2bis.pdf
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Anzahl unterstützte Personen im Flüchtlingsbereich  
und im Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe

Im Kanton Zürich werden im Flüchtlingsbereich (Flüchtlinge mit 
Asyl,beidenenseitderEinreichungdesAsylgesuchsweniger
als fünf Jahre vergangen sind und vorläufig aufgenommene 
FlüchtlingemitbiszusiebenJahrenAufenthaltinderSchweiz)
4516 Personenunterstützt(2021:4671).3979 Personen(88,1%
dieserKategorie)sindFlüchtlingemitAsylund537 Personensind
vorläufig aufgenommene Flüchtlinge mit bis zu sieben Jahren 
AufenthaltinderSchweiz(11,9%dieserKategorie).Im Vergleich
zumVorjahristeineAbnahmevon3,3%zubeobachten.Die Asyl-
gewährungsquote39aufnationalerEbeneliegtimJahr 2022bei
30,6%undverringertsichsomit imVergleichzumVorjahrum
rund6 Prozentpunkte(2021:37,0%)40.

ImKantonZürichbeziehenimJahr 2022insgesamt6276 Per-
sonenmitAsylgewährungodermiteinervorläufigenAufnahme
Unterstützungsleistungen, die statistisch dem Bereich der wirt-
schaftlichenSozialhilfezugeordnetwerden.Im Detailhandeltes
sichum3633 FlüchtlingemitAsyl,beidenenseitEinreichungdes
AsylgesuchsmehralsfünfJahrevergangensind,sowieum690
vorläufigaufgenommeneFlüchtlingeund1953vorläufigAufge-
nommenemitmehralssiebenJahrenAufenthaltinderSchweiz.

DieZahlderPersonenausdemAsyl-undFlüchtlingsbereich
in der wirtschaftliche Sozialhilfe im Kanton Zürich ist im Vergleich 
zumVorjahrum9,3%,gestiegen (2021:5741).Die Anzahlder
FlüchtlingemitAsyl,beidenenseitEinreichungdesAsylgesuchs
mehralsfünfJahrevergangensind,istgegenüberdemVorjahr
um138 Personenoder3,9%angestiegen.Bei denvorläufigauf-
genommenen Flüchtlingen, die seit mehr als sieben Jahren in 
derSchweizleben,istmit13,5%(+82 Personen)ebenfallseine
Zunahmezuverzeichnen.Die stärksteZunahmewirdbeiden
vorläufigAufgenommenen,dieseitmehralssiebenJahren in
derSchweizleben,ersichtlich.Es wirdeineZunahmevon19,2%
(+315 Personen)registriert.Die ZunahmehatsichindieserPer-
sonengruppeimVergleichzumVorjahrvergrössert(Zunahme
zwischen2020und2021:+235 Personenbzw.+16,7%).Bei den
beidenanderenGruppenverkleinertesichdieZunahme.Bei den
FlüchtlingenmitAsylbeträgtdieZunahmezwischen2020und
202119,5%undzwischen2021und20223,9%.Bei denvorläu-
fig aufgenommen Flüchtlingen, die länger als sieben Jahr in der 
Schweiz leben, beträgt die Zunahme zwischen 2020 und 2021 
18,5%undzwischen2021und202213,5%.Die verringerteZu-
nahmebeidenFlüchtlingenmitAsyl,beidenenseitderEinrei-
chungdesAsylgesuchsmehralsfünfJahrevergangensind,ist
eineFolgederEntwicklungderAnzahleingereichterAsylgesuche
(2015:39’523,2016:27’207,2017:18’088)41. Deshalb wechseln 
dieses Jahr weniger Personen aus der Kategorie «Flüchtling mit 
AsylplusfünfJahre»statistischindiewirtschaftlicheSozialhilfe.

39 Asylgewährungsquote=AnteilderAsylgewährungenamTotalallerEnt-
scheide(Asylgewährungen,AblehnungenundNEE)ohneAbschreibungen
zumZeitpunktdeserstinstanzlichenEntscheidsSEM,Asylstatistik2022,S. 6

40 SEM,Asylstatistik2022
41 SEM,Asylstatistik2022,S.16

Kantone und werden in der vorliegenden Statistik deshalb nicht 
berücksichtigt. Es  handelt sich dabei um folgendePersonen-
gruppen:
– Personen ohne Aufenthaltsbewilligung und ohne hängiges

GesuchumAufenthaltsbewilligung
– PersonenmitrechtskräftigabgelehntemGesuchumAufent-

haltsbewilligungundabgelaufenerAusreisefrist
– Personen,derenVerfahrenumErteilungderAufenthaltsbewil-

ligunghängigist,dieaberdenEntscheidimAuslandabwarten
müssen.

Anzahl unterstützte Personen

ImJahr 2022beziehenimKantonZürichinsgesamt27’951 Per-
sonenimAsyl-,Flüchtlings-undNothilfebereichundimBereich
wirtschaftliche Sozialhilfe sowie Personen mit Status  S eine
finanzielleUnterstützung.18,5%derUnterstütztenwerdendem
Asylbereichund16,2%demFlüchtlingsbereichzugeordnet.22,5%
der Unterstützten gehören zum Bereich wirtschaftliche Sozial-
hilfeund39,2%derUnterstütztensindPersonenmitStatus S.
3,6%derPersonenbeziehenNothilfe.

Anzahl unterstützte Personen im Asylbereich

ImJahr 2022beziehenimKantonZürichinsgesamt5184 Per-
sonenausdemAsylbereichUnterstützungsleistungen,nämlich
1561 Asylsuchendeund3623vorläufigAufgenommenemitbis
siebenJahrenAufenthaltinderSchweiz.Die Zahlderunterstütz-
tenPersonenimAsylbereichistdamitimVergleichzumVorjahr
uminsgesamt4,3%gesunken(2021:5418).Die beidenPersonen-
gruppenzeigenjedochunterschiedlicheVerläufe.Die Zahlder
unterstütztenAsylsuchendennimmtimVergleichzumVorjahr
um32,6%zu(von1177 Personenim2021auf1561 Personen
im  2022). Bei  den vorläufig Aufgenommenen mit bis sieben
JahrenAufenthaltinderSchweizverringertsichdieAnzahlder
unterstütztenPersonenvon4241im2021auf3623 Personen
im2022.DiesisteinRückgangvon14,6%(vgl. Tabelle T3.3.2).
Der RückgangimAsylbereichistinsgesamtkleineralsimletzten
Jahr(2021:8,2%).

DieZunahmederAnzahlAsylsuchenderkannaufdiegenerelle
ZunahmederinderSchweizgestelltenAsylgesuchezurückge-
führtwerden.Während imJahr 202114’928 Asylgesuchege-
stelltwurden,warenesimJahr 202224’511 Asylgesuche.Dies
entsprichteinerZunahmevon64,2%.Die AbnahmederAnzahl
vorläufig aufgenommener Personen kann teilweise durch den 
Wechsel in den Statistikbereich wirtschaftliche Sozialhilfe er-
klärtwerden.Ein weiterermöglicherFaktor,derzumRückgang
beiträgt,istdieBeendigungvonvorläufigenAufnahmen.Auf na-
tionalerEbenehatdieAnzahlvonBeendigungenvonvorläufigen
AufnahmenimVergleichzumletztenJahrum21,5%zugenom-
men.38

38 SEM,Asylstatistik2022,S.21
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AndersistesbeidenvorläufigaufgenommenenFlüchtlingen
unddenvorläufigAufgenommenen.WährendletztesJahrPerso-
nen,dieimJahr 2014eingereistsind,statistischindiewirtschaft-
liche Sozialhilfe wechselten, treten dieses Jahr Personen, die im 
Jahr 2015eingereistsind,indenBereichwirtschaftlicheSozial-
hilfeüber.ImJahr2015wurdenmehrAsylgesuchegestellt,und
entsprechend wurden in absoluten Zahlen auch mehr Personen 
vorläufigaufgenommen.Im KantonwechselninderTatmehrvor-
läufig aufgenommene Personen in die wirtschaftliche Sozialhilfe 
imVergleichzumVorjahr(2022 :+19,2%,2021:+16,7%).Bei den
vorläufigaufgenommenenFlüchtlingenbestätigtsichdiesjedoch
nicht.So wechseltendiesesJahr,wiebereitsbeschrieben,leicht
weniger Personen in die wirtschaftliche Sozial hilfe als letztes 
Jahr(2022 :+13,5%,2021:+18,5%).

Anzahl unterstützte Personen im Nothilfebereich

GemässdemMonitoringSozialhilfestoppbeziehen1020 Perso-
nen imJahr 2022 imKantonZürichNothilfe.Gegenüberdem
Vorjahr (2021: 1055  Personen) bedeutet dies eine Abnahme
um3,3%bzw.um –35 Personen.Bei denAsylsuchendenmit
einemNichteintretensentscheidbzw.mit einemnegativenAsyl-
entscheid verringert sich die Anzahl Nothilfebeziehende um
25  Personen (–2,7%) und umfasst neu 904  Personen (88,6%
allerNothilfebeziehenden).Der AnteilderNothilfebeziehenden
miteinemMehrfachgesuchbeträgt11,4%.Die AnzahlPersonen
hatimVergleichmitdemVorjahrumzehnPersonen(–7,9%)ab-
genommen.ObwohlimJahr 2022deutlichmehrAsylgesuche
gestellt wurden als 2021 und somit angenommen werden kann, 
dassdiesauchzumehrAbweisungenunddemnachauchzu
mehrNothilfebezügerführt,hatsichdieAnzahlverringert.Eine
mögliche Begründung könnte in der monatlichen Verteilung der 
Asylgesuche liegen.FastdieHälfteallerAsylgesuchewurden

indenMonatenSeptemberbisundmitDezembereingereicht.
Dies könnte dazu geführt haben, dass bei vielen Gesuchen im 
Dezember2022nochkeindefinitiverEntscheidvorlag.

Anzahl unterstütze Personen mit Status S

Im2022wurdenneuauchPersonenmitStatus S registriert.
Insgesamtbezogen10’955 PersonenmitStatus SAsylfürsorge
im Kanton Zürich. 

Anzahl unterstützte Personen im Asyl- und Flüchtlingsbereich  
und im Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe, 2021–2022 T3.3.2

Aufenthaltsstatusund-dauer 2021 2022 Veränderung2021–2022 
in%

Personen Anteilin% Personen Anteilin%

Total Kanton Zürich 15 830 100,0 15 976 100,0 0,9

Asylbereich 5 418 34,2 5 184 32,4 –4,3

AsylsuchendemitlaufendemVerfahren 1 177 7,4 1561 9,8 32,6

VorläufigAufgenommene–7Jahre 4 241 26,8 3623 22,7 –14,6

Flüchtlingsbereich 4 671 29,5 4 516 28,3 –3,3

FlüchtlingemitAsyl–5Jahre 3954 25,0 3 979 24,9 0,6

VorläufigaufgenommeneFlüchtlinge–7Jahre 717 4,5 537 3,4 –25,1

Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe 5 741 36,3 6 276 39,3 9,3

FlüchtlingemitAsyl+5Jahre 3495 22,1 3633 22,7 3,9

Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge +7 Jahre 608 3,8 690 4,3 13,5

VorläufigAufgenommene+7Jahre 1638 10,3 1953 12,2 19,2

Quelle:BFS–Sozialhilfeempfängerstatistik2022 ©BFS2023

Monatliche Entwicklung der Anzahl Personen im Asyl-
und Flüchtlingsbereich 2015–2022, Kanton Zürich G3.3.1
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Quelle: SEM – Asylstatistik 2015–2022 © BFS 2023

 G3.3.1  Monatliche Entwicklung der Anzahl Personen im Asyl- und Flüchtlingsbereich 2015–2022, Kanton Zürich
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Demografische Struktur

Altersstruktur der unterstützten Personen

Die auf Unterstützung angewiesenen Personen in allen fünf be-
schriebenenGruppensindmehrheitlichunter36 Jahrealt.Dieser
Anteilschwanktzwischen54,1%beiPersonenmitStatus Sund
80,5%beijenenimFlüchtlingsbereich.

Der Anteil Minderjähriger im Asylbereich beträgt rund ein
Drittel(35,2%)undliegtdamitleichtüberdemNiveauwiejener
aller anderen Sozialhilfebeziehenden im Kanton Zürich (2022 : 
30,3%). Im  Flüchtlingsbereich ist dieser Anteil mit 52,0% am
höchsten. Im BereichderwirtschaftlichenSozialhilfe liegtder
AnteilderMinderjährigenausdemAsyl-undFlüchtlingsbereich
bei27,4%,beiPersonenmitStatusSbei29,0%undimNothil-
febereichbei16,4%.Über45-JährigesindimAsyl-,Flüchtlings-
und Nothilfebereich schwach vertreten (weniger als 12,0%).
Im BereichwirtschaftlicheSozialhilfemachensiezwarmit17,3%
einenvergleichsweisehohenAnteilaus(sieheGrafikG3.3.2),ihr
prozentualerAnteil istaber immernochgering,wennmanals
VergleichsgrössedenAnteilderüber45-JährigenanallenSozial-
hilfebeziehenden im Kanton Zürich hinzuzieht. Dieser beträgt 
202228,9%.Nur beiPersonenmitStatusSistderAnteilderüber
45-JährigenvergleichbarmitdemAnteildieserPersonengruppe
an der Gesamtheit der Sozialhilfebeziehenden im Kanton Zürich. 
RundeinViertel(27,4%)dieserGruppeist46 Jahrealtoderälter.
SomitbildenMinderjährigesowiedieüber45-Jähringediezwei
grösstenAltersgruppenbeiPersonenmitStatusS.

Verteilung nach Geschlecht der unterstützten Personen

Vergleicht man die Geschlechteraufteilung aller Personen in den 
vierUntersuchungsbereichen,fälltderhöhereAnteilvonMännern
inallenBereichenausserbeiPersonenmitStatusSauf.Im Be-
reich wirtschaftliche Sozialhilfe und im Flüchtlingsbereich ist die 
Geschlechterverteilungamausgewogensten.Am höchstenist
derMänneranteilimNothilfebereich,woetwadreiViertel(75,6%)
derunterstütztenPersonenmännlichsind.AuchimAsylbereich
sindMännermit62,4%übervertreten.Bei PersonenmitStatus S
dagegensinddieFrauenmit66,8%deutlichinderMehrheit.

DieGeschlechterverteilungkannzumTeilmitderAufenthalts-
dauerunddemRechtaufFamiliennachzugerklärtwerden.Je si-
chererdieAufenthaltsregelungistundjelängersichdiePersonen
in der Schweiz aufhalten, desto eher werden Familienmitglieder 

nachgezogen (oft Frauen und Kinder), was zu einem ausgegli-
cheneren Geschlechterverhältnis führt. Zum  Beispiel haben
PersonenausdemNothilfebereichundAsylsuchendekeinRecht
aufFamiliennachzug,hingegendürfenvorläufigAufgenommene
nach einer bestimmten Frist und unter bestimmten Vorausset-
zungenihreFamiliennachkommenlassen.DieseErklärunglässt
sich nicht auf die Personengruppe mit Status S anwenden, da 
vor allem Frauen und Kinder aus der Ukraine in die Schweiz ge-
flüchtetsind.MännernimwehrfähigenAlteristdieAusreise,mit
wenigenAusnahmen,vonderukrainischenRegierungverboten
worden. 

Anzahl unterstützte Personen im Nothilfebereich, 2021–2022 T3.3.3

2021 2022 Veränderung2021–2022 
in%

Personen Anteilin% Personen Anteilin%

Total 1055 100,0 1020 100,0 –3,3

AsylsuchendemitrechtskräftignegativemAsylentscheid/ 
mit Nichteintretensentscheid

929 88,1 904 88,6 –2,7

AsylsuchendemitMehrfachgesuch 126 11,9 116 11,4 –7,9

OhneDoppelzählungen;beiPersonenfürdieinfolgesowohleinNichteintretens-alsaucheinnegativerAsylentscheidvorliegt,wirdnurdasletzteGesuchgezählt.

Quelle:SEM–MonitoringSozialhilfestopp2022 ©BFS2023

Unterstützte Personen im Asyl-, Flüchtlings- und
Nothilfebereich, im Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe,
und mit Status S nach Altersklassen, 2022 G3.3.2

Asylbereich

Flüchtlingsbereich

Wirtschaftliche Sozialhilfe

Status S

Nothilfebereich

0–17 Jahre 18–25 Jahre 26–35 Jahre 36–45 Jahre 46 und mehr
Jahre

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bei 3,5% der Dossiers fehlt die Information.
Nur Dossiers mit positivem Nettobedarf. Nur reguläre Dossiers.

Quellen: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik; SEM – Monitoring Sozialhilfestopp © BFS 2023

Unterstützte Personen im Asyl-, Flüchtlings- und
Nothilfebereich, im Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe,
und mit Status S nach Geschlecht, 2022 G3.3.3

Asylbereich

Flüchtlingsbereich

Wirtschaftliche Sozialhilfe

Status S

Nothilfebereich

Frauen Männer

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Quellen: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik; SEM – Monitoring Sozialhilfestopp © BFS 2023

G3.3.2  Unterstützte Personen im Asyl-, Flüchtlings- und Nothilfebereich, im Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe, und mit Status S nach Altersklassen, 2022

G3.3.3  Unterstützte Personen im Asyl-, Flüchtlings- und Nothilfebereich, im Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe, und mit Status S nach Geschlecht, 2022



632023 BFS/ZH SOZIALBERICHT KANTON ZÜRICH 2022

BEDARFSABHäNGIGESOZIALLEISTUNGEN

Zivilstand der unterstützten Personen

HinsichtlichdesZivilstandssinddieUnterstütztenab18 Jahren
imAsylbereich(58,3%)sowieimBereichwirtschaftlicheSozial-
hilfe(47,6%)grösstenteilsledig.Bei denübrigenSozialhilfebezie-
henden im Kanton Zürich bilden die Ledigen ebenfalls die grösste 
Gruppe(45,8%).Die zweitgrössteGruppebildenPersonen,die
verheiratet (inkl.eingetragenerPartnerschaft)sind.35,8%der
Unterstützten imAsylbereichund40,3%derUnterstützten im
Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe sind verheiratet

BeidenPersonenmitStatusS(42,9%)sowiebeiPersonenaus
demFlüchtlingsbereich(52,4%)machendieverheiratetenPerso-
nen (inkl. eingetragener Partnerschaft) die grösste Gruppe aus. 
VondenverheiratetenPersonenmitStatus Sbefindensich22%
ineinerStrukturvonEinelternfamilien,währenddiesbei10%und
wenigerindenanderenBereichenderFallist.Der zweitgrösste
AnteilinbeidenGruppensindledigePersonen.Bei denPersonen
mitStatus Ssind36,6%undbeidenPersonenimFlüchtlingsbe-
reichsind41,2%ledig.Lediglich2,8% bis3,4%allerBezügerinnen
undBezügerdesAsyl-undFlüchtlingsbereichssindgeschieden.
Im BereichwirtschaftlicheSozialhilfebeträgtderAnteilderge-
schiedenenPersonen6,4%undbeidenPersonenmitStatus S
13,0%.Im VergleichdazusinddieübrigenSozialhilfebeziehenden
imKantonZürichwesentlichhäufigergeschieden(21,6%)42.

Herkunft der unterstützten Personen

DerGrossteilderunterstütztenPersonenimAsyl-,Flüchtlings-
und Nothilfebereich sowie im Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe 
stammtausAsienoderAfrika.

ImAsylbereichkommenetwazweiDrittelderPersonen(66,1%)
ausAsien.Es handeltsichdabeivorwiegendumMenschenaus
AfghanistanundSyrien.Ein kleinererAnteildieserGruppekommt
ausAfrika(21,2%)undEuropa(10,5%).

ImFlüchtlingsbereichkommen45,2%derunterstütztenPer-
sonenausAsien,wobeiPersonenausSyriendengrösstenAnteil
ausmachen.Ein etwaskleinererAnteilstammtausAfrika(32,8%),
vorwiegendausEritrea.Der AnteilderPersonen,dieausEuropa
(20,7%)stammen, ist imFlüchtlingsbereich imVergleichzum
AsylbereichundNothilfebereichfastdoppeltsohochundhatim
VergleichzumVorjahrzugenommen(2021:14,7%).Die Personen
stammen im Wesentlichen aus der Türkei.

Im Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe kommt knapp die Hälfte 
(49,1%)derPersonenvomafrikanischenKontinent,hauptsächlich
ausEritrea.Die restlichenPersonenstammenmehrheitlichaus
Asien(44,1%).

Im Nothilfebereich sieht die Verteilung nach den Herkunfts-
kontinenten wie folgt aus: 50,2% der Nothilfebeziehenden
kommenausAsien,34,2%ausAfrika.Nothilfebeziehendeaus
Europamachen10,3%aus(vgl.auchTabelleimAnhang TA3.3.4).
Die meistenderNothilfebeziehendenstammenausSriLanka,
Iran,AlgerienundIrak.

42 Im Bereich der Nothilfe sind Daten zum Zivilstand nicht verfügbar.

BeidenPersonenmitStatus Szeichnetsichaufgrundder
vordefiniertenPersonengruppe,dieAnspruchaufdiesenStatus
hat,einanderesBild.FastallePersonenkommenausEuropa
(98,5%),grösstenteilsausderUkraine.

Unterstützte Personen ab 18 Jahre im Asyl- und
Flüchtlingsbereich, im Bereich wirtschaftliche
Sozialhilfe, und mit Status S nach Zivilstand, 2022 G3.3.4

Asylbereich

Flüchtlingsbereich

Status S

Wirtschaftliche Sozialhilfe

Ledig Verheiratet1 Getrennt Verwitwet Geschieden

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 Verheiratet: inkl. in eingetragener Partnerschaft

Quelle: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik 2022 © BFS 2023

Unterstützte Personen ab 15 Jahre im Asyl- und
Flüchtlingsbereich, im Bereich wirtschaftliche
Sozialhilfe, und mit Status S nach Herkunftskontinent,
2022 G3.3.5

Personen im Asylbereich

Personen im Flüchtlingsbereich

Status S

Personen im Nothilfebereich

Wirtschaftliche Sozialhilfe

Europa Afrika Asien Unbekannt/Andere

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Anmerkung: Unbekannt/Andere: Den überwiegenden Teil dieser Kategorie machen Personen ohne
Angabe des Herkunftskontinents aus.

Quellen: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik; SEM – Monitoring Sozialhilfestopp © BFS 2023

Unterstützte Personen im Asyl- und Flüchtlingsbereich,
im Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe, und mit Status S
nach Erwerbssituation, 2022 G3.3.6

Wirtschaftliche Sozialhilfe

Status S

Personen im Flüchtlingsbereich

Personen im Asylbereich

Erwerbspersonen Erwerbslose Nichterwerbspersonen

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Personen ab 15 Jahren. Nichterwerbspersonen: Inkl. Personen in Ausbildung (ohne Lehre).
Erwerbslose: Inkl. Personen in Beschäftigungsprogrammen

Quellen: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik 2022 © BFS 2023

 G3.3.6  Unterstützte Personen im Asyl- und Flüchtlingsbereich, im Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe, und mit Status S nach Erwerbssituation, 2022

 G3.3.5  Unterstützte Personen ab 15 Jahre im Asyl- und Flüchtlingsbereich, im Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe, und mit Status S nach Herkunftskontinent, 2022

 G3.3.4  Unterstützte Personen ab 18 Jahre im Asyl- und Flüchtlingsbereich, im Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe, und mit Status S nach Zivilstand, 2022
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Erwerbssituation

DerVergleichderErwerbssituationvonPersonenab15 Jahren
imFlüchtlings-,Asyl-undNothilfebereichistaufgrunddergesetz-
lichenRahmenbedingungenschwierig.Im BereichderNothilfe
sindentsprechendeAuswertungengarnichtmöglich,danot-
hilfebeziehendePersoneninderSchweizkeineAufenthaltsbe-
rechtigunghabenundkeinerErwerbstätigkeitnachgehendürfen.
Im AsylbereichwurdemitdemInkrafttretendesneuenAsylge-
setzes43am1. März2019dasErwerbsverbotfürAsylsuchende
aufgehoben.Nur währenddesAufenthaltesindenZentrendes
BundesdürfenAsylsuchendekeineErwerbstätigkeitausüben.

DerAnteilderErwerbstätigenimAsylbereichbeträgtinsge-
samt20,3%(2021:24,7%)und liegtdamitetwastieferalsder
AnteilErwerbstätigerbeidenübrigensozialhilfebeziehenden15-
bis64-JährigenimKantonZürich,welcherbei27,7%liegt(2021:
26,3%).Bei denAsylsuchendenimlaufendenVerfahrenistder
Anteilmit0,9%sehr klein.Bei denebenfallsdemAsylbereich
zugeordnetenvorläufigAufgenommenenmitwenigeralssieben
JahrenAufenthaltinderSchweizistdagegenmit29,5%(2021:
31,9%)eindeutlichhöhererAnteilanPersonen,dieeinerArbeit
nachgehen,auszumachen.Die absoluteZahlderErwerbstätigen
imAsylbereichistimVergleichzumVorjahrgesunken(2021:913
und2022 :740).AuchhatdieZahlderSozialhilfebeziehendenim
AsylbereichimerwerbsfähigenAltervon3703auf3641abge-
nommen(vgl.auchTabelleimAnhangTA3.3.5).

ImFlüchtlingsbereichgehen19,6%(2021:18,4%)undausdem
BereichwirtschaftlicheSozialhilfe37,9%(2021:33,8%)derPerso-
neneinerArbeitnachundmüssenergänzendunterstütztwerden.
SomitvergrössertsichderAnteildererwerbstätigenPersonenim
Flüchtlingsbereich sowie im Bereich der wirtschaftlichen Sozial-
hilfeimVergleichzumVorjahr.

BeidenPersonenmitStatusSistderAnteilderErwerbsper-
sonenmit8,3%verglichenzudenanderenGruppenamkleinsten.

3.4 Alimentenbevorschussung

Die Bezugsquote der Alimentenbevorschussung (ALBV) sinkt
zwischen2021und2022von0,61%auf0,59%underreichtda-
miteinenneuenTiefststandseitErhebungsbeginnimJahr 2005.
Während das Bevölkerungswachstum in Kanton Zürich anhält, 
verharrtdieAnzahlDossiersmitALBVaufeinemstabilenNiveau.
Bezogen2021insgesamt4380 UnterstützungseinheitenLeistun-
genderALBV,sindes20224277.DavonmachenDossiersbeste-
hendauseinemElternteilundeinemKindweiterhindengrössten
Anteil(55,5%)aus.Die durchschnittlichzugesprochenemonat-
licheLeistungistmiteinemMedianvon774 FrankenproMonat
undproDossierleichthöheralsimVorjahr(2021:742 Franken).
Die mittlereBezugsdauerderabgeschlossenenDossierserhöht
sichumvierMonategegenüberdemVorjahr.2022 liegtderMe-
dianbei30 Monaten,2021lagderMedianbei26 Monaten.

43 BetreffendBewilligungzurErwerbstätigkeitsieheArt.43 AsylG.

Rechtliche Grundlagen und Ausgestaltung  
der Leistungen

DieEntrichtungderALBVerfolgtüberdieregionalenStellendes
AmtsfürJugendundBerufsberatungdesKantonsZürich.Eine
AusnahmebildetdieStadtZürich,inderdasSozialdepartement
für diese Leistungen zuständig ist. Unterhaltsbeiträge für Kinder 
werdenvondenGemeindenvorgeschossen,wenneinElternteil
seiner Unterhaltspflicht nicht, nur teilweise oder nicht rechtzeitig 
nachkommt.KeinAnspruchaufALBVbesteht,wenndasKind,
fürdasAlimentezubezahlensind,mitderjenigenPerson,welche
dieAlimentezubezahlenhat,währendmindestensderHälfteder
Woche im gleichen Haushalt lebt.

EshandeltsichzudemnichtumeineeigentlicheBevorschus-
sung, sondern um eine Bedarfsleistung, wie etwa die Sozialhilfe. 
Das bedeutet,dassnureinTeilderbevorschusstenAlimentevon
denAlimentenpflichtigentatsächlichbezahltwirdundnurPerso-
nenAnspruchaufALBVhaben,dieohnedieseZahlungenunter
dasExistenzminimumfallenwürden.Im KantonZürichbesteht
dieALBVnurfürKinder.Ehegattenalimentewerdennichtbevor-
schusst.Die AnsprüchemüssenineinemGerichtsentscheidoder
in einer behördlich genehmigten Vereinbarung festgelegt sein. 
Ein AnspruchaufdieLeistungenbestehtnurbiszudenfestge-
legtenEinkommens-undVermögensgrenzen(vgl. Tabelle T3.4.1).
Die Unterhaltsbeiträgewerdenhöchstensbis zu956 Franken
jeKindundMonatbevorschusst.Für dieALBVbesteht keine
 Karenzfrist, und das Kind muss seinen zivilrechtlichen Wohnsitz 
in einer Zürcher Gemeinde haben.

DesWeiterengehörenbeiderALBVallePersonenzueinem
Dossier, die im gleichen Unterhaltstitel als Begünstigte genannt 
sind und deren Unterhaltszahlung auch tatsächlich bevorschusst 
wird.SinddiesePersonenminderjährig,sowirdderimgleichen
HaushaltwohnendeerziehungsberechtigteElternteilalsantrag-
stellende Person in das Dossier miteinbezogen. Auf  1. Okto-
ber 2022wurdendieEinkommens-undVermögensgrenzenan
dieTeuerungangepasst(vgl. Tabelle T3.4.1).

Dossierzahlen und Quoten

Tiefster Stand der ALBV-Bezugsquote  
seit Erhebungsbeginn

ImganzenKantonwerdenimJahr 2022insgesamt4277 ALBV-
DossiersmitmindestenseinemBezuggezählt.Im Vorjahrwaren
esmit4380 Dossiersetwasmehr,wasfür2022einerAbnahme
vonetwa2,4%entspricht.Insgesamtwerdendabei9235 Perso-
nenunterstützt,198 Personenwenigerals2021.GrafikG3.4.1
zeigt die Entwicklung der kantonalen ALBV-Bezugsquote seit
2005. Klar ersichtlich ist die fortlaufende Abnahme über die
letzten18 JahresowiedasErreichendestiefstenStandes(mit
0,59%)seitdemBeginnderErhebung.VerglichenmitdemVor-
jahrhatsichdieQuoteum0,02 Prozentpunkteverringert.Die ste-
tigeAbnahmedieserQuotelässtdaraufschliessen,dasssichdie
AnzahlderALBV-Bezügerinnenund–Bezügernichtproportional
zum Bevölkerungswachstum des Kantons Zürich entwickelt.
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Übersicht über das Leistungssystem für Alimentenbevorschussung (Stand 2022) T3.4.1

Anspruchsberechtigung Nicht oder nicht rechtzeitig bezahlte Kinderunterhaltsbeiträge, für die ein gerichtlicher oder behördlich genehmigter 
Unterhaltstitel vorliegt

Angerechnete Lebenskosten

Pauschalbetrag für allgemeinen  
Lebensbedarf pro Jahr

–PersonenimPrivathaushalt Einkommensgrenze :
fürdasvolljährigeanspruchsberechtigteKindmiteigenemHaushaltbzw.das bevormundeteKind :Fr.25’200.–, 
füreinenElternteil :Fr.41’800.–,füreinPaara:Fr.57’700.–,
zusätzlichfürdasmassgebendeersteundzweiteKindje :Fr.12’500.–,
fürdasdritteundvierteje :Fr.9200.–,fürjedesweitereKind :Fr.5900.–

Angerechnete Einkommen

Einkünfte –EinnahmenausselbstständigeroderunselbstständigerErwerbstätigkeit(werdennurzu2/3 angerechnet)
–Familienzulagen
–EinkünfteausAHV/IV,derberuflichenVorsorgeundderSelbstvorsorge
–Erwerbsersatzeinkommen(Taggelderusw.)
–Vermögenserträge
–eingehendeUnterhaltszahlungen

Vermögen AnrechenbarerVermögensverzehr :
1/15desdieVermögensfreigrenzenvonFr.20’200.–übersteigendenVermögens(wennanspruchsberechtigtes 
Kindbevormundetodervolljährigundalleinwohnend),Fr.37’800.–(alleinerziehenderElternteil)bzw. 
Fr.60’400.–(Paar-Haushalt),jeweilszuzüglichFr.15’100fürjedesKindoderEnkelkind

Beschränkungen

Vermögensgrenze FürdasvolljährigeanspruchsberechtigteKindmiteigenemHaushaltbzw.das bevormundeteKind :Fr.40’300.– 
(bisSeptember2022 :Fr.40’000.–),füreinenElternteil :Fr.75’500.–(bisSeptember2022 :Fr.75’000.–),füreinPaar : 
Fr.120’800.–(bisSeptember2022 :Fr.120’000.–),fürjedeszusätzlichemassgebendeKindoderEnkelkind :Fr.30’200.–
(bisSeptember2022 :Fr.30’000.–)

Maximale Leistung Fr.956.–proMonat(einfacheKinderrentenachAHV/IV)

Karenzfrist (Wohnsitzdauer) Keine

Rückererstattungspflicht für recht-
mässige Bezüge

Nein

Zuständige Behörde Sozialbehörde

a EshandeltsichhierbeiumantragstellendePersonenmitEhepartner/in,ineingetragenerPartnerschaftodermitKonkubinatmitgemeinsamemKind.

 ©BFS2023

ALBV: Anzahl Dossiers und Anzahl unterstützte Personen nach Gemeindegrössenklasse, 2022 T3.4.2

GemeindegrössenachEinwohnern Alimentenbevorschussung

Dossiers Unterstützte Personen AnteilanderBevölkerungin%

Total Kanton Züricha 4277 9235 0,59

150000undmehrb 1245 2668 0,63

50000–149999c 483 1022 0,89

20000–49999 754 1608 0,69

10000–19999 773 1708 0,54

5000–9999 685 1483 0,52

2000–4999 304 665 0,46

1000–1999 74 175 0,47

Weniger als 1000 13 27 0,23

a DasTotalderGemeindegrössenklassenentsprichtnichtdemKantonstotal,daauchjeneDossiersundPersonenmitgezähltwurden,dieinfolgeeinesUmzugsineineandereGemeinde 
zweimal erfasst sind. Beim Kantonstotal werden sie nur einmal gezählt.

b Stadt Zürich
c Stadt Winterthur

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023
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Unterschiede gemäss Bezirken und Gemeindegrössen

InabsolutenZahlenlässtsichmit1245 DossiersimBezirkZürich
deutlichdiegrössteAnzahlALBV-Bezügerinnenund-Bezügerfin-
den.Der BezirkAndelfingenweistmit72 Dossiersdiegeringste
Anzahl ALBV-Dossiers auf (vgl.  Tabelle  TA3.4.1 im Anhang).
Als VergleichswertzwischendenBezirkenwirddiesogenannte
ALBV-Bezugsquoteberechnet.DiesezeigtdenAnteilderPerso-
nenmitALBVanderBevölkerungderjeweiligenGemeindeauf.
Gemäss diesem Vergleichswert weist der Bezirk Winterthur mit 
0,78%diehöchsteALBV-Bezugsquoteauf.Im BezirkMeilenliegt
derAnteilanALBV-Dossiersmit0,32%besonderstief.

Tabelle  T3.4.2 zeigt die ALBV-Bezugsquote nach Gemein-
degrösse. Hier fällt auf, dass die Bezugsquote nicht etwa in der 
grössten Gemeinde (der Stadt Zürich) am höchsten ist, sondern 
inderStadtWinterthur.0,89%derWinterthurerinnenundWinter-
thurerbeziehenALBV.In derGruppederGemeindenmitweniger
als1000 Einwohner/innenliegtdieALBV-Bezugsquotebei0,23%.

Dossierstruktur 

Einelternfamilien mit einem Kind unverändert  
Hauptbezugsgruppe

DieZusammensetzungderALBV-Dossierswiderspiegeltnicht
unbedingt die tatsächliche Haushaltsstruktur, da in den Dossiers 
nurdiebegünstigtenPersonenerfasstsind.Im gleichenHaushalt
können aber weitere Personen wie beispielsweise die Partnerin, 
der Partner oder andere Kinder leben, die nicht unterstützt werden 
oderallenfallsimRahmeneinesanderenDossiersALBVerhalten.
55,5%derALBV-DossiersimJahre2022betreffenElternteilemit
einemKind.Den zweitgrösstenAnteilmachendieElternteilemit
zweiKindern(22,2%)aus.Die drittgrössteKategoriemit16,6%be-
trifftDossiersbestehendausKindernundjungenErwachsenen,

die nicht in ihrer eigenen Familie, sondern in Pflegefamilien oder 
HeimenaufwachsenoderdiealsjungeErwachseneeineigenes
Dossier bilden (vgl. Grafik G3.4.2).

Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren  
sind übervertreten

GrafikG3.4.3zeigtdieVerteilungvonALBV-Bezügerinnenund
-BezügernnachfünfAltersklassensowiedenjeweiligenAnteil,
deneineAltersklasseanderBevölkerungunter25 Jahrenaus-
macht.DieserGrafikistzuentnehmen,dassdie10-bis14-Jähri-
gen(33,3%)unddie15-bis19-Jährigen(32,7%)diezweigrössten
GruppenderALBV-Bezügerinnenund-Bezügerbilden.Diesezwei
AltersgruppensindgegenüberihremAnteilinderBevölkerung
unter25 Jahrenklarübervertreten.Deutlichuntervertretensind
hingegendieAltersgruppender0-bis4-Jährigen(5,5%)undder

ALBV: Entwicklung Bezugsquoten, 2005–2022 G3.4.1
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Erwachsene nach Alter im Vergleich zur
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20-bis24-Jährigen(5,6%).BezüglichderletztenAlterskatego-
riemussdaraufhingewiesenwerden,dassjungeErwachsene
(20-bis24-jährig)nurnochseltenAnspruchaufALBVhaben,
nämlichdann,wennsienochinderErstausbildungsindundüber
einenUnterhaltstitelfürVolljährigenunterhaltverfügen.Die 5-bis
9-JährigenliegenrelativnaheanihremAnteilanderGesamtbe-
völkerungunter25 Jahren.

Geschiedene und getrennt Lebende stellen zusammen-
genommen am häufigsten Anträge auf Unterstützung

2022 sind 47,4% der Antragsstellendenmit ALBV-Bezug ent-
weder geschieden (37,6%) oder leben getrennt (9,8%). Ledige
machen41,2%allerDossiersaus,wobeiessichhiersowohlum
denElternteilalsauchumKinderundjungeErwachsene,dieein
eigenständiges Dossier bilden, handeln kann. Verheiratete (inkl. 
in eingetragenerPartnerschaftLebende)bildeneinenAnteilvon
11,0%(vgl. Anhang TA3.4.3).VerglichenzumVorjahrhatsichdie
Verteilung kaum verändert.

Ausländerinnen und Ausländer überproportional vertreten

Der Anteil an Personen ausländischer Nationalitätmit ALBV-
Bezugliegt2022bei33,3%.Da derAnteilanderGesamtbevöl-
kerung,dendieAusländerinnenundAusländerausmachen,bei
27,4%liegt,zeigtsich,dassdieseBevölkerungsgruppeüberpro-
portionalbeidenALBV-Bezügerinnenund-Bezügernvertreten
ist (vgl. Grafik G3.4.4).

Leistungen

Einkommen und zugesprochene Leistungen

Die ALBV ist nicht darauf ausgerichtet, sämtliche Lebenshal-
tungskosteneinerPersonzusichern.Sie hatlediglichdieBevor-
schussungderUnterhaltsbeiträgevonElternteilenzumZiel,wenn
diese ihren Verpflichtungen nicht oder nicht termingerecht nach-
kommen.DeshalbsicherninderMehrzahlderFällezusätzlichein
Erwerbseinkommenund/oderSozialversicherungsleistungenden
Lebensunterhalt(vgl.GrafikG3.4.5).Wo dieseEinkommensquel-
lenfehlen,mussdieSozialhilfeeinspringen(Mehrfachbezugvon
bedarfsabhängigenSozialleistungen,vgl.Kapitel4).Der Anteilder
ALBV-DossiersmitErwerbseinkommenliegtbei77,2%undhat
sichsomitimVergleichzumVorjahr(76,6%)leichtvergrössert.
Bei 11,9%derDossierstragenSozialversicherungsleistungenzum
Lebensunterhaltbei,und90,9%habenEinkommenausanderen
Quellen, wobei der grösste Teil aus Familienzulagen stammt
(diesewerdenseit2013alsEinkommenerfasst).BeideWerteha-
bensichgegenüberdemjenigendesVorjahresleichtverringert.
Bei 3,8%allerALBV-Bezügerinnenund-Bezügersindgarkeine
anderen Einkommensquellen aufgeführt (vgl.  Grafik  G3.4.5).
DieserAnteilerstaunt,daauchNichterwerbstätigeAnspruchauf
Familienzulagen haben.

Konstant hohe zugesprochene Leistungen  
und minimale Zunahme beim Einkommen

DerMedian des gesamten anrechenbaren Einkommens liegt
bei4124 FrankenproMonatundALBV-Dossier,und istdamit
gegenüberdemVorjahreswert(4128 FrankenproMonat)leicht
tiefer (vgl.  Grafik  G3.4.6). Elternteilemit einem Kind (Median
4088 Franken)verfügenüberhöhereEinkommenalsElternteile
mitzweiKindern(3875 Franken).Bei Elternteilenmitdreioder
mehrKindern (Median3501 Franken) liegt das anrechenbare
Monatseinkommenetwas tiefer.Bei  fremdplatziertenKindern
undnichtimHaushalteinesElternteilslebendenjungenErwach-
senen istdasanrechenbareMonatseinkommenamhöchsten
(Median5007 Franken;vgl. Grafik G3.4.6undAnhang TA3.4.2).

ObwohldieObergrenzefürdieBevorschussungvonAlimen-
tenproKindundMonatbei956 Frankenliegt(entsprechendder
einfachenKinderrentenachAHV/IV)unddasDossiermehrere
bevorschussteKinderumfassenkann,liegtderMedianderLeis-
tungproMonatundDossierbei774 Frankenunddamitdeutlich
unterderALBV-Obergrenze.Die mittlereLeistunghatsichgegen-
überdemVorjahr(742 Franken)leichterhöht.Weiterhinkönnen
Alimentetieferausfallen,wenndiesdurchdasGerichtsofestge-
legtwird.Je nachGrössedesDossiersfälltdiedurchschnittliche
Leistungunterschiedlichaus.Für DossiersvonElternteilenmit
zwei Kindern liegt der Median der zugesprochenen Leistung
bei1206 Franken,beisolchenmitdreiodermehrKindernbei
1278 Franken.Wie imVorjahrfallendiezugesprochenenLeistun-
genbeidenDossiers,dienureinKindumfassen(704 Franken),
sowie in denDossiers vonKindern und jungen Erwachsenen
alleine(641 Franken)amtiefstenaus.

ALBV: Nationalität im Vergleich zur
Gesamtbevölkerung, 2022 G3.4.4
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 G3.4.5  ALBV: Anrechenbare Einkommensquellen, 2022

 G3.4.4  ALBV: Nationalität im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, 2022
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Nach Gemeindegrössenklassen ausgewertet ist die zugespro-
cheneLeistungmit906 Franken(Median)inGemeindenmit1000
bis1999 EinwohnerinnenundEinwohnernamhöchsten,wiedies
bereitsindenVorjahrenderFallwar.In denStädtenWinterthur
undZürichliegtderMedianderzugesprochenenLeistungmit
703und750 Frankenvergleichsweisetief(vgl. Anhang TA3.4.5).

Leicht längere Bezugsdauer

FürdieUntersuchungzurBezugsdauerwerdenbeiderALBVnur
die Dossiers ausgewertet, deren Bevorschussung innerhalb des 
Jahres2022eingestelltwerdenkonnte.Mit 921 ALBV-Dossiers
hatsichdieAnzahlderabgeschlossenenDossiersimVergleich
zumVorjahrum60reduziert.BeieinemFünfteldieserDossiers
(20,3%)istdieBezugszeituntereinemJahr,dieBevorschussung
wurde nur für kurze Zeit in Anspruch genommen. Mögliche
Gründe sind unter anderem die regelmässige Zahlung des Un-
terhaltsdurchdenverpflichtetenElternteilbzw.das Erlöschen
dessenUnterhaltspflichtodereineEinkommenserhöhungbeim
erziehungsberechtigtenElternteil.42,8%derimJahr 2022abge-
schlossenen Dossiers haben eine Bezugsdauer von zwei Jahren. 
(vgl. Grafik G3.4.7undAnhang TA3.4.4.1).Der MedianfürdieBe-
zugsdauerderimJahr 2022abgeschlossenenALBV-Dossiers
liegtbei30 MonatenundhatsichgegenüberdemVorjahrum
vierMonateverlängert(vgl. Anhang TA3.4.4.2).

ALBV: Anrechenbares Monatseinkommen und
zugesprochene Leistung nach Dossiertyp, 2022
Median in Franken pro Monat G3.4.6
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4 EntwicklungundStand 
der Bedarfsleistungen

Im Jahr 2022 haben im Kanton Zürich 104’322 Personen 
eine oder mehrere der genannten bedarfsabhängigen 
Sozialleistungen bezogen. Das entspricht einem Bevöl-
kerungsanteil von 6,7%. Damit ist die Bezugsquote im 
Vergleich zum Vorjahr (6,9%) leicht gesunken. Der Netto-
aufwand für alle Leistungen liegt im Jahr 2021 bei 
1,55 Milliarden Franken.



70 SOZIALBERICHT KANTON ZÜRICH 2022 BFS/ZH 2023

ENTWICKLUNGUNDSTANDDER BEDARFSLEISTUNGEN

Kapitel 4bieteteinenÜberblicküberdenaktuellenStandunddie
EntwicklungallerBedarfsleistungenimKantonZürich.Es werden
dieDossierzahlenundBezugsquotendesaktuellenBerichtsjah-
res 2022präsentiertundderenEntwicklungindenvergangenen
Jahren diskutiert.

DieEntwicklungderNettoausgabenvon2003bis20211 wird 
auf der Basis der Finanzstatistik der Sozialhilfe im weiteren Sinn 
aufgezeigt.MehrfachbezügederbedarfsabhängigenSozialleis-
tungenwerdenseit2010nachdergleichenMethodikerrechnet.
Dies ermöglicht die Betrachtung der Mehrjahresentwicklung
der Bezugsquote und die Identifikation der verschiedenen Leis-
tungskombinationenseit2010.Es wirdausgewiesen,wieviele
PersonenimKantonZürichimJahre 2022Sozialhilfeund/oder
verschiedene Bedarfsleistungen beziehen.

Übersicht zur Entwicklung der Anzahl unterstützter 
Personen

ImJahr 2022beziehenimKantonZürich43’686 Personenbzw.
2,8%derBevölkerungSozialhilfe.Auf ZusatzleistungenzurAHV
oderzur IVsind57’019 Personenangewiesen.Der Personen-
kreis,der imKantonZürichZusatzleistungenzurAHVoderIV
bezieht, ist somit grösser als die Zahl der Sozialhilfebeziehenden. 
Alimentenbevorschussungen(ALBV)tragenimJahr 2022zum
Lebensunterhaltvon9235 Personenbei(vgl. Tabelle T4.1).

BeidenZusatzleistungenzurAHVoderzurIVumfassendie
meisten Dossiers lediglich eine Person; die durchschnittliche
Zahl der Personen pro Dossier liegt bei 1,1 (Zusatzleistungen 
zurAHV)bzw.1,2 Personen(ZusatzleistungenzurIV).Bei der
Sozialhilfebeträgtsie1,6 Personen.Bei derALBV,diesichexplizit
anEinelternfamilienrichtet,schliessteinDossierimDurchschnitt
2,2 Personenein.

1 DieDatenderFinanzstatistikliegenbeiErstellungdiesesBerichtserstbiszum
Jahr 2021vor.

AusderGrafik G4.1istdieEntwicklungderAnzahlDossiers
der einzelnen Bedarfsleistungen seit 2002 ersichtlich. Dabei zeigt 
sich,dassimJahr 2022dieDossierzahlenbeiderALBVetwas
niedrigeralsimVorjahrsind(fürNähereszurALBVsieheauch
Kapitel  3.4). Auch bei derwirtschaftlichen Sozialhilfe sind im
Jahr 2022dieDossierzahlengesunken(siehehierzuKapitel 3.2).

Überblick über alle Leistungen: Anzahl Dossiers und unterstützte Personen, 2022 T 4.1

GemeindegrössenachEinwohnern ZusatzleistungenzurAHV
(EL,BH,GZ)

Zusatzleistungen zur IV  
(EL,BH,GZ)

Alimentenbevorschussung Wirtschaftliche Sozialhilfe

Dossiers Personen Dossiers Personen Dossiers Personen Dossiers Personen

Total Kanton Zürich  31 554  35 638  18 411  21 381  4 277  9 235  28 042 43 686

150000undmehra  12 444  13 717 6286  7 243 1245 2668  12 193 18034

50000–149999b 2718  3 114 2189 2637 483  1 022 3785 6220

20000–49999 4866 5611 2893  3 404 754 1609 4128 6746

10000–19999 5649 6453 3286 3811  773  1 709 4682 7623

5000–9999  3 917 4502  2 412  2 779 685 1483  3 291 5276

2000–4999  1 729  1 992  1 341 1517  304 665 1668 2649

1000–1999 288  321  241 263  74 175  273  422 

Weniger als 1000 78 85 69  72  13  27 63  102 

DasTotalderGemeindegrössenklassenentsprichtnichtdemKantonstotal,daauchjeneDossiersundPersonenmitgezähltwerden,dieinfolgeeinesUmzugsineineandereGemeindezweimalerfasst
sind. Beim Kantonstotal werden sie nur einmal gezählt. 
EL=Ergänzungsleistungen;kBH=KantonaleBeihilfen;GZ=Gemeindezuschüsse.
a Stadt Zürich
b Stadt Winterthur

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023
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G4.1  Entwicklung der Dossiers, 2002–2022



712023 BFS/ZH SOZIALBERICHT KANTON ZÜRICH 2022

ENTWICKLUNGUNDSTANDDER BEDARFSLEISTUNGEN

Die Bezugsquote der bedarfsabhängigen 
Sozialleistungen sinkt minimal auf 6,7%

ImJahr 2022haben104’322 PersonenimKantonZürichmin-
destenseinedergenanntenBedarfsleistungenerhalten(vgl. Gra-
fik G4.2undTabelle imAnhang TA4.3).Darausresultierteine
BezugsquotederbedarfsabhängigenSozialleistungenvon6,7%
(imVorjahr6,9%).Zur BerechnungderBezugsquotesiehefol-
gendeErklärbox.

Personen im Erwerbsalter weisen tiefere Bezugsquoten auf 

DerAnteilderBezügerinnenundBezügervonBedarfsleistungen
unterscheidetsichstarknachAltersklassen(vgl. Grafik G4.3).
PersonenimErwerbsalterweisenunterdurchschnittlicheQuoten
auf.Mit einerQuotevon4,2%nehmendie26-bis35-Jährigen
am seltensten Bedarfsleistungen in Anspruch. Der  Übergang
vonderAusbildunginsBerufslebenisterfolgtundgleichzeitig
istdieseAltersgruppeseltenermitgesundheitlichenProblemen
konfrontiertalsälterePersonen.Das ArmutsrisikovonFamilien
–insbesonderevonEinelternfamilien–spiegeltsichinderBe-
zugsquote der bedarfsabhängigen Sozialleistungen der Kinder 
(Altersklasseder0-bis17-Jährigen).In dieserAltersklasseliegt
dieBezugsquotemit6,7%genauaufdemDurchschnittüberalle
Altersklassen.

Sichtlich höhere Bezugsanteile weisen die Personen ab 
65 Jahrenauf.Die Quote fürdie65-bis79-Jährigen liegtbei
10,3%undistsomitimVerhältniszumVorjahrum0,1 Prozent-
punktegesunken.Für diePersonenimAltervon80odermehr
JahrenliegtdieBezugsquotebei16,5%(2021:17,3%).Bei den
Bezügerinnen und Bezügern im Rentenalter handelt es sich 
systembedingtgrossmehrheitlichumPersonenmitZusatzleis-
tungenzurAltersrente.Die mitdemAltersteigendenAnteilevon
Rentnerinnen und Rentnern mit Zusatzleistungen dürften vor 
allem darauf zurückzuführen sein, dass Hochbetagte häufiger 
pflegebedürftig sind und Heimplätze benötigen, wo sie medizi-
nischversorgtwerden.OftmalsreichendieeigenenMitteldafür
nicht aus.

In der zeitlichen Entwicklung bleiben diese Unterschiede
zwischen den Altersgruppen weitgehend bestehen, dennoch
zeigen sich je nach Altersgruppe spezifische Entwicklungen
(vgl. Grafik G4.4).Die BezugsquotebedarfsabhängigerSozialleis-
tungenderJüngsten,imAltervon0–17 Jahren,stiegzwischen
2011 (8,3%) und 2014 (10,8%) an, fiel danach jedoch wieder,

Bezugsquote der bedarfsabhängigen  
Sozialleistungen und Mehrfachbezug:  
Intermediäre Berechnungsmethode
Die Bezugsquote der bedarfsabhängigen Sozialleistungen 
bezeichnet das Verhältnis zwischen den Personen, die 
währendmindestenseinemMonatimErhebungsjahreine
bedarfsabhängige Sozialleistung erhalten haben, und der 
Wohnbevölkerung des Kantons (ständige Wohnbevölkerung 
gemässSTATPOPdesVorjahres).FolgendeLeistungsarten
werdenab2017berücksichtigt :Sozialhilfe,Alimentenbevor-
schussungsowieZusatzleistungenzurAlters-, Invaliden-
undHinterlassenenrente.Personen,dieimErhebungsjahr
mehr als eine Leistung bezogen haben, werden nur einmal 
gezählt.
 AlsMehrfachbezügerinund-bezügergilteinePerson,
wenn sie im Laufe des Jahres 2022 zwei oder mehr Leistun-
genwährendjeweilsmindestenseinemMonaterhaltenhat.
Ob sichderBezugdieserverschiedenenLeistungenzeitlich
überschneidet oder ob er gestaffelt erfolgt, wird nicht be-
rücksichtigt.Ein Mehrfachbezugkannalsodasgleichzeitige
Beziehen von Leistungen oder aber einen Wechsel oder 
Übergang zwischen Leistungen bedeuten.

Bezugsquote der bedarfsabhängigen Sozialleistungen,
2010–2022 G4.2
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Für die Berechnung der Bezugsquote wird ab 2011 STATPOP als Referenzpopulation verwendet.

Quelle: BFS – Sozialhilfestatistik 2022 © BFS 2023
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 G4.2  Bezugsquote der bedarfsabhängigen Sozialleistungen, 2010–2022

 G4.3  Bezugsquote der bedarfsabhängigen Sozialleistungen nach Altersklassen, 2022
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alsauchbeidenMännern liegtdieBezugsquotebeidenAus-
länderinnenundAusländernca.1,4–1,5-malhöheralsbeiden
Schweizerinnen und Schweizern.

Der Bevölkerungsanteil, der bedarfsabhängige Sozialleis-
tungen erhält, variiert mit dem Urbanitätsgrad eines ortes und 
steigt tendenziell mit wachsender Gemeindegrösse. Wegen des 
hohenAnteilsvonRentnerinnenundRentnern,dieZusatzleis-
tungenbeziehen,spieltauchdieAltersstruktureinerGemeinde
eineRolle.Zu denGemeinden, indenenmindestens9,0%der
EinwohnerinnenundEinwohnerimJahr 2022eineodermehrere
Bedarfsleistungen erhalten haben, zählen neben Zürich und 
WinterthurauchdieAgglomerationsgemeindederStadtZürich
Dietikon (vgl. Karte K4.1).

insbesonderemitderAbschaffungderKleinkinderbetreuungs-
beiträgeimJahr 2016,undliegt2022bei6,7%.Die Gruppeder
18-bis25-JährigenweistdasgleicheMusterauf,jedochsinddie
Schwankungengeringer,sodassdieQuoteimJahr 2022mit5,4%
tieferliegtalsdieimJahr 2011von6,0%.EinzigdieBezugsquoten
der56-bis64-Jährigenundder65-bis79-Jährigenzeigeneine
steigendeTendenz.Die 56-bis64-JährigenhatteimJahr 2011
eineBezugsquotevon6,6%,imJahr 2022beläuftsiesichauf
6,9%.Die 65-bis79-JährigenerfuhreneinenAnstiegvon8,8%
(2011)auf10,3%imJahr 2022.

Bei den 80-Jährigen und älteren Beziehenden betrug die
BezugsquotebedarfsabhängigerSozialleistungenimJahr 2011
20,5%; imJahr 2022 istsieumvierProzentpunkteauf16,5%
gesunken.

Unabhängig von der Nationalität liegt die Bezugsquote 
bei den Frauen höher als bei den Männern

Die Bezugsquote der bedarfsabhängigen Sozialleistungen der 
SchweizerMännerliegtimJahr 2022bei5,4%,jenederSchwei-
zerinnenbei6,5%(vgl. Grafik G4.5).Bei ausländischenPersonen
liegtderWertfürdieMännerbei7,6%(2021:8,0%),jenerfürdie
Frauenbei9,6%(2021:9,9%).Frauenbeziehenalsomithöherer
WahrscheinlichkeiteineodermehrereBedarfsleistungenalsMän-
ner.DazutrageninsbesonderedieAlimentenbevorschussungen
unddieZusatzleistungenzuAHV-Rentenbei.Zudembeziehen
AusländerinnenundAusländerhäufigereinebedarfsabhängige
Sozialleistung als Schweizerinnen und Schweizer. Diese Unter-
schiedesindjedochgeringer,wennmannurdiewirtschaftliche
Sozialhilfebetrachtet(vgl. Kapitel 3.2).SowohlbeidenFrauen

Bezugsquote der bedarfsabhängigen Sozialleistungen
nach Nationalität und Geschlecht, 2022 G4.5
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G4.4  Bezugsquote der Sozialhilfe im weiteren Sinne nach Alter, 2011–2022

G4.5  Bezugsquote der bedarfsabhängigen Sozialleistungen nach Nationalität und Geschlecht, 2022
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Mehrfachbezug von Leistungen

Wie im vorangegangenen Abschnitt aufgezeigt, haben im
Jahr 20226,7%derBevölkerungmindestenseinebedarfsabhän-
gigeSozialleistunginAnspruchgenommen.Im Folgendenwird
analysiert,wievieleDossiers–gleichzeitigodernacheinander
–mehralseineLeistungbezogenhaben.

DerAnteilderDossiersmitMehrfachbezugschwanktstark
nach Leistungsart. Am  häufigsten sind Mehrfachbezüge bei
DossiersmitALBV(vgl. Grafik G4.6).Nur bei68,0%derALBV-
DossiershandeltessichumEinfachbezüge,washeisst,dass
diese Unterstützungseinheiten keine weiteren Leistungen bezo-
genhaben.Am klarstengegenüberdenanderenLeistungsarten
abgegrenzt sinddieZusatzleistungen zurAltersrenteund zur
Invalidenrentemitlediglich2,2%bzw.8,6%Mehrfachbezug.

Bei 12,2% der Sozialhilfedossiers besteht einMehrfachbe-
zug.Am häufigstenkommtesvor,dassnebenSozialhilfeauch
ZusatzleistungenzurIVbezogenwerden(5,2%;vgl. Tabelleim
Anhang TA4.5).HinterdiesenMehrfachbezügenkönnenAblö-
sungen von der Sozialhilfe durch eine Invalidenrente und/oder 
Zusatzleistungenstehen.In diesenDossierswerdennacheinan-
derverschiedeneLeistungenbezogen.Es kannaberauchsein,

dass im Falle einer Teilrente Sozialhilfe ergänzend nötig ist, wenn 
dieIntegrationindenArbeitsmarktnichtgelingt.Weiterliegtbei
4,2%derSozialhilfedossierseineKombinationmiteinemALBV-
Bezug vor.

 K4.1  Bezugsquote der bedarfsabhängigen Sozialleistungen in den Gemeinden des Kantons Zürich, 2022

 G4.6  Dossiers nach Leistungstyp und Mehrfachbezug von Leistungen, 2022
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Nettoausgaben für Sozialhilfe im weiteren Sinn pro
Leistung
Kanton Zürich, 2003–2021, laufende Preise, in Mio. Fr. G4.7
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Quelle: BFS – Finanzstatistik der Sozialhilfe im weiteren Sinn © BFS 2023

Bei den übrigen Leistungen ist stets die Kombination mit 
Sozialhilfe am bedeutendsten. Dies wird insbesondere bei der 
ALBV,dienichtdaraufausgerichtetist,denLebensbedarfeiner
Unterstützungseinheit vollständig zu sichern, sondern lediglich 
die Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen zum Ziel hat, be-
sondersdeutlich:In27,5%derALBV-DossierskommtdieSozial-
hilfefürweiterhinbestehendeBedarfslückenauf.Die Sozialhilfe,
alsletztesAuffangnetzinNotlagen,verfügtüberSchnittstellen
zuallenübrigenzielgruppenspezifischenLeistungen.Sie ergänzt
die ihr vorgelagerten bedarfsabhängigen Leistungen, wenn diese 
dasExistenzminimumnichtzudeckenvermögen.

PersonenmitMehrfachbezughaben imJahr 2022 inaller
Regel zwei verschiedene Leistungen bezogen, in seltenen Fällen 
drei verschiedene.

Nettoaufwände der Bedarfsleistungen

DerNettoaufwandfüralleBedarfsleistungenlagimJahr 2021
bei1,55 MilliardenFranken(vgl. Grafik G4.7undTabelleimAn-
hang TA4.1).Der grössteTeildesBetragsfielfürdieErgänzungs-
leistungenzurAHVundIVan(942,0 Mio.Franken),gefolgtvon
derSozialhilfemiteinemNettoaufwandvon534,1 Mio.Franken
aufEbeneKantonundGemeinden.TieferlagderNettoaufwand
bei den kantonalen Beihilfen (45,3 Mio. Franken) und bei der
ALBV(34,6 Mio.Franken).Die NettoaufwendungenfürdieBe-
darfsleistungen erhöhten sich im Zeitraum zwischen 2003 und 
2021deutlichvon834,0 MillionenFrankenauf–wieerwähnt –
1,55 MilliardenFranken.

Insgesamt ist das Wachstum des Nettoaufwands der Bedarfs-
leistungenseit2003einerseitsstarkdurchdieErgänzungsleis-
tungenzurAHVoderIVgetrieben;diesgiltimSpeziellenseitdem
Jahr 2005.AndererseitstragendieAusgabenfürdieSozialhilfe
massgeblichzumAnstiegdesNettoaufwandsbei.Betrachtet
mandieKostenentwicklungimDetail,sozeigtsichfürdieErgän-
zungsleistungenzurAHVundIVeinekontinuierlicheZunahmeim
Betrachtungszeitraum,dieunteranderemmitderAlterungder
GesellschaftinVerbindungsteht.Die EntwicklungderAusgaben
für die wirtschaftliche Sozialhilfe ist weniger einheitlich. Während 
indenJahren 2007,2009und2013jeweilseinRückgangimVer-
gleichzudenVorjahrenbeobachtetwerdenkonnte,wurdeninden
Jahren 2004,2010und2014hoheAnstiegezwischen13,0%und
26,0%beobachtet.Im Jahr 2021sinddieNettoausgabenfürdie
Sozialhilfeum2,0%von544,9auf534,1 Mio.Frankengesunken.

 G4.7  Nettoausgaben für Sozialhilfe im weiteren Sinn pro Leistung
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5 ÜberblicküberdieFinanzen  
der sozialen Sicherheit in der Schweiz

Dieses Kapitel zeigt die Sozialleistungen und deren 
Finanzierung bezogen auf die ganze Schweiz auf. Eine 
Regionalisierung auf den Kanton Zürich ist aus methodi-
schen Gründen nicht möglich. Die Angaben stammen aus 
der Gesamtrechnung der Sozialen Sicherheit (GRSS) und 
beziehen sich auf den Zeitraum von 1990 bis 2021. Neben 
den Bedarfsleistungen fallen vor allem die Leistungen der 
Sozialversicherungen ins Gewicht. Diese machen mehr 
als drei Viertel der Sozialleistungen aus. Hinzu kommen 
unter anderem Subventionen an Spitäler und Betreu-
ungsinstitutionen, Lohnfortzahlungen der Arbeitgeber 
beispielsweise im Krankheitsfall eines Arbeitnehmenden 
und Leistungen von nicht gewinnorientierten Organisa- 
tionen. Im Jahr 2021 betragen die Gesamtausgaben 
knapp 220 Mrd. Franken. 93,7% davon bzw. 206 Mrd. 
Franken werden als Sozialleistungen ausbezahlt, die den 
Haushalten zugutekommen.
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Überblick

AufgrundihresgrossenVolumenssinddieAusgabenundEinnah-
men im Bereich der sozialen Sicherheit von massgebender volks-
wirtschaftlicherundsozialpolitischerBedeutung.Die Gesamtaus-
gabeninderSchweizbelaufensichimJahr 2021auf220 Mrd.
Franken.Diesentspricht29,7%desBruttoinlandprodukts(BIP).
Von denGesamtausgabenentfallen6,0%(13,2 Mrd.Franken)auf
Durchführungskostenund0,3%aufandereAusgaben.Die rest-
lichen93,7%(206 Mrd.Franken)werdenalsSozialleistungenfür
dieAbdeckungdersozialenRisikenundBedürfnisseverwendet.

Zwischen 2019 und 2020 stiegen die Sozialleistungen real um 
11,1%(20,3 Mrd.Franken).DieserAnstiegwardergrössteseit
1990.Der letztegrössereSprungindenSozialausgabenfandim
Jahr 2009(+7,1%)statt,diesvordemHintergrunddergrossen
weltweiten Rezession. Zum  Vergleich: Die durchschnittliche
Wachstumsrate der Sozialausgaben lag zwischen 2000 und 2019 
bei+2,9%proJahr.AusserhalbvonPhasenwirtschaftlichenAb-
schwungs,indenenzudemdieKostenimBereichArbeitslosigkeit
ansteigen,betrifftderAnstiegderSozialleistungenvorallemdie
BereicheAlterundKrankheit/Gesundheitsversorgung,diebeiden
Hauptbereiche der sozialen Sicherheit.

Gesamtausgaben und Sozialleistungen

Im Jahr  1995 betrugen die Ausgaben für Sozialleistungen
93,4 Mrd.Franken.Bis 2011hattensichdieAusgabenfürSozial-
leistungenverdoppeltunderreichten2021mit206 Mrd.Franken
denetwa2,2-fachenWertvon1995.Das durchschnittliche,jähr-
licheAusgabenwachstumproJahrfürdiesenZeitraumbetrug
3,1%.Ein TeildersteigendenAusgabenlässtsichdurchdieZu-
nahmederBevölkerungerklären,welchevon7 Mio.Personen
(1995)auf8,7 Mio.Personen(2021)gewachsenist.Ein Bevölke-
rungswachstumgehtimAllgemeineneinhermiteinerZunahme
derAusgaben1.Es bietetsichdaheran,dieAusgabenfürSozial-
leistungenproEinwohnerinundEinwohnerzubetrachten(siehe
GrafikG5.1).Dabeizeigtsich–abgesehenvon2008–ebenfalls
einkontinuierlicherAnstieg,derproJahrdurchschnittlich2,3%
beträgt ; im Zeitraum von 1995 bis 2021 sind die Pro-Kopf-
Ausgaben für Sozialleistungen von rund 13’300  Franken auf
23’700 Frankengestiegen.WeildasBevölkerungswachstumbei
denPro-Kopf-AusgabenkeineRollespielt,fälltderdurchschnitt-
licheAnstiegdeutlichgeringerausalsbeidenGesamtausgaben
fürdieSozialleistungen(2,3%gegenüber3,1%).

Zwischen der Konjunkturentwicklung und den Sozialleis-
tungen besteht eine gegenseitige Beeinflussung. Nicht nur die 
konjunkturellenEntwicklungenbeeinflussendieSozialleistungen,
sondern die Sozialleistungen ihrerseits habenüberGeld- und
SachleistungeneinenEinflussaufdieKonjunktur,indemsieals
automatische Stabilisatoren antizyklisch auf dieWirtschafts-
entwicklungeinwirken.AusserdemwarendieAusgabenimmer

1 Dabei darf natürlich nicht vergessen werden, dass mit einer Bevölkerungs-
zunahmeunduntersonstgleichenBedingungenauchdieEinnahmenaus
Steuern und Sozialbeiträgen steigen.

Gesamtrechnung der Sozialen Sicherheit
Die Gesamtrechnung der Sozialen Sicherheit (GRSS), die 
vom Bundesamt für Statistik (BFS) periodisch erstellt wird, 
isteineSynthesestatistik,diemithilfeeinerVielzahlvonsta-
tistischenQuellenerstelltwirdunddieüberdieFinanzenim
BereichdersozialenSicherheitAuskunftgibt.Die Resultate
der GRSS sind international vergleichbar, da sie auf einer 
vomstatistischenAmtdereuropäischenUnion(Eurostat)
entwickeltenMethodikbasieren(EuropäischesSystemder
IntegriertenSozialschutzstatistik,ESSOSS).
 Die GRSS informiert über die Sozialfinanzen, das heisst 
dieGesamtausgabenundEinnahmensowiedieSozialleis-
tungenundderenEntwicklung.
 DiesogenanntefunktionaleAufteilungbildetdeneigent-
lichen Kernbereich der Gesamtrechnung. Die  Sozialleis-
tungen werden dabei in die acht Risiken und Bedürfnisse 
«Krankheit/Gesundheitsversorgung»,«Invalidität»,«Alter»,
«Hinterbliebene», «Familie/Kinder», «Arbeitslosigkeit»,
«Wohnen»und«sozialeAusgrenzung»unterteilt.DieseUn-
tergliederung bildet die Basis für internationale Vergleiche 
im Bereich der sozialen Sicherheit, da die institutionellen 
EinheitenwiezumBeispieldieverschiedenenAusgleich-
kassenderAHV,oderdiePensionskassen,indeneinzelnen
Ländern sehr unterschiedlich ausgestaltet und deshalb nur 
schwer vergleichbar sind.
 AusserdemverfügtdieGRSSüberzweiZusatzmodule :
DasersteModulmisstdieNettosozialleistungen,alsodie
Leistungen, welche den Haushalten zur Verfügung stehen, 
nachdemdieobligatorischenAbgaben(Steuern,Sozialver-
sicherungsbeiträge, Krankenkassenprämien) abgezogen 
wurden.Das zweiteModulinformiertüberdieAnzahlder
Personen, die Rentenleistungen beziehen.
 AufgrundderangewendetenMethodikdecktdieGRSS
nicht alle Bereiche ab, welche für die Schweiz sozialpolitisch 
von Bedeutung sind: So werden beispielsweise Steuerab-
züge mit einer wesentlichen sozialpolitischen Komponente 
in der Gesamtrechnung zurzeit nicht berücksichtigt. Ferner 
wirdnurderTeilderErwerbsersatzordnungberücksichtigt,
welcherdenEinkommensausfallimFallvonMutterschaft
deckt.Die KompensationdesVerdienstausfallsfürMilitär-,
Zivildienst-oderZivilschutzangehörigewirdnichtalsSozial-
leistung betrachtet, da sie keinem der obengenannten acht 
Risiken zugeordnet werden kann.

wiederkonjunkturellenSchwankungenausgesetzt.Diesehaben
einendirektenEinflussinsbesondereaufdenBereichderArbeits-
losigkeit.

Die Darstellung der Entwicklung der Sozialfinanzen in ab-
solutenWertengibtkeineAuskunftdarüber,wiesichdieHöhe
derAusgabenfürSozialleistungenimVerhältniszurgenerellen
StärkeeinerVolkswirtschaftverhält.Zu diesemZweckwirddas
Verhältnis der Sozialleistungen zum Bruttoinlandprodukt (BIP) 
gemessen.In konjunkturellenAbschwungphasenwirddiesesVer-
hältnisgrösser.Zur strukturellenZunahmederAusgaben,zum
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BeispielbedingtdurchdieErhöhungderGesundheitskostenoder
dergestiegenenAufwendungenfürdieAltersvorsorge,rechnen
sichandereAusgabendazu,diedirektausderkonjunkturellen
Schwächeresultieren(ZunahmederArbeitslosigkeit,derSozial-
hilfe etc.).

DieSozialleistungen imVerhältniszumBIPbetrugen 2021
27,9%.BetrachtetmandenZeitraumvon 1995bis 2021(siehe
Grafik G5.2), so erkenntman, dass – genau wie die absolu-
ten Ausgaben und die Ausgaben pro Kopf – auch der Anteil
der  Sozialleistungen am BIP tendenziell zugenommen hat. 
Der abrupteAnstiegimJahr 2009undin 2020istzueinemgros-
senTeilaufeineAbnahmedesBIPnachmehrerenJahrenmit
überdurchschnittlichemWachstumzurückzuführen.Aberauch
derAnstiegderSozialausgaben–insbesonderederAusgaben
fürArbeitslosealsFolgederverschlechtertenwirtschaftlichen
EntwicklungimJahr 2009undin 2020–hatteeinenEinfluss.

Die Covid-19-Pandemie führte  2020 gesamtwirtschaftlich
zu einem Rückgang des Erwerbseinkommens, insbesondere
aufgrund der temporären Reduktion der Tätigkeiten oder so-
garderSchliessungeinigerBetriebe.Das Sozialschutzsystem
konntedieAuswirkungenjedochabmildern.So stelltederBund
10,8 MilliardenFranken(laufendePreise)zurFinanzierungvon
EntschädigungenbeiKurzarbeitbereit.Zudemwurdeeineneue
Leistung,dieCorona-Erwerbsausfallentschädigung,geschaffen,
dieSelbstständigemit2,1 MilliardenFranken in 2020undmit
1,8 MilliardenFrankenin 2021unterstützthat.

Gesamteinnahmen der sozialen Sicherheit

DenAusgabenstehenEinnahmengegenüber,welchedasSystem
dersozialenSicherheitfinanzieren.Sie könneninunterschied-
liche Kategorien aufgeteilt werden. In  der GRSS werden im
 Wesentlichen vier Finanzierungsquellen unterschieden (siehe 
Grafik G5.3) :

DengrösstenAnteilderEinnahmentragendiesogenannten
geschütztenPersonen.DiesebestehenausArbeitnehmenden,
Selbständigerwerbenden,ArbeitslosenundRentenbeziehenden.
Sie finanzierenmehralseinDrittelbzw.89,6 Mrd.Frankender
Einnahmen.Ein wesentlicherBestandteildieserSozialbeiträge
sind die Kopfprämien der obligatorischen Krankenpflegeversi-
cherung (ohne individuelle Prämienverbilligung der öffentlichen 
Hand).An zweiterStellefolgendieEinnahmenausdenSozialbei-
trägenderArbeitgebenden,dieknappeinDrittelbzw.71,3 Mrd.
Frankenausmachen.Der grössteTeildavonfliesstindieberuf-
licheVorsorge (31,5 Mrd.Franken)unddieAlters-undHinter-
lassenenversicherung (16,1 Mrd. Franken). Die  drittwichtigste
Finanzierungsquellemit65 Mrd.Franken(25,8%derEinnahmen)
besteht aus den Beiträgen der öffentlichen Hand, das heisst aus 
allgemeinen Steuermitteln und aus zweckgebundenen Steuern 
wiezumBeispieldieAnteilederTabak-undAlkoholsteuer,die
derAHVzugutekommen.

Der Rest von rund 10,2% bzw. 25,7 Mrd. Franken stammt
grösstenteils aus Vermögenserträgen.

ImlangfristigenVergleichfälltauf,dasssichdieEinnahmen
seit 1995 von 127  Mrd. Franken (zu Preisen von 2020) auf
252 Mrd.Frankenbeinaheverdoppelthaben.Die einzelnenBe-
standteile haben sich in dieser Zeit ebenfalls leicht verändert, 
sodasssichfolgendedreiEntwicklungenfeststellenlassen:Es
zeigtsicheineVerlagerungderBelastungvondenArbeitgeberin-
nenundArbeitgebernhinzudengeschütztenPersonen.Sie ist

Gesamtausgaben und Ausgaben für Sozialleistungen,
pro Kopf, 1995–2021p
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Gesamtausgaben und Ausgaben für Sozialleistungen,
1995–2021p

In Prozent des BIP G5.2
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 G5.1  Gesamtausgaben und Ausgaben für Sozialleistungen, pro Kopf, 1995–2021

 G5.2  Gesamtausgaben und Ausgaben für Sozialleistungen, 1995–2021
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weitgehend durch eine Zunahme der Prämie der Krankenversi-
cherungbedingt.So steigtdiePrämiensummevon9,1 Mrd.Fran-
ken–gemesseninPreisenvon2020–bzw.7,1%derEinnahmen
imJahr 1995aufrund27,5 Mrd.Franken(10,9%derEinnahmen)
imJahr 2021.

DieEinnahmendurchdieStaatsbeiträgesindebenfallsstark
angestiegenundbelaufensich2021auf65 Mrd.Frankenbzw.
knappeinViertelallerEinnahmen.Die übrigenEinnahmenein-
schliesslichderVermögenserträgebliebenindenletzten26 Jah-
renrelativkonstantundbetrugenimDurchschnittrund23,7 Mrd.
Franken.Da die anderenEinnahmekomponenten (Sozial- und
Staatsbeiträge)zugenommenhaben,sankihrAnteilvon17,8%
auf10,2%.

Saldo

DieDifferenzzwischenEinnahmenundAusgabenistmiteiner
gewissen Vorsicht zu interpretieren und kann nicht direkt als 
Gewinn(oderVerlust)betrachtetwerden.Der Grunddafürliegt
darin, dass sich die Berechnung der GRSS nicht an rein buchhal-
terischen Kriterien orientiert.

Struktur der Sozialleistungen

ImKernsystemderGRSSwerdendieSozialleistungen inacht
 Risiken und Bedürfnisse (sogenannte Funktionen) unterteilt. 
Diese Funktionen sind: Krankheit/Gesundheitsversorgung, In-
validität, Alter,Hinterbliebene, Familie/Kinder, Arbeitslosigkeit,
WohnenundsozialeAusgrenzung.WirdeinePersonbeispiels-
weisekrank,sobestehtdasRisikoeinesErwerbsausfallsund
das Bedürfnis nach medizinischer Versorgung. Diese funktio-
nale  Untergliederung bildet unter anderem auch die Basis für 

 detaillierte Ländervergleiche im Bereich der sozialen Sicherheit. 
Während es schwierig ist, einzelne Regimes wie zum Beispiel die 
AHVinderSchweizmitdergesetzlichenRentenversicherungin
Deutschland zu vergleichen, ist ein Vergleich der künstlichen 
FunktionAlterderbeidenLändermöglich.Zusätzlichliefertdiese
AufteilungaberauchfürdieAnalysederschweizerischenSozial-
politik wichtige Informationen, da sie zeigt, welche Risiken und 
BedürfnisseinwelchemMassdurchsozialstaatlicheundprivate
Leistungenabgedecktsind.Die einzelnenFunktionenkönnenvon
verschiedenenEinflussfaktorensehrunterschiedlichbetroffen
sein:BeispielsweisewirktsichdiekonjunkturelleEntwicklung
stark auf die Funktion Arbeitslosigkeit aus. Demgegenüber
werdendieSozialleistungenfürdieFunktionAlterinersterLinie
durchstrukturelleFaktorenwiediedemografischeAlterungbe-
einflusst.DazukommenausserdempolitischeMassnahmenwie
beispielsweisedasObligatoriumderArbeitslosenversicherung,
derUnfallversicherungundderberuflichenVorsorgeinden80er
Jahren oder die Einführung der Mutterschaftsentschädigung
imJahre2005undderCorona-Erwerbsausfallentschädigungin
2020.In denmeistenFällenistesjedochnichtmöglich,einzelne
EffekteisoliertalsUrsacheeinerEntwicklungauszumachen,da
sich mehrere Faktoren gegenseitig beeinflussen.

Sozialleistungen nach Funktionen

Von den 206  Mrd. Franken, welche 2021 für Sozialleistun-
gen ausbezahlt wurden, entfällt der grösste Teil (40,8% bzw.
84,0 Mrd.Franken)aufdieFunktionAlter.Zusammenmitden
FunktionenKrankheit/Gesundheitsversorgung(31,4%)undInva-
lidität(7,9%)machensiebereits80,0%derSozialleistungenaus
(vgl. Grafik G5.3).BedeutendkleinersinddieAufwendungenfür
die restlichen fünf Funktionen Hinterbliebene, Familie/Kinder, 
Arbeitslosigkeit,sozialeAusgrenzungundWohnen(gemeinsam
20,0%allerSozialleistungen).

Bei der Betrachtung der Entwicklung der Sozialleistungen
fürdieeinzelnenFunktionen imZeitraumzwischen1995und
2021 ist festzustellen, dass sich die funktionsspezifischen 
AufwendungentrotzsehrunterschiedlicherEinflussfaktorenin
ähnlichemAusmassentwickelthaben.DaherbliebendieAnteile
der Sozial leistungen nach Funktionen an der Gesamtheit der 
Sozialleistungen seit 1995 relativ stabil. Einzig der Anteil der
Funktion Arbeitslosigkeit unterliegt stärkeren konjunkturellen
Schwankungen.Er bewegtesichindenletzten26 Jahrenineiner
Bandbreitevon2,7%bis9,7%allerSozialleistungen.In absoluten
Zahlen hingegen nahmen vor allem die Sozialleistungen in den 
FunktionenAlterundKrankheit/Gesundheitsversorgungstarkzu.

Gesamteinnahmen der sozialen Sicherheit, nach Art,
1995–2021p

In Mrd. Franken (zu Preisen von 2020) G5.3
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Staatsbeiträge Vermögenserträge und übrige Einnahmen

p provisorisch

Quelle: BFS – Gesamtrechnung der Sozialen Sicherheit (GRSS) © BFS 2023

G5.3  Gesamteinnahmen der sozialen Sicherheit, nach Art, 1995–2021
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Funktion Alter

DieAufwendungenfürdasAlterimJahr 2021machenmit40,8%
dengrösstenTeilderSozialleistungenaus.Von deninsgesamt
84,0 Mrd.Frankenstammen42,9 Mrd.FrankenausderAlters-
undHinterlassenenversicherung(AHV)und37,0 Mrd.Franken
ausder beruflichenVorsorge (BV).Sie werden vorwiegend in
Form von Renten und Kapitalleistungen (Einmalzahlungen)
ausbezahlt. Die  demografische Alterung, definiert als die Zu-
nahmedesAnteils ältererMenschenanderBevölkerung, hat
einenstarkenEinflussaufdieZunahmederSozialleistungenfür
dieFunktionAlter.BetrachtetmandieEntwicklungderAnteile
dermindestens65-jährigengegenüberdemAnteilder20-bis
64-jährigen Personen (Altersquotient), zeigt sich, dass dieser
Anteilvon23,7%(1995)auf30,7%(2021)gestiegenist.Daneben
könnenaberauchandereEinflussfaktorenbeobachtetwerden:
SoverändertensichbeispielsweisedieAusgabendieserFunk-
tionzwischen2001und2002sowiezwischen2004und2005
kaum.DiesistaufdieErhöhungdesRentenaltersderFrauen(von
62 Jahrenauf63 Jahre imJahr 2001undvon63 Jahrenauf
64 JahreimJahr 2005)zurückzuführen.Der EffektdieserReform
verzögertesichdurchdieneufürFraueneingeführteMöglichkeit,
eine Frührente zu beziehen.

Funktion Krankheit/Gesundheitsversorgung

2021wurdeninsgesamt64,6 Mrd.Franken(31,4%derGesamt-
ausgaben) für Krankheit/Gesundheitsversorgung ausgegeben. 
Die  Ausgaben für diese Funktion stiegen seit 1995 real um
39,6 Mrd.Frankenbzw.durchschnittlichum1,5 Mrd.Frankenpro
Jahran.Mit AbstandammeistenLeistungenwerdenvonder
obligatorischen Krankenpflegeversicherung (oKPV) ausbezahlt 
(31,6 Mrd.Frankenbzw.48,9%).Die EinführungdesVersiche-
rungsobligatoriumsmitdemKVG1996führteinteressanterweise
nurzueinemleichtenzusätzlichenkurzfristigenAusgabenan-
stieg.Das könntedaran liegen,dassbereitsvorhereinGross-
teilderBevölkerungversichertwar.An zweiterStelle folgtdie
öffentliche Finanzierung des Gesundheitswesens (dazu zählen 
insbesondere die Subventionen von Kantonen und Gemeinden 
andieSpitäler)mit15,6 Mrd.Franken.

Die Ursachen für die Kostenzunahme im Gesundheitsbereich 
sindsehrkomplex.Die verschiedenenFaktorenbeeinflussensich
gegenseitig, sodass es schwierig ist, Ursache und Wirkung zu 
unterscheiden2.EinigewichtigeGründekönnenimmedizinisch-
technischen Fortschritt, in der demografischen Entwicklung
bzw.der AlterungundinderAnspruchshaltungderBevölkerung
gesehen werden3.

2 BundesamtfürStatistik,«Déterminantsetévolutiondescoûtsdusystèmede
santé en Suisse», Neuchâtel, 2007.

3 Schweizerischeärztezeitung,2011;92 :38,DieGründeder«Kostenexplosion»
im Gesundheitswesen, Kocher Gerhard.

Im Jahr  2020 hat die Covid-19-Pandemie auf aggregierter
Ebene betrachtet keine grösseren Auswirkungen gezeigt : Die
Leistungen im Bereich Krankheit/Gesundheitsversorgung stie-
genzwischen2019und2020um5,3%,alsoinsgesamtweniger
starkalszwischen2018und2019 (4,8%).DieserAnstiegent-
sprichtdemgrundsätzlichenTrendderVorjahre.Im Jahr 2020
gabesdabeizweigegenläufigeEntwicklungen.Einerseitssind
aufgrund der zeitweiligen Beschränkungen in weiten Bereichen 
des öffentlichen Lebens und der wirtschaftlichen Aktivitäten
niedrigere Unfallkosten zu verzeichnen. Zudem wurden viele ope-
rationen verschoben, was in geringeren öffentlichen Beiträgen für 
Krankenhäuserresultierte.AndererseitsstiegendieKostenfür
bezahlten Krankheitsurlaub, da die Zahl der krankheitsbedingten 
Abwesenheitenzunahm.AuchdieKosten fürTestsauf Infek-
tionskrankheitenstiegenan,weilCovid19-TestsderBevölkerung
imJahr 2020kostenloszurVerfügunggestelltwurden.

DieimJahr 2021höherenAusgabenimGesundheitsbereich
sind unter anderem auf die Test- und Impfkampagne gegen
Covid-19zurückzuführen.

Funktion Invalidität

FürdieFunktionInvaliditätwurden2021 insgesamt16,2 Mrd.
Franken ausgegeben. Dies entspricht einem Anteil an allen
Sozialleistungen von 7,9%. Der  grösste Teil der Leistungen
stammtausder Invalidenversicherung (IV)mit7,4 Mrd.Fran-
ken.Dazukommen4,2 Mrd.FrankenausdenEinrichtungenzur
Unterbringung, Beschäftigung, Betreuung und Förderung von 
invalidenMenschen(Invalidenheime).ErstandritterStellefolgt
dieberuflicheVorsorgemit1,9 Mrd.Franken.

Umdie zeitliche Entwicklung dieser Funktion aufzuzeigen,
könnenentwederdieAusgabeninFrankenoderderAusgaben-
anteilanallenSozialleistungenbetrachtetwerden.Im erstenFall
lässtsicheinAnstiegderAusgabenvon9,8 Mrd.Franken im
Jahr 1995auf14,9 Mrd.FrankenMitteder00er-Jahreerkennen.
AnschliessendfolgteeinePhasederStagnationmitAusgaben
zwischen 14,8  Mrd. Franken (2008) und 16,2  Mrd. Franken
(2020).Der GrunddieserStagnation liegtdarin,dassdieeher
sinkenden Ausgaben der Invalidenversicherung (IV) nach der
IV-Revision2008durchdenAnstiegderErgänzungsleistungen
zur IV kompensiert worden sind. Betrachtet man hingegen den 
Ausgabenanteil,so lässtsichebenfallseinAnstiegvon10,5%
(1995)auf11,6%(2005)beobachten.Da aberdieAusgabenaller
anderenFunktionenindenFolgejahrengestiegensind,während
die Invaliditätsausgaben konstant blieben, ging der Anteil der
FunktionInvaliditätbis2021auf7,9%–d. h.unterdasNiveau
von1995–zurück.
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Funktion soziale Ausgrenzung

ImVergleichzudenanderenFunktionensinddieAusgabenfür
dieFunktion«sozialeAusgrenzung»eherklein.Sie sindjedoch
von grosser sozialpolitischer Bedeutung, da ihnen wesentliche 
Bedarfsleistungenzugeordnetsind.Es sinddiesvorallemdie
wirtschaftlicheSozialhilfeunddieSozialhilfeimAsyl-undFlücht-
lingsbereich. Gemäss Definition umfasst diese Funktion «sozial 
Ausgegrenzte»oder«diejenigen,dievonsozialerAusgrenzung
bedrohtsind»,wiezumBeispielMittellose,Einwanderer,Flücht-
linge,Drogen-oderAlkoholabhängigeundOpfervonGewaltta-
ten.Der AnteilderFunktionanallenSozialleistungenbeträgtim
Jahr 20212,0%(1995:2,3%),wasrund4,1 Mrd.Franken(1995:
2,1  Mrd. Franken) entspricht. Betrachtetman die langfristige
Entwicklung,solässtsicheineüberdurchschnittlichejährliche
WachstumsratederrealenAusgabenvon2,4%erkennen(Anstieg
derAusgabenallerSozialleistungenum3,1%).

Sozialleistungen nach Funktionen, 1995 und 2021
In Prozent der gesamten Sozialleistungen G5.4

Alter

Krankheit/ Gesundheitsversorgung

Invalidität

Arbeitslosigkeit

Familie/Kinder

Hinterbliebene

Soziale Ausgrenzung

Wohnen

1995: 93 Mrd. Franken 2021: 206 Mrd. Franken

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Quelle: BFS –Gesamtrechnung der Sozialen Sicherheit (GRSS) © BFS 2023

Sozialleistungen im Kanton Zürich
GrundsätzlichinformiertdieGRSSaufnationalerEbeneüber
dieSozialfinanzen,wobeieinequantitativekantonaleAuftei-
lung nicht möglich ist. Trotzdem kann festgehalten werden, 
wie sich die unterschiedlichen kommunalen und kantona-
len Sozialleistungen im Kanton Zürich in diese funktionale 
AufteilungnachESSOSSeingliedernlassen.So fliessendie
AlimentenbevorschussungindieFunktionFamilie/Kinder.
AusgabenimZusammenhangmitderSozialhilfeunddem
Asylwesen fliessen grösstenteils in die Funktion soziale
Ausgrenzung.Der restlicheAnteilwirdindenFunktionen
Wohnen und Krankheit/Gesundheitsvorsorge verbucht. 
Die  Zusatzleistungen zur AHV/IV werden hauptsächlich
denentsprechendenFunktionenAlter,Hinterbliebeneund
Invalidität zugewiesen, teilweise aber auch den Funktionen 
Krankheit/Gesundheitsversorgung und Wohnen.

G5.4  Sozialleistungen nach Funktionen, 1995 und 2021
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6 Fokus:Langzeitbezug

Die Jahre 2020 und 2021 waren geprägt durch die Auswir-
kungen der Covid-19-Pandemie und zeigten insbesondere 
für das Jahr 2021 eine rückläufige Soziallhilfequote und 
einen Rückgang der Anzahl Sozialhilfebeziehenden im 
Kanton Zürich. Diese Entwicklung war zu einem grossen 
Teil auf abnehmende Neuanmeldungen zurückzuführen. 
Sie geht aber einher mit stagnierenden Beendigungs-
zahlen und dadurch mit zunehmenden Bezugsdauern 
derjenigen Personen, die sich in einem laufenden Sozial-
hilfebezug befinden. Dieser Sachverhalt von erhöhten 
Bezugsdauern wird bereits seit Längerem beobachtet. 
So hat die Städteinitiative Sozialpolitik (2020) in ihrem 
Kennzahlenbericht für das Jahr 2019 den Langzeitbezug 
ausgewertet und findet ebenfalls steigende Anteile von 
Dossiers mit einer Bezugsdauer von mindestens drei 
Jahren im Beobachtungszeitraum von 2011 bis 2019. 
Auch SKOS (2021) weist in einem Grundlagenpapier zum 
Langzeitbezug in der Sozialhilfe auf die mit erhöhten Be-
zugsdauern verbundenen Herausforderungen hin.
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Vor dem Hintergrund dieser Beobachtungen ist das vorliegende 
FokuskapiteldervertieftenAnalysevonLangzeitbezügenimKan-
tonZürichgewidmet.WährendinKapitel 3.2durchschnittliche
Bezugsdauern ausgewertet werden, richtet sich in diesem Fo-
kuskapiteldasAugenmerkaufverschiedeneBezugsdauerklassen
der Dossiers, die einen laufenden Sozialhilfebezug aufweisen. Da-
beihandeltessichumDossiers,diewenigeralseinJahrSozial-
hilfe beziehen, solche die zwischen einem und unter drei Jahren 
beziehen, zwischen drei und unter sechs Jahren, zwischen sechs 
undunterneunJahren,unddenjenigen,diemindestensneun
JahreSozialhilfebeziehen.AnhanddieserdetailliertenBetrach-
tungsweise können die mit den unterschiedlichen Bezugsdauern 
einhergehendenDossier-undPersonen-Eigenschaftenanalysiert
werden.

Grafik G6.1zeigt,wiederAnteilderDossiersmitlangenBe-
zugs dauern über die letzten zehn Jahre gestiegen ist. 2013 be-
trugderAnteilderDossiersmitmindestensdreiJahrenBezugs-
daueranallenDossiers34,0%undderjenigederDossiersmit
mindestensneunJahrenBezugsdauer8,8%.2022beläuftsich
derAnteilderDossiersabdreiJahrenBezugsdauerauf45,2%
undderjenigederDossiersabneunJahrenauf11,9%.

JedochnichtnurderAnteilderDossiersmitlangenBezugs-
dauern, auch ihre absolute Gesamtzahl ist über die letzten zehn 
Jahregestiegen,währenddiejenigevonDossiersmitkürzeren
Bezugsdauerngesunkenist.2013gabesinsgesamt9445 Dos-
siers mit einer Bezugsdauer von mindestens drei Jahren, darunter 
2434 DossiersmiteinerBezugsdauervonmindestens9 Jahren.
18’307 DossiershatteneineBezugsdauervonwenigeralsdrei
Jahren.Im Jahr 2022jedochbeläuftsichdieAnzahlDossiersmit
mindestensdreiJahrenBezugsdauerauf12’679,unddarunter
diejenigederDossiersmitmindestensneunJahrenBezugsdauer

auf 3331. Dossiers mit einer Bezugsdauer von unter drei Jahren 
summierensich2022auf15’363.Grafik G6.2zeigtdieVerände-
runginderAnzahlDossiersindenverschiedenenBezugsdauer-
klassen von 2022 zu 2013 (in Prozent).

DieseEntwicklungzeigt,wiewichtigesist,sichmitdenPer-
sonen auseinanderzusetzen, die lange auf Sozialhilfe angewie-
sen sind. Hierfür werden im Folgenden die Verteilungen einiger 
Merkmaleaufgezeigt,welchenimBereichderSozialhilfebeson-
deres Interesse zukommt. Hierzu zählt zunächst die Struktur der 
Unterstützungseinheit.Grafik G6.3stelltdieVerteilungfürdie
unterschiedlichen Unterstützungseinheiten nach Bezugsdauer-
klassenimJahr 2022dar.

Betrachtet man Dossiers mit einer Bezugsdauer von mindes-
tensdreiJahren,soweisenEinelternfamilien(51,2%)undPaare
mitKindern (48,9%)erhöhteAnteileauf.Betrachtetmanaber
dieAnteilederDossiersabneunJahrenBezugsdauer,sosind
diesebeiEinelternfamilienundPaarenmitKindern(10,3%bzw.
8,1%)tieferalsbeiEinpersonendossiers(12,6%)oderPaarenohne
Kinder(13,0%).Diesistunteranderemdamitzuerklären,dass
KindermitErreichenderVolljährigkeitentwederausdemFami-
lienhaushalt wegziehen oder aus den Dossiers ausscheiden und 
in eigene Dossiers zugeteilt werden.

Anteil Dossiers an Bezugsdauerklasse pro Jahr G6.1
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In blauen Farbtönen sind längere Bezugsdauern ab drei Jahren dargestellt, während kurz- und
mittelfristige Bezugsdauern in grau gehalten sind.

Quelle: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS) © BFS 2023

Veränderung in der Anzahl Dossiers von 2022 zu 2013
nach Bezugsdauerklassen G6.2
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Quelle: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS) © BFS 2023

Bezugsdauer nach Typ der Unterstützungseinheit G6.3

Eine Person1

Paare ohne Kind

Einelternfamilien

Paare mit Kind

Andere

Total

Bezugsdauer bis unter 1 Jahr Bezugsdauer 1 bis unter 3 Jahre
Bezugsdauer 3 bis unter 6 Jahre Bezugsdauer 6 bis unter 9 Jahre
Bezugsdauer 9 Jahre und mehr

0% 20% 40% 60% 80% 100%

29,5% 27,0% 21,6% 9,3% 12,6%

27,2% 26,6% 22,4% 10,9% 13,0%

22,5% 26,3% 27,3% 13,6%

22,7% 28,4% 28,5% 12,3%

28,3% 28,3% 35,8%

27,8% 27,0% 23,1% 11,9%

1Alleinlebend oder nicht-alleinlebend

In blauen Farbtönen sind längere Bezugsdauern ab drei Jahren dargestellt, während kurz- und
mittelfristige Bezugsdauern in grau gehalten sind.

Quelle: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS) © BFS 2023

G6.1  Anteil Dossiers an Bezugsdauerklasse pro Jahr

G6.2  Veränderung in der Anzahl Dossiers von 2022 zu 2013 nach Bezugsdauerklassen

G6.3  Bezugsdauer nach Typ der Unterstützungseinheit
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AlsnächsteswirdderZusammenhangzwischenBezugsdauer
undErwerbsituationbetrachtet.HierbeiwerdennurPersonenim
erwerbsfähigenAlterzwischen15und64 JahreninGrafik G6.4
berücksichtigt.

DerBlickaufdieErwerbssituationzeigtdiewichtigeRolleder
Erwerbsintegration. Nichterwerbstätige haben einen höheren
Anteil an den Bezugsdauerklassen ab drei Jahren (51,3%) im
VergleichzuErwerbstätigen(43,6%)undErwerbslosen(44,7%).
AuchderAnteilanDossiersmitmindestensneunJahrenBe-
zugsdauer ist in der Gruppe der Nichterwerbstätigen stärker 
vertreten(15,3%)alsinderjenigenderErwerbstätigen(8,2%)oder
Erwerbslosen(12,3%).EinhergehendmitdiesemBildsindauch
beidenAbschlussgründenderDossiersdieAnteilederjenigen,
dieaufgrundeinerVerbesserungderErwerbssituationausder
Sozialhilfe abgelöst werden konnten in allen Bezugsdauerklassen 
beidenErwerbstätigenamhöchstenundbeidenNichterwerbstä-
tigenamniedrigsten.In derBezugsdauerklasseabneunJahren
könnenbeidenErwerbstätigenimmernoch43,9%derPersonen
in abgeschlossenen Dossiers aufgrund einer Verbesserung der 
ErwerbssituationausderSozialhilfeabgelöstwerden–beiden
NichterwerbstätigenbeläuftsichdieserAnteilaufgeradeeinmal
15,4%.

Die räumliche Verteilung der Sozialhilfebeziehenden ist wich-
tig, um Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Gebie-
tenzuermitteln.Die Grafik G6.5stelltdieVerteilungderPersonen
in der Sozialhilfe nach verschiedenen Gemeindegrössenklassen 
dar.

HierlässtsicheinUnterschiederkennenfürdiejenigenPer-
sonen,dieinStädtenab100’000 Einwohnernleben1;fürdiese
PersonenistderAnteilanBezugsdauerklassenabdreiJahren
höher(53,6%)alsindenGemeindeklassenmittieferenEinwoh-
nerzahlen. So  beträgt etwa der Unterschied zu Städten mit
20’000bis99’999 Einwohnern(41,8%)fastzwölfProzentpunkte.

Eine letzte Grösse, die in diesem Kapitel untersucht wird,
ist die Nationalität, also ob eine Person die Schweizer Staats-
bürgerschaft hat oder ob es sich um eine ausländische Person 
handelt.Die VerteilungderPersonennachNationalitätüberdie
verschiedenenBezugsdauerklassenistinGrafik G6.6dargestellt.

Sozialhilfebeziehende mit einer ausländischen Nationalität 
weisenhöhereAnteileindenBezugsdauerklassenabdreiJahren

ausalsPersonenmitschweizerischerNationalität(49,3%bzw.
45,6%),wobeiderenAnteilinderhöchstenBezugsdauerklasse
abneunJahren(9,3%gegenüber12,6%)niedrigeristalsdieje-
nige von Personen mit schweizerischer Nationalität. Hierbei ist 
zu berücksichtigen, dass Personen mit ausländischer Nationalität 
eine geringere Wahrscheinlichkeit für sehr lange Bezugsdauern 
haben–beispielsweise,wenndieEinreiseindieSchweizerstvor
Kurzem stattgefunden hat.

1 Stadt Zürich und Winterthur

Bezugsdauer nach Nationalität G6.6

Schweizer/-in

Ausländer/-in

Bezugsdauer bis unter 1 Jahr Bezugsdauer 1 bis unter 3 Jahre
Bezugsdauer 3 bis unter 6 Jahre Bezugsdauer 6 bis unter 9 Jahre
Bezugsdauer 9 Jahre und mehr

0% 20% 40% 60% 80%

26,7% 27,7% 21,2% 11,8% 12,6%

24,6% 26,1% 28,9% 11,1% 9,3%

In blauen Farbtönen sind längere Bezugsdauern ab drei Jahren dargestellt, während kurz- und
mittelfristige Bezugsdauern in grau gehalten sind.

Quelle: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS) © BFS 2023

Bezugsdauer nach Erwerbssituation
Personen im erwerbsfähigen Alter von 15–64 Jahren G6.4

Erwerbstätig

Erwerbslos

Nichterwerbstätig

Bezugsdauer bis unter 1 Jahr Bezugsdauer 1 bis unter 3 Jahre
Bezugsdauer 3 bis unter 6 Jahre Bezugsdauer 6 bis unter 9 Jahre
Bezugsdauer 9 Jahre und mehr

0% 20% 40% 60% 80% 100%

26,8% 29,6% 25,3%

28,2% 27,1% 21,6% 12,3%

23,3% 25,4% 24,4% 11,7% 15,3%

Nicht dargestellt: Antworten "Weiss nicht", Missings oder nicht gefragt.

In blauen Farbtönen sind längere Bezugsdauern ab drei Jahren dargestellt, während kurz- und
mittelfristige Bezugsdauern in grau gehalten sind.

Quelle: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS) © BFS 2023

Bezugsdauer nach Gemeindegrösse G6.5

<5 000 Einwohner

5 000–9 999 Einwohner

10 000–19 999 Einwohner

20 000–99 999 Einwohner

100 000 Einwohner und mehr

Bezugsdauer bis unter 1 Jahr Bezugsdauer 1 bis unter 3 Jahre
Bezugsdauer 3 bis unter 6 Jahre Bezugsdauer 6 bis unter 9 Jahre
Bezugsdauer 9 Jahre und mehr

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30,3% 33,8% 22,0%

29,5% 32,4% 21,8%

25,6% 30,9% 22,7%

27,0% 31,2% 22,5%

23,9% 22,5% 27,8% 13,4%

In blauen Farbtönen sind längere Bezugsdauern ab drei Jahren dargestellt, während kurz- und
mittelfristige Bezugsdauern in grau gehalten sind.

Quelle: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS) © BFS 2023

 G6.4  Bezugsdauer nach Erwerbssituation

 G6.5  Bezugsdauer nach Gemeindegrösse

 G6.6  Bezugsdauer nach Nationalität
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Betrachtung aller Faktoren im Zusammenspiel miteinander

Interessant ist die gemeinsame Verteilung der unterschiedlichen 
hierdargestelltenGrössen.In Grafik G6.7werdendieWahrschein-
lichkeitenderverschiedenenKombinationenvonAusprägungen
in einer Heatmap dargestellt. Hierbei werden nur Personen 
berücksichtigt, die im erwerbsfähigen Alter sind. Besonders

hohe Wahrscheinlichkeiten, mindestens drei Jahre Sozialhilfe zu 
beziehenweisendemnacherwerbstätigeAusländermitKindern
(EinelternfamiliensowiePaaremitKind)ingrossenStädtenab
100’000 Einwohnernauf,sowienichterwerbstätigePersonenin
grossen Städten, die sich in einer Paarkonstellation ohne Kinder 
befinden.

G6.7  Heatmap der Verteilung der Personen im erwerbsfähigen Alter in Dossiers mit einer Bezugsdauer von mindestens drei Jahren Heatmap der Verteilung der Personen im erwerbsfähigen Alter in Dossiers mit einer Bezugsdauer von mindestens drei
Jahren G6.7

0% 35% 70%

Einpersonendossiers <5 000
Einwohner

5 000–9 999 
Einwohner

10 000–19 999 
Einwohner

20 000–99 999 
Einwohner

100 000 Einwohner 
und mehr

Paare ohne Kind <5 000
Einwohner

5 000–9 999 
Einwohner

10 000–19 999 
Einwohner

20 000–99 999 
Einwohner

100 000 Einwohner 
und mehr

Einelternfamilien <5 000
Einwohner

5 000–9 999 
Einwohner

10 000–19 999 
Einwohner

20 000–99 999 
Einwohner

100 000 Einwohner 
und mehr

Paare mit Kind <5 000
Einwohner

5 000–9 999 
Einwohner

10 000–19 999 
Einwohner

20 000–99 999 
Einwohner

100 000 Einwohner 
und mehr

Nationalität Schweizer/-in Ausländer/-in

Erwerbssituation Erwerbstätig Erwerbslos
Nicht-

erwerbstätig Erwerbstätig Erwerbslos
Nicht-

erwerbstätig

Quelle: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS) © BFS 2023
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Zur Vervollständigung des Bildes zum Langzeitbezug werden 
desWeitereninTabelleTA6.1imAnhangdiemehrdimensionalen
AuswertungennachdenverschiedenenBezugsdauerklassendar-
gestellt.Sie werdenaufallenPersonenimerwerbsfähigenAlter
zwischen15und64 Jahrenberechnet–dargestelltsindjedoch
nurdiejenigenResultate, die aufmindestenssechsPersonen
basieren2. 

DieseAuswertungenlassenGruppenmitunterschiedlichen
Wahrscheinlichkeiten für einen längeren Sozialhilfebezug erken-
nen3. Wenn man innerhalb der gemeinsamen Resultate die ein-
zelnenMerkmaleseparatbetrachtet,soscheineninsbesondere
Personen mit schweizerischer Staatsbürgerschaft im Vergleich 
zusolchenmiteinemausländischenPassundEinwohnergrös-
serer Gemeinden im Vergleich zu denen in Gemeinden mit nied-
rigerenEinwohnerzahleneherhöhereAnteileinlangenBezugs-
dauerklassen ab neun Jahren aufzuweisen. Tendenziell haben 
NichterwerbstätigehöhereAnteileanlangenBezugsdauernim
VergleichzuanderenErwerbssituationen.Ausserdemscheinen
Paare ohne Kinder ebenfalls häufig lange Bezugsdauern zu ha-
ben.DieseErgebnissesindkohärentmitdenendereindimensio-
nalenVerteilungen,dieindenGrafikenG6.3bisG6.6dargestellt
sind.

AberessindvorallemdiegemeinsamenVerteilungenüber
allevierGrössen,dieinTabelleTA6.1besondersinteressieren.
SehrniedrigeAnteileanderBezugsdauerklasseabneunJah-
ren hat die Kombination vonAusländerinnen undAusländern
inmittelgrossenGemeindenvon5000–9999 Einwohnern,die
erwerbstätigsindundbeidenenessichumeinEinpersonendos-
sierhandelt.Der AnteilderBezugsdauerklasseabneunJahren
beträgtindieserGruppegeradeeinmal2,2%.

EineneherhohenAnteilanlangenBezugsdauernhabenhinge-
gen Kombinationen aus nichterwerbstätigen Schweizerinnen und 
Schweizern, die in grösseren Gemeinden leben und in einer Paar-
konstellationohneKinderleben.Der AnteilanderDauerklasse
abneunJahrenbeläuftsichindieserBezugsgruppeauf22,9%.

AlsFazitlässtsichfesthalten,dasszwardieseparateBetrach-
tungverschiedenerMerkmalenichtunbedingtaufeinerhöhtes
Risikoeines langenSozialhilfebezugsschliessen lässt, jedoch
scheinen sich in der gemeinsamen Betrachtung Untergruppen 
zu bilden, die erhöhte Wahrscheinlichkeiten für einen langen 
Sozialhilfebezugaufweisen.EineGruppe,diebesonderswahr-
scheinlich eine Bezugsdauer von mindestens neun Jahren hat, 
scheinen nichterwerbstätige Schweizer in grossen Gemeinden 
bzw. Städten zu sein, die in einer Paarkonstellation ohne Kinder 
leben.

2 Deswegenkannesvorkommen,dasssichdieZeilenanteilenichtauf100%
aufsummieren.

3 Wirweisenjedochdaraufhin,dassdieeinzelnenGruppen(=ZelleninTa-
belle TA6.1)sehrunterschiedlicheAbsolutzahlenanPersonenhabenkönnen.
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Abgeschlossenes Dossier
EinDossiergiltalsabgeschlossen,wennesseitmehralssechs
MonatenkeineAuszahlungerhielt.EskönnensomitauchDos-
siersdarunterfallen,dieeineletzteAuszahlungnochimVorjahr
erhielten und im laufenden Jahr abgeschlossen wurden. Falls So-
zialhilfebeziehende nach einem Unterbruch von mehr als sechs 
Monaten erneut einen Antrag stellen, wird ein neues Dossier
eröffnet.

Anteile
DerAnteilbeziehtsichaufeineinderTabellevordefinierteGe-
samtheit.Dieseschliesstdie«ohneAngaben»(Missings)unddie
Antwortkategorie«weissnicht»aus,womitsichdieGesamtheit
nurausdengültigenAntwortenzusammensetzt.

Administrativdaten
Daten der kantonalen Verwaltung, die im Zusammenhang mit der 
Leistungserbringung erfasst werden.

Aggregation, aggregiert
VieleEinzeldaten(z. B.einzelneFrankenbeträge)werdenzueinem
Ganzenzusammengefasst.DieSummeverschiedenerAusgaben
für bedarfsabhängige Leistungen (z. B. Zusatzleistungen zur
AHV/IV,Alimentenbevorschussung,Sozialhilfe)werdenjenach
Vorschriften des Rechnungswesens in den Gemeinden oder 
Kantonen zu einer aggregierten Zahl «Soziale Wohlfahrt» addiert.

Alimentenbevorschussung (ALBV)
Nicht oder nicht rechtzeitig bezahlte Unterhaltsbeiträge für Kin-
derwerdenvondenGemeindenbevorschusst.DerAnspruchwird
in einem Gerichtsentscheid oder in einer behördlich genehmigten 
Vereinbarung festgelegt. Die Leistungen werden gekürzt oder ent-
fallen,wenngewisseEinkommens-und/oderVermögensgrenzen
überschritten werden. Überbrückungshilfen während der Dauer 
derVaterschafts-undUnterhaltsregelungwerdenebenfallszur
Alimentenbevorschussung(ALBV)gerechnet.DieALBVistBe-
standteilderEinzelfallstatistik.

Antragstellende Person
Person,diefürsichundallenfallsfürandereMitgliederderselben
Unterstützungseinheit Sozialhilfe beantragt.

Arbeitslose
RegistrierteArbeitslosegemässArbeitslosenstatistikdesSECO
(vgl. auch erwerbslos).

Ausgesteuerte
ErwerbslosePersonen,derenAnspruchaufLeistungenderAr-
beitslosenversicherungaufgrundderlangenDauerihrerArbeits-
losigkeit erschöpft ist.

Bedarfsabhängige Sozialhilfeleistungen/Bedarfs leistungen
Bedarfsleistungen sind den Sozialversicherungen nachgelagert. 
AndersalsdiekausalorientiertenSozialversicherungsleistungen
können Bedarfsleistungen nur ausgerichtet werden, wenn der 
persönliche Bedarf an finanziellen Ressourcen zur Deckung des 
Existenzminimumsausgewiesenist.Bedarfsleistungensetzen
eine individuelle Bedarfsabklärung bzw. Bedarfsrechnung voraus. 
InderEinzelfallstatistiksindfolgendeBedarfsleistungenerfasst :
ZusatzleistungenzurAHV/IV(ErgänzungsleistungenELundkan-
tonaleBeihilfenkBH,GemeindezuschüsseGZ),Alimentenbevor-
schussung(ALBV)undSozialhilfe.

Bedürftigkeit
Haushaltesindbedürftig,wennsiedienotwendigenMittelfürden
Lebensunterhalt nicht hinreichend oder nicht rechtzeitig selbst 
aufbringen können.

Begleitgruppe zur Sozialhilfestatistik
Die Begleitgruppe Sozialhilfestatistik ist ein beratendes Gremium 
im Zusammenhang mit der Schweizerischen Sozialhilfestatistik. 
Sie ist zusammengesetzt aus Vertreter/innen von Kantonen, 
Städten, Fachorganisationen (insbesondere SKoS) und Bundes-
ämtern.

Besondere Wohnformen
Unter dieser Kategorie sind aussergewöhnliche Wohnformen 
zusammengefasst wie keine feste Unterkunft, Unterkunft in 
Pensionen oder Wohnwagen.

Bezugsquote
KennzahlfürdenAnteilderPersonen,dieeineBedarfsleistung
beziehen, an der gesamten Bevölkerung oder am vergleichba-
renTeilderBevölkerung(z. B.AltersgruppeoderNationalität).
Die BerechnungderQuotenbasiertaufdenZahlenderständi-
genWohnbevölkerunggemässSTATPOPdesVorjahres(Statistik
der Bevölkerung und der Haushalte), wie sie im Bundesamt für 
Statistik nach einheitlichen Kriterien erhoben wird. Bei den Zu-
satzleistungen zur IV ist die Referenzgrösse die vom Bundesamt 
fürSozialversicherungenveröffentlichteAnzahlIV-Rentner/innen
am31.12.desjeweiligenJahres.
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Bezugsquote der bedarfsabhängigen Sozialleistungen
Sie bezeichnet das Verhältnis zwischen den Personen, die 
währendmindestenseinemMonatdesErhebungsjahreseine
bedarfsabhängige Sozialleistung erhalten haben, und der Wohn-
bevölkerung des Kantons (ständige Wohnbevölkerung gemäss 
STATPOP des Vorjahres [Statistik der Bevölkerung und der
Haushalte]). Folgende Leistungstypenwerden berücksichtigt :
Sozialhilfe,AlimentenbevorschussungsowieZusatzleistungen
zurAlters-,Invaliden-undHinterlassenenrente.Personen,dieim
ErhebungsjahrmehralseineLeistungbezogenhaben,werden
nur einmal gezählt.

Bruttobedarf
Der Bruttobedarf ist der aufgrund einer vorgegebenen Bedarfs-
rechnungmonatlichoderjährlicherrechneteBedarfeinerUnter-
stützungseinheit. Je nach Leistung werden unterschiedliche Be-
darfsrechnungen angewendet. Bei der Sozialhilfe wird der Bedarf 
aufgrundderSKOS-Richtlinienberechnet(vgl.auchNettobedarf).
Berücksichtigt werden dabei nur Dossiers mit positiven Werten. 
Dossiersmitnegativenoder0-Wertenwerdenausgeschlossen.

Bruttoinlandprodukt (BIP)
AlsBruttoinlandprodukt (BIP)bezeichnetmandieGesamtheit
aller im Laufe eines Jahres im Inland produzierten Waren und 
geleisteten Dienste (Wertschöpfung).

Deckungsquote
Sie gibt das Verhältnis des Nettobedarfs zum theoretisch be-
rechneten Bedarf (Bruttobedarf) an. Die Deckungsquote variiert 
zwischen0und1.JehöherdieQuote,destohöherderAnteil
der finanziellenSozialhilfeamGesamteinkommendesSozial-
hilfedossiers. Berücksichtigt werden dabei nur Dossiers mit 
positivenWerten.Dossiersmitnegativenoder0-Wertenwerden
ausgeschlossen.

Doppelzählung
Die Sozialhilfestatistik erlaubt in gewissen Fällen eine doppelte 
Dossierführung:
a)  Dossiers von Unterstützungseinheiten werden nach einem 

Umzug in eine andere Gemeinde am alten sowie am neuen 
ort geführt.

b) SechsMonatenachderletztenAuszahlungwirddasDossier
geschlossen.FallsdieselbePersondannerneuteinenAntrag
auf Sozialhilfe stellt, wird ein neues Dossier eröffnet und sie 
wirdalsneuerFallgezählt.DaherstehtindenAnmerkungen
zujederTabelle,obdieDoppelzählungmiteinbezogenistoder
nicht.

Erhebungsperiode
DieErhebungsperiode istderZeitraum,fürwelchendieDaten
erhobenwerden.EineErhebungsperiodedauerteinJahrvom
1. Januar bis 31. Dezember. Wegen der 6-Monatsregel kann
aberdieletzteAuszahlungnochimvorangehendenJahrliegen
(letzteAuszahlungimJulidesVorjahresundDossierabschluss
nach6 MonatenimJanuardesdarauffolgendenJahresbzw.im
Erhebungsjahr).

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (EL)
ImRahmenderAHV/IV-GesetzgebungdesBundesgewährteZu-
satzleistungenzurAHV/IVanbedürftigeRentner/innen.Es han-
delt sich um eine bedarfsabhängige Sozialleistung zur Sicherung 
desExistenzminimums.

Erwerbstätige – Erwerbslose – Nichterwerbspersonen
AlserwerbstätiggeltenPersonen,diemindestenseineStunde
proWocheeinerErwerbsarbeitnachgehen.

AlserwerbslosgeltenallePersonen,dieaufArbeitssuchesind,
unabhängigdavon,obsiebeimRAV(regionalemArbeitsvermitt-
lungszentrum) gemeldet sind.

ZudenNichterwerbspersonenwerdenjenePersonengezählt,
diewedererwerbstätigsind,nochaktivnacheinerArbeitsuchen.
DiesbetrifftvorallemvorübergehendArbeitsunfähige,Personen
mitBetreuungspflichtenoderinAusbildung.DieFragenachder
Erwerbssituation inderSozialhilfestatistik lässt vier verschie-
dene Antworten nach Erwerbstätigkeit, Erwerbslosigkeit und
NichterwerbssituationproPersonzu.IndenErgebnissenwirdnur
eineeinzigeErwerbssituationberücksichtigt.BeiMehrfachanga-
ben wird gemäss einer Prioritätenliste vorgegangen. Dabei gilt 
ErwerbstätigkeitvorErwerbslosigkeitvorNichterwerbssituation.

Dossierstruktur
Die Dossierstruktur ordnet die Unterstützungseinheiten bestimm-
tenTypenzu.DafürwirddieBeziehungihrereinzelnenMitglieder
mithilfe der Merkmale Beziehungstyp, Alter, Geschlecht und
Zivil stand ausgewertet. Die Dossierstruktur wird aufgrund des 
WohnstatusgrobinPrivathaushalte,stationäreEinrichtungen,
Heime und besondere Wohnformen gegliedert. Fehlen mehrere 
zur Bildung der Dossierstruktur verwendete Merkmale, kann
keine Zuordnung vorgenommen werden.

Existenzminimum
JenachLeistungwerdenverschiedeneExistenzminimaverwen-
det. Für die Sozialhilfe gelten die Richtlinien der SKoS, für die 
ZusatzleistungenzurAHV/IVdieExistenzminimaderSozialver-
sicherungen.

Gemeindezuschüsse (GZ)
Vonrund50der168Gemeinden imKantonZürichzusätzlich
zudenErgänzungsleistungendesBundesunddenkantonalen
BeihilfengewährteZusatzleistungenzurAHV/IVanbedürftige
Rentner/innen. Es handelt sich um eine Bedarfsleistung zur
SicherungdesExistenzminimums.

Hauptgrund der Beendigung der Unterstützungszahlung
Verbesserung der Erwerbssituation: Aufnahme Erwerbstätig-
keit, Beschäftigungsmassnahme (Beschäftigungsmassnahme 
imRahmendesRAVundimRahmenvonGemeinde/Kanton),
erhöhtesErwerbseinkommen(durchhöherenBeschäftigungs-
umfang, durch Stellenwechsel und von anderen Haushaltsmit-
gliedern).

Existenzsicherung (ES) durch andere Sozialleistungen: ES
durchSozialversicherung(Arbeitslosengeld,Invalidenversiche-
rung, IV-Taggelder, AHV, Witwenrente, Waisenrente und Tag-
gelder anderer Versicherungen), ES durch bedarfsabhängige



88 SOZIALBERICHT KANTON ZÜRICH 2022 BFS/ZH 2023

GLOSSAR

Sozialleistungen(Arbeitslosenhilfe,Alimentenbevorschussung,
Eltern-undMutterschaftsbeihilfen,AHV-Zusatzleistungenund
andere bedarfsabhängige Sozialleistungen).

Beendigung der Zuständigkeit : Wechsel des Wohnortes, 
Wechsel des Sozialdienstes, Kontaktabbruch, Todesfall.

Anderes:ExistenzsicherungdurchAlimente,durchEheschlies-
sung, Ausbildungsabschluss, durch Konkubinatspartner oder
anderes Haushaltsmitglied, Reduktion oder Wegfall der Zulagen 
(EFB,MIZ,IZU),durchLottogewinnoderErbschaftoderStraf-
vollzug.

Haushaltstyp
Grösseund(Familien-)StrukturdesHaushalts.

Individuelle Prämienverbilligung (IPV)
Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen erhal-
ten von Bund und Kanton einen finanziellen Beitrag an die obli-
gatorische Krankenversicherung. Diese «individuelle Prämienver-
billigung»wirdvonderSozialversicherungsanstalt(SVA)Zürich
aufAntragderVersichertendirektdenKrankenversicherungen
überwiesen. Die Krankenversicherungen stellen den Versicher-
ten darauf nur noch den Restbetrag der Prämien in Rechnung. 
Die VerbilligungensindjenachEinkommenabgestuft.

Kantonale Beihilfen (kBH)
VomKantonZürichzusätzlichzudenErgänzungsleistungendes
BundesgewährteZusatzleistungen zurAHV/IVanbedürftige
Rentner/innen.EshandeltsichumeinekantonaleBedarfsleis-
tungzurSicherungdesExistenzminimums.

Kleinkinderbetreuungsbeiträge (KKBB)
Eltern,diesichpersönlichderBetreuungihresbiszuzweiJahre
alten Kindes widmen wollen, aber aus wirtschaftlichen Gründen 
dazu nicht in der Lage sind, werden finanzielle Beiträge gewährt. 
EshandeltsichumeinekantonaleBedarfsleistungzurSicherung
desExistenzminimums.

DieKKBBwurdenperEndeApril2016abgeschafft.Aufgrund
der Übergangsbestimmungen wurden KKBB noch bis Ende
September2016ausbezahlt.

Laufendes Dossier
DieUnterstützungseinheitbeziehtimErhebungsjahrimmernoch
Sozialhilferesp.dieletzteAuszahlungliegtwenigerals6Monate
zurück.

Mehrfachbeziehende
BeidenMehrfachbeziehendenhandeltessichumPersonen,die
währenddemErhebungsjahrmehralseinebedarfsabhängige
Sozialleistungerhaltenhaben.EinMehrfachbezugkanngleich-
zeitigoderhintereinanderstattfinden.FolgendeLeistungstypen
werden berücksichtigt : Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung
sowie Zusatzleistungen zur Alters-, Invaliden- und Hinterlas-
senenrente. Um diese Personen ermitteln zu können, werden 
die Dossiers der verschiedenen Leistungstypen miteinander
verknüpft. Die Verknüpfung der Dossiers erfolgt über die Versi-
chertennummerderantragstellendenPerson.DasErmittelnvon
Mehrfachbezügerinnenund-bezügernüberdieantragstellende
PersonistalsintermediäreMethodezubetrachten.

Mittelwert/Median
SowohlderMittelwertwiederMediankönnenalsDurchschnitts-
wertebezeichnetwerden.BeimMittelwertwerdenalleZahlen
zusammengezählt und durch die Anzahl der einzelnenWerte
dividiert.BeimMediansuchtmanjenenDurchschnittswert,der
diebetrachtetenDatenreihengenauinzweiHälftenteilt.Je50%
der Werte liegen dann oberhalb bzw. unterhalb dieses Wertes. 
DerMedianlohnbeispielsweisebezeichnetjeneGrenze,beider
dieHälfteallerArbeitnehmer/innenwenigerunddieandereHälfte
mehrverdient.DerMittelwertistdurchdieBerechnungsartan-
fälligfür«Ausreisser»,d. h.aufextremeWerte,diedeutlichüber
oderunterdenübrigenWertenliegen.DerMediandagegenbleibt
gegenüber solchen überhöhten oder unterdurchschnittlichen 
Extremwertenunverändert.DaherwerdenbeiderAnalysevon
Daten,diestarkgestreutsind,häufigerdieMedianwertealsdie
Mittelwerteverglichen.

Nettobedarf
EffektiverBedarf,derausdemBruttobedarf(vgl.vorne)abzüg-
lichdesEinkommensderUnterstützungseinheiterrechnetwird.
Berücksichtigt werden dabei nur Dossiers mit positiven Werten. 
Dossiersmitnegativenoder0-Wertenwerdenausgeschlossen.

Quoten
DieQuotebezeichnet denAnteil an einerReferenzgrösse, die
ausserhalb der Sozialhilfestatistik steht. Unterschieden wird bei 
der Sozialhilfe zwischen der Sozialhilfequote, die sich auf die 
Sozialhilfebeziehenden relativ zur ständigen Wohnbevölkerung 
(STATPOP) bezieht, und die Haushaltsquote. Diese stellt die
unterstützten Haushalte in Bezug zu den Haushalten aus der 
ständigenWohnbevölkerung(STATPOP)desVorjahres.

MitBezugsquotewirdbeidenübrigenLeistungenderAnteil
Bezügerinnen und Bezüger an der entsprechenden Referenz-
grös se in der Gesamtbevölkerung bezeichnet. Bei den Zusatzleis-
tungenzurAltersrentesinddieüber65-Jährigeninderständigen
Wohnbevölkerung die Referenzgrösse und bei den Zusatzleistun-
genzurIVdieIV-Rentner/innen.BeiderAlimentenbevorschus-
sung fehlt eine passende Referenzgrösse.

SKOS-Richtlinien
Empfehlungen der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe
(SKOS)fürdieAusgestaltungundBemessungderSozialhilfezu-
handen der Sozialhilfeorganisationen des Bundes, der Kantone 
undderGemeindensowiederOrganisationenderprivatenSozial-
hilfe.DerKantonZürichhatdieSKOS-RichtlinienalsGrundlage
für die Bemessung der Sozialhilfe für verbindlich erklärt.
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Soziale Sicherheit
SozialeSicherheitumfasstsämtlicheMassnahmendesStaates
undprivater InstitutionenzurSicherungderExistenzund ins-
besondere zum Schutz der Bevölkerung vor sozialen Risiken. 
Eine Sozialleistungbildetdann,undnurdann,einenBestandteil
der sozialen Sicherheit, wenn sie erstens das Kriterium der ge-
sellschaftlichen Solidarität (Umverteilung) erfüllt oder zumindest 
einem obligatorium oder einer bindenden sozialen Vereinbarung 
unterliegt, und wenn sie sich zweitens einem von acht Risiken 
bzw.Bedürfnissen–Alter,Krankheit/Gesundheitsversorgung,
Invalidität, Überleben Hinterbliebener, Familie/Kinder, Arbeits-
losigkeit, soziale Ausgrenzung, Wohnen – zuweisen lässt.
Nicht unterdiesenBegrifffallenLeistungenaufgrundindividueller
Vereinbarungen und solche, die eine gleichwertige Gegenleistung 
voraussetzen.

Sozialhilfe im engeren Sinne
WirtschaftlicheundpersönlicheHilfegemässkantonalemSozial-
hilfegesetz. Sozialhilfe wird unabhängig von der Ursache nach 
dem Bedarfsprinzip ausgerichtet.

Sozialhilfebezügerinnen und Sozialhilfebezüger
Siehe unterstützte Personen.

Sozialhilfedossiers
Siehe Unterstützungseinheiten.

Sozialhilfequote
Kennzahl fürdenAnteilallersozialhilfebeziehendenPersonen
(im engeren Sinn) an der gesamten Bevölkerung in Prozent. Dazu 
gehörenalle,dieimKalenderjahreineZahlungerhaltenhaben.
Die Berechnung der Sozialhilfequoten basiert auf den Zahlen der 
ständigenWohnbevölkerunggemässdem jährlichenBevölke-
rungsstanddesVorjahres(STATPOP)wiesieimBundesamtfür
Statistik nach einheitlichen Kriterien erhoben werden (vgl. auch 
Quoten).

Sozialversicherungen
Staatlich geregelte Leistungssysteme, die bestimmte, genau
definierte Risiken absichern, wobei es in den meisten Fällen um 
einenAusgleichfürdenErwerbsausfallgeht.TypischeMerkmale
der Sozialversicherungen sind das oligatorium für die Bevölke-
rungodergesetzlichvorgeschriebeneMindestleistungen,keine
Gewinnorientierung,ElementeeinerUmverteilungzugunstenein-
kommensschwacher Bevölkerungskreise sowie die Beteiligung 
des Staates an den Kosten.

Soziodemografische Merkmale
PersonenbezogeneMerkmalewieAlter,Geschlecht,Nationalität,
Zivilstand,AusbildungoderHaushaltstyp, indemeinePerson
lebt.

STATPOP
DieSTATPOP-ZahlendesBundesamtesfürStatistikdesVorjah-
res bilden seit den Sozialhilfezahlen des Jahres 2011 die Refe-
renzgrösse für die Berechnung der Sozialhilfequoten. Sie ersetzen 

damitdieseit2006geltendeReferenz,diesichausdenZahlen
desjährlichenBevölkerungsstandes(ESPOP)sowieausjenen
desZentralenMigrationsinformationssystems(ZEMIS)bildete.

Stationäre Einrichtungen
DazugehörenEinrichtungenwieHeime,Kliniken,Gefängnisse
und begleitetes Wohnen.

Stichtagszustand
SituationzumZeitpunktderletztenAuszahlungimErhebungs-
jahr.BeiDossiers im laufendenBezug istderStichmonatder
Dezember,beiallenanderenderMonat,indemdieletzteAus-
zahlung erfolgte.

Subsidiarität von Sozialhilfe
Sozialhilfe wird dann gewährt, wenn die bedürftige Person sich 
nicht selbst helfen kann und wenn andere Hilfe von dritter Seite 
(z. B.vonSozialversicherungen)nichtodernichtrechtzeitiger-
hältlichist.Dasbedingt,dassvorderAusrichtungvonSozialhilfe
abgeklärt werden muss, ob der Lebensunterhalt der betroffenen 
Personen nicht durch eine vorrangige Hilfsquelle gedeckt werden 
kann.

Unterstützte Personen
AllePersoneneinerUnterstützungseinheit einschliesslichdes
AntragstellersgeltenalsunterstütztePersonenbzw.Sozialhilfe-
bezüger/in.

Unterstützungseinheit (UE)
Die im Rahmen der Sozialhilfe gemeinsam unterstützten Per-
soneneinesHaushalts :EhegattensowieminderjährigeKinder,
diemitihrenElternbzw.einemElternteilzusammenlebenund
 mitunterstützt werden. Die Grundgesamtheit der Dossiers bzw. 
der unterstützten Personen, die im Rahmen der Sozialhilfe-
statistik erhoben werden, setzt sich aus Schweizerinnen und 
SchweizernundAusländerinnenundAusländernmitfolgenden
Aufenthaltsbewilligungen zusammen: Niederlassung (Aus-
weis C), Jahresaufenthaltsbewilligung (Ausweis B, ohne aner-
kannteFlüchtlingemitwenigeralsfünfJahrenAufenthaltinder
Schweiz),Kurzaufenthalter(Ausweis L),vorläufigAufgenommene
undvorläufigaufgenommeneFlüchtlinge(beideAusweis Fund
mehralssiebenJahreAufenthaltinderSchweiz).Dabeiistder
Aufenthaltsstatus der antragstellenden Person entscheidend.
WeitereMitgliederderUnterstützungseinheitkönneneinenbe-
liebigenAufenthaltsstatusaufweisen.

Unterversorgung
NichterreichenvonMindeststandardsinzentralenLebensberei-
chenwieWohnen,Ernährung,Gesundheit,Bildung,Arbeit,soziale
Kontakte.

Zusatzleistungen zur AHV/IV
DassindBedarfsleistungenanbedürftigeAHV/IV-Rentner/innen.
DazugehörendieErgänzungsleistungen(EL)aufderEbenedes
Bundes, die kantonalen Beihilfen (kBH) und Zuschüsse (ZU) 
sowie die von einem Teil der Zürcher Gemeinden gewährten 
Gemeindezuschüsse (GZ).
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Gemeindegrössenklassen gemäss STATPOP 31.12.2021 TA 2.1

GemeindegrössenachEinwohnern

150000undmehr 50000–149999 20000–49999 10000–19999 5000–9999 2000–4999 1000–1999 Weniger als 1000

Zürich Winterthur Bülach Adliswil Bäretswil Andelfingen Aesch Adlikon

Dietikon Affolterna. A. Birmensdorf Bachenbülach Aeugsta. A. Altikon

Dübendorf Bassersdorf Bonstetten Bauma Boppelsen Bachs

Horgen Gossau Bubikon Brütten Bucha. I. Benken

Kloten Hinwil Buchs Dällikon Dachsen Berga. I.

opfikon Illnau-Effretikon Dielsdorf Elsau Dägerlen Dättlikon

Uster Küsnacht Dietlikon Feuerthalen Dänikon Dorf

Wädenswil Männedorf Dürnten Fischenthal Dinhard Humlikon

Wetzikon Maur Egg Freienstein-Teufen Ellikona. d. Th. Hüttikon

Meilen Eglisau Grüningen Flaach Maschwanden

Pfäffikon Elgg Hausena. A. Flurlingen Regensberg

Regensdorf Embrach Hedingen Hagenbuch Schlatt

Richterswil Erlenbach Henggart Hüntwangen Schleinikon

Rüti Fällanden Hettlingen Kappela. A. Thalheima. d. Th.

Schlieren Fehraltorf Hittnau Laufen-Uhwiesen Truttikon

Stäfa Geroldswil Hochfelden Marthalen Volken

Thalwil Glattfelden Höri oberembrach Wasterkingen

Urdorf Greifensee Kleinandelfingen oberweningen

Volketswil Herrliberg Knonau ossingen

Wald Hombrechtikon Lufingen Rheinau

Wallisellen Kilchberg Mönchaltorf Rifferswil

Zollikon Langnaua. A. Neerach Schöfflisdorf

Lindau Niederglatt Seegräben

Mettmenstetten Niederweningen Trüllikon

Neftenbach Oetwila. d. L. Wil

Niederhasli Oetwila. S. Wildberg

Nürensdorf otelfingen

oberengstringen ottenbach

oberglatt Pfungen

oberrieden Rafz

obfelden Rickenbach

Rümlang Rorbas

Rüschlikon Russikon

Schwerzenbach Stadel

Seuzach Stallikon

Turbenthal Stammheim

Uetikona. S. Steinmaur

Uitikon Unterengstringen

Wangen-Brüttisellen Weiach

Wettswila. A. Weiningen

Wiesendangen Weisslingen

Zell Wila

Zumikon Winkel

Quelle:BFS–STATPOP2021 ©BFS2023
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Zusatzleistungen zur AHV und zur IV nach Leistungstyp, 2022 TA3.1.1

Altersrentner/innen IV-Rentner/innen Hinterbliebene

Dossiers In% Unterstützte 
Personen

Dossiers In% Unterstützte 
Personen

Dossiers In% Unterstützte 
Personen

Total 30 572 100,0 34 459 18 411 100,0 21 381 982 100,0 1 179
NurErgänzungsleistungenzurAHV 15042 49,2 16724 9677 52,6 11 301 498 50,7 596
Nur kantonale Beihilfen 72 0,2 83 27 0,1 35 1 0,1 1
Nur Gemeindezuschüsse 201 0,7 230 45 0,2 53 1 0,1 2
ErgänzungsleistungenzurAHVund 
kantonale Beihilfen

4564 14,9 5316 3847 20,9 4 439 247 25,2 304

Kantonale Beihilfen und Gemeindezuschüsse 230 0,8 261 53 0,3 56 3 0,3 6
ErgänzungsleistungenzurAHVund 
Gemeindezuschüsse

1 912 6,3 2238 704 3,8 926 35 3,6 41

Alle3Leistungsarten 8505 27,8 9561 4 014 21,8 4516 196 20,0 228
OhneAngabenzumLeistungstyp 46 0,2 46 44 0,2 55 1 0,1 1

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

Anteile der Dossiers und Personen im Heim und im Privathaushalt nach Gemeindegrössenklassen  
und Rentenart, 2022 TA3.1.2

Gemeindegrösse  
nachEinwohnern

ZusatzleistungenzurAHV/IVTotal

Total Im Heim Im Privathaushalt lebend

Dossiers In% Personen In% Dossiers In% Personen In% Dossiers In% Personen In%

Total Kanton Zürich 49 965 100,0 57 019 100,0 13 548 100,0 13 549 100,0 36 408 100,0 43 444 100,0
150000undmehra 18728 37,2 20958 36,4 5135 37,8 5135 37,8 13593 37,0 15823 36,1
50000–149999b 4 907 9,7 5751 10,0 1195 8,8 1195 8,8 3 712 10,1 4556 10,4
20000–49999 7758 15,4 9 014 15,7 2 017 14,8 2 017 14,8 5740 15,6 6992 15,9
10000–19999 8935 17,7 10264 17,8 2466 18,1 2467 18,1 6465 17,6 7787 17,7
5000–9999 6329 12,6 7281 12,7 1757 12,9 1757 12,9 4568 12,4 5513 12,6
2000–4999 3 070 6,1 3509 6,1 819 6,0 819 6,0 2250 6,1 2687 6,1
1000–1999 529 1,1 584 1,0 160 1,2 160 1,2 369 1,0 424 1,0
Weniger als 1000 147 0,3 157 0,3 53 0,4 53 0,4 94 0,3 104 0,2

Gemeindegrösse  
nachEinwohnern

ZusatzleistungenzurAHV

Total Im Heim Im Privathaushalt lebend

Dossiers In% Personen In% Dossiers In% Personen In% Dossiers In% Personen In%

Total Kanton Zürich 31 554 100,0 35 638 100,0 8 809 100,0 8 809 100,0 22 742 100,0 26 822 100,0
150000undmehra 12 443 39,3 13716 38,3 3637 41,3 3637 41,3 8806 38,5 10 079 37,4
50000–149999b 2718 8,6 3 114 8,7 747 8,5 747 8,5 1 971 8,6 2367 8,8
20000–49999 4866 15,4 5611 15,7 1283 14,6 1283 14,6 3583 15,7 4328 16,1
10000–19999 5649 17,8 6453 18,0 1593 18,1 1593 18,1 4053 17,7 4853 18,0
5000–9999 3 917 12,4 4502 12,6 1 040 11,8 1 040 11,8 2877 12,6 3462 12,8
2000–4999 1 729 5,5 1 992 5,6 412 4,7 412 4,7 1 317 5,8 1580 5,9
1000–1999 288 0,9 321 0,9 77 0,9 77 0,9 211 0,9 244 0,9
Weniger als 1000 78 0,3 85 0,2 25 0,3 25 0,3 53 0,2 60 0,2

Gemeindegrösse  
nachEinwohnern

Zusatzleistungen zur IV

Total Im Heim Im Privathaushalt lebend

Dossiers In% Personen In% Dossiers In% Personen In% Dossiers In% Personen In%

Total Kanton Zürich 18 411 100,0 21 381 100,0 4 739 100,0 4 740 100,0 13 666 100,0 16 622 100,0
150000undmehra 6285 33,6 7 242 33,3 1498 31,3 1498 31,3 4787 34,4 5744 34,0
50000–149999b 2189 11,7 2637 12,1 448 9,4 448 9,4 1 741 12,5 2189 12,9
20000–49999 2892 15,5 3 403 15,7 734 15,3 734 15,3 2157 15,5 2664 15,8
10000–19999 3286 17,6 3811 17,5 873 18,2 874 18,3 2 412 17,3 2 934 17,4
5000–9999 2 412 12,9 2 779 12,8 717 15,0 717 15,0 1691 12,2 2051 12,1
2000–4999 1 341 7,2 1517 7,0 407 8,5 407 8,5 933 6,7 1 107 6,6
1000–1999 241 1,3 263 1,2 83 1,7 83 1,7 158 1,1 180 1,1
Weniger als 1000 69 0,4 72 0,3 28 0,6 28 0,6 41 0,3 44 0,3

DasTotalderGemeindegrössenentsprichtnichtdemKantonstotal,daauchjeneDossiersmitgezähltwerden,dieinfolgeeinesUmzugsineineandereGemeindezweimalerfasstsind. 
Beim Kantons total werden sie nur einmal gezählt.
DossiersohneAngabederWohnsituationsindimTotalenthalten,weshalbdieSummevonHeimundPrivathaushaltnichtdemTotalentspricht.
a Stadt Zürich 
b Stadt Winterthur 

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023
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Zusatzleistungen zur AHV/IV: Antragstellende Personen nach Zivilstand, 2022 TA3.1.3

TotalAHV/IV AHV IV

Antragstellende
Personen

In% Antragstellende
Personen

In% Antragstellende
Personen

In%

Total 49 965 100,0 31 554 100,0 18 411 100,0

Ledig 17878 35,8 5202 16,5 12676 68,9

Verheiratet/in eingetragener Partnerschaft 7836 15,7 5851 18,5 1985 10,8

Verwitwet 8983 18,0 8811 27,9 172 0,9

Geschieden 14 914 29,9 11450 36,3 3464 18,8

Getrennt 328 0,7 220 0,7 108 0,6

OhneAngaben 26 0,1 20 0,1 6 0,0

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

Zusatzleistungen zur AHV: Unterstützte Personen nach Altersklassen und Geschlecht, 2022 TA3.1.4.1

AlterinJahren Total unterstützte Personen Männer Frauen

Unterstützte 
Personen

In% Bezugsquote 
in%

Unterstützte 
Personen

In% Bezugsquoten 
in%

Unterstützte 
Personen

In% Bezugsquoten 
in%

Total 35 638 100,0 2,3 12 770 100,0 1,6 22 847 100,0 2,9

bis64 3869 10,9 0,3 1 177 9,2 0,2 2690 11,8 0,4

65–74 13315 37,4 10,0 5643 44,2 9,0 7664 33,5 10,8

75–84 10546 29,6 10,9 3962 31,0 9,3 6580 28,8 12,3

85–89 4 074 11,4 16,1 1 200 9,4 12,2 2870 12,6 18,6

90+ 3834 11 26,9 788 6 18,0 3 043 13 30,8

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

Zusatzleistungen zur IV: Antragstellende Personen nach Altersklassen (18–64/65 Jahre)  
und Geschlecht, 2022 TA3.1.4.2

AlterinJahren Total antragstellende Personen Männer Frauen

Antragstellende
Personen

In% Bezugsquoten 
in%

Antragstellende
Personen

In% Bezugsquoten 
in%

Antragstellende
Personen

In% Bezugsquoten 
in%

Total 17 701 100,0 50,9 9 846 100,0 53,8 7 839 100,0 47,7

18–25 1489 8,4 81,7 846 8,6 77,3 638 8,1 87,5

26–35 3158 17,8 79,1 1784 18,1 80,5 1366 17,4 76,8

36–45 3592 20,3 63,8 2015 20,5 70,3 1574 20,1 57,0

46–55 4 493 25,4 48,0 2426 24,6 52,6 2067 26,4 43,5

56–64/65 4969 28,1 35,6 2775 28,2 36,9 2 194 28,0 34,1

Männerbis65Jahre,Frauenbis64Jahre.

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023



972023 BFS/ZH SOZIALBERICHT KANTON ZÜRICH 2022

ANHANG

Anzahl Dossiers und monatliche Zusatzleistungen zur AHV pro Dossier nach Gemeindegrössenklassen,  
Dossierstruktur und Leistungstyp (Median und Mittelwert in Franken pro Monat), 2022 TA3.1.5.1

Gemeindegrösse  
nachEinwohnern

Ergänzungsleistungen Kantonale Beihilfenc Gemeindezuschüsse Total
Dossiers Fr./Monat Dossiers Fr./Monat Dossiers Fr./Monat Dossiers Fr./Monat

Median Mittelwert Median Mittelwert Median Mittelwert Median Mittelwert
Alle Beziehenden
Total Kanton Zürich 30 444 1 440 1 986 13 098 202 207 10 310 258 243 31 125 1 671 2 109
150000undmehra 12083 1607 2066 5803 202 203 6280 325 316 12 443 1945 2260
50000–149999b 2646 1459 2057 1235 202 204 1 347 68 102 2718 1642 2146
20000–49999 4715 1 401 1982 1857 202 210 1018 115 132 4787 1546 2061
10000–19999 5344 1283 1 903 2 132 202 211 1150 130 154 5449 1438 1981
5000–9999 3 773 1 312 1896 1 414 202 210 455 78 137 3822 1 443 1965
2000–4999 1657 1 237 1765 600 202 212 84 125 120 1678 1 331 1825
1000–1999 283 1265 1 791 90 202 213 0 – – 284 1351 1852
Weniger als 1000 74 1089 1 903 25 202 204 0 – – 76 1 194 1 920
In Heimen lebend
Total Kanton Zürich 8 799 3 804 3 777 – – – – – – 8 799 3 804 3 778
150000undmehra 3637 3587 3616 – – – – – – 3637 3587 3616
50000–149999b 747 4 040 4 004 – – – – – – 747 4 040 4 004
20000–49999 1282 4050 3989 – – – – – – 1282 4050 3989
10000–19999 1586 3837 3828 – – – – – – 1586 3837 3829
5000–9999 1 039 3889 3852 – – – – – – 1 039 3889 3855
2000–4999 411 3829 3 774 – – – – – – 411 3829 3 774
1000–1999 77 3804 3624 – – – – – – 77 3804 3627
Weniger als 1000 25 4 242 4 007 – – – – – – 25 4 242 4 007
In einem Privathaushalt lebend (Total)
Total Kanton Zürich 21 642 1 133 1 257 13 080 202 207 10 297 259 243 22 323 1 341 1 452
150000undmehra 8446 1298 1398 5803 202 203 6280 325 316 8806 1644 1 700
50000–149999b 1899 1153 1 292 1235 202 204 1 347 68 102 1 971 1345 1 442
20000–49999 3 433 1084 1 232 1856 202 210 1018 115 132 3505 1 237 1356
10000–19999 3755 968 1 090 2 124 202 211 1146 130 154 3860 1 122 1 222
5000–9999 2 734 1 013 1152 1406 202 210 446 75 137 2783 1155 1259
2000–4999 1246 990 1 102 600 202 212 84 125 120 1267 1 100 1 192
1000–1999 206 1036 1106 89 202 213 0 – – 207 1 143 1 192
Weniger als 1000 49 825 830 25 202 204 0 – – 51 870 897
Einpersonendossiers, alleinlebend
Total Kanton Zürich 15 505 1 100 1 181 10 038 202 195 8 746 262 233 16 053 1 319 1 389
150000undmehra 6204 1295 1 347 4359 202 194 5476 325 301 6502 1668 1668
50000–149999b 1 277 1 143 1206 870 202 192 1 104 68 94 1 331 1 329 1361
20000–49999 2 392 1018 1 117 1483 202 196 811 115 122 2 443 1189 1253
10000–19999 2 779 930 1 012 1677 202 196 935 130 144 2866 1082 1 143
5000–9999 1897 968 1046 1126 202 196 372 70 131 1 937 1105 1163
2000–4999 854 949 1 014 478 202 195 66 125 110 871 1060 1 110
1000–1999 150 973 1061 69 202 201 0 – – 150 1 102 1153
Weniger als 1000 41 848 815 22 202 195 0 – – 43 881 877
Einpersonendossiers, nicht alleinlebend
Total Kanton Zürich 2 547 1 040 1 134 1 255 202 188 163 115 134 2 577 1 143 1 221
150000undmehra 1115 1 117 1186 802 202 188 53 130 169 1128 1 273 1 314
50000–149999b 267 976 1062 189 202 185 18 68 89 275 1 093 1165
20000–49999 368 1063 1162 76 202 189 44 115 132 372 1 112 1 204
10000–19999 298 963 1061 100 202 188 32 130 125 301 1078 1126
5000–9999 324 981 1 114 66 202 197 11 58 67 326 1 031 1150
2000–4999 167 923 1 009 20 202 197 6 125 124 167 946 1 037
1000–1999 26 1 137 1153 7 202 199 0 – – 26 1155 1 207
Weniger als 1000 X 698 698 X 202 202 0 – – X 799 799
Dossiers mit mehreren Personen
Total Kanton Zürich 3 590 1 392 1 675 1 787 303 285 1 388 299 316 3 693 1 656 1 885
150000undmehra 1 127 1598 1893 642 303 281 751 488 434 1176 2083 2 244
50000–149999b 355 1498 1 772 176 303 286 225 102 141 365 1748 1948
20000–49999 673 1 430 1681 297 303 286 163 184 185 690 1616 1806
10000–19999 678 1 177 1 423 347 303 290 179 195 213 693 1 409 1593
5000–9999 513 1 301 1569 214 303 284 63 110 181 520 1 472 1686
2000–4999 225 1 301 1506 102 303 294 12 175 176 229 1463 1620
1000–1999 30 1 219 1289 13 303 286 0 – – 31 1288 1367
Weniger als 1000 6 775 978 X 303 303 0 – – 6 775 1 079

DasTotalderGemeindegrössenentsprichtnichtdemKantonstotal,daauchjeneDossiersmitgezähltwerden,dieinfolgeeinesUmzugsineineandereGemeindezweimalerfasstsind. 
Beim Kantons total werden sie nur einmal gezählt. 
DossiersohneAngabederWohnsituationsindimTotalenthalten,weshalbdieSummevonHeimundPrivathaushaltnichtdemTotalentspricht.
DossiersohneAngabeeinesBetragessindhierausgeschlossen.
a Stadt Zürich 
b Stadt Winterthur 
c Betrifft nur Dossiers in Privathaushalten 
X AusGründendesDatenschutzeswerdenResultate,dieaufwenigerals6Dossiersberuhen,nichtausgewiesen.

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023
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ANHANG

Anzahl Dossiers und monatliche Zusatzleistungen zur IV pro Dossier nach Gemeindegrössenklassen,  
Dossierstruktur und Leistungstyp (Median und Mittelwert in Franken pro Monat), 2022 TA3.1.5.2

Gemeindegrösse  
nachEinwohnern

Ergänzungsleistungen Kantonale Beihilfenc Gemeindezuschüsse Total
Dossiers Fr./Monat Dossiers Fr./Monat Dossiers Fr./Monat Dossiers Fr./Monat

Median Mittelwert Median Mittelwert Median Mittelwert Median Mittelwert
Alle Beziehenden
Total Kanton Zürich  18 052  1 556  1 989  7 505  202  206  4 472  243  228  18 248  1 764  2 109 
150000undmehra 6187 1677  2 093 3265  202  201 2517 325  309 6285  2 021 2288
50000–149999b 2157  1 494 1861 1158  202  203 960 68  111 2189 1690  1 990 
20000–49999 2839 1522  1 933 978  202  209  399 115  131 2862 1662  2 007 
10000–19999 3163 1451 1918  1 094  202 215  440  130 152  3 191 1611 1996
5000–9999 2378  1 492  1 973 673  202 216  149 89  124 2387 1614  2 034 
2000–4999  1 322 1462 1958 362  202  211  39 125  117  1 327 1571  2 012 
1000–1999 238 1575 2063 59  202  217 0 – – 238 1686 2116
Weniger als 1000 68 1699  2 073 25  202  203 0 – – 69 1838 2116
In Heimen lebend
Total Kanton Zürich  4 728  3 815  3 740 X 237 223 X 130 110  4 728  3 816  3 741 
150000undmehra 1498 3952 3952 0 – – 0 – – 1498 3952 3952
50000–149999b 448 3857 3695 0 – – 0 – – 448 3857 3695
20000–49999  731 3750 3671 0 – – 0 – –  731 3750 3671
10000–19999 868 3659 3654 0 – – X 130 110 868 3659 3654
5000–9999 715  3 724 3591 X 237 237 0 – – 715  3 724 3591
2000–4999 406 3716 3607 X 217 217 0 – – 406 3716 3608
1000–1999 83 3668 3585 0 – – 0 – – 83 3668 3585
Weniger als 1000 28  3 494 3376 0 – – 0 – – 28  3 494 3376
In einem Privathaushalt lebend (Total)
Total Kanton Zürich  13 318  1 292  1 368  7 501  202  206  4 469  243  228  13 514  1 446  1 538 
150000undmehra 4689 1426  1 499 3265  202  201 2517 325  309 4787  1 717 1768
50000–149999b  1 709 1315 1380 1158  202  203 960 68  111  1 741 1504 1551
20000–49999  2 107  1 270  1 330 978  202  209  399 115  131  2 130 1367 1436
10000–19999  2 294  1 173 1260  1 093  202  214  437  130 152  2 322  1 274 1375
5000–9999 1659 1218 1275 672  202 216  149 89  124 1668 1305 1366
2000–4999 915  1 139 1225 359  202  210  39 125  117  920  1 211 1305
1000–1999 155 1176  1 247 59  202  217 0 – – 155  1 249  1 330 
Weniger als 1000  40  1 033 1160 25  202  203 0 – –  41  1 209 1256
Einpersonendossiers, alleinlebend
Total Kanton Zürich  8 519  1 357  1 362  5 341  202  198  3 782  251  226  8 655  1 555  1 561 
150000undmehra 2870 1576 1584  2 142  202 198  2 270 325 305  2 941  1 971 1926
50000–149999b  992 1460  1 404 718  202 196 725 68  90 1008 1659 1586
20000–49999  1 344 1295 1306 798  202  199  320 115  122 1361  1 439 1435
10000–19999 1698  1 140  1 170 870  202  199  347  130  132  1 719 1238 1283
5000–9999 1055 1238  1 219 528  202  199  117  70  114 1062 1350  1 323 
2000–4999 600  1 133 1167  300  202  200  31 125 108 603 1248 1266
1000–1999 106 1153 1158  44  202 198 0 – – 106  1 219  1 240 
Weniger als 1000  27 1060 1153  20  202  194 0 – – 28  1 192 1250
Einpersonendossiers, nicht alleinlebend
Total Kanton Zürich  3 033  1 020  1 073  1 489  202  188  209  115  126  3 061  1 124  1 163 
150000undmehra  1 227  1 032  1 092  902  202 186 62  130 180 1245 1178  1 220 
50000–149999b 438  939 985  309  202 184 63 68  73 445  1 074 1108
20000–49999 462  994 1063 85  202  190 46 115  111 463  1 074 1106
10000–19999 316 1066  1 117  97  202 195  23  130  121  317 1151 1182
5000–9999  394  1 044  1 104  74  202 206  14 89 182  394 1083  1 149 
2000–4999 208  1 030 1063  29  202 195  X  125 125  209 1078 1087
1000–1999  31 1096  1 111  7  202  202 0 – –  31  1 137 1157
Weniger als 1000  11 1005 1105  X  202  202 0 – –  11  1 207 1178
Dossiers mit mehreren Personen
Total Kanton Zürich  1 766  1 663  1 903  671  303  309  478  264  293  1 798  1 869  2 062 
150000undmehra 592 1665 1928  221  303 285 185  423 405 601  1 909 2128
50000–149999b  279 1607 1916  131  303  292  172 175  209 288  1 917 2115
20000–49999  301 1655 1847 95  303  310  33 225 245 306 1881  1 939 
10000–19999 280 1827  1 971 126  303  337 67 208 264 286  2 012  2 140 
5000–9999  210 1592 1877  70  303 351 18  130 146  212  1 712 1988
2000–4999  107 1592 1862  30  303  327  X 175  170 108 1673  1 944 
1000–1999 18 2048 2006 8  303 335 0 – – 18 2250 2154
Weniger als 1000 X 1569 1569 X 404 404 0 – – X 1 771 1 771

DasTotalderGemeindegrössenentsprichtnichtdemKantonstotal,daauchjeneDossiersmitgezähltwerden,dieinfolgeeinesUmzugsineineandereGemeindezweimalerfasstsind. 
Beim Kantons total werden sie nur einmal gezählt. 
DossiersohneAngabederWohnsituationsindimTotalenthalten,weshalbdieSummevonHeimundPrivathaushaltnichtdemTotalentspricht.
DossiersohneAngabeeinesBetragessindhierausgeschlossen.
a Stadt Zürich 
b Stadt Winterthur 
c Betrifft nur Dossiers in Privathaushalten 
X AusGründendesDatenschutzeswerdenResultate,dieaufwenigerals6Dossiersberuhen,nichtausgewiesen.

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023
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Jährliche Zusatzleistungen zur AHV pro Dossier nach Gemeindegrössenklassen,  
Dossierstruktur und Leistungstyp (Median und Mittelwert in Franken pro Jahr), 2022 TA3.1.6.1

Gemeindegrösse  
nachEinwohnern

Ergänzungsleistungen Kantonale Beihilfen Gemeindezuschüsse Total

Dossiers Fr./Jahr Dossiers Fr./Jahr Dossiers Fr./Jahr Dossiers Fr./Jahr

Median Mittelwert Median Mittelwert Median Mittelwert Median Mittelwert

Alle Beziehenden

Total Kanton Zürich 30 984 17 294 22 932 13 795 2 424 2 274 11 055 2 424 2 635 31 493 20 020 24 483

150000undmehra 12 101 17861 22889 6121 2 424 2 223 6617 3 900 3467 12 443 21826 25197

50000–149999b 2652 16324 22 794 1 290 2 424 2 273 1416 816 1118 2718 18304 23 901

20000–49999 4820 16701 22896 1950 2 424 2 337 1 272 1380 1415 4854 18516 24045

10000–19999 5588 16968 23348 2246 2 424 2328 1 212 1560 1677 5625 18851 24485

5000–9999 3878 17623 23052 1 497 2 424 2255 479 732 1 444 3895 19278 23995

2000–4999 1716 16262 21065 628 2 424 2 293 87 1500 1252 1726 17 410 21840

1000–1999 287 16536 21 973 95 2 424 2425 0 – – 288 17 717 22696

Weniger als 1000 76 13354 21679 26 2 424 2289 0 – – 78 15402 21886

In Heimen lebend

Total Kanton Zürich 8 752 41 485 41 062 – – – – – – 8 752 41 572 41 154

150000undmehra 3637 38304 38824 – – – – – – 3637 38430 38943

50000–149999b 747 44406 42963 – – – – – – 747 44418 43 020

20000–49999 1 272 44518 43289 – – – – – – 1 272 44566 43 347

10000–19999 1570 43650 42602 – – – – – – 1570 43 719 42681

5000–9999 1 019 43 474 42610 – – – – – – 1 019 43574 42 702

2000–4999 410 40542 40 773 – – – – – – 410 40614 40842

1000–1999 77 42155 40514 – – – – – – 77 42155 40599

Weniger als 1000 25 38958 40728 – – – – – – 25 38958 40736

In einem Privathaushalt lebend (Total)

Total Kanton Zürich 22 229 14 148 15 795 13 337 2 424 2 320 10 665 2 600 2 695 22 738 16 631 18 066

150000undmehra 8464 14832 16041 5931 2 424 2 270 6386 3 900 3548 8806 19 032 19520

50000–149999b 1905 13 327 14885 1251 2 424 2 323 1368 816 1146 1 971 15536 16656

20000–49999 3548 13463 15585 1889 2 424 2385 1 233 1380 1 442 3582 15374 17 191

10000–19999 4015 13464 15824 2161 2 424 2376 1163 1560 1 714 4052 15107 17438

5000–9999 2859 14308 16081 1 439 2 424 2298 458 797 1456 2876 15540 17368

2000–4999 1306 13051 14878 605 2 424 2335 85 1500 1 273 1316 14276 15920

1000–1999 210 14105 15174 93 2 424 2406 0 – – 211 15298 16163

Weniger als 1000 51 10781 12 342 25 2 424 2 372 0 – – 53 11784 12995

DasTotalderGemeindegrössenentsprichtnichtdemKantonstotal,daauchjeneDossiersmitgezähltwerden,dieinfolgeeinesUmzugsineineandereGemeindezweimalerfasstsind. 
Beim Kantons total werden sie nur einmal gezählt. 
DossiersohneAngabederWohnsituationsindimTotalenthalten,weshalbdieSummevonHeimundPrivathaushaltnichtdemTotalentspricht.
DossiersohneAngabeeinesBetragessindhierausgeschlossen.
ImHeimlebendeDossiersmitBeihilfenundGemeindezuschüssenhabenimErhebungsjahrvomPrivathaushaltinsHeimgewechselt.
a Stadt Zürich 
b Stadt Winterthur 
X AusGründendesDatenschutzeswerdenResultate,dieaufwenigerals6Dossiersberuhen,nichtausgewiesen.

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023



100 SOZIALBERICHT KANTON ZÜRICH 2022 BFS/ZH 2023

ANHANG

Jährliche Zusatzleistungen zur IV pro Dossier nach Gemeindegrössenklassen,  
Dossierstruktur und Leistungstyp (Median und Mittelwert in Franken pro Jahr), 2022 TA3.1.6.2

Gemeindegrösse  
nachEinwohnern

Ergänzungsleistungen Kantonale Beihilfen Gemeindezuschüsse Total

Dossiers Fr./Jahr Dossiers Fr./Jahr Dossiers Fr./Jahr Dossiers Fr./Jahr

Median Mittelwert Median Mittelwert Median Mittelwert Median Mittelwert

Alle Beziehenden

Total Kanton Zürich 18 244 19 231 24 219 7 866 2 424 2 236 4 808 2 244 2 472 18 376 21 804 25 649

150000undmehra 6205 19 373 24161 3438 2 424 2 171 2667 3 900 3353 6284 23 419 26468

50000–149999b 2165 17 332 21496 1 207 2 424 2218 996 816 1236 2189 19690 23046

20000–49999 2871 18659 23511 1025 2 424 2268 517 1380 1 371 2885 20196 24448

10000–19999 3263 19896 24855 1 144 2 424 2 339 464 1560 1 700 3 271 21636 25853

5000–9999 2396 19555 24 713 694 2 424 2248 156 732 1236 2 401 21 000 25392

2000–4999 1336 18867 24634 381 2 424 2106 40 1 440 1 204 1338 20106 25233

1000–1999 240 21315 25292 61 2 424 2385 0 – – 240 21 909 25898

Weniger als 1000 69 24148 25151 26 2 424 2 297 0 – – 69 24899 26017

In Heimen lebend

Total Kanton Zürich 4 712 45 793 43 963 149 1 010 1 112 84 975 1 129 4 713 45 804 44 009

150000undmehra 1 497 46640 45395 72 772 841 62 1 010 1 293 1 497 46644 45489

50000–149999b 448 45873 42598 13 1 010 1080 9 476 415 448 45873 42638

20000–49999 730 45606 43276 14 1 010 1046 7 575 664 730 45606 43 303

10000–19999 861 45393 43489 19 1 414 1 442 X 1 170 1068 861 45408 43527

5000–9999 708 44864 42058 16 1 111 1438 0 – – 709 44832 42 031

2000–4999 405 45497 43649 13 1 302 1539 X 1 000 1 000 405 45497 43 701

1000–1999 82 43 974 42 024 X 2035 2035 0 – – 82 43 974 42 073

Weniger als 1000 28 38886 40006 X 2280 2280 0 – – 28 39 020 40087

In einem Privathaushalt lebend (Total)

Total Kanton Zürich 13 526 16 038 17 339 7 716 2 424 2 258 4 724 2 275 2 496 13 657 18 018 19 312

150000undmehra 4708 16656 17 410 3366 2 424 2 199 2605 3 900 3 402 4787 19 910 20520

50000–149999b 1 717 15120 15990 1 194 2 424 2 231 987 816 1 243 1 741 17 320 18005

20000–49999 2 140 15546 16769 1 011 2 424 2285 510 1380 1381 2154 17052 18060

10000–19999 2 401 16004 18168 1 124 2 424 2354 459 1560 1 707 2 409 17 424 19531

5000–9999 1684 15663 17 412 678 2 424 2267 156 732 1236 1688 16416 18396

2000–4999 930 14 427 16342 367 2 424 2125 39 1 440 1 209 932 15182 17 194

1000–1999 158 15151 16608 59 2 424 2396 0 – – 158 16070 17503

Weniger als 1000 41 13 931 15007 25 2 424 2298 0 – – 41 16296 16408

DasTotalderGemeindegrössenentsprichtnichtdemKantonstotal,daauchjeneDossiersmitgezähltwerden,dieinfolgeeinesUmzugsineineandereGemeindezweimalerfasstsind. 
Beim Kantons total werden sie nur einmal gezählt.
DossiersohneAngabederWohnsituationsindimTotalenthalten,weshalbdieSummevonHeimundPrivathaushaltnichtdemTotalentspricht.
DossiersohneAngabeeinesBetragessindhierausgeschlossen.
ImHeimlebendeDossiersmitBeihilfenundGemeindezuschüssenhabenimErhebungsjahrvomPrivathaushaltinsHeimgewechselt.
a Stadt Zürich 
b Stadt Winterthur 
X AusGründendesDatenschutzeswerdenResultate,dieaufwenigerals6Dossiersberuhen,nichtausgewiesen.

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023
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Zusatzleistungen zur AHV/IV: Anrechenbares Einkommen pro Monat nach Wohnsituation,  
Dossiertruktur und Rentenart, 2022 TA3.1.7

AHV IV

Anzahl
Dossiers 

Total

AnzahlDossiers
mit anrechenbarem 

Einkommen

Median 
(Fr./Monat)

Mittelwert
(Fr./Monat)

Anzahl
Dossiers 

Total

AnzahlDossiers 
mit anrechenbarem 

Einkommen

Median 
(Fr./Monat)

Mittelwert
(Fr./Monat)

Total 31 554 31 005 2 121 2 238 18 411 18 139 1 721 1 859

Im Heim 8809 8632 2570 2835 4 739 4693 1813 1 900

Im Privathaushalt lebend (Total) 22 742 22 370 1969 2008 13666 13 440 1686 1844

Einpersonendossiers 18895 18599 1893 1835 11828 11617 1604 1651

Einpersonendossiers,alleinlebend 16318 16045 1928 1874 8767 8592 1635 1679

Einpersonendossiers, 
nicht alleinlebend 2577 2554 1634 1589 3061 3025 1593 1572

Dossiers mit mehreren Personen 3847 3 771 2 970 2862 1838 1823 2 992 3 071

DossiersohneAngabederWohnsituationsindimTotalenthalten,weshalbdieSummevonHeimundPrivathaushaltnichtdemTotalentspricht.

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

Zusatzleistungen zur AHV/IV: Durchschnittliche jährlich vergütete Krankheitskosten pro Dossier  
nach Gemeindegrössenklassen, 2022 TA3.1.8

Gemeindegrösse  
nachEinwohnern

AHV IV

Anzahl
Dossiers

Anzahl
Dossiers mit 
Krankheits- 

kosten

Anteil 
Dossiers mit 
Krankheits- 
kostenin%

Median 
in Franken

Mittelwert
in Franken

Anzahl 
Dossiers

Anzahl
Dossiers mit 
Krankheits- 

kosten

Anteil 
Dossiers mit 
Krankheits- 
kostenin%

Median 
in Franken

Mittelwert 
in Franken

Total Kanton Zürich 31 554 13 948 44,2 1 021 1 753 18 411 8 796 47,8 1 012 1 634

150000undmehra 12 443 5586 44,9 1 000 1842 6285 2928 46,6 1045 1950

50000–149999b 2718 1459 53,7 1 000 1647 2189 1468 67,1 1 000 1335

20000–49999 4866 2821 58,0 1006 1591 2892 1817 62,8 1 001 1498

10000–19999 5649 2638 46,7 1 111 1776 3286 1691 51,5 1 042 1558

5000–9999 3 917 972 24,8 1 073 1 740 2 412 569 23,6 1068 1539

2000–4999 1 729 471 27,2 1 094 1844 1 341 393 29,3 992 1 497

1000–1999 288 35 12,2 1 432 1548 241 43 17,8 835 1 211

Weniger als 1000 78 16 20,5 1069 2608 69 17 24,6 1 000 1596

DasTotalderGemeindegrössenentsprichtnichtdemKantonstotal,daauchjeneDossiersmitgezähltwerden,dieinfolgeeinesUmzugsineineandereGemeindezweimalerfasstsind. 
Beim Kantonstotal werden sie nur einmal gezählt.
a Stadt Zürich
b Stadt Winterthur

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023
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Gemeinden mit Gemeindezuschüssen, 2022 TA3.1.9

Adliswil Lindau Stäfa

AffolternamAlbis Meilen Thalwil

Birmensdorf (ZH) Männedorf Uetikon am See

Dielsdorf Mönchaltorf Unterengstringen

Dietikon Nürensdorf Urdorf

Erlenbach(ZH) oberengstringen Uster

Fällanden oberrieden Volketswil

Gossau (ZH) obfelden Wallisellen

Hedingen oetwil an der Limmat WettswilamAlbis

Herrliberg opfikon Wetzikon (ZH)

Hombrechtikon ottenbach Winterthur

Horgen Regensdorf Wädenswil

Illnau-Effretikon Rüschlikon Zell (ZH)

Kilchberg (ZH) Schlieren Zollikon

Kloten Schwerzenbach Zumikon

Küsnacht (ZH) Stallikon Zürich

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

Zusatzleistungen zur IV: ZL-Bezugsquoten nach Gemeindegrösseklassen, 2022 TA3.1.10

Gemeindegrösse  
nachEinwohnern

Personen mit ZL IV Personen mit IV 
per Stichtag, 31.12.2022

Quote 
(AnteilZLIVanallen 
IVBeziehenden)in%

Zusatzleistungen zur IV

Total Kanton Zürich 18 048 35 213 51,3

150000undmehra 6015 10 299 58,4

50000–149999b 2 077 3527 58,9

20000–49999 2 790 5501 50,7

10000–19999 3 200 6568 48,7

5000–9999 2354 5355 44,0

2000–4999 1308 3 119 41,9

1000–1999 235 660 35,6

Weniger als 1000 69 184 37,5

a Stadt Zürich
b Stadt Winterthur

Quelle:SVAZürich,2022 ©BFS2023
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Übersichtstabelle: wirtschaftliche Sozialhilfe 2022 TA3.2.1.1

Total 
Kanton

GemeindegrössenachEinwohnern Bezirk

150000
und mehra

50000– 
149 999b

20000– 
49 999

10000– 
19 999

5000– 
9999

2000– 
4999

1000– 
1999

Weniger 
als 1000

Affoltern Andelfingen

AnzahlSozialhilfedossiers 28042 11606 3576 3 970 4428 3 290 1 407 249 61 542 259

AnzahlunterstütztePersonen 43686 17253 5784 6375 7115 5217 2195 364 95 878 395

AnzahlunterstütztePersonen
pro Sozialhilfedossier

1,56 1,49 1,62 1,61 1,61 1,59 1,56 1,46 1,56 1,62 1,53

Sozialhilfequote 2,8 4,1 5,0 2,8 2,3 1,8 1,5 1,0 0,8 1,6 1,2

Deckungsquote c

1 58,8 66,8 54,6 52,5 53,6 55,0 55,9 59,1 53,3 52,8 55,4

0,75–0,99 13,2 12,1 17,8 13,4 12,7 12,4 11,7 14,1 11,7 15,6 9,1

0,50–0,74 11,1 9,9 11,8 12,5 11,1 11,5 11,9 9,9 13,3 12,0 14,5

0,25–0,49 9,3 6,4 10,5 11,1 10,8 11,5 12,7 10,3 10,0 10,9 14,1

<0,25 7,6 4,8 5,4 10,4 11,7 9,7 7,8 6,6 11,7 8,8 7,0

Nettobedarf(Mittelwert)* 2167 2164 2648 1965 2095 2051 2 020 2 023 1978 2098 1 972

Nettobedarf(Median)* 1876 1859 2 334 1726 1840 1745 1 791 1763 1716 1 794 1623

Bruttobedarf(Mittelwert)* 2 793 2658 3 291 2687 2845 2778 2776 2518 2 714 2828 2694

Bruttobedarf(Median)* 2 303 2181 2690 2 194 2360 2256 2 323 2015 2 321 2 311 2 211

Deckungsquote(Mittelwert)* 0,82 0,87 0,82 0,77 0,77 0,78 0,79 0,82 0,75 0,79 0,78

Deckungsquote(Median)* 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Bezirk

Bülach Dielsdorf Hinwil Horgen Meilen Pfäffikon Uster Winterthur Dietikon Zürich

AnzahlSozialhilfedossiers 2 420 1 099 1438 1690 1 070 709 1504 4 201 1 910 11606

AnzahlunterstütztePersonen 3925 1 797 2251 2 740 1697 1151 2352 6760 3015 17253

AnzahlunterstütztePersonen
pro Sozialhilfedossier

1,62 1,64 1,57 1,62 1,59 1,62 1,56 1,61 1,58 1,49

Sozialhilfequote 2,5 1,9 2,3 2,1 1,6 1,9 1,7 3,9 3,2 4,1

Deckungsquote c

1 55,1 54,4 53,9 53,8 49,5 51,8 56,0 55,2 51,9 66,8

0,75–0,99 13,0 12,6 13,6 11,9 12,8 10,0 12,6 16,8 14,0 12,1

0,50–0,74 11,2 12,2 11,1 12,7 12,7 13,6 10,9 11,5 11,3 9,9

0,25–0,49 11,4 10,9 10,7 10,7 10,9 12,6 10,4 10,4 12,8 6,4

<0,25 9,3 9,8 10,8 10,9 14,1 12,0 10,1 6,1 10,0 4,8

Nettobedarf(Mittelwert)* 2 010 2 024 2005 2163 1 972 1987 2 071 2540 2045 2164

Nettobedarf(Median)* 1 711 1820 1755 1888 1 771 1 732 1750 2 227 1805 1859

Bruttobedarf(Mittelwert)* 2 701 2 724 2718 2957 2812 2899 2 722 3176 2787 2658

Bruttobedarf(Median)* 2 241 2308 2206 2406 2 322 2 334 2 211 2604 2298 2181

Deckungsquote(Mittelwert)* 0,79 0,78 0,78 0,77 0,74 0,75 0,79 0,82 0,77 0,87

Deckungsquote(Median)* 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

a Stadt Zürich
b Stadt Winterthur
c DasTotalderGemeindegrössenklassenundBezirke(beiAnzahlSozialhilfedossiers,AnzahlunterstüzterPersonen,PersonenproDossierundSozialhilfequote)entsprichtnichtdemKantonstotal, 

daauchjeneDossiersundPersonenmitgezähltwurden,dieinfolgeeinesUmzugsineineandereGemeindezweimalerfasstsind.BeimKantonstotalwerdensienureinmalgezählt.Auchdie 
BerechnungderSozialhilfequoteberuhtaufdenAngabenmitDoppelzählungen.

* NurDossiersmitpositivemNettobedarf.NurreguläreDossiers.Bei1,4%derDossiersfehltdieInformationzumBrutto-undNettobedarfunddamitzurDeckungsquote.

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023
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Wohnstatus der Sozialhilfedossiers nach Gemeindegrössenklassen, 2022 TA3.2.1.2

Anteilin% Total GemeindegrössenachEinwohnern

150000
und mehra

50000– 
149 999b

20000– 
49 999

10000– 
19 999

5000– 
9999

2000– 
4999

1000– 
1999

Weniger 
als 1000

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Eigentümer/innen 0,3 0,1 0,3 0,4 0,3 0,6 0,9 0,8 1,6

Mieter/innen 72,6 73,4 77,8 71,6 71,3 68,1 68,3 62,9 62,3

Untermieter/innen 13,6 15,1 9,6 12,6 13,1 15,4 15,8 14,9 16,4

Gratisunterkunft 2,2 1,0 1,3 3,2 3,2 3,9 4,1 8,1 1,6

StationäreEinrichtungen,Heime 8,7 9,0 8,8 8,2 8,1 8,6 7,9 11,3 13,1

Besondere Wohnformen 2,6 1,5 2,3 4,0 4,0 3,4 2,9 2,0 4,9

AnteilohneAngaben:1,4%
a Stadt Zürich
b Stadt Winterthur

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

Dossierzugänge und Dossierabgänge nach Altersklassen der antragstellenden Person, 2022 TA3.2.1.3

Anteilin% Total Altersklasse

0–17Jahre 18–25Jahre 26–35Jahre 36–45Jahre 46–55Jahre 56–64Jahre 65–79Jahre 80Jahre
und mehr

AbgeschlosseneDossiers 28,3 34,7 31,6 28,7 28,3 24,5 25,9 42,4 29,8

Neu eröffnete Dossiers 21,7 21,8 31,5 25,0 20,4 17,0 13,9 31,6 30,3

AlleaktivenDossiersinkl.Doppelzählungen,mitundohneLeistungsbezug.

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

Beendigungsgründe der abgeschlossenen Sozialhilfedossiers nach Gemeindegrössenklassen, 2022 TA3.2.1.4

Anteilin% Total GemeindegrössenachEinwohnern

150000
und mehra

50000– 
149 999b

20000– 
49 999

10000– 
19 999

5000– 
9999

2000– 
4999

1000– 
1999

Weniger 
als 1000

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Verbesserung der wirtschaftlichen Situation

 AufnahmeeinerErwerbstätigkeit 27,8 29,9 29,4 25,6 28,6 24,5 24,3 30,5 23,8

 Beschäftigungsmassnahme 0,0 – 0,1 0,1 – 0,2 – – –

 ErhöhtesErwerbseinkommen 5,5 2,2 9,0 6,9 5,5 7,6 7,0 7,4 4,8

Existenzsicherung durch andere Sozialleistungen

 Sozialversicherungsleistungen 16,3 17,0 19,2 15,5 14,6 13,9 18,9 14,7 14,3

 BedarfsabhängigeLeistungen 10,6 9,0 9,4 12,1 11,9 11,9 10,5 11,6 4,8

Beendigung der Zuständigkeit

 WechseldesWohnortes 15,6 11,8 9,3 17,3 18,6 20,4 22,6 26,3 19,0

 WechseldesSozialdienstes 3,8 3,7 0,6 5,0 4,5 4,9 3,3 3,2 9,5

 Kontaktabbruch 7,5 10,0 7,7 7,7 5,6 5,8 3,3 1,1 –

 Todesfall 2,8 4,5 1,6 1,5 2,6 1,4 3,9 – 4,8

Andere Gründe 2,2 0,7 2,8 2,2 3,5 3,2 2,6 4,2 14,3

Unbekannte Gründe 7,9 11,2 10,9 6,3 4,5 6,3 3,7 1,1 4,8

AnteilohneAngaben:8,3%
a Stadt Zürich
b Stadt Winterthur

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023
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Bezugsdauer der Sozialhilfedossiers nach Gemeindegrössenklassen, 2022 TA3.2.1.5

Anteilin% Total GemeindegrössenachEinwohnern

150000
und mehra

50000– 
149 999b

20000– 
49 999

10000– 
19 999

5000– 
9999

2000– 
4999

1000– 
1999

Weniger 
als 1000

Nicht abgeschlossene Dossiers

Weniger als 1 Jahr 25,9 24,3 23,3 26,6 26,8 29,5 31,6 38,8 30,9

1–2Jahre 15,4 12,4 14,6 18,3 16,5 19,6 18,6 23,9 27,3

2–3Jahre 11,4 10,1 10,0 12,3 14,2 12,7 12,9 12,9 7,3

3–4Jahre 9,1 9,2 8,3 8,8 9,2 10,6 8,4 3,8 12,7

4–5Jahre 9,4 11,6 9,4 7,3 6,8 7,7 8,3 7,7 5,5

5–6Jahre 5,3 5,3 6,0 5,3 5,4 4,0 5,6 3,8 1,8

6–7Jahre 4,7 5,1 5,3 4,4 4,6 3,8 3,6 1,9 5,5

7–8Jahre 3,4 3,7 3,7 3,1 3,4 2,9 2,5 1,4 1,8

8–9Jahre 2,7 2,6 3,1 2,9 2,7 2,3 2,4 1,4 3,6

9–10Jahre 2,1 2,3 2,7 1,9 1,7 1,7 2,0 1,9 1,8

10 Jahre und mehr 10,7 13,5 13,6 9,2 8,6 5,1 4,1 2,4 1,8

Abgeschlossene Dossiers

Weniger als 1 Jahr 41,6 43,2 37,0 43,1 38,4 42,7 42,0 49,5 33,3

1–2Jahre 18,6 16,5 18,5 19,3 19,8 20,2 21,8 23,7 28,6

2–3Jahre 10,8 9,4 10,9 12,0 12,6 10,8 11,2 11,3 19,0

3–4Jahre 8,9 9,9 8,8 7,8 9,0 8,3 7,7 4,1 –

4–5Jahre 5,0 5,4 5,3 4,4 5,4 4,0 4,9 3,1 9,5

5–6Jahre 3,5 3,3 4,6 2,9 3,5 3,9 4,4 2,1 4,8

6–7Jahre 2,6 2,3 3,8 2,4 2,9 2,8 2,0 1,0 –

7–8Jahre 2,0 1,7 2,7 2,0 2,0 2,0 2,2 2,1 4,8

8–9Jahre 1,4 1,4 1,9 1,6 1,3 1,0 0,7 1,0 –

9–10Jahre 1,0 1,0 1,3 0,9 1,1 0,9 1,1 1,0 –

10 Jahre und mehr 4,5 5,9 5,2 3,6 3,9 3,2 2,0 1,0 –

Alle Dossiers

Weniger als 1 Jahr 30,4 29,3 26,8 31,5 30,3 33,6 34,9 42,2 31,6

1–2Jahre 16,3 13,5 15,6 18,6 17,5 19,8 19,6 23,9 27,6

2–3Jahre 11,2 9,9 10,2 12,2 13,7 12,1 12,4 12,4 10,5

3–4Jahre 9,1 9,4 8,4 8,5 9,2 9,9 8,2 3,9 9,2

4–5Jahre 8,1 9,9 8,3 6,5 6,4 6,6 7,2 6,2 6,6

5–6Jahre 4,8 4,7 5,7 4,6 4,9 3,9 5,2 3,3 2,6

6–7Jahre 4,1 4,4 4,9 3,8 4,1 3,5 3,1 1,6 3,9

7–8Jahre 3,0 3,2 3,5 2,7 3,0 2,6 2,4 1,6 2,6

8–9Jahre 2,3 2,3 2,8 2,5 2,2 1,9 1,9 1,3 2,6

9–10Jahre 1,8 2,0 2,3 1,6 1,5 1,5 1,7 1,6 1,3

10 Jahre und mehr 8,9 11,5 11,5 7,5 7,2 4,5 3,4 2,0 1,3

a Stadt Zürich
b Stadt Winterthur

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023
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Anteil der Sozialhilfedossiers, die gleichzeitig Sozialversicherungsleistungen beziehen  
nach Gemeindegrössenklassen, 2022 TA3.2.1.6

Anteilin% Total GemeindegrössenachEinwohnern

150000
und mehra

50000– 
149 999b

20000– 
49 999

10000– 
19 999

5000– 
9999

2000– 
4999

1000– 
1999

Weniger 
als 1000

MindestenseineSozial- 
versicherungsleistung

10,1 5,8 12,5 13,0 12,6 12,3 12,8 10,5 16,4

ALV 1,3 1,0 1,2 1,9 1,7 1,4 1,3 0,8 1,6

Altersrente 2,8 1,9 3,3 3,2 3,3 3,6 3,9 3,6 6,6

Witwenrente 0,4 0,2 0,5 1,0 0,4 0,5 0,3 0,0 3,3

BVG 1,1 0,8 1,6 1,2 1,0 0,8 1,4 1,6 3,3

Hilflosenentschädigung 0,6 0,4 0,6 0,7 0,8 0,6 0,7 0,0 1,6

IV-Rente 4,3 1,9 6,0 5,7 6,2 5,7 5,1 5,7 3,3

SUVA-Rente 0,6 0,4 0,7 0,7 0,6 0,6 1,1 0,0 1,6

Andere 0,7 0,1 1,6 0,7 0,8 0,8 1,5 1,6 0,0

Nur Dossiers mit positivem Nettobedarf. Nur reguläre Dossiers.
a Stadt Zürich
b Stadt Winterthur

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

Anteil der Beziehenden von Sozialversicherungsleistungen nach Altersklassen,  
Nationalität und Dossierstruktur, 2022 TA3.2.1.7

Anteilin% Sozialversicherungsleistungen

MindestenseineLeistung Mind.eineLeistunginAbklärung

Total 7,0 0,1

0–17Jahre 2,4 0,0

18–25Jahre 5,3 0,3

26–35Jahre 4,6 0,1

36–45Jahre 5,4 0,3

46–55Jahre 7,7 0,2

56–64Jahre 14,4 0,2

65–79Jahre 56,6 0,2

80Jahreundmehr 60,2 0,0

Schweizer/innen 8,8 0,2

Ausländer/innen 5,3 0,1

Missing 0,0 0,0

StationäreEinrichtungen,Heime 18,9 0,1

Besondere Wohnformen 7,1 0,1

Paare ohne Kind(er) 10,0 0,2

Einelternfamilien 19,1 0,2

Paare mit Kind(ern) 4,0 0,0

Anzahl Sozialhilfedossiers 2714 61

Nur Dossiers mit positivem Nettobedarf. Nur reguläre Dossiers.

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023
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Anteil der Sozialhilfedossiers, die gleichzeitig Bedarfsleistungen beziehen  
nach Gemeindegrössenklassen, 2022 TA3.2.1.8

Anteilin% Total GemeindegrössenachEinwohnern

150000
und mehra

50000– 
149 999b

20000– 
49 999

10000– 
19 999

5000– 
9999

2000– 
4999

1000– 
1999

Weniger 
als 1000

MindestenseineBedarfsleistung 5,6 4,3 0,8 8,6 7,8 7,8 6,3 3,6 4,9

Alimentenbevorschussung 2,2 1,1 0,0 4,1 3,6 3,5 2,2 2,0 1,6

ZusatzleistungenzurAHV/IV 2,0 1,9 0,0 3,0 2,5 2,1 2,2 0,4 3,3

Stipendien 0,3 0,0 0,8 0,4 0,4 0,6 0,7 0,0 0,0

Andere 1,3 1,2 0,0 1,3 1,4 2,4 1,6 1,6 0,0

Nur Dossiers mit positivem Nettobedarf. Nur reguläre Dossiers.
a Stadt Zürich
b Stadt Winterthur

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

Sozialhilfequoten nach Altersklassen und Gemeindegrössenklassen, 2022 TA3.2.2.1

Quotein% Total 
Kanton

GemeindegrössenachEinwohnern

150000
und mehra

50000– 
149 999b

20000– 
49 999

10000– 
19 999

5000– 
9999

2000– 
4999

1000– 
1999

Weniger 
als 1000

Total 2,8 4,1 5,0 2,7 2,3 1,8 1,5 1,0 0,8

0–17Jahre 4,7 7,1 8,7 4,8 3,9 2,9 2,4 1,6 1,1

18–25Jahre 3,3 4,6 5,5 3,1 2,7 2,7 2,1 2,2 1,7

26–35Jahre 2,7 3,0 4,7 2,6 2,4 2,2 2,0 1,4 0,5

36–45Jahre 2,9 3,7 5,3 2,9 2,6 2,1 1,7 0,9 1,0

46–55Jahre 2,9 4,8 5,4 2,8 2,3 1,5 1,4 0,7 1,0

56–64Jahre 2,9 5,5 5,1 2,9 2,0 1,8 1,2 0,6 0,7

65–79Jahre 0,4 0,8 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1

80Jahreundmehr 0,5 0,8 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,6

a Stadt Zürich
b Stadt Winterthur

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

Altersverteilung innerhalb der Sozialhilfebeziehenden, 2022 TA3.2.1.9

Total Anteilin%

Total 43 686 100,0

0–17Jahre 13245 30,3

18–25Jahre 4 110 9,4

26–35Jahre 6538 15,0

36–45Jahre 7178 16,4

46–55Jahre 6483 14,8

56–64Jahre 5064 11,6

65–79Jahre 704 1,6

80Jahreundmehr 359 0,8

Missing 5 0,0

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023
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Sozialhilfequoten nach Nationalität, Geschlecht, Zivilstand und Gemeindegrössenklassen, 2022 TA3.2.2.2

Quotein% Total 
Kanton

GemeindegrössenachEinwohnern

150000
und mehra

50000– 
149 999b

20000– 
49 999

10000– 
19 999

5000– 
9999

2000– 
4999

1000– 
1999

Weniger 
als 1000

Total 2,8 4,1 5,0 2,7 2,3 1,8 1,5 1,0 0,8

Männer 2,9 4,3 5,1 2,7 2,3 1,8 1,5 1,0 0,9

Frauen 2,7 3,8 4,9 2,8 2,2 1,8 1,6 1,0 0,8

Schweizer/innen 1,9 3,0 3,2 1,9 1,5 1,2 1,0 0,7 0,4

Männer 2,0 3,4 3,4 2,0 1,5 1,3 1,0 0,7 0,5

Frauen 1,7 2,7 3,0 1,8 1,4 1,1 0,9 0,6 0,4

Ausländer/innen 5,2 6,3 10,5 4,5 4,4 3,8 3,9 2,8 4,0

Männer 4,9 6,1 9,8 4,1 4,1 3,5 3,4 2,5 4,1

Frauen 5,6 6,6 11,3 4,9 4,7 4,2 4,4 3,1 3,7

Zivilstand

Ledig 3,0 3,4 5,0 3,0 2,7 2,5 2,2 1,7 1,3

Verheiratet 1,5 2,6 3,0 1,5 1,2 0,9 0,7 0,4 0,3

Verwitwet 1,0 1,7 1,0 0,8 0,7 0,7 0,8 0,3 0,9

Geschieden 4,8 7,8 8,2 4,5 3,7 2,9 2,3 1,2 1,6

a Stadt Zürich
b Stadt Winterthur

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

Dossiers mit Kindern nach Anzahl minderjähriger Kinder und Nationalität, 2022 TA3.2.2.3

Anteilin% Einelternfamilien Paare mit Kind(ern)

Schweizer/innen Ausländer/innen Schweizer/innen Ausländer/innen

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

1 Kind 56,7 48,3 31,0 27,2

2 Kinder 30,9 33,9 38,2 35,5

3 Kinder 9,3 13,6 20,9 25,4

4 und mehr Kinder 3,0 4,2 9,8 11,9

Durchschnittliche Anzahl Kinder 1,60 1,75 2,14 2,26

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

Dossiers mit Kindern nach Alter des jüngsten Kindes, 2022 TA3.2.2.4

Anteilin% Einelternfamilien Paare mit Kind(ern)

Total 100,0 100,0

JüngstesKindjüngerals6Jahre 41,1 56,6

JüngstesKindzwischen6–10Jahren 31,9 25,8

JüngstesKindzwischen11–14Jahren 18,1 11,6

JüngstesKindzwischen15–18Jahren 8,8 6,1

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023
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Sozialhilfequote nach Alter und Nationalität, 2022 TA3.2.2.5

Alter(Jahre) Insgesamt(in%) Schweizer/innen(in%) Ausländer/innen(in%)

0 2,3 1,3 4,6
1 3,5 2,3 6,5
2 4,4 2,8 8,3
3 4,6 3,1 8,3
4 4,8 3,0 9,4
5 5,3 3,3 10,5
6 5,6 3,3 11,7
7 5,2 3,3 10,3
8 5,6 3,6 11,2
9 5,4 3,5 10,9
10 4,9 3,0 10,4
11 5,4 3,6 11,1
12 4,6 2,9 10,1
13 4,7 3,0 10,7
14 5,0 3,2 11,6
15 4,6 2,7 11,9
16 4,4 2,9 10,9
17 3,9 2,5 10,3
18 3,5 2,3 8,9
19 3,5 2,6 7,4
20 3,7 2,9 7,0
21 3,2 2,7 5,1
22 3,4 2,7 5,7
23 3,0 2,6 4,1
24 3,0 2,4 4,5
25 2,9 2,3 4,3
26 2,8 2,2 4,0
27 2,8 2,2 3,9
28 2,7 1,9 4,0
29 2,6 2,0 3,5
30 2,5 1,8 3,6
31 2,6 2,1 3,2
32 2,8 2,2 3,5
33 2,7 2,1 3,4
34 2,9 2,1 3,9
35 2,7 2,0 3,8
36 2,8 2,1 3,6
37 3,0 2,2 4,2
38 3,0 2,1 4,2
39 2,9 2,0 4,1
40 3,0 2,1 4,3
41 2,9 2,0 4,4
42 3,3 2,1 5,3
43 2,7 1,7 4,2
44 2,7 1,8 4,3
45 2,8 1,7 4,6
46 2,6 1,6 4,5
47 2,9 1,7 5,2
48 3,2 1,9 5,9
49 2,7 1,8 4,9
50 2,7 1,8 4,9
51 2,8 2,0 4,9
52 3,0 2,1 5,4
53 3,0 2,1 5,3
54 3,0 2,1 5,8
55 2,9 2,1 5,6
56 3,0 2,2 5,7
57 3,2 2,4 6,0
58 3,3 2,3 7,1
59 3,3 2,5 6,5
60 3,0 2,2 6,6
61 3,1 2,3 6,6
62 3,2 2,4 7,3
63 2,4 1,7 6,2
64 1,2 0,7 4,0
65 0,7 0,5 2,3

BeiweiterenMitgliedernderUnterstützungseinheitnurreguläreDossiers

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023
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Art der Anstellung der erwerbstätigen Sozialhilfebeziehenden nach Altersklassen, 2022 TA3.2.3.1

Anteilin% Total 15–25Jahre 26–35Jahre 36–45Jahre 46–55Jahre 56–65Jahre

Total Erwerbstätige 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Selbstständig,MitarbeitinFamilienbetrieb 3,5 0,4 1,4 3,2 6,7 9,5

Regelmässig angestellt 37,6 10,6 39,1 50,3 47,3 40,0

PrekäreArbeitsverträge 23,3 9,5 23,0 25,9 29,4 34,3

In der Lehre 19,0 62,1 20,0 3,7 1,0 0,4

ErwerbstätigkeitohnenähereAngaben 16,6 17,4 16,5 16,9 15,5 15,8

Anzahl Total 15–25Jahre 26–35Jahre 36–45Jahre 46–55Jahre 56–65Jahre

Total Erwerbstätige 8041 1698 1904 2136 1461 842

Selbstständig,MitarbeitinFamilienbetrieb 279 6 27 68 98 80

Regelmässig angestellt 3027 180 744 1075 691 337

PrekäreArbeitsverträge 1873 162 438 554 430 289

In der Lehre 1531 1055 380 78 15 3

ErwerbstätigkeitohnenähereAngaben 1331 295 315 361 227 133

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

Situation der Nichterwerbspersonen in der Sozialhilfe nach Altersklassen, 2022 TA3.2.3.2

Anteilin% Total 15–25Jahre 26–35Jahre 36–45Jahre 46–55Jahre 56–65Jahre

Total der Nichterwerbspersonen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

InAusbildung(ohneLehrlinge) 9,1 45,0 3,8 1,0 0,7 0,0

Haushalt, familiäre Gründe 9,5 4,3 18,9 16,7 6,0 2,3

Rentner/in 3,6 0,5 2,0 2,8 4,1 8,0

Vorübergehend arbeitsunfähig 29,5 17,9 32,2 30,8 36,1 28,7

Dauerinvalidität 15,3 4,4 8,3 12,6 23,8 24,3

KeineChanceaufdemArbeitsmarkt 4,2 1,6 2,7 3,6 5,2 7,5

Anderes(nichterwerbstätig) 28,7 26,3 32,1 32,5 24,0 29,1

Anzahl Total 15–25Jahre 26–35Jahre 36–45Jahre 46–55Jahre 56–65Jahre

Total der Nichterwerbspersonen 12 783 2 288 2 370 2 634 2 811 2 676

InAusbildung(ohneLehrlinge) 1169 1 030 89 27 19 0

Haushalt, familiäre Gründe 1218 99 448 440 169 62

Rentner/in 464 11 48 74 116 215

Vorübergehend arbeitsunfähig 3765 409 763 810 1016 767

Dauerinvalidität 1951 101 197 332 670 651

KeineChanceaufdemArbeitsmarkt 541 36 64 95 145 201

Anderes(nichterwerbstätig) 3675 602 761 856 676 780

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023
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Höchste abgeschlossene Ausbildung nach Altersklassen, 2022 TA3.2.3.3

Anteilin% Strukturer- 
hebungSE2021

Total Sozialhilfe 18–25Jahre 26–35Jahre 36–45Jahre 46–55Jahre 56–65Jahre

OhneberuflicheAusbildung 14,1 58,8 80,5 60,3 58,0 51,6 49,0

Berufsausbildung/Matura 35,9 33,3 18,7 33,0 32,2 38,2 41,3

HöhereAusbildung 50,0 7,9 0,8 6,7 9,8 10,2 9,8

Anzahl Strukturer- 
hebungSE2021

Total Sozialhilfe 18–25Jahre 26–35Jahre 36–45Jahre 46–55Jahre 56–65Jahre

Total 1 152 855 28 329 3 875 6 298 6 899 6 238 5 019

OhneberuflicheAusbildung 162434 15043 2980 3 474 3541 2866 2182

Berufsausbildung/Matura 413 732 8517 694 1 903 1963 2 119 1838

HöhereAusbildung 576689 2 019 30 388 600 566 435

Unbekannt – 2750 171 533 795 687 564

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

Höchste abgeschlossene Ausbildung nach Geschlecht und Nationalität  
(unterstützte Personen von 18 bis 65 Jahren), 2022 TA3.2.3.4

Anteilin% Total Schweizer/innen Ausländer/innen

Frauen Männer Total Frauen Männer Total Frauen Männer Total

OhneberuflicheAusbildung 61,3 56,5 58,8 50,0 45,1 47,4 72,8 69,7 71,3

Berufsausbildung/Matura 30,4 35,9 33,3 42,0 46,9 44,7 18,6 23,2 20,9

HöhereAusbildung 8,3 7,5 7,9 8,0 7,9 7,9 8,6 7,1 7,8

Anzahl Total Schweizer/innen Ausländer/innen

Frauen Männer Total Frauen Männer Total Frauen Männer Total

Total 13 737 14 591 28 328 6 481 7 522 14 003 7 256 7 069 14 325

KeineberuflicheAusbildung 7 479 7564 15043 3 074 3245 6319 4405 4 319 8724

Berufsausbildung/Matura 3 707 4810 8517 2585 3 373 5958 1 122 1 437 2559

Universität/höhere Fachausb. 1 010 1 009 2 019 489 570 1059 521 439 960

Unbekannt 1541 1208 2 749 333 334 667 1208 874 2082

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023
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Unterstützte Personen nach Erwerbssituation und höchster abgeschlossener Ausbildung  
(Antragstellende von 15 bis 65 Jahren), 2022 TA3.2.3.5

Anteilin% ohne Berufsabschluss Berufl.Ausbildung/Matura Höhere Fachausbildung/ 
Hochschule

Total

Total 58,5 33,7 7,8 100,0

Erwerbstätige 62,8 29,8 7,4 100,0

Erwerbslose 54,5 36,9 8,6 100,0

Nichterwerbspersonen 58,5 33,9 7,6 100,0

Nichtfeststellbarin% 9,7 – – –

AnteilohneAngaben:8,5%

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

Anteil der Dossiers mit mindestens einer erwerbstätigen Person von 15 bis 65 Jahren  
nach Dossierstruktur und Nationalität, 2022 TA3.2.3.6

Anteilin% Total Dossiers mit Schweizer  
Nationalität

Dossiers mit ausländi-
scher  Nationalität

Binationale Dossiers

Total 28,8 22,1 34,6 47,3

Einpersonendossiers 22,6 18,4 28,1 –

Paare ohne Kind 34,2 30,6 35,5 34,6

Einelternfamilien 40,3 40,1 40,5 –

Paare mit Kind(ern) 57,7 48,5 62,2 52,2

StationäreEinrichtungen,Heime 28,0 21,3 33,9 –

Besondere Wohnformen 29,3 22,5 35,1 –

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

Erwerbssituation nach Gemeindegrössenklassen (Personen von 15 bis 65 Jahren), 2022 TA3.2.3.7

Anteilin% Total 
Kanton

GemeindegrössenachEinwohnern

150000
und mehra

50000– 
149 999b

20000– 
49 999

10000– 
19 999

5000– 
9999

2000– 
4999

1000– 
1999

Weniger 
als 1000

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Erwerbstätige 27,7 21,1 25,8 32,5 32,2 33,7 33,9 25,9 28,4

Erwerbslose 28,4 28,2 33,7 30,5 29,3 24,1 22,4 19,0 20,9

Nichterwerbspersonen 44,0 50,7 40,6 37,0 38,6 42,2 43,7 55,1 50,7

AnteilohneAngaben:7,0%
a Stadt Zürich
b Stadt Winterthur

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023
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Erwerbssituation der unterstützten Personen nach Altersklassen, 2022 TA3.2.3.8

Anteilin% Total 15–25Jahre 26–35Jahre 36–45Jahre 46–55Jahre 56–65Jahre

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Erwerbstätige 27,7 33,2 31,2 31,8 23,7 16,9

Erwerbslose 28,4 22,1 30,0 28,9 30,8 29,1

Nichterwerbspersonen 44,0 44,7 38,8 39,3 45,5 53,9

AnteilohneAngaben:7,0%

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

Erwerbseinkommen der Dossiers mit mindestens einer erwerbstätigen Person im Alter  
von 15 bis 65 Jahren, 2022 TA3.2.3.9

Anteilin% 1–1000CHF 1001–2000CHF 2001–3000CHF 3001–4000CHF 4000 CHF  
und mehr

Total

Total 43,4 29,2 14,6 7,9 4,9 100,0

Einpersonendossiers 55,4 32,4 9,4 1,7 1,1 100,0

Paare ohne Kind 39,1 26,1 15,7 15,7 3,5 100,0

Einelternfamilien 34,8 30,7 22,4 8,2 3,9 100,0

Paare mit Kind(ern) 23,5 19,2 17,9 22,6 16,8 100,0

Nur Dossiers mit positivem Nettobedarf. Nur reguläre Dossiers.

AnteilohneAngaben:22,0%

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

Deckungsquote nach Erwerbssituation (Antragstellende von 15 bis 65 Jahren), 2022 TA3.2.4.1

Anteilin% Deckungsquote

1,00 0,75–0,99 0,50–0,74 0,25–0,49 <0,25 Total

Total 59,2 13,3 11,0 9,1 7,4 100,0

Erwerbstätige 17,4 17,9 24,1 22,1 18,5 100,0

Erwerbslose 73,8 12,6 6,9 3,8 3,0 100,0

Nichterwerbspersonen 73,0 11,4 6,4 5,3 3,9 100,0

Nur Dossiers mit positivem Nettobedarf. Nur reguläre Dossiers.

AnteilohneAngaben:6,7%

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023
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Brutto- und Nettobedarf im Stichmonat nach Dossierstruktur, 2022 TA3.2.4.2

BruttobedarfMedian
(in Fr.)

NettobedarfMedian
(in Fr.)

NettobedarfMittelwert
(in Fr.)

Durchschnittsgrösse  
der Unterstützungseinheit

Total aller Dossiers 2311 1884 2174 1,56

StationäreEinrichtungen,Heime 3780 2631 3302 1,08

Besondere Wohnformen 1825 1586 1896 1,17

Total Privathaushalte 2300 1874 2078 1,62

Einpersonendossiers 2046 1762 1863 1,00

 Alleinlebende 2206 2000 2038 1,00

 Nicht-Alleinlebende 1545 1330 1513 1,00

Einelternfamilien 3494 2375 2538 2,69

 Einelternfamilienmit1Kind 3110 2133 2264 2,00

 Einelternfamilienmit2Kindern 3763 2400 2579 3,00

 Einelternfamilienmit3undmehrKindern 4467 3280 3343 4,30

Paare mit Kind/ern 4383 2647 2839 4,25

 Paaremit1Kind 3701 2479 2624 3,00

 Paaremit2Kindern 4264 2464 2611 4,00

 Paaremit3undmehrKindern 4970 3059 3227 5,45

Paare ohne Kind 3056 1986 2199 2,00

Andere – 1458 1695 2,56

Nur Dossiers mit positivem Nettobedarf. Nur reguläre Dossiers.

AnteilohneAngaben:2,5%

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

Gesamter Auszahlungsbetrag nach Dossierstruktur, 2022 TA3.2.4.3

Median(inFr.) Mittelwert(inFr.)

Total aller Dossiers 18 732 21 881

StationäreEinrichtungen,Heime 23405 32025

Besondere Wohnformen 11857 16141

Total Privathaushalte 18 726 21 090

Einpersonendossiers 16 788 18 209

 Alleinlebende 20 232 20 177

 Nicht-Alleinlebende 12205 14 272

Einelternfamilien 24 927 27 160

 Einelternfamilienmit1Kind 20958 23357

 Einelternfamilienmit2Kindern 26350 28431

 Einelternfamilienmit3undmehrKindern 36827 36961

Paare mit Kind/ern 26 857 31 725

 Paaremit1Kind 22915 27 292

 Paaremit2Kindern 25254 29 223

 Paaremit3undmehrKindern 33 447 37539

Paare ohne Kind 20 130 22 721

Andere 11 791 16 520

Nur Dossiers mit positivem Nettobedarf. Nur reguläre Dossiers.

AnteilohneAngaben:1,5%

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023
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Mietkosten pro Zimmer und Anzahl Zimmer nach Gemeindegrössenklassen, 2022 TA3.2.4.4

Median(inFr.) Mittelwert(inFr.) DurchschnittlicheAnzahlZimmer

Total Kanton 480 557 2,5

Gemeindegrösse nach Einwohnern

150000undmehra 532 629 2,5

50000–149999b 459 520 3,0

20000–49999 469 534 2,9

10000–19999 471 524 3,0

5000–9999 450 492 3,2

2000–4999 426 469 3,2

1000–1999 414 434 3,4

Weniger als 1000 378 422 3,3

Nur Dossiers mit positivem Nettobedarf. Nur reguläre Dossiers.

AnteilohneAngaben:5,5%
a Stadt Zürich
b Stadt Winterthur

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

Anteil der Mietkosten am Bruttobedarf, 2022 TA3.2.4.5

Median(inFr.)

Total Privathaushalte 41,6

Einpersonendossiers 43,6

Alleinlebende 45,1

Nicht-Alleinlebende 40,1

Einelternfamilien 38,5

Einelternfamilienmit1Kind 40,2

Einelternfamilienmit2Kindern 37,2

Einelternfamilienmit3undmehrKindern 35,7

Paare mit Kind(ern) 35,6

Paare mit 1 Kind 37,1

Paare mit 2 Kindern 35,8

Paare mit 3 und mehr Kindern 33,9

Paare ohne Kind 40,1

Andere 35,6

Nur Dossiers mit positivem Nettobedarf. Nur reguläre Dossiers.

AnteilohneAngaben:9,4%

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023
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Haushaltsquote der Sozialhilfe nach Haushaltstyp und Gemeindegrösse, 2022 TA3.2.4.6

Total  
Kanton

GemeindegrössenachEinwohnern

150000
und mehra

50000– 
149 999b

20 000– 
49 999

10 000– 
19 999

5000– 
9999

2000– 
4999

1000– 
1999

weniger  
als 1000

Total Privathaushalte 3,4 4,7 5,8 3,2 2,6 2,2 1,9 1,2 1,0

Haushalte ohne Minderjährige 3,2 4,4 5,3 2,9 2,4 2,1 1,8 1,2 0,9

EineerwachsenePerson 4,2 5,3 6,6 3,9 3,2 3,0 2,8 1,4 1,4

ZweiErwachseneverheiratet, 
ohneMinderjährige

0,5 1,0 1,3 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2

ZweiErwachsenenichtverheiratet, 
ohneMinderjährige

3,0 3,6 5,1 2,8 2,6 2,2 1,9 1,9 1,0

DreiodermehrErwachsene 
ohneMinderjährige

4,1 6,3 7,9 3,7 3,2 2,6 2,0 2,8 1,3

Haushalte mit Minderjährigen 4,0 5,6 7,6 3,9 3,4 2,6 2,1 1,2 1,0

EineerwachsenePerson 
mitMinderjährigen

17,8 20,7 27,3 18,5 16,0 13,8 11,4 6,6 3,4

ZweiErwachseneverheiratet, 
mitMinderjährigen

1,3 2,1 3,6 1,0 0,9 0,7 0,5 0,2 0,2

ZweiErwachsenenichtverheiratet, 
mitMinderjährigen

5,2 5,7 6,7 6,5 5,3 3,8 4,1 1,7 2,0

DreiodermehrErwachsene 
mitMinderjährigen

3,7 5,1 6,9 3,5 3,4 2,6 1,8 2,0 2,4

Personenunter18JahrengeltenalsMinderjährigeundab18JahrenalsErwachsene
Haushaltsquote:AnteilderunterstütztenPrivathaushaltemitLeistungsbezugimErhebungsjahranallenPrivathaushaltengemässderständigenWohnbevölkerung(STATPOP)am31.12.desVorjahres

AnteilohneAngaben:0,0%
a Stadt Zürich
b Stadt Winterthur

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

Unterstützte Personen im Asyl- und Flüchtlingsbereich, im Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe,  
und mit Status S nach Aufenthaltsstatus und Altersklassen, 2022 TA3.3.1

Aufenthaltsstatusund-dauer Total Altersklasse

0–17Jahre 18–25Jahre 26–35Jahre 36–45Jahre 46undmehrJahre

Personen In% Personen In% Personen In% Personen In% Personen In% Personen In%

Total 27 951 100,0 9 242 33,1 3 572 12,8 5 402 19,3 4 754 17,0 4 981 17,8

Asylbereich 5 184 100,0 1 825 35,2 1 248 24,1 1 041 20,1 570 11,0 500 9,6

Asylsuchende 
mit laufendem Verfahren

1561 100,0 392 25,1 314 20,1 443 28,4 273 17,5 139 8,9

VorläufigAufgenommene–7Jahre 3623 100,0 1 433 39,6 934 25,8 598 16,5 297 8,2 361 10,0

Flüchtlingsbereich 4 516 100,0 2 347 52,0 452 10,0 835 18,5 608 13,5 274 6,1

FlüchtlingemitAsyl–5Jahre 3 979 100,0 2089 52,5 364 9,1 709 17,8 564 14,2 253 6,4

Vorläufig aufgenommene  
Flüchtlinge–7Jahre

537 100,0 258 48,0 88 16,4 126 23,5 44 8,2 21 3,9

Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe 6 276 100,0 1 722 27,4 592 9,4 1 555 24,8 1 322 21,1 1 085 17,3

FlüchtlingemitAsyl+5Jahre 3633 100,0 1 100 30,3 308 8,5 995 27,4 828 22,8 402 11,1

Vorläufig aufgenommene  
Flüchtlinge +7 Jahre

690 100,0 144 20,9 94 13,6 195 28,3 147 21,3 110 15,9

VorläufigAufgenommene+7Jahre 1953 100,0 478 24,5 190 9,7 365 18,7 347 17,8 573 29,3

Status S 10 955 100,0 3 181 29,0 1 148 10,5 1 597 14,6 2 027 18,5 3 002 27,4

Nothilfebereich 1 020 100,0 167 16,4 132 12,9 374 36,7 227 22,3 120 11,8

Quelle:BFS–Sozialhilfeempfängerstatistik2022;SEM – MonitoringSozialhilfestopp2022 ©BFS2023
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Unterstützte Personen im Asyl- und Flüchtlingsbereich, im Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe,  
und mit Status S nach Aufenthaltsstatus und Geschlecht, 2022 TA3.3.2

Aufenthaltsstatusund-dauer Total Männer Frauen

Personen In% Personen In% Personen In%

Total 27 931 100,0 13 167 47,1 14 764 52,9

Asylbereich 5 183 100,0 3 236 62,4 1 947 37,6

AsylsuchendemitlaufendemVerfahren 1560 100,0 1 017 65,2 543 34,8

VorläufigAufgenommene–7Jahre 3623 100,0 2 219 61,2 1 404 38,8

Flüchtlingsbereich 4 514 100,0 2 329 51,6 2 185 48,4

FlüchtlingemitAsyl–5Jahre 3 977 100,0 2 013 50,6 1964 49,4

VorläufigaufgenommeneFlüchtlinge–7Jahre 537 100,0 316 58,8 221 41,2

Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe 6 276 100,0 3 196 50,9 3 080 49,1

FlüchtlingemitAsyl+5Jahre 3633 100,0 1908 52,5 1725 47,5

Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge +7 Jahre 690 100,0 344 49,9 346 50,1

VorläufigAufgenommene+7Jahre 1953 100,0 944 48,3 1 009 51,7

Status S 10 938 100,0 3 635 33,2 7 303 66,8

Nothilfebereich 1 020 100,0 771 75,6 249 24,4

Quelle:BFS–Sozialhilfeempfängerstatistik2022;SEM – MonitoringSozialhilfestopp2022 ©BFS2023

Unterstützte Personen im Asyl- und Flüchtlingsbereich, im Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe,  
und mit Status S nach Aufenthaltsstatus und Zivilstand, 2022 TA3.3.3

Aufenthaltsstatusund-dauer Total Zivilstand

Ledig Verheiratet a Getrennt Verwitwet Geschieden

Personen In% Personen In% Personen In% Personen In% Personen In% Personen In%

Total 16 815 100,0 7 427 44,2 7 077 42,1 369 2,2 580 3,4 1 362 8,1

Asylbereich 3 125 100,0 1 821 58,3 1 119 35,8 31 1,0 67 2,1 87 2,8

AsylsuchendemitlaufendemVerfahren 1 032 100,0 541 52,4 438 42,4 9 0,9 7 0,7 37 3,6

VorläufigAufgenommene–7Jahre 2 093 100,0 1280 61,2 681 32,5 22 1,1 60 2,9 50 2,4

Flüchtlingsbereich 2 150 100,0 885 41,2 1 127 52,4 39 1,8 25 1,2 74 3,4

FlüchtlingemitAsyl–5Jahre 1875 100,0 686 36,6 1066 56,9 35 1,9 24 1,3 64 3,4

Vorläufig aufgenommene  
Flüchtlinge–7Jahre

275 100,0 199 72,4 61 22,2 4 1,5 1 0,4 10 3,6

Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe 4 511 100,0 2 149 47,6 1 819 40,3 129 2,9 126 2,8 288 6,4

FlüchtlingemitAsyl+5Jahre 2520 100,0 1116 44,3 1166 46,3 68 2,7 25 1,0 145 5,8

Vorläufig aufgenommene  
Flüchtlinge +7 Jahre

544 100,0 337 61,9 142 26,1 19 3,5 6 1,1 40 7,4

VorläufigAufgenommene+7Jahre 1 447 100,0 696 48,1 511 35,3 42 2,9 95 6,6 103 7,1

Status S 7 029 100,0 2 572 36,6 3 012 42,9 170 2,4 362 5,2 913 13,0

a Verheiratet: inkl. In eingetragener Partnerschaft

Quelle:BFS–Sozialhilfeempfängerstatistik2022 ©BFS2023
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Unterstützte Personen im Asyl- und Flüchtlingsbereich, im Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe,  
und mit Status S nach Aufenthaltsstatus und Herkunftskontinent, 2022 TA3.3.4

Aufenthaltsstatusund-dauer Total Afrika Asien Europa Amerika Unbekannt/andere

Anzahl In% Anzahl In% Anzahl In% Anzahl In% Anzahl In% Anzahl In%

Total 27 808 100,0 5 985 21,5 8 797 31,6 12 749 45,8 136 0,5 141 0,5

Asylbereich 5 137 100,0 1 090 21,2 3 394 66,1 541 10,5 92 1,8 20 0,4

Asylsuchendemitlaufendem
Verfahren

1550 100,0 246 15,9 745 48,1 464 29,9 84 5,4 11 0,7

VorläufigAufgenommene–7Jahre 3587 100,0 844 23,5 2649 73,9 77 2,1 8 0,2 9 0,3

Flüchtlingsbereich 4 487 100,0 1 470 32,8 2 026 45,2 930 20,7 13 0,3 48 1,1

FlüchtlingemitAsyl–5Jahre 3952 100,0 1187 30,0 1854 46,9 850 21,5 13 0,3 48 1,2

Vorläufig aufgenommene  
Flüchtlinge–7Jahre

535 100,0 283 52,9 172 32,1 80 15,0 0 0,0 0 0,0

Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe 6 209 100,0 3 050 49,1 2 738 44,1 378 6,1 17 0,3 26 0,4

FlüchtlingemitAsyl+5Jahre 3593 100,0 1852 51,5 1534 42,7 181 5,0 12 0,3 14 0,4

Vorläufig aufgenommene  
Flüchtlinge +7 Jahre

688 100,0 438 63,7 216 31,4 32 4,7 0 0,0 2 0,3

VorläufigAufgenommene 
+7 Jahre

1928 100,0 760 39,4 988 51,2 165 8,6 5 0,3 10 0,5

Status S 10 955 100,0 26 0,2 127 1,2 10 795 98,5 5 0,0 2 0,0

Nothilfebereich 1 020 100,0 349 34,2 512 50,2 105 10,3 9 0,9 45 4,4

Quelle:BFS–Sozialhilfeempfängerstatistik2022;SEM–MonitoringSozialhilfestopp2022 ©BFS2023

Unterstützte Personen im Asyl- und Flüchtlingsbereich, im Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe,  
und mit Status S nach Aufenthaltsstatus und Erwerbssituation, 2022 TA3.3.5

Aufenthaltsstatusund-dauer Total Erwerbspersonen Erwerbslose Nichterwerbspersonen

Personen In% Personen In% Personen In% Personen In%

Total 10 370 100,0 2 886 27,8 1 735 16,7 5 749 55,4

Asylbereich 3 641 100,0 740 20,3 321 8,8 2 580 70,9

AsylsuchendemitlaufendemVerfahren 1169 100,0 10 0,9 37 3,2 1 122 96,0

VorläufigAufgenommene–7Jahre 2 472 100,0 730 29,5 284 11,5 1458 59,0

Flüchtlingsbereich 2 218 100,0 435 19,6 453 20,4 1 330 60,0

FlüchtlingemitAsyl–5Jahre 1 937 100,0 333 17,2 405 20,9 1 199 61,9

VorläufigaufgenommeneFlüchtlinge–7Jahre 281 100,0 102 36,3 48 17,1 131 46,6

Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe 4 511 100,0 1 711 37,9 961 21,3 1 839 40,8

FlüchtlingemitAsyl+5Jahre 2 479 100,0 1 111 44,8 538 21,7 830 33,5

Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge +7 Jahre 541 100,0 173 32,0 159 29,4 209 38,6

VorläufigAufgenommene+7Jahre 1 491 100,0 427 28,6 264 17,7 800 53,7

Status S 7 787 100,0 649 8,3 868 11,1 6 270 80,5

Personenab15Jahren.Nichterwerbspersonen:Inkl.PersoneninLehre.Erwerbslose:Inkl.PersonenimBeschäftigungsprogramm.

Quelle:BFS–Sozialhilfeempfängerstatistik2022 ©BFS2023
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ALBV: Anzahl Dossiers und unterstützte Personen nach Bezirk, 2022 TA3.4.1

Alimentenbevorschussung

Dossiers Unterstützte Personen AnteilanderBevölkerungin%

Total a 4277 9235 0,59

Bezirk

Affoltern 94 209 0,37

Andelfingen 72 153 0,48

Bülach 465 1017 0,64

Dielsdorf 299 655 0,71

Hinwil 315 692 0,70

Horgen 243 519 0,40

Meilen 150 341 0,32

Pfäffikon 138 310 0,50

Uster 323 690 0,50

Winterthur 639 1359 0,78

Dietikon 323 687 0,72

Zürich 1245 2668 0,63

a DasTotalderBezirkeentsprichtnichtdemKantonstotal,daauchjeneDossiersundPersonenmitgezähltwurden,dieinfolgeeinesUmzugsineineandereGemeindezweimalerfasstsind. 
Beim Kantonstotal werden sie nur einmal gezählt.

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

ALBV: Anrechenbares Monatseinkommen und zugesprochene Leistung nach Dossiertyp  
(Median und Mittelwert in Franken pro Monat), 2022 TA3.4.2

Alimentenbevorschussung AnrechenbaresMonatseinkommen(Fr./Monat) ZugesprocheneLeistung(Fr./Monat)

Median Mittelwert Median Mittelwert

Total Kanton Zürich  4124  4064  774  807 

Elternteilmit1Kind 4088  4000 704 670

Elternteilmit2Kindern 3875  3913 1206 1175

Elternteilmit3odermehrKindern 3501 3505 1278 1383

KinderundjungeErwachseneallein 5007 4684 641 610

Andere 1765 2726 591 637

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

ALBV: Zivilstand der antragstellenden Personen, 2022 TA3.4.3

Alimentenbevorschussung

Absolut In%

Total 4277 100,0

Ledig 1762 41,2

Verheiratet/In eingetragener Partnerschaft 471 11,0

Getrennt 420 9,8

Verwitwet 13 0,3

Geschieden 1609 37,6

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023
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ALBV: Bezugsdauer der abgeschlossenen Dossiers (Klassen zu 6 Monaten), 2022 TA3.4.4.1

Alimentenbevorschussung

Monate Absolut In%

Total 981 100,0

bisundmit6 82 8,9

7–12 105 11,4

13–18 106 11,5

19–24 101 11,0

25–30 75 8,1

31–36 71 7,7

37–42 50 5,4

43–48 33 3,6

49–54 39 4,2

55–60 23 2,5

61–66 20 2,2

67–72 24 2,6

73–78 11 1,2

79–84 16 1,7

85–90 11 1,2

91–96 13 1,4

97–102 9 1,0

103–108 15 1,6

über108 117 12,7

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

ALBV: Bezugsdauer der abgeschlossenen Dossiers (Median und Mittelwert in Monaten), 2014–2022 TA3.4.4.2

Alimentenbevorschussung N Mittelwert Median

2014 829 34,0 20,0

2015 982 38,4 23,0

2016 1020 41,2 28,0

2017 980 40,9 27,0

2018 1038 45,0 30,0

2019 1026 46,6 29,0

2020 927 45,3 25,0

2021 981 43,0 26,0

2022 921 47,3 30,0

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023
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ALBV: Zugesprochene Leistung im Stichmonat nach Gemeindegrössenklassen  
(Median und Mittelwert in Franken pro Monat), 2022 TA3.4.5

GemeindegrössenachEinwohnern Alimentenbevorschussung

Fr./Monat

Median Mittelwert

Total Kanton Zürich 774 807

Gemeindegrösse nach Einwohnern

150000undmehra 750 775

50000–149999b 703 761

20000–49999 800 799

10000–19999 797 835

5000–9999 800 826

2000–4999 818 898

1000–1999 906 917

Weniger als 1000 703 800

a Stadt Zürich
b Stadt Winterthur

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

Nettoausgaben für Sozialhilfe im weiteren Sinn pro Leistung, Kanton Zürich, 2003–2021
LaufendePreise,inMio.Fr. TA4.1

Jahr Ergänzungsleistungen
zurAHV/IV

Alters-und 
Invaliditätsbeihilfen

Familienbeihilfen Alimenten-
bevorschussung

Wirtschaftliche 
Sozialhilfe

Total

2003 413,7 51,0 10,6 21,5 337,1 834,0

2004 448,2 52,6 10,9 23,9 423,7 959,3

2005 475,1 54,9 11,2 24,3 453,3 1018,7

2006 488,2 56,0 11,4 24,8 468,7 1049,2

2007 506,7 56,4 10,9 23,6 457,2 1054,7

2008 594,8 49,4 10,2 22,9 455,0 1132,3

2009 632,5 49,2 8,7 22,2 406,6 1119,1

2010 667,8 48,0 9,1 21,6 460,6 1207,1

2011 717,5 53,0 9,4 19,8 466,9 1266,6

2012 744,6 54,1 8,4 20,2 467,2 1294,5

2013 767,1 53,3 39,9 36,5 428,9 1325,6

2014 791,6 56,0 65,1 37,5 487,7 1437,8

2015 803,8 50,6 47,8 37,8 508,6 1448,6

2016 824,1 50,7 33,0 37,0 505,8 1450,6

2017 842,0 51,5 0,0 36,9 523,3 1453,8

2018 875,6 42,3 0,0 25,9 559,3 1503,2

2019 896,5 41,7 0,0 25,6 548,8 1512,6

2020 924,9 43,9 0,0 25,6 544,9 1539,3

2021 942,0 45,3 0,0 34,6 534,1 1556,0

Quelle:BFS–FinanzstatistikderSozialhilfeimweiterenSinn;StandderDatenbank:28.07.2023 ©BFS2023
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Überblick über alle Leistungen: Anzahl Dossiers und unterstützte Personen, 2002–2022 TA4.2

ZusatzleistungenzurAHV Zusatzleistungen zur IV

im ganzen Jahr im Stichmonat Dezember im ganzen Jahr im Stichmonat Dezember

Dossiers Personen Dossiers Personen Dossiers Personen Dossiers Personen

2002 19 409 21586 10781 12765

2003 19166 21206 11 442 13 730

2004 19843 22182 12 332 14 999

2005 20486 22 974 13726 16928

2006 20728 23316 13987 17 347

2007 21086 23 772 14 339 17814

2008 24298 26894 21482 23 911 15998 19815 14633 18058

2009 24 713 27458 21 932 24482 16136 19985 14 901 18372

2010 25583 28313 22685 25239 16612 20 294 15310 18661

2011 26427 29262 23570 26260 17055 20873 15768 19265

2012 26985 29884 24 294 27083 17 274 21 043 16045 19462

2013 27936 30 932 24832 27690 17 721 21451 16376 19757

2014 28534 31648 25431 28375 17810 21489 16447 19758

2015 29 073 32 313 25827 28910 17 720 21 241 16406 19596

2016 29 427 32619 26436 29465 17651 21025 16285 19389

2017 30406 33837 27355 29138 17 912 21364 16474 18399

2018 29 143 32 470 26231 29378 17 173 20 197 16078 18813

2019 31056 34810 28046 31627 17660 20866 16659 19677

2020 32 002 36043 17693 21 097

2021 31 921 36076 18380 21544

2022 31554 35638 18411 21381

Alimentenbevorschussung Kleinkinderbetreuungsbeiträge Wirtschaftliche Sozialhilfe

Dossiers Personen Dossiers Personen Dossiers Personen

2002 5096 11148 1 097 3 012 20754 36391

2003 4 900 10860 1066 3183 22 997 39671

2004 5162 11396 1 112 3 340 27503 47 110

2005 5410 11788 1 132 3416 29 100 49 472

2006 5340 11635 1084 3 343 28912 48741

2007 5421 11728 1 029 3251 28429 47708

2008 5316 11738 902 2614 26500 43557

2009 4 979 10882 850 2 440 26684 43 702

2010 5074 11 030 948 2918 26800 43746

2011 5043 10978 953 3 011 26990 43592

2012 4822 10505 868 2755 27248 44154

2013 4506 10 312 3 222 11616 27824 44 909

2014 4866 10656 4681 17 292 28347 45469

2015 4752 10502 4284 15991 29 009 46227

2016 4804 10 404 3 130 11807 29706 47 344

2017 4767 10 307 0 0 30690 48893

2018 4 700 10156 0 0 30 979 48613

2019 4524 9 799 0 0 30501 47 773

2020 4537 9 749 0 0 30804 48160

2021 4380 9 433 0 0 30083 47 072

2022 4 277 9235 0 0 28042 43686

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023
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Beziehende von bedarfsabhängigen Sozialleistungen, 2010–2022 TA4.3

AnzahlPersonen BezugsquotederbedarfsabhängigenSozialleistungenin%

2010 98038 7,2

2011 99 390 7,2

2012 100362 7,2

2013 110862 7,9

2014 117962 8,3

2015 115207 7,9

2017 108687 7,3

2018 104 924 7,0

2019 107 133 7,0

2020 108791 7,1

2021 107 903 6,9

2022 104 322 6,7

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

Anteil Dossiers mit fehlender Versichertennummer der antragstellenden Person nach Leistungstyp, 2022 TA4.4

Dossiers Anteilin%

Sozialhilfe 33 0,1

Alimentenbevorschussung 16 0,4

ZusatzleistungenzurAltersrentea 1 0,0

Zusatzleistungen zur IV 0 0,0

Zusatzleistungen zur Hinterbliebenenrente 0 0,0

a FehlendeunterjährigeDossiers

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023
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Dossiers nach Leistungstyp und Mehrfachbezug von Leistungen (Details), 2022 TA4.5

Leistungstyp ArtdesMehrfachbezugs Dossiersin%

Sozialhilfe Total 100,0

Nur Sozialhilfe 87,8

SozialhilfeundALBV 4,2

Sozialhilfe,ALBVundZLAV 0,0

Sozialhilfe,ALBVundZLIV 0,1

Sozialhilfe,ALBVundZLHV 0,0

SozialhilfeundZLAV 2,4

Sozialhilfe und ZL IV 5,2

Sozialhilfe und ZL HV 0,3

Alimentenbevorschussung Total 100,0

NurALBV 68,0

ALBVundSozialhilfe 27,5

ALBV,SozialhilfeundZLAV 0,0

ALBV,SozialhilfeundZLIV 0,8

ALBV,SozialhilfeundZLHV 0,1

ALBVundZLAV 0,0

ALBVundZLIV 3,2

ALBVundZLHV 0,3

Zusatzleistungen zur Altersrente Total 100,0

NurZLAV 97,8

ZLAVundSozialhilfe 2,2

ZLAV,SozialhilfeundALBV 0,0

ZLAVundALBV 0,0

Zusatzleistungen zur IV Total 100,0

Nur ZL IV 91,2

ZL IV und Sozialhilfe 7,9

ZLIV,SozialhilfeundALBV 0,7

ZLIVundALBV 0,2

Zusatzleistungen zur Hinterlassenenrente Total 100,0

Nur ZL HV 89,8

ZL HV und Sozialhilfe 8,7

ZLHV,SozialhilfeundALBV 1,2

ZLHVundALBV 0,3

ALBV=Alimentenbevorschussung;ZLAV=ZusatzleistungenzurAltersrente;ZLIV=ZusatzleistungenzurIV;ZLHV=ZusatzleistungenzurHinterlassenenversicherung. 
KKBBwurdenperEndeApril2016abgeschafft.AufgrundderÜbergangsbestimmungenwurdenKKBBnochbisEndeSeptember2016ausbezahlt.

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023
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Verteilung über die Bezugsdauerklassen nach verschiedenen Charakteristika TA6.1

Dossiertyp Erwerbs- 
situation

Gemeindegrösse  
nacchEinwohnern

Nationalität Bezugsdauer 
bis unter  

1 Jahr

Bezugsdauer 
1 bis unter  

3 Jahre

Bezugsdauer 
3 bis unter  

6Jahre

Bezugsdauer 
6bisunter 

9 Jahre

Bezugsdauer 
9 Jahre  

und mehr

Total 27,8 27,0 23,1 10,3 11,9
Einpersonendossier Erwerbstätig wenigerals5000 Schweizer 34,5 31,0 20,0 9,7 4,8

Ausländer 44,7 32,2 19,1 – –
5000–9999 Schweizer 31,1 37,5 17,2 8,4 5,7

Ausländer 34,1 39,5 19,6 4,7 2,2
10000–19999 Schweizer 31,6 32,4 20,6 6,8 8,6

Ausländer 38,1 35,3 19,6 3,1 3,9
20000–99999 Schweizer 31,8 31,2 18,8 9,0 9,3

Ausländer 32,5 40,6 16,3 5,9 4,7
100 000 und mehr Schweizer 29,3 30,0 20,7 8,6 11,5

Ausländer 31,8 24,7 32,3 6,0 5,3
Erwerbslos wenigerals5000 Schweizer 32,8 29,3 22,4 9,2 6,3

Ausländer 45,3 27,4 14,7 6,3 6,3
5000–9999 Schweizer 29,8 29,8 18,8 12,1 9,4

Ausländer 36,9 33,6 18,0 6,5 5,1
10000–19999 Schweizer 27,9 27,7 19,8 11,8 12,8

Ausländer 28,9 32,0 17,4 10,5 11,3
20000–99999 Schweizer 29,4 30,1 16,5 12,5 11,6

Ausländer 30,0 26,0 22,9 6,6 14,6
100 000 und mehr Schweizer 26,5 26,4 20,8 10,3 15,9

Ausländer 30,5 22,6 24,2 9,1 13,7
Nicht- 
erwerbstätig

wenigerals5000 Schweizer 32,0 34,6 17,6 7,1 8,8
Ausländer 31,9 31,3 25,3 8,4 –

5000–9999 Schweizer 28,4 31,9 22,3 8,8 8,6
Ausländer 38,1 28,8 23,1 6,4 3,6

10000–19999 Schweizer 27,9 32,3 19,4 11,3 9,1
Ausländer 29,6 29,4 20,2 9,0 11,8

20000–99999 Schweizer 28,0 27,6 19,8 11,5 13,1
Ausländer 27,5 30,4 22,5 11,1 8,4

100 000 und mehr Schweizer 19,5 23,3 21,3 13,2 22,8
Ausländer 22,3 19,5 26,4 10,8 21,0

Paare ohne Kind Erwerbstätig wenigerals5000 Schweizer – – – – –
Ausländer 40,0 40,0 – – –

5000–9999 Schweizer 46,7 – – – –
Ausländer 24,5 36,7 14,3 18,4 –

10000–19999 Schweizer 48,3 – 20,7 – –
Ausländer 28,9 26,7 13,3 15,6 15,6

20000–99999 Schweizer 28,0 24,0 36,0 – –
Ausländer 25,0 20,8 22,9 – 20,8

100 000 und mehr Schweizer 27,9 14,0 20,9 16,3 20,9
Ausländer 16,9 28,9 34,9 – 13,3

Erwerbslos wenigerals5000 Schweizer – 60,0 – – –
Ausländer 47,6 38,1 – – –

5000–9999 Schweizer 35,3 35,3 – – –
Ausländer 30,8 26,9 23,1 – –

10000–19999 Schweizer – 33,3 22,2 – –
Ausländer 32,1 35,8 – 15,1 11,3

20000–99999 Schweizer 25,9 33,3 – – –
Ausländer 31,4 33,3 13,7 – 11,8

100 000 und mehr Schweizer 25,3 25,3 17,3 16,0 16,0
Ausländer 31,9 21,9 22,5 8,8 15,0

Nicht- 
erwerbstätig

wenigerals5000 Schweizer 47,1 – – – –
Ausländer 20,4 32,7 34,7 – –

5000–9999 Schweizer – 40,9 – – –
Ausländer 23,9 32,4 19,7 12,7 11,3

10000–19999 Schweizer 36,7 – 36,7 – –
Ausländer 19,0 32,0 19,0 17,0 13,0

20000–99999 Schweizer 26,8 26,8 19,5 – 19,5
Ausländer 31,8 20,5 26,1 11,4 10,2

100 000 und mehr Schweizer 15,1 22,4 27,1 12,5 22,9
Ausländer 18,3 19,1 32,7 11,6 18,3

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

 (Fortsetzung nächste Seite)
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Inhaltsverzeichnis der Tabellen,  
Grafiken und Karten

Verteilung über die Bezugsdauerklassen nach verschiedenen Charakteristika TA6.1

Dossiertyp Erwerbs- 
situation

Gemeindegrösse  
nacchEinwohnern

Nationalität Bezugsdauer 
bis unter  

1 Jahr

Bezugsdauer 
1 bis unter  

3 Jahre

Bezugsdauer 
3 bis unter  

6Jahre

Bezugsdauer 
6bisunter 

9 Jahre

Bezugsdauer 
9 Jahre  

und mehr

Einelternfamilien Erwerbstätig wenigerals5000 Schweizer 27,0 32,6 20,2 12,4 7,9
Ausländer 31,8 30,3 21,2 12,1 .

5000–9999 Schweizer 26,4 33,3 21,5 10,4 8,3
Ausländer 21,2 25,1 30,7 16,2 6,7

10000–19999 Schweizer 22,6 28,2 26,6 14,7 7,9
Ausländer 17,8 28,6 29,0 13,7 10,8

20000–99999 Schweizer 27,7 28,4 22,7 9,9 11,3
Ausländer 20,0 30,8 26,7 12,1 10,4

100 000 und mehr Schweizer 21,5 23,8 23,5 16,9 14,2
Ausländer 12,6 20,6 34,7 17,6 14,5

Erwerbslos wenigerals5000 Schweizer 31,6 57,9 – – –
Ausländer – 38,5 – – –

5000–9999 Schweizer 42,3 28,8 19,2 – –
Ausländer 27,0 27,0 30,2 – 9,5

10000–19999 Schweizer 17,6 43,2 16,2 16,2 –
Ausländer 23,7 23,7 22,7 14,4 15,5

20000–99999 Schweizer 31,1 37,8 17,6 – 8,1
Ausländer 27,5 29,4 24,5 8,8 9,8

100 000 und mehr Schweizer 22,5 23,5 22,5 18,5 13,0
Ausländer 18,6 20,4 34,3 15,1 11,6

Nicht- 
erwerbstätig

wenigerals5000 Schweizer 29,1 29,1 21,8 12,7 –
Ausländer 23,9 26,9 29,9 16,4 –

5000–9999 Schweizer 26,3 24,6 34,7 5,1 9,3
Ausländer 20,9 34,3 24,6 13,4 6,7

10000–19999 Schweizer 25,0 22,7 22,0 12,9 17,4
Ausländer 23,1 31,7 24,1 8,5 12,6

20000–99999 Schweizer 16,9 28,8 35,6 5,9 12,7
Ausländer 26,0 23,3 23,3 13,3 14,0

100 000 und mehr Schweizer 20,0 21,8 21,2 17,4 19,6
Ausländer 19,5 19,5 36,0 13,6 11,3

Paare mit Kind Erwerbstätig wenigerals5000 Schweizer 34,8 47,8 – – –
Ausländer 18,0 40,4 21,3 13,5 6,7

5000–9999 Schweizer 26,9 38,8 17,9 13,4 –
Ausländer 27,4 33,8 19,7 10,2 8,9

10000–19999 Schweizer 21,1 27,8 22,2 17,8 11,1
Ausländer 18,8 35,3 27,6 12,9 5,5

20000–99999 Schweizer 29,8 33,3 19,0 – 11,9
Ausländer 21,1 33,3 27,9 10,8 6,9

100 000 und mehr Schweizer 18,6 27,5 26,3 14,4 13,2
Ausländer 15,3 17,8 43,9 15,1 7,9

Erwerbslos wenigerals5000 Schweizer – – – – –
Ausländer – 40,7 40,7 – –

5000–9999 Schweizer 46,2 23,1 – – –
Ausländer 25,9 34,5 19,0 13,8 –

10000–19999 Schweizer 33,3 33,3 19,4 – –
Ausländer 22,5 31,5 22,5 14,6 9,0

20000–99999 Schweizer – 30,0 33,3 – –
Ausländer 31,6 35,8 14,7 9,5 8,4

100 000 und mehr Schweizer 24,1 24,8 25,5 15,2 10,3
Ausländer 23,1 21,1 33,8 13,4 8,6

Nicht- 
erwerbstätig

wenigerals5000 Schweizer 39,1 30,4 – – –
Ausländer 21,1 36,8 27,6 9,2 –

5000–9999 Schweizer 31,0 37,9 15,5 10,3 –
Ausländer 27,3 32,7 18,8 7,3 13,9

10000–19999 Schweizer 17,4 27,5 15,9 18,8 20,3
Ausländer 22,8 31,6 24,2 12,6 8,8

20000–99999 Schweizer 24,0 40,0 – 12,0 22,0
Ausländer 26,6 28,5 29,1 7,0 8,9

100 000 und mehr Schweizer 16,8 23,3 24,3 18,8 16,8
Ausländer 17,3 20,7 40,1 13,1 8,7

Quelle:BFS–Sozialhilfestatistik2022 ©BFS2023

 (Fortsetzung)
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12  Geld, Banken, Versicherungen
13  Soziale Sicherheit
14  Gesundheit
15 BildungundWissenschaft
16 Kultur,Medien,Informationsgesellschaft,Sport
17  Politik
18 ÖffentlicheVerwaltungundFinanzen
19  Kriminalität und Strafrecht
20  Wirtschaftliche und soziale Situation der Bevölkerung
21 NachhaltigeEntwicklung,regionale 

undinternationale Disparitäten

Die zentralen Übersichtspublikationen

Statistisches Jahrbuch der Schweiz
Das vom Bundesamt für Statistik (BFS) heraus-
gegebeneStatistischeJahrbuchistseit1891das
StandardwerkderSchweizerStatistik.Esfasst
diewichtigstenstatistischenErgebnissezuBe-
völkerung, Gesellschaft, Staat, Wirtschaft und 
 Umwelt des Landes zusammen.

Taschenstatistik der Schweiz
Die Taschenstatistik ist eine attraktive, kurzweilige 
Zusammenfassung der wichtigsten Zahlen eines 
Jahres.DiePublikationmit52Seitenimpraktischen
A6/5-FormatistgratisundinfünfSprachen(Deutsch,
Französisch,Italienisch,RätoromanischundEnglisch)
erhältlich.

Das BFS im Internet – www.statistik.ch

Das Portal «Statistik Schweiz» bietet Ihnen einen modernen, 
attraktiven und stets aktuellen Zugang zu allen statistischen 
Informationen. Gerne weisen wir Sie auf folgende, besonders 
häufiggenutzteAngebotehin.

Publikationsdatenbank – Publikationen zur vertieften 
 Information
 Fast alle vom BFS publizierten Dokumente werden auf dem  Portal 
gratis in elektronischer Form zur Ver fügung gestellt. Gedruckte 
Publikationen können bestellt werden unter der Telefonnummer 
+41 58 463 60 60oderperMailanorder@bfs.admin.ch. 
www.statistik.ch R Statistiken finden R Kataloge und Daten-
banken R Publikationen

NewsMail – Immer auf dem neusten Stand
ThematischdifferenzierteE-Mail-Abonnementemit
HinweisenundInformationenzuaktuellenErgeb-
nissenundAktivitäten.
www.news-stat.admin.ch

STAT-TAB – Die interaktive Statistikdatenbank
Die interaktive Statistikdatenbank bietet einen 
 einfachen und zugleich individuell anpassbaren 
Zugang zu den statistischen Ergebnissen mit
Downloadmöglichkeit in verschiedenen Formaten.
www.stattab.bfs.admin.ch

Statatlas Schweiz – Regionaldatenbank und interaktive Karten
Mitüber4500interaktiventhematischenKarten
bietet Ihnen der Statistische Atlas der Schweiz
 einen modernen und permanent verfügbaren Über-
blick zu spannenden regionalen Frage stellungen 
aus allen Themenbereichen der Statistik. 
www.statatlas-schweiz.admin.ch 

Individuelle Auskünfte

Zentrale Statistik Information
+41 584636011,info@bfs.admin.ch

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.html
mailto:order%40bfs.admin.ch?subject=
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/publikationen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/publikationen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/dienstleistungen/kontakt/newsmail-abonnement.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/dienstleistungen/forschung/stat-tab-online-datenrecherche.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/regionalstatistik/atlanten/statistischer-atlas-schweiz.html
mailto:info%40bfs.admin.ch?subject=


Online 
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Print 
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Bundesamt für Statistik
CH-2010Neuchâtel
order@bfs.admin.ch
Tel.+41584636060

BFS-Nummer 
542-2200

ISBN 
978-3-303-13216-6

Im Sozialbericht des Kantons Zürich wird alljährlich die Ent-
wicklung der Sozialhilfe und der anderen bedarfsabhängigen 
Sozialleistungenaufgezeigt.DerBerichtdokumentiertseit 2001
dieLeistungendesKantonszurBekämpfungderArmut.Grund-
lageistdieSchweizerischeSozialhilfestatistikmitihrenInforma-
tionenzudenBezügerinnenundBezügernvonSozialhilfe,Zusatz-
leistungenzurAHVundzurIVundAlimentenbevorschussung.
Der BerichtenthältzudemeinenÜberblicküberdieEntwicklung,
den Stand und die Finanzierung aller bedarfsabhän gigen Leistun-
gen im Kanton Zürich. Die Berichterstattung zu den Personen des 
Asyl-undFlüchtlingsbereichsinderSozialhilfeerfolgtineinem
eigenenAbschnitt.IneinemSchwerpunktkapitelwirdzudemje-
desJahreinanderessozialpolitischesThemavertieftanalysiert.
Der SozialberichtdientalsNachschlagewerkbeiFragenrundum
die soziale Sicherheit im Kanton Zürich und bietet gesicherte 
Grundlagen für Entscheide auf kommunaler und kantonaler
Ebene.

Statistik
zählt für Sie.

www.statistik-zaehlt.ch

http://www.statistik.ch
www.statistik.ch
mailto:order%40bfs.admin.ch?subject=
http://www.statistik-zaehlt.ch
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